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Öffentlichkeitsbeteiligung vom 6. Dezember 2021 bis 21. Januar 2022 

1. Anwohner/-in (2 Personen), August-Euler-Weg, 12. Januar 2022  

1.1 Bebauung entlang der Lilienthalstraße – Bereiche 23 und 24 

In der Dokumentation des Rahmenplans „Zu-
kunft Nord“ aus dem Jahr 2016 wird auf Seite 
16 insbesondere hervorgehoben, dass die 
neuen Quartiere auf die Typologie der angren-
zenden Siedlungsbereiche -und hier explizit 
aufgeführt die Hardtwaldsiedlung – antworten 
und damit eine gute und räumliche Verknüp-
fung möglich machen. 

Kenntnisnahme. 

Auf Seite 33 zum Lageplan des Teilquartiers 
Süd wird speziell nochmal darauf hingewiesen, 
dass die wesentlichen Charakteristika dieses 
Quartiers kleinteilige Baustrukturen mit über-
wiegend Reihenhäusern sind. 

Auch das denkmalgeschützte Flughafenensem-
ble besteht überwiegend aus eingeschossigen 
Wohngebäuden. 

Kenntnisnahme. 

Im Bebauungsplan in der Fassung vom 8. No-
vember 2021 ist der Bereich 23 durch eine 
blockartig dichte Bebauung mit Bauhöhen von 
9,60 m bis 12,60 m gekennzeichnet, die die 
maximal 2-Geschossige Bauhöhe der umliegen-
den bisherigen Bebauung überragt und damit 
im Widerspruch zur bestehenden angrenzen-
den Bebauung steht. 

Der Bebauungsplanentwurf wurde aus 
dem Rahmenplan entwickelt und lässt in 
weiten Teilen des Plangebiets eine eher 
geschlossene Bebauung bzw. lange Ge-
bäudezeilen zu. Im Übergang zum Grün-
zug entlang der westlichen Plangebiets-
grenze und im Baufeld 23 - insbeson-
dere entlang der Lilienthalstraße - sind 
kleinteiligere offene Baustrukturen vor-
gesehen. Es handelt sich somit gerade 
nicht um eine „blockartig dichte Bebau-
ung“. Während der Rahmenplan das 
Bild einer konkreten Bebauung vermit-
teln soll, gibt der Bebauungsplan über-
baubare Grundstücksflächen und einen 
Zulässigkeitsrahmen vor. Innerhalb des-
sen können verschiedene Bebauungen 
entstehen. Die Stadt hat das Ziel, im Bau-
feld 23 kleinteilig zu vermarkten.  

Was die Höhenentwicklung im Baufeld 
23 anbelangt, so wurden in der südli-
chen - der Lilienthalstraße zugeordneten 
- Hälfte die Gebäudehöhen von maximal 
9,60 m auf max. 6,80 m reduziert, was 
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einer zweigeschossigen Bebauung ent-
spricht. Damit werden im Übrigen die 
Angaben zur Geschossigkeit (zwei Ge-
schosse plus Staffelgeschoss bzw. drei 
Geschosse) im Rahmenplan an dieser 
Stelle unterschritten.  

Lediglich zwei Baubereiche im nördli-
chen Teil des Baufelds 23 und somit 
nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Bestandsbebauung der Lilienthalstraße 
können mit bis zu viergeschossigen Ge-
bäuden bebaut werden. 

Die jeweils maximal zulässige Anzahl der 
Vollgeschosse ist in der Planzeichnung 
festgesetzt. 

Somit wird ein angemessener Übergang 
zur südlich angrenzenden Bestandsbe-
bauung hergestellt.  

Weshalb nach dem Bebauungsplan gerade im 
Bereich 24 ausgerechnet ein 19 m hohes Ge-
bäude erstellt werden soll, erschließt sich weder 
aus planerischer noch aus städtebaulichen 
Überlegungen zumal auch im südlichen Be-
reich, wie festgestellt, eine überwiegend ein- 
bis zweigeschossige Wohnbebauung zu finden 
ist. Im Rahmenplan 2016 war ein derartiger Bau 
nicht erkennbar.  

Der hohe Gebäudeturm sticht als singuläres 
Objekt aus der bisherigen Bebauung heraus. 

Der Bebauungsplan ist im Wesentlichen 
aus dem Rahmenplan entwickelt. Ab-
weichungen hiervon sind jedoch mög-
lich und in manchen Fällen – in der Wei-
terentwicklung – auch städtebaulich 
sinnvoll.  

Städtebaulich markiert das Punkthaus an 
dieser Stelle den baulichen Auftakt ins 
südliche Quartier von der Erzberger-
straße aus. Es wurde in der Höhe auf 
max. 13,50 m reduziert und weist nun 
statt sechs nur noch vier Vollgeschosse 
auf. Damit orientiert es sich an der sich 
westlich angrenzenden viergeschossigen 
Neubebauung und dem Hochpunkt der 
nördlich angrenzenden ehemaligen 
Flughafengebäude. Das Gebäude aus 
dem Rahmenplan ist im Süden im Übri-
gen ebenfalls viergeschossig (entspricht 
in der Mischnutzung etwa einer Gebäu-
dehöhe von 13,50 m), liegt allerdings 
deutlich näher an der Bestandsbebau-
ung im Süden.  

Aus Sicht der Verwaltung wird mit der 
angepassten Planung der nebenstehen-
den Anregung angemessen Rechnung 
getragen.  
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In diesem Zusammenhang sei auch auf die Vor-
schriften § 11 der Landesbauordnung für Ba-
den-Württemberg zur Gestaltung hingewiesen: 

(1) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umge-
bung so in Einklang zu bringen, dass sie 
das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 
nicht verunstalten oder deren beabsich-
tigte Gestaltung nichtbeeinträchtigen. 
Auf Kultur- und Naturdenkmale und auf 
erhaltenswerte Eigenarten der Umge-
bung ist Rücksicht zu nehmen. 

§ 11 Landesbauordnung Baden-Würt-
temberg enthält allgemeine Anforderun-
gen zur Bauausführung bezüglich der 
Gestaltung von baulichen Anlagen. Das 
hierin enthaltene sogenannte Verunstal-
tungsverbot zielt darauf ab, im Rahmen 
von Baugenehmigungsverfahren 
schwerwiegenden Mängeln z.B. in der 
Fassadengestaltung zu begegnen. Aller-
dings sind hier sehr strenge Maßstäbe 
anzulegen, die Baurechtsbehörde kann 
den Bauherren hier nicht ihre ästheti-
schen Vorstellungen aufzwingen. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen (planungsrechtliche Festsetzungen) 
sind die Vorschriften des Baugesetz-
buchs und der Baunutzungsverordnung 
zu beachten. Die Stadt Karlsruhe kann 
hier im Rahmen ihrer Planungshoheit die 
städtebaulichen Vorgaben festlegen und 
somit unter anderem auch die Gebäude-
höhen ausdifferenzieren. Gestalterische 
Regelungen sind den örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan zu ent-
nehmen. Ansonsten wird auf die obigen 
Ausführungen verwiesen. 

1.2 Nutzungsart Mischgebiet - Baufeld 24 

Außerdem ist dieser Bereich als Mischgebiet 
und nicht als reines Wohngebiet ausgewiesen. 
Bisher hat es in diesem Bereich keinerlei Ge-
werbe gegeben und es ist daher die Frage zu 
stellen, weshalb neben einer derartig krassen 
Bebauung auch noch eine Mischnutzung statt-
finden soll. Auf jeden Fall wäre eine mögliche 
Nutzung für Schank- und Speisewirtschaften o-
der Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
einem zusätzlich zu erwartenden Mehr an Ver-
kehrsaufkommen, Lärm und Unruhe und ggf. 
auftretenden Geruchsimissionen aus einer 
Gaststätte eine zusätzliche Belastung für die 
Anwohner. Eine erkennbare Notwendigkeit für 
eine derartige Nutzung im südlichen Bereich 
des Baugebietes ist nicht erkennbar. Die Aus-
weisung als Allgemeines Wohngebiet sollte 
auch hier erfolgen. 

Es gibt – historisch bedingt – noch reine 
Wohngebiete in innerstädtischen Lagen. 
Bei Neuplanungen ist die Ausweisung 
von reinen Wohngebieten in zentralen 
Lagen nicht mehr zeitgemäß.  

Angemerkt sei ferner, dass Schank- und 
Speisewirtschaften auch in allgemeinen 
Wohngebieten zulässig sind, Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes dort aus-
nahmsweise zugelassen werden kön-
nen. 

Der Rahmenplan definiert die Bebauung 
entlang der Erzbergerstraße als bauli-
ches Band mit „großen Baukörpern als 
Raumkante und Lärmpuffer mit robus-
ten Nutzungen“ (S. 20). Als neue Nut-
zungen werden hier neben dem Bestand 
Gewerbe und 
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Gemeinbedarfseinrichtungen vorge-
schlagen. Im Rahmenplan ist der Solitär 
im Süden des Baufelds 24 sogar als Ge-
werbe dargestellt (S. 21), was Wohnen 
ausschließt. Die Weiterentwicklung im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
sieht nun eine Ausweisung als urbanes 
Gebiet vor. Dies entspricht einerseits 
dem städtebaulichen Ziel, entlang der 
Erzbergerstraße gemischt genutzte Bau-
strukturen zu entwickeln. Durch das ur-
bane Gebiet sind andererseits aber auch 
hohe Wohnanteile möglich. Dies wird als 
angemessene Antwort auf die südlich 
angrenzende Wohnbebauung im Be-
stand erachtet. 

1.3 Überarbeitung der Baufelder 23 und 24 

Fazit: Der bisherige Charakter des nördlichen 
Abschlusses der Hardtwaldsiedlung wird durch 
die vorgesehene Bebauung völlig aufgehoben. 
Vorgaben aus dem Rahmen-Plan werden im 
südlichen Teil erkennbar nicht berücksichtigt 
und auch die im Baugesetz geforderte Berück-
sichtigung zur Erhaltung, Fortentwicklung und 
Anpassung vorhandener Ortsteile werden er-
kennbar nicht erfüllt. Die Bereiche 23 und 24 
des Bebauungsplanes müssen daher überarbei-
tet werden. 

Die Bereiche 23 und 24 wurden überar-
beitet. Aus Sicht der Verwaltung wird 
den Anregungen damit angemessen 
Rechnung getragen (Erläuterungen im 
Einzelnen siehe oben). 
 

Bei der jetzigen Ausführung des Bebauungs-
plans ist erkennbar, dass weniger die Lebens-
qualität der Anwohner im näheren oder weite-
ren Umfeld im Fokus steht, sondern vielmehr 
die Profitmaximierung für den Bauträger. 

Nach derzeitigem Stand werden im süd-
lichen Planbereich die Flächen des Lan-
des Baden-Württemberg im Rahmen der 
Umlegung auf die Stadt Karlsruhe über-
gehen. Bei einer städtischen Vermark-
tung wird das Grundstücksvergabekon-
zept Wohnen angewandt, das eine 
kleinteilige Vergabe nach Konzept zum 
Festpreis vorsieht, sodass insbesondere 
attraktive Angebote für Baugruppen 
und Genossenschaften geschaffen wer-
den sollen. 

1.4 Mikroklima 

Prognosen zeigen, dass in Zukunft die Zahl der 
heißen Tage (>30°C) und vor allem der „Tro-
pennächte“ stark zunehmen wird…. 
Karlsruhe liegt in einer der wärmsten Regionen 
Deutschlands und wird auf Grund dieser 

Kenntnisnahme. 
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Vorbedingung vom Klimawandel sehr stark be-
einflusst werden. 
Besonders relevant ist hierbei eine fehlende 
Nachtabkühlung  
(Seite88|KARLSRUHE 2020-INTEGRIERTES 
STADTENTWICKLUNGSKONZEPT) 
HitzetageundTropennächtekönnenindichtbe-
bautenStadtteilengesundheitsbelastendsein. 
(Seite89dto) 
In der FFH-Verträglichkeitspru ̈fung für das FFH-
Gebiet 6916-341 „Alter Flugplatz Karlsruhe“ v. 
24. Februar 2017 (THOMAS BREUNIG INSTITUT 
FU ̈R BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE 
5.2.2.1 Seite 21) wird zum Luftaustausch, Wär-
meabstrahlung festgestellt:  
Die fu ̈r den Alten Flugplatz maßgebliche Luft-
austauschbahn verläuft in Nord-Süd-Richtung. 
Die Bebauung östlich des Schutzgebiets hat 
diesbezüglich keine Barrierewirkung, so dass 
der Luftaustausch und die Windgeschwindig-
keiten auf den Offenflächen nicht spürbar ver-
ändert werden. 
Das bedeutet aber auch, wenn entlang der bis-
her baufreien südlichen Grenze auf einer Länge 
von 1/3 neue Häuserblocks gebaut werden, 
dass der bisher freie Luftaustausch durch diese 
Blockbebauung eingeschränkt wird, was dann 
auf das Microklima des bisherigen Wohngebie-
tes Auswirkungen haben wird. Insofern ent-
spricht eine dichte Bebauung, die zudem höher 
ist als die bisherige Randbebauung auch nicht 
den Anforderungen an die Klimaverträglichkeit. 

Der städtebauliche Entwurf ging aus ei-
nem breit angelegten Beteiligungspro-
zess mit sich anschließendem Wettbe-
werbsverfahren hervor. Eine Vielzahl ver-
schiedenster Belange mussten hierbei 
berücksichtigt werden. Es ist einzuräu-
men, dass die Planung hinsichtlich des 
Klimas zu negativen Veränderungen der 
Durchlüftungssituation führt. Festzuhal-
ten ist, dass eine Neubebauung von vor-
mals unbebauten bzw. untergenutzten 
Flächen i.d.R. stets negative Veränderun-
gen der Durchlüftungssituation mit sich 
bringt. 

Die Ergebnisse der Mikroklimasimulatio-
nen für das Planungsvorhaben haben 
gezeigt, dass die Einleitung von kühlen, 
lokalen Luftmassen vom Alten Flugplatz 
in das Planungsgebiet nicht optimal ist. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Planung wurde deshalb die Durchlüf-
tung in West-Ost-Richtung verbessert 
und in den ost-west-gerichteten Quer-
straßen auf eine doppelte Baumreihe 
verzichtet. Die hohen Anforderungen an 
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die Durchgrünung des Plangebiets in 
Form von begrünten Dächern, Tiefgara-
gen und Fassaden schaffen ebenso 
Möglichkeiten der Abkühlung.  

Die Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung sind nach § 1 Abs. 6 
und 7 BauGB zu berücksichtigen und mit 
den anderen öffentlichen und privaten 
Belangen abzuwägen. Hierzu zählen ins-
besondere auch die Belange der Wohn-
raumversorgung. Die städtebauliche Pla-
nung nimmt hierauf in besonderem 
Maße Rücksicht. Die Abmilderung klima-
tischer Effekte durch die Begrünungs-
maßnahmen führt im Ergebnis zwar 
nicht zu einer klimatisch optimalen aber 
vertretbaren Situation. Eine weitge-
hende Anpassung der Baufelder und Ge-
bäudeausrichtung würde aber eine 
grundlegende Neubetrachtung der städ-
tebaulichen und verkehrlichen Situation 
erforderlich machen. Eine erhebliche Re-
duzierung der baulichen Dichte und Hö-
hen würde wiederum mit dem Ziel einer 
bedarfsgerechten Bereitstellung von 
ausreichend Wohnraum sowie den An-
forderungen an eine flächensparende 
Bebauung in Konflikt treten. Im Ergebnis 
soll die Planung daher weiterverfolgt 
werden. 

1.5 Strategische Ansätze 

Zu den strategischen Ansätzen gehört als zent-
raler Ansatzpunkt die Anpassung städtischer 
Strukturen und technischer Infrastrukturen an 
den Klimawandel und seine Berücksichtigung 
bei künftigen Vorhaben. 
Nach den strategischen Ansätzen zum Wohnen 
in der Stadt und zu einem zukunftsfähigen 
Wohnungsmarkt sollen Baugemeinschaften 
und Mehrgenerationenwohnprojekte weiter 
gefördert werden. (Seite100 KARLSRUHE 2020 
– INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKON-
ZEPT) 

Das wäre bei der Bebauung an der Lilienthal-
straße möglich gewesen, ist aber nach dem Be-
bauungsplan nicht im Ansatz erkennbar. 

Auf der Ebene der Bebauungsplanung 
werden durch die Vielzahl an grünord-
nerischen Festsetzungen, Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensationsmaß-
ahmen in hohem Maße die Umweltbe-
lange berücksichtigt. Zur konkreten Um-
setzung im Einzelnen und zur Vermark-
tung kann der Bebauungsplan keine 
spezifischen Regelungen treffen. Wie 
oben beschrieben, werden Baugemein-
schaften, Genossenschaften und andere 
gemeinwohlorientierte Wohnprojekte 
allerdings besonders im Fokus einer 
städtischen Vermarktung stehen. 
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Fazit: Im Süden ist es im aktuellen Bauplan 2021 
nicht gelungen, die bereits im Planungs-
workshop zur westlichen Nordstadt am 5. No-
vember 2014 angesprochene und im Rahmen-
plan 2016 aufgenommene offene Bebauung 
(niedrig) unter Berücksichtigung des Mikrokli-
mas zu realisieren. 

Die Baufelder 21 und 23 werden durch 
eine offene Baustruktur und eine klein-
teilige Vermarktung geprägt sein.  

Im Süden des Baufeldes 23 entlang der 
Lilienthalstraße wurden die Gebäudehö-
hen auf max. 6,80 m reduziert, was einer 
zweigeschossigen Bebauung entspricht. 
Damit werden im Übrigen die Angaben 
zur Geschossigkeit (zwei Geschosse plus 
Staffelgeschoss bzw. drei Geschosse) im 
Rahmenplan an dieser Stelle unterschrit-
ten. Nach Norden ist ein Geschoss mehr 
geplant. Das Baufeld 21 legt als soge-
nanntes „Experimentierfeld“ den Städ-
tebau bewusst nicht präzise fest, um für 
besondere innovative Wohnformen 
Spielraum in der Umsetzung zu ermögli-
chen.  

Aus Sicht der Verwaltung wird ein ange-
messener Übergang zur südlich angren-
zenden Bestandsbebauung hergestellt. 

2. Anwohner/-in (1 Person), August-Euler Weg, 19.12.2021 

2.1 Verkehrskonzept 

Das Verkehrskonzept mit An- und Abfahrt über 
die Erzbergerstraße wird erkennbar nicht funk-
tionieren, da die Erzbergerstraße heute schon 
zu Stoßzeiten von Fußgängern nicht mehr über-
quert werden kann und der Querverkehr und 
das Wenden in der Erzbergerstraße jetzt schon 
nur erheblich eingeschränkt möglich ist. Mit ei-
ner Zunahme des Verkehrs wird es hier zum völ-
ligen Kollaps kommen. 

Die Erzbergerstraße ist eine Hauptver-
kehrsstraße für die anschließenden 
Stadtquartiere. Sie dient auch als Haupt-
erschließungsstraße für das neue Quar-
tier Zukunft Nord. 

Durch die Neubebauung wird es zu 
Mehrverkehren auf der Erzbergerstraße 
kommen, jedoch in einem verträglichen 
Maße. Zur Überprüfung wurden die zu 
erwartenden Verkehrsmengen berech-
net (vgl. Gutachten „Verkehrliche Be-
rechnung“). 

Laut gängiger Richtlinien z.B. RASt 
„Richtlinie für die Anlage von Stadtstra-
ßen“ ist auch mit den prognostizierten 
Verkehrsbelastungen weiterhin ein Que-
ren für Zufußgehende möglich, auch ist 
kein Kollaps zu erwarten. 
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Zudem werden alle Verkehrsanlagen 
über ein stadtweites Sicherheitsmonito-
ring regelmäßig überprüft. 

2.2 Höhenentwicklung 

Hochhäuser sind hier im Wald völlig fehl am 
Platz. Der 20 Meter hohe Turm im Baufeld 24 
und insbesondere der 40 Meter hohe Turm in 
Baufeld 13 verweisen auf eine Urbanität die es 
in der Nordstadt nicht gibt und nicht geben 
darf. 

Städtebauliche Konzepte erfordern 
keine Uniformität. Die beiden Hoch-
punkte liegen an städtebaulich besonde-
ren Orten: Das einzige echte Hochhaus 
mit einer Gebäudehöhe von max. 39 m 
findet sich an zentraler Stelle (Baufeld 
13) am Quartiersplatz und soll diesen 
städtebaulich akzentuieren (siehe hierzu 
auch Rahmenplan, S. 28). Im Baufeld 24 
setzt der Rahmenplan an dieser Ecksitu-
ation ebenfalls einen baulichen Solitär, 
um den Auftakt ins Quartier von Süden 
städtebaulich zu markieren. Dieses 
Punkthaus wurde in der Höhe auf max. 
13,50 m reduziert und weist nun statt 
sechs nur noch vier Vollgeschosse (ana-
log zum Rahmenplan) auf. Damit orien-
tiert es sich auch an der sich westlich an-
grenzenden viergeschossigen Neube-
bauung und dem Hochpunkt der nörd-
lich angrenzenden ehemaligen Flugha-
fengebäude.  Es handelt sich also um 
punktuelle bauliche Höhenakzentuie-
rungen, die gerechtfertigt und aus dem 
städtebaulichen Konzept abgeleitet sind. 

2.3 Frischlufteintrag 

Im Baufeld 23 verhindern die Gebäude den 
Frischlufteintrag ins Quartier Lilienthalstraße 
und August-Euler-Weg. Die Gebäude dürfen 
nicht mehr als 2 Geschosse haben, auch um ei-
nen verträglichen Übergang zwischen den Be-
bauungen zu gewährleisten. 

Im Baufeld 23 wurden die Gebäude im 
Süden im Übergang zur Bestandsbebau-
ung (mit zwei Geschossen plus Sattel- 
bzw. Walmdach) auf eine Höhe von 
max. 6,80 m reduziert, was einer zwei-
geschossigen Bebauung mit Flachdach 
entspricht. In der Mitte liegen die Ge-
bäudehöhen bei 9,60 m und bei den bei-
den nördlichen Gebäuden bei 12,60 m. 
Zwischen den einzelnen Gebäuden sind 
Durchlässe vorhanden. Es entstehen so-
mit keine Bauriegel oder gar eine ge-
schlossene Blockrandbebauung, die die 
Luftbewegung blockieren könnten. 
Durch die Gebäudestellung und die 
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Durchgrünung der neuen Bebauung 
bleibt die Umströmung der neuen Ge-
bäude und damit auch weiterhin die 
Durchlüftung der angrenzenden Straßen 
und Quartiere möglich. Ein verträglicher 
Übergang ist gewährleistet. 

2.4 Betroffenheit 

Anwohner Kenntnisnahme. 

3. Anwohner-/in Lilienthalstraße (1 Person), 30. Dezember 2021 

3.1 Betroffenheit 

Ich wohne bereits seit Jahren in der Lilient-
halstrasse. 

Kenntnisnahme. 

3.2 Umliegende Bebauung 

Umliegend gibt es maximal 2 geschossige Be-
bauung (7,50 m maximal). Richtung Süden ist 
die Bebauung sogar auf eine eingeschossige 
Bebauung beschränkt (Bungalows Damasch-
kestrasse). Direkt angrenzend an den alten 
Flugplatz (Naturschutzgebiet) wurde seit den 
70 Jahren und der folgenden Bebauung auf 
eine eingeschossige Bebauung (Flachdach) 
Wert gelegt, um den Übergang zur großen Frei-
fläche anzugleichen, auch um Rechnung zu tra-
gen, welche große Bedeutung diese freie Fläche 
als Luftschneise für ganz Karlsruhe hat.  

Kenntnisnahme. 

3.3 Luftschneise 

In Anbetracht der globalen Erderwärmung ist 
die Bedeutung dieser Luftschneise für jeden 
Karlsruher Bürger noch wichtiger einzuschät-
zen. 

Kenntnisnahme. 

 

3.4 Auswirkungen der Höhenentwicklung 

Diese von der Stadt jetzt im beabsichtigten 
Bebauungsplan festzulegende mögliche Be-
bauung in Höhe von 9.60 oder 12.60 m 
Höhe und die Länge/ Dichte der Bebauung 
führt zu  

a) einer dichteren Bebauung (mehr Woh-
nungen durch Aufstockung) mit fast keinen 
Zwischenräumen zwischen den Blocks  
b) was zu mehr Lärm 
c) zu mehr Verkehrsaufkommen 
d) zu mehr Parkplatzproblemen 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
ren wurden zahlreiche Gutachten ange-
fertigt, die u.a. die Themen Verkehr, 
Lärm und Umwelt und die jeweiligen 
Auswirkungen abgearbeitet haben. Die 
Ergebnisse sind in die Planung eingeflos-
sen. 
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e) mehr Unruhe  

führen wird. Das hat auch Auswirkungen auf 
das angrenzende verbliebene Naturgebiet mit 
seiner Tierwelt, das unmittelbar an den Block 
mit 12.60 m Höhe angrenzt.  

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Al-
ter Flugplatz Karlsruhe“ ist anzumerken, 
dass die Bebauung mit 12,60 m nicht 
unmittelbar angrenzt, sondern sich 
westlich zunächst eine öffentliche Grün-
fläche mit Pufferfunktion anschließt. 

3.5 Verkauf an Investoren 

Unabhängig vom letztendlichen Bebauungs-
plan ist auch der Verkauf an einen einzigen In-
vestor/ oder wenige Investoren zu hinterfragen. 
Beim ursprünglichen Bebauungsplan wurde 
diesen wichtigen Einwendungen durch eine ge-
plante maximal 2-geschossigen Bebauung (mit 
maximaler Höhe bis zu 7,5O m), Rechnung ge-
tragen. 

Im Bebauungsplangebiet befinden sich 
mehrere Grundstücke, die verschiede-
nen Eigentümern gehören. Die im Be-
reich des Bebauungsplans liegenden 
Grundstücke müssen für die vorgesehe-
nen Nutzungen neu geordnet werden. 
Dies erfolgt im Rahmen des Bodenord-
nungsverfahrens. Die Beteiligten erhal-
ten bebaubare Grundstücke im Rahmen 
ihres Wertanspruches. Nach derzeitigem 
Stand wird auch die Stadt Karlsruhe 
Grundstücke zugeteilt bekommen (ins-
besondere im südlichen Plangebiet), die 
dann im Rahmen des Grundstücksverga-
bekonzepts an verschiedene Akteure 
vergeben werden. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, 
dass von einer Gebäudehöhe im Bebau-
ungsplan keine unmittelbaren Rück-
schlüsse auf die spätere Vermarktung 
gezogen werden können. 

Um Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen, 
wäre ein Verkauf in kleinen Parzellen für Ge-
bäude mit maximal 6 -10 Wohneinheiten an 
kleine Investoren anzustreben, was zur Folge 
hätte, dass eine individuelle Bebauung entsteht 
mit einer breiter durchmischten Sozialstruktur. 
Durch eine Vielzahl von Eigentümer der jeweili-
gen Gebäude ist die persönliche Verantwor-
tung mehr gegeben. Dies könnten auch Bauge-
meinschaften gut erfüllen. Zwar bedeutet dies 
eventuell mehr Aufwand für die Stadt (Bauord-
nungsbehörden) würde aber zu mehr Streuung 
in der Eigentümerstruktur aber auch in deren 
Verantwortlichkeit für ihr Objekt führen. Mög-
licherweise könnte die Stadt durch einen Ver-
kauf kleinerer Parzellen auch einen höheren Er-
lös für das Baugebiet erzielen als nur beim Ver-
kauf an einen Investor. Auch kleine Investoren 

Zunächst ist festzuhalten, dass dies nicht 
Gegenstand eines Bebauungsplanver-
fahrens ist. Nach derzeitigem Stand wer-
den im südlichen Planbereich die Flächen 
des Landes Baden-Württemberg im Rah-
men der Umlegung auf die Stadt Karls-
ruhe übergehen. Bei einer städtischen 
Vermarktung wird das im April 2021 
vom Gemeinderat beschlossene Grund-
stücksvergabekonzept Wohnen ange-
wendet. Hier sind verschiedene Rahmen-
parameter für die Vergabe städtischer 
Grundstücke für Wohnnutzung klar de-
finiert. Das sind z. B. die Akteure (Bau-
gruppen, Genossenschaften, städtische 
Gesellschaften, freier Wohnungsmarkt), 
die künftige Besitzstruktur, Auflagen zur 
Sozialnutzung usw. Durch eine 
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würden die Möglichkeit bekommen sich zu En-
gagieren und damit stärker mit der Stadt zu ver-
binden. Diese Strukturen würden der Vielzahl 
der Eigentümer in der jetzigen anliegenden Be-
bauung entsprechen. Die beabsichtigte Block-
bebauung mit einer Vielzahl von Eigentums-
wohnungen die von anonymen Hausverwaltun-
gen verwaltet werden und die kein persönliches 
Interesse wie Eigentümer haben wiederholt nur 
das bisherige Vorgehen der Stadt und bietet 
kein neues Konzept als Antwort auf den Miet-
wohnungsbedarf.  

Veräußerung einer Vielzahl kleinerer Par-
zellen kann die Stadt keinen höheren 
Kaufpreis erzielen als durch einen Ver-
kauf weniger großer Parzellen! Die Stadt 
veräußert zum Verkehrswert nicht ge-
gen Höchstgebot, sodass attraktive An-
gebote für Baugruppen und Genossen-
schaften geschaffen werden können. 
Die relevanten Faktoren für die Ermitt-
lung des Verkehrswertes sind u. a. Art 
und Maß der baulichen Ausnutzung. 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass durch eine kleinteilige Vermarktung 
nicht zwangsläufig viele Mietwohnun-
gen entstehen. Im Idealfall soll über Bau-
gemeinschaften Eigentum für breite Be-
völkerungsschichten entstehen und kein 
Anlageobjekt zur Vermietung. Zur 
Schaffung von dauerhaft günstigen 
Mietwohnungen sind deshalb eher Ge-
nossenschaften oder z.B. die Volkswoh-
nung geeignete Akteure. Die ge-
wünschte Kleinteiligkeit und Akteursviel-
falt ist jedenfalls auch das Ziel der Stadt 
bei der städtischen Vermarktung. 

3.6 Höhenentwicklung 

Die nun beabsichtigte Bebauung von 9.60 m o-
der 12.60 m Höhe steht im krassen Wider-
spruch zur bestehenden angrenzenden Bebau-
ung. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

Eine Gebäudehöhe von 9,60 m mit Flachdach 
lässt mehr als zwei Geschosse zu, wenn das 
oberste Geschoss zurückversetzt angeordnet 
wird und somit nicht mehr als Vollgeschoss 
zählt. Es besteht die Vermutung, dass Gebäude 
mit 3 Geschossen geplant sind. 

Die Planung wurde im Süden des Baufel-
des 23 im Übergang zur Bestandsbebau-
ung angepasst. Anstelle einer zweige-
schossigen Bebauung mit Staffelge-
schoss und einer Gebäudehöhe von 
max. 9,60 m ist nun eine zweigeschos-
sige Bebauung ohne Staffelgeschoss 
und einer Gebäudehöhe von max. 6,80 
m zulässig. 

Durch diese hochverdichtete übermäßige Be-
bauung wird mein persönliches Umfeld kom-
plett anderes geprägt, als ich beim Kauf auf-
grund der bisherigen Planung annehmen 
konnte. 

Der Eindruck einer hochverdichteten 
übermäßigen Bebauung wird nicht ge-
teilt. Der südliche Planbereich wird durch 
eine offene Baustruktur in angemesse-
ner Dichte und eine kleinteilige Vermark-
tung geprägt sein. 
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3.7 Lebensqualität, Gebäudehöhen, blockhafte Bebauung, Dichte 

Die Lebensqualität aller bisherigen Anwohner 
im näheren und weiteren Umfeld ist betroffen 
und stark beeinträchtigt. Der bisherige Charak-
ter, einer fast dörflichen Bebauung wird völlig 
aufgehoben sein. Dem steht eine überhöhte 
blockhafte Bebauung mit einer hohen Woh-
nungsdichte gegenüber. Die blockhafte Bebau-
ung wird wie eine Wand vor unseren Fenstern 
erscheinen und das Gefühl der Ausgrenzung er-
zeugen.  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

Es handelt sich außerdem um eine in-
nenstadtnahe Brachfläche, bei der die 
Stadt zum Wohl der Allgemeinheit drin-
gend benötigten Wohnraum schaffen 
und dabei infolge zunehmender Flä-
chenknappheit sparsam mit Grund und 
Boden umgehen muss. Eine dörfliche 
Bebauung in zentraler städtischer Lage 
neu zu planen ist nicht mehr vermittel-
bar. Vielmehr geht es darum, die Über-
gänge zum Bestand verträglich zu ge-
stalten. Dies ist – wie oben ausgeführt – 
angemessen erfolgt. 

3.8 ertragsmaximierte Bauträgerbebauung 

Es ist zu erwarten, dass wie in anderen Stadttei-
len (z.B. der Nordweststadt / Turm, Hofgarten-
karree) wieder kein preiswerter Wohnraum, vor 
allem keine Mietwohnungen, entsteht, sondern 
lediglich ertragsmaximierte Bauträgerbebau-
ung umgesetzt wird. Auch das hat wieder Ein-
fluss auf mich, denn das Wohlgefühl wird durch 
Ausgrenzung auf beiden Seiten minimiert. 

Im gesamten Plangebiet wird ein nicht 
unerheblicher Anteil an gefördertem 
Wohnraum entstehen. Es werden Miet- 
und Eigentumswohnungen entstehen. 

Darüber hinaus soll eine größtmögliche 
Vielfalt erreicht werden. Nicht nur bezo-
gen auf die Architektur, sondern auch 
auf unterschiedliche Akteure – zum Bei-
spiel Baugemeinschaften und Genossen-
schaften, die bei einer städtischen klein-
teiligen Vermarktung zum Zuge kom-
men. 

3.9 Charakter der Nordstadt 

Der bisherige Charakter dieses Teils der Nord-
stadt wird zerstört und entspricht nicht mehr 
dem sozialen Umfeld für das ich mich entschie-
den hatte. Ich bin davon unmittelbar betroffen, 
weil mir diese Blockbebauung im Abstand von 
10 m direkt gegenüberstehen wird. 

Der Bebauungsplan nimmt Rücksicht auf 
die bestehende Bebauung. Die Auffas-
sung, dass der bisherige Charakter die-
ses Teils der Nordstadt zerstört wird, 
wird nicht geteilt. Die geplante Bebau-
ung berücksichtigt sowohl den Über-
gang zum Naturschutzgebiet als auch 
den Übergang zur bestehenden Bebau-
ung im Süden. Ein harmonischer Über-
gang setzt nicht voraus, dass Gebäude in 
gleicher Höhe entstehen.  

Es handelt sich außerdem nicht um eine 
Blockbebauung sondern um eine offene 
Baustruktur, deren Gebäudeabstand  
zum Bestand nicht 10 m sondern 20 m 
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beträgt - und dies bei im Bestand zwei 
Geschossen plus Walmdach und bei ei-
ner zweigeschossigen Neubebauung mit 
Flachdach.  

Ansonsten siehe oben, Erläuterungen zu 
Stellungnahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

3.10 negative Auswirkungen der Aufstockung  

Es werden für mich durch die Aufstockung er-
heblich mehr Lärm und Verkehrsaufkommen, 
Parkplatzprobleme und Unruhen zu kommen, 
mein Lebensraum wird eine radikale negative 
Veränderung erfahren. Die zuvor beabsichtigte 
Bebauung mit 2 geschossigen Gebäuden (ma-
ximal 7,50m Höhe) mit Abständen zwischen 
den einzelnen Häusern hätte der jetzigen beste-
henden Bebauung entsprochen und auch das 
Aufkommen an Dreck, Lärm und Verkehrsauf-
kommen wäre in dem Maß gewesen, wie es 
auch jetzt auszugleichen ist.  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

Die Auswirkungen der Planung im Hin-
blick auf Schallimmissionen und verkehr-
liche Auswirkungen wurden außerdem 
gutachterlich untersucht.  

Da im angrenzenden Baufeld 23 weder 
eine Tiefgarage noch ebenerdige Stell-
plätze zulässig sind, wird die zusätzliche 
Verkehrsbelastung für die Anwohner an 
der Lilienthalstraße stark reduziert. Bau-
rechtlich notwendige Stellplätze sollen 
hier im nördlich angrenzenden Baufeld 
21 (Experimentierfeld) mit nachgewie-
sen werden. 

Ein Ansprechpartner für Nachbarschaftsbe-
lange werden dann nicht mehr einzelne Eigen-
tümer sein, sondern eine anonyme Verwal-
tungsgesellschaft. 

Die Stadt Karlsruhe ist nicht im Eigentum 
der betreffenden Flächen im südlichen 
Plangebiet. Im Rahmen des Umlegungs-
verfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt 
vorgesehen, dass die Stadt Karlsruhe 
eine Grundstückszuteilung erhält.  

Die spätere Grundstücksvergabe der 
Stadt Karlsruhe an Dritte ist keine Ange-
legenheit des Bebauungsplanverfahrens. 
Dennoch ist es nicht so, dass im Baufeld 
23 ein anonyme Verwaltungsgesell-
schaft Ansprechpartner für Nachbar-
schaftsbelange sein wird. Wenn die 
Stadt Karlsruhe eine Grundstückszutei-
lung erhält, kann die Fläche des Baufel-
des 23 über das Grundstücksvergabe-
konzept Wohnen (und damit kleinteilig 
nach Konzept und zum Festpreis) verge-
ben werden. 

Hier kann keine Rede davon sein, dass sozialer 
Wohnungsbau oder gar erschwingbarer Wohn-
raum geschaffen werden soll. Eine höhere Be-
bauung hat nur den Zweck noch mehr Profit für 

Die Schaffung von finanzierbarem 
Wohnraum ist ein wichtiges Ziel. Im 
nördlichen Planbereich sichert ein städ-
tebaulicher Vertrag mit dem 
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den Investor zu erlangen, aber auf die bereits 
bestehenden Angrenzer wurde dabei keine 
Rücksicht genommen. Bei einer 2 geschossigen 
Bebauung mit einer Mehrzahl von Bauherren 
wäre allerdings die negative beschriebene Aus-
wirkung erheblich geringer und erträglicher, es 
würde nicht mehr zu einer "blockartigen" Be-
bauung führen, das Aufkommen an Dreck, 
Lärm, Unruhen, Parkplatzproblemen, Men-
schenansammlungen, wäre erträglicher.  

Weiterhin wären bei einer kleineren Eigentü-
mergemeinschaft auch die Eigentümer eher in 
der Lage sich einzubringen, wenn es um nach-
barschaftliche Belange geht. Der einzelne Ei-
gentümer hätte dann auch eine Stimme und 
würde nicht anonym in der Gemeinschaft un-
tergehen, was auch für das Gebiet ein wesent-
licher Gesichtspunkt ist. 

Grundstückseigentümer des sogenann-
ten C-Areals die Schaffung von mindes-
tens 20 % geförderten Wohnraum. Die 
Quote wurde auf Grundlage der zum 
Beginn des Bebauungsplanverfahrens 
gültigen Grundsätze des Karlsruher In-
nenentwicklungskonzepts (KAI) verein-
bart.  

Die Vergabe städtischer Grundstücke zur 
Wohnnutzung erfolgt nach dem im April 
2021 beschlossenen „Grundstücksver-
gabekonzept Wohnen“. Es hat zum Ziel 
mehr Vielfalt in der Nutzung, bei den 
Wohnformen, der Bewohnerstruktur 
und den Akteuren zu ermöglichen. Zu-
dem wird durch diese Konzeptvergabe 
eine kleinteilige Vermarktung ermög-
licht, die mehr Qualität im Quartier und 
mehr soziale Vielfalt gewährleistet. Die 
Schaffung von ausreichend bezahlbarem 
Wohnraum wird ebenfalls ein wesentli-
ches Kriterium bei der Vergabe und Be-
standteil der Kaufverträge sein. 

Zu den anderen Punkten wird auf die 
obigen Ausführungen verwiesen.  

3.11 Kleinteilige Parzellierung, zweigeschossige Bebauung, Verkauf  

Für die Angrenzer und die Bürger von Karlsruhe 
wäre ein Erwerb einer kleineren Parzelle und 
eine erlaubte Bebauung mit 2 Geschossen( ma-
ximale Höhe 7,50 m) die einzig ermessensfeh-
lerfreie Entscheidung und auch für die Stadt 
Karlsruhe würde dadurch keine geringere 
Summe an Kaufpreis zufließen. Dies deshalb, 
weil bisher circa 26 Bürger von Karlsruhe einen 
Quadratmeterpreis von 1200 -1400 EUR bezah-
len würden, für Grundstücke, die zwischen 
300-450 m²

 
Grundfläche aufweisen würden, 

ersteres für Reihenhäuser und letzteres für frei-
stehende Ein- oder Zweifamilienhäuser. 

Zur Höhenentwicklung siehe oben, Er-
läuterungen zu Stellungnahme Ziffern 
1.1 bis 1.3. 

Zur Vermarktung siehe oben, Erläute-
rungen zu Stellungnahme Ziffer 3.10. 

3.12 Fazit 

Ich wende mich gegen die neue Geschosshöhe 
von 9.60 m und 12.60 m im Gebiet gegenüber 
der Lilienthalstrasse mit der Plannummer 23.  

Zur Höhenentwicklung siehe oben, Er-
läuterungen zu Stellungnahme Ziffern 
1.1 bis 1.3. 
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4. Anwohner/-in Lilienthalstraße (1 Person), 3. Januar 2022 

4.1 Betroffenheit 

Ich wohne bereits seit Jahren in der Lilient-
halstrasse. 

Kenntnisnahme. 

4.2 Inhalte 

Siehe oben Ziffern 3.2 bis 3.11. Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

4.3 Fazit 

Ich wende mich gegen die neue Geschosshöhe 
von 9.60 m und 12.60 m im Gebiet gegenüber 
der Lilienthalstrasse mit der Plannummer 23 
und bitte die bisherige Planung bestehen zu las-
sen. 

In Abweichung zu den anderen Stellung-
nahmen aus der Lilienthalstraße wird die 
Beibehaltung der bisherigen Planung ge-
wünscht. Es ist davon auszugehen, dass 
hier die Inhalte des Rahmenplans ge-
meint sind. 

Zu den Inhalten des Rahmenplans, dem 
Vergleich zu der Höhenentwicklung im 
Bebauungsplan und der Einschätzung 
der Angemessenheit siehe oben, Erläu-
terungen zu Ziffern 1.1 bis 1.3. 

5. Anwohner-/in (2 Personen) Lilienthalstraße, 3. Januar 2022  

5.1 Betroffenheit 

Wir wohnen bereits seit Jahren in der Lilient-
halstrasse. 

Kenntnisnahme. 

5.2 Inhalte 

Inhaltsgleich mit Ziffer 3, abweichende Inhalte 
siehe unten.  

Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

5.3 Auswirkungen der Höhenentwicklung 

Inhaltlich identisch Ziffer 3.4 oben. Ergänzt 
noch um einen Punkt: 

f) zur schlechteren Durchlüftung 

Zur Durchlüftung siehe oben, Erläute-
rungen zu Stellungnahme Ziffer 1.4 und 
Ziffer 2.3 (Frischlufteintrag). 

 

5.4 Höhenentwicklung 

Die nun beabsichtigte Bebauung von 9.60 m o-
der 12.60 m und 19.50 m Höhe stehe im 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 
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krassen Widerspruch zur bestehenden angren-
zenden Bebauung. 
Ein 19,50 m hoher Solitär als „Eingang“ in die-
ses seit den 20er-50er Jahren bestehenden Ge-
bietes, eine 3-geschossige 9,60 m hohe Block-
bebauung an der Ecke Lilienthalstrasse/August-
Euler-Weg, überwiegend in einen 2-geschossi-
gen auch 9,60 m hohen Block in der Lilient-
halstrasse (vermutet wird hier ein 2-geschossige 
Bebauung mit Staffelgeschoss) und Richtung 
Ikarusplatz wieder eine 3-geschossiger Block, 
wobei diese Blöcke in Richtung Norden direkt in 
4-geschossige übergehen, ist städtebaulich ein 
Fauxpas, der leider in der Vergangenheit in 
Karlsruhe öfter begangen wurde. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

Sollte so eine starke Verdichtung wie im Süd-
Ost-Park nicht in Zukunft vermieden werden?  

Die Entwicklung des Quartiers Zukunft 
Nord ist nicht mit KA-Südost vergleich-
bar. In den Bebauungsplänen für Karls-
ruhe Südost wurden keine konkreten 
Baustrukturen (überbaubare Grund-
stücksflächen) vorgegeben. Zudem 
wurde ermöglicht, die in der Landesbau-
ordnung vorgegebenen Abstandsflä-
chen zwischen Gebäuden deutlich zu 
unterschreiten (0,2 statt 0,4 der Wand-
höhe). Darüber hinaus wurden meist alle 
Gebäude in einem Baufeld mit der glei-
chen Architektursprache errichtet. In Zu-
kunft Nord hingegen werden die über-
baubaren Grundstücksflächen und da-
mit die spätere Baustruktur genau vor-
gegeben. Ausnahmen bilden die beiden 
Experimentierfelder, bei denen aber 
durch die besondere Vergabe der 
Grundstücke gewährleistet wird, dass 
eine hochwertige Bebauung entsteht. 
Bei der Festlegung der Abstände zwi-
schen den Gebäuden wurde bei Zukunft 
Nord darauf geachtet, dass die landes-
rechtlich vorgegebenen Abstandsflä-
chen nicht unterschritten werden. Auch 
bei den als MU festgelegten Baugebie-
ten, für die eine Abstandsfläche in Höhe 
von 0,2 der Wandhöhe gesetzlich ausrei-
chen würde, wurde bei der Abstandsflä-
chenberechnung zwischen den Gebäu-
den ein Faktor von 0,4 zugrunde gelegt. 
Um zu vermeiden, dass viele gleich 
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gestaltete Gebäude einen monotonen 
Gesamteindruck entstehen lassen, 
wurde im städtebaulichen Vertrag, der 
mit dem Planungsbegünstigen im Nor-
den des Geltungsbereichs abgeschlossen 
wurde, geregelt, dass die Gebäude in-
nerhalb der Baufelder eine unterschiedli-
che Architektursprache aufweisen müs-
sen. Bei einer städtischen Vermarktung 
wird außerdem gemäß des Grundstücks-
vergabekonzepts Wohnen auf Kleintei-
ligkeit und Akteursvielfalt großen Wert 
gelegt. 

Baustrukturen wie in Karlsruhe-Südost 
werden in Zukunft Nord somit nicht ent-
stehen. 

Und schreibt nicht auch die Landesbauordnung 
einen homogenen Übergang von Bestandsge-
bieten in neue Baugebiete vor? 

Das ist nicht der Fall. Siehe oben, Erläu-
terungen zu Ziffer 1.1. 

5.5 Fazit 

Wir wenden uns gegen die neue Geschosshöhe 
von 9,60m und 12.60 m und 19,50 m im Ge-
biet gegenüber der Lilienthalstraße mit der 
Plannummer 23 und bitten die bisherige Pla-
nung bestehen zu lassen. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3 und 4.3. 

6.  Eigentümer-/in (1 Person), 7. Januar 2022 

6.1 Betroffenheit 

Ich wohnte jahrelang in der Lilienthalstrasse x 
und bin weiterhin Eigentümer. Weiterhin beab-
sichtige ich im Alter dorthin zurück zu ziehen. 

Kenntnisnahme. 

6.2 Inhalte 

Inhaltsgleich mit Ziffer 3.  Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

6.3 Fazit 

Ich wende mich gegen die neue Geschosshöhe 
von 9,60 m und 12,60 m im Gebiet gegenüber 
der Lilienthalstraße mit der Plannummer 23 und 
bitte die bisherige Planung bestehen zu lassen. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3 und 4.3. 
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7.  Anwohner-/in (1 Person) Lilienthalstraße, 7. Januar 2022  

7.1 Betroffenheit 

Als ich mich entschlossen habe, das Grundstück 
Lilienthalstr. X zu erwerben und nach dem Ab-
riss erneut zu bauen, orientierte ich mich an der 
umliegenden maximal 2 geschossigen Bebau-
ung (7,50 m maximal).  

Kenntnisnahme. 

7.2 Inhalte 

Inhaltsgleich mit Ziffer 3. Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

8.  Anwohner-/in (1 Person) Lilienthalstraße, Eingang 10. Januar 2022  

8.1 Betroffenheit 

Als wir uns entschlossen haben, das Grund-
stück Lilienthalstr. X zu erwerben und umzu-
bauen, orientierten wir uns an der umliegenden 
maximal 2 geschossigen Bebauung (7,50 m ma-
ximal). 

Kenntnisnahme. 

8.2 Inhalte 

Inhaltsgleich mit Ziffer 3. Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

9. Anwohner-/innen (4 Personen), Alfons-Fischer-Allee, Eingang 12. Januar 2022,  

9.1 Betroffenheit 

Wir (Meine Ehefrau, Sohn, Schwiegertochter 
und vier Enkel) wohnen bereits seit Jahrzehnten 
in der Alfons-Fischer-Allee X, in unmittelbarer 
Nähe zum C-Areal. 

Kenntnisnahme. 

9.2 Inhalte 

Inhaltsgleich mit Ziffer 3. Da es sich um inhaltlich identische Aus-
sagen handelt, wird auf die Erläuterun-
gen zu Ziffer 3 oben verwiesen. 

10.  Anwohner-/in (2 Personen) Lilienthalstraße, 18. Januar 2022  

10.1 Betroffenheit 

Wir wohnen seit 5 Jahren in der Lilienthalstraße 
und sehen die Notwendigkeit der weiteren Be-
bauung des Gebietes.  

Kenntnisnahme. 
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Allerdings gibt es in der Lilienthalstraße aus-
schließlich 1-2 Familienhäuser mit einer 2-ge-
schossigen Bebauung (Traufhöhe, 7,5 m).  

10.2 Höhenentwicklung, Durchlüftung 

Die im jetzt beabsichtigten Bebauungsplan fest-
zulegende mögliche Bebauung mit einem Haus 
von 19,50 m Höhe am Beginn der Lilienthal-
straße und der weiteren Bebauung von Wohn-
blocks in Höhe von 9,60 m oder 12.60 m, sowie 
die Länge und Dichte der Bebauung führen zur 
schlechteren Durchlüftung des Gebiets. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3 und 2.3 
(Frischluftschneise). 
 

Weiter steht dieses im Widerspruch zur vorhan-
denen Bebauung in der Lilienthalstraße und 
entsprechen unserer Ansicht nach, nicht dem in 
die Landesbauordnung verankerten homoge-
nen Überganges von Bestandsgebieten in neue 
Baugebiete. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 1.1. 

10.3 Fazit 

Wir bitten Sie die geplante Bebauung für den 
Bereich der Lilienthalstraße, Plannummer 23 zu 
überarbeiten und die jetzige Bebauung von 
2geschossigen 1-2 Familienhäusern mit einer 
Traufhöhe von 7,50 m fortzuführen, als Über-
gang in das neue Quartier. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 
 

11. Anwohner/-in (2 Personen), August-Euler-Weg, 20. Januar 2022  

Zur Bebauung der geplanten Baufelder 23 und 
24 

 

11.1 Städtebauliche Lösung des Übergangs von der bestehenden Hardtwaldsied-
lung zur geplanten Bebauung Baufeld 23 

Die bestehende Bebauung entlang der Lilient-
halstraße besteht aus maximal 2-geschossigen 
Häusern mit einer Traufhöhe von ca. 7,50 m. Im 
BPlan steht ist im Baufeld 23 eine dichte block-
artige Bebauung vorgesehen, die Bauhöhen 
sind mit max. 9,60 m bis 12,60 m wesentlich 
höher als die bestehende Bebauung. Der im 
Rahmenplan „Zukunft Nord“ von 2016 spricht 
hier von einer guten und räumlichen Verknüp-
fung der Quartiere. Dies sehen wir nicht gege-
ben und erheben deshalb gegen die Höhe der 
Bebauung Einwände  

Kenntnisnahme. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3 und 4.3. 
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11.2 Verdichtung des Baufelds 23 - Luftqualität 

Das Naturschutzgebiet Alter Flughafen gilt ne-
ben seiner Bedeutung für Flora und Fauna auch 
als erheblich wichtig für die Frischluft in der 
Stadt. Nach einem Gutachten aus dem Jahre 
2017 ist die maßgebliche Luftaustauschbahn in 
Nord-Süd-Richtung. Im Rahmenplan Zukunft 
Nord von 2016 wurde deshalb die Bebauung 
entlang der Lilienthalstraße nur mit Einzel- und 
Doppelhausbebauungen geplant. Im jetzt vor-
liegenden BPlan sind die Gebäudeformen mas-
siver, die Doppelhäuser sind einer langen Rei-
henhausbebauung gewichen. Das wird zu einer 
erheblichen Verschlechterung der Durchlüftung 
und somit des Mikroklimas in unserer Siedlung 
führen. Deshalb erheben wir gegen die massive 
Bebauung entlang der Lilienthalstraße Ein-
wände. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.4 (Mikoklima) und 2.3 
(Frischlufteintrag). 

11.3 Hohes Einzelgebäude in Baufeld 24  

In Baufeld 24 steht das denkmalgeschützte Ge-
bäudeensemble Flughafenschule. Dieses ist ein-
geschossig. Warum man in Baufeld 24 direkt 
neben diese niedrigen Häuser ein Gebäude von 
19,50 m plant, erschließt sich uns überhaupt 
nicht. 

Im Süden des geplanten Gebäudes schließt die 
Hardtwaldsiedlung an mit Gebäudehöhen von 
max. 8,50 m. Die Verortung der 19,50 m hohen 
Bebauung ist städtebaulich vollumfänglich un-
angemessen und widerspricht den Grundsätzen 
des Rahmenplans von 2016. Aus diesen Grün-
den erheben wir Einwände gegen diese Bebau-
ung. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3. 

11.4 Verkehr 

Die südliche Erschließung der Baufelder 21 bis 
24 beginnt genau in Verlängerung des August-
Euler-Wegs. Unsere sehr enge Wohnstraße ist 
schon jetzt für Müll- und andere große Fahr-
zeuge eine Herausforderung. Es ist zu befürch-
ten, dass durch die neue Anbindung nördlich 
des August-Euler-Wegs das Verkehrsaufkom-
men erheblich steigen wird. 

Zumal man von Süden kommend durch das ge-
plante Straßenkonzept recht geschickt über 

Das Straßennetz Karlsruhes ist auf einem 
hierarchischen Prinzip aufgebaut. So 
wird der Kfz-Verkehr auf dem Hauptver-
kehrsstraßennetz gebündelt, welches 
eine höhere Verbindungs- und Erschlie-
ßungsfunktion übernimmt. Die Erzber-
gerstraße ist Teil dieses Hauptverkehrs-
straßennetzes und übernimmt auch für 
Zukunft Nord die Haupterschießungs-
funktion. 
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Erzberger-Alfons-Fischer-Allee-August-Euler-
Weg die Kehre über die nördliche Erzberger-
straße vermeiden kann. Wir wollen keine „Ein-
flugschneise“ für das neue Baugebiet sein und 
erheben deshalb Einwände gegen die südliche 
Erschließung der Baufelder 21 bis 24. 

Das nachgeordnete Straßennetz dient 
insbesondere zur Erschließung der Quar-
tiere selbst. Hierzu gehören die Quar-
tiersstraßen und Wohnstraßen von Zu-
kunft Nord. In der Hardtwaldsiedlung 
gehört der hier genannte August-Euler-
Weg zum nachgeordneten Netz. Diese 
nachgeordneten Straßen sind entspre-
chende ihrer Funktion verkehrsberuhigt 
gestaltet z.B. mit schmalen Querschnit-
ten, Versätzen, Aufpflasterungen und 
niedrig zulässigen Geschwindigkeiten. 
Dadurch werden Schleichverkehre ver-
mieden. Außerdem wurde die Straßen-
planung im Süden des Plangebiets im 
Übergang vom August-Euler-Weg zur Li-
lienthalstraße und neuen Planstraße 
überarbeitet. Die axiale Verbindung von 
Süden ins Plangebiet wurde zugunsten 
einer Verschwenkung aufgegeben. 
Diese erschwert die Verkehrsbeziehung 
in Nord-Süd-Richtung deutlich und trägt 
ebenfalls dazu bei, Schleichverkehre zu 
vermeiden. 

Die Befürchtungen und Ängste der heu-
tigen Anwohnenden vor Mehr- und 
Schleichverkehren werden somit ernst 
genommen. Die verkehrliche Berech-
nung mit den prognostizierten Verkehrs-
mengen zeigt eine verträgliche Zunahme 
des Verkehrs auf der Erzbergerstraße. 
Sollten sich wider Erwarten Schleichver-
kehre im untergeordneten Straßennetz 
einstellen, können weiterreichende ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen (s.o.) 
geprüft werden. 

Ansonsten siehe oben, Erläuterungen zu 
Stellungnahme Ziffer 3.10. 

Wir möchten Sie dringend bitten, unsere Ein-
wände zu prüfen. Mit den angeregten Ände-
rungen des BPlans würden Sie uns und auch an-
deren Anwohnern der nördlichen Hardtwald-
siedlung so manche Sorge hinsichtlich der Neu-
bebauung nehmen und grundsätzlich eine qua-
litätsvollere Gebietsentwicklung erzielen. 

Wir verweisen im Einzelnen auf die obi-
gen Ausführungen i.V.m. den Erläute-
rungen zu Stellungnahme Ziffer 1.1 bis 
1.3, 2.3 und 4.3. Die Planung wurde vor 
dem Hintergrund der eingebrachten An-
regungen überarbeitet.  
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12.  Bürger-/in (1 Person), Bachstraße, 18. Januar 2022 

12.1 Hochpunkt in Baufeld 13 

Ich möchte eine Stellungnahme zum Bebau-
ungsplan "Westlich der Erzbergerstraße zwi-
schen New-York-Straße und Lilienthalstraße", 
Nordstadt, insbesondere zu dem in der Begrün-
dung angemerkten "Hochpunkt" abgeben: 

Zitat aus der offiziellen Begründung: "Als be-
sonderer städtebaulicher Akzent soll an der 
Schnittstelle von Quartiersplatz und Erzberger-
straße ein Hochpunkt mit zwölf Geschossen 
entstehen, der den Eingang in das Quartier 
markiert und auf den zentralen Quartiersplatz 
als neue Mitte führt." 

Kenntnisnahme. 

Ich halte diesen geplanten Hochpunkt mit 12 
Geschossen aus städtebaulichen sowie aus op-
tischen Gründen für nicht sinnvoll. 

Laut Bebauungsplan wird dieses Gebäude eine 
Höhe von 39 m haben.  

Meiner Meinung nach hat ein Hochhausturm 
mit 12 Geschossen und 39 m Höhe als einzelner 
"Signalpunkt" für einen relativ kleinen Platz ei-
ner Stadtteilquartiers keine städtebaulich sinn-
volle Wirkung. 

Den Eingang in das Quartier kann man ebenso 
in einer optisch wertvolleren wie auch städte-
baulich angepassteren Art und Weise markie-
ren. 

Ein 39 Meter hoher Turm wirkt indes eher zer-
siedelnd, zudem dieser Bau auch das Gesamt-
bild der Stadt Karlsruhe mit seinen einzeln ver-
teilten Hochhausbauten weiter zergliedern und 
optisch weiter zerstückeln würde. 

Das städtebauliche Stilmittel der Beto-
nung von besonderen Orten mithilfe von 
Hochpunkten ist gängige Praxis. Das ein-
zige echte Hochhaus mit einer Gebäude-
höhe von max. 39 m findet sich bewusst 
an zentraler Stelle (Baufeld 13) am Quar-
tiersplatz und soll diesen städtebaulich 
akzentuieren (siehe hierzu auch Rah-
menplan, S. 28). Die Abmessungen des 
Quartiersplatzes sind nicht klein sondern 
großzügig: Die Länge in West-Ost-Rich-
tung erstreckt sich über ca. 180 m, wäh-
rend die Breite ca. 40 m (im Osten ca. 25 
m) beträgt. Der Hochpunkt markiert also 
- von der Erzbergerstraße aus punktuell 
sichtbar - die Mitte des Quartiers. Ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sind gewahrt. Eine zersiedelnde Wirkung 
wird nicht festgestellt. Der Hochpunkt ist 
integriert, Teil eines Gebäudekomplexes 
und aus dem städtebaulichen Konzept 
schlüssig abgeleitet. 

Bitte beziehen Sie dies in Ihre Überlegungen mit 
ein. 

Der Gemeinderat wird im Rahmen des 
Satzungsbeschlusses über die Höhenent-
wicklung – auch im Baufeld 13 – ent-
scheiden. 

12.2 Betroffenheit 

Bürger der Stadt Karlsruhe, häufiger Besucher 
der Nordstadt 

Kenntnisnahme. 
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13. Anwohner/-in (1 Person) Rhode-Island-Allee, 20. Januar 2022 

13.1 Höhenentwicklung Baufelder 13 und 24 

Ich nehme Bezug auf den im Internet vorliegen-
den Bebauungsplan „westlich der Erzberger-
straße zwischen New-York-Straße und Lilient-
halstraße, Karlsruhe-Nordstadt Teil 1-2, in dem 
zwei Gebäude durch ihre markante Höhe aus 
dem Rahmen des harmonischen städtebauli-
chen Konzepts fallen. 

Kenntnisnahme. 

13.2 Höhenentwicklung Baufeld 13 und Baufeld 24 

Zum einen ist das der Hochpunkt (Baufeld 13) 
am Quartiersplatz nördlich der Dualen Hoch-
schule mit 12 Stockwerken (vormals 10 Stock-
werke) und einer Gesamthöhe von 39 m (er 
würde dann zu den 10 höchsten Gebäuden der 
Stadt Karlsruhe zählen; in einem neu zu erstel-
lenden Wohnmischgebiet sicher kein Qualitäts-
merkmal), zum anderen ein Gebäude im Be-
reich des denkmalgeschützten ehemaligen 
Flughafengebäudes (Baufeld 24) mit 6 Stock-
werken (vormals 4 Stockwerke) und einer Ge-
samthöhe von 19,50 m. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffern 1.1 bis 1.3, 2.2 (Höhen-
entwicklung) und 12.1 (Hochpunkt in 
Baufeld 13). 

Zur stadtweiten Einordnung der Gebäu-
dehöhe wird außerdem auf die Be-
standsanalyse des „Konzepts Höhen-
entwicklung in Karlsruhe“ (siehe hierzu 
auch Abb. S.23) verwiesen. Es zeigt 
sich, dass die Gebäude-Kategorie 36-60 
m weit häufiger vorkommt.  
 

 
 

13.3 Höhenentwicklung in Konflikt mit Denkmalschutz 

Beiden Gebäuden gemeinsam ist die enorme 
Höhe innerhalb ihres Umfeldes. So überragt der 
turmartige Hochpunkt die umliegenden 

Zum Thema Gebäudehöhen siehe oben, 
Erläuterungen zu Stellungnahme Ziffern 
1.1 bis 1.3, 2.2 und 12.1. 
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geplanten Bauten als auch die Bestandshöhe 
der Dualen Hochschule um das Doppelte, das 
auffallend hohe Bauwerk inmitten des Denk-
malensembles des ehemaligen Flughafencasi-
nos (inkl. Des kleinen Wohnhauses, Erzber-
gerstr. 107, außerhalb des BP) um ein Vielfa-
ches und die geplanten Wohnhäuser westlich 
davon wiederum um fast die doppelte Höhe. 

Insbesondere diese Diskrepanz zwischen dem 
niedrigen schützenswerten Denkmal im Stil der 
30er Jahre und dem sehr hohen modernen 
(Wohn-?)Gebäude der Neuzeit passt nicht zum 
angestrebten städtebaulichen Konzept „der 
Einbeziehung der vorhandenen Strukturen“ 
und zur hehren Zielsetzung „der Integration 
historischer Bausubstanz als Identitätsträger für 
das Quartier“.  

Die Integration und Einbindung beste-
hender Strukturen wird mit dem vorlie-
genden städtebaulichen Konzept er-
reicht. Das Landesamt für Denkmal-
pflege wurde im Verfahren beteiligt. 

Auch aus denkmalschutzrechtlicher 
Sicht bestehen keine Bedenken. 

Geprüft werden sollte außerdem, in welchem 
Umfang das Grundstück auf dem sich das Kul-
turdenkmal befindet ebenfalls denkmalschutz-
rechtlichen Auflagen unterliegt, da das ge-
plante Gebäude (mit Tiefgarage) den Garten 
des Flughafengebäudes tangiert bzw. über-
baut. Die untere Denkmalschutzbehörde weist 
in ihrem Schreiben vom 12.09.2019 den Garten 
explizit als Teil des Kulturdenkmals aus. 

Bei dem ehemaligen Flughafengebäude 
handelt es sich um ein Kulturdenkmal 
nach § 2 DSchG, was einen reinen Ob-
jektschutz zur Folge hat. Der Außenbe-
reich südlich des Gebäudes Erzberger-
straße 109 ist nicht denkmalschutz-
rechtlich geschützt, sondern nur der 
östliche Vorfahrtsbereich, der durch die 
Gebäude Erzbergerstraße 109, 111 und 
113 eingefasst wird. 

Auch wenn „der Erhalt historischer Bausub-

stanz“ im vorgelegten Bebauungsplan ge-

währleistet wird, sollte man in Hinblick auf die 

ebenfalls gestellte Anforderung der „Integra-

tion ins Gesamtkonzept“ den aktuellen Plan 

nochmals auf bessere Lösungen hin prüfen. 

Wenn es um Wohnraumgewinnung geht, be-

steht ja die Möglichkeit, den evtl. Verlust an 

Stockwerken bzw. Quadratmetern auf umlie-

gende Wohn- und Gewerbeeinheiten zu ver-

teilen, so dass der Anspruch ein „Quartier mit 

möglichst kleinteiliger architektonischer Viel-

falt“ durchaus umsetzbar wäre. 

Zum Thema Gebäudehöhen siehe oben, 
Erläuterungen zu Stellungnahme Ziffern 
1.1 bis 1.3, 2.2 und 12.1. 

Eine möglichst kleinteilige architektoni-
sche Vielfalt wird bei einer städtischen 
Vermarktung durch Bewertungskriterien 
und eine entsprechende Konzept-
vergabe erreicht. 

13.4 Betroffenheit 

Anwohnerin der Nordstadt Kenntnisnahme. 
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14. Eigentümer Erzberger Straße, 14. Januar 2022  

Gegen den oben genannten Bebauungsplan-

entwurf erheben wir namens und im Auftrag 

der „xy GmbH“ (beglaubigte Vollmacht an-

bei), Eigentümerin des Flurstücks Fl.St.-Nr. 

22803/2 (Erzbergerstraße 113/113 A) – unter 

gleichzeitiger Bezugnahme auf unsere im Rah-

men der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung unter dem 12.12.2018 abgegebene 

Stellungnahme – die nachfolgenden Einwen-

dungen: 

Siehe unten. Gemeint ist die Stellung-
nahme vom 17. Dezember 2018. 

14.1 Stellungnahme vom 17. Dezember 2018 

Der Geschäftsführer unserer Mandantin hat an 
der Informationsveranstaltung in der Merkur-
Akademie am 24.10.2018 teilgenommen und 
uns unabhängig davon, dass die Fristen hierfür 
eigentlich schon abgelaufen sind, darum gebe-
ten, im Nachhinein noch die nachfolgenden 
Einwendungen gegen den Vorentwurf der Pla-
nung zu erheben. 

Kenntnisnahme. 

Wir gehen davon aus, dass diese Einwendun-
gen im Rahmen der Erstellung des endgültigen 
Planentwurfs noch Berücksichtigung finden 
können/werden, und behalten uns ausdrücklich 
vor, auf diese Einwendungen zurückzukommen 
und sie zu vertiefen, wenn der Planentwurf ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB offengelegt wird. 

Kenntnisnahme. 

14.1.1. Pufferzone zu Naturschutz-/FFH-Gebiet  

Der Vorentwurf der Planung sieht unter ande-
rem eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen 
Flugplatz in zweiter Reihe hinter der Bebau-
ung/den Bestandsbauten entlang der Erzber-
gerstraße vor. 

Die insoweit beanspruchten Flächen sollen öst-
lich der Grenze des dort ausdrücklich ausgewie-
senen FFH- bzw. Naturschutzgebiets liegen. Al-
lerdings unterscheiden sich die für die Wohnbe-
bauung vorgesehenen Flächen bezüglich Be-
wuchs und Topographie sowie Fauna und Flora 
im Übrigen durch nichts von den ausdrücklich 
als Schutzgebiet ausgewiesenen Flächen. 

Angesichts dessen liegt nahe bzw. ist anzuneh-
men, dass die Fläche des ehemaligen Flugplat-
zes, die zwischen der östlichen Grenze des 

Im Umweltbericht werden die Auswir-
kungen auf das Naturschutzgebiet 
und das FFH-Gebiet „Alter Flugplatz 
Karlsruhe“ betrachtet. Hinsichtlich 
des FFH-Gebiets wurde eine Verträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt, die 
zum Ergebnis kommt, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen des Schutzge-
biets durch entsprechende Vermei-
dungsmaßnahmen vermeiden lassen. 

Eine ausführlichere Erläuterung zur 
Schutzgebietsthematik erfolgt bei den 
Einwendungen während der Offen-
lage nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 
14.01.2022 (siehe weiter unten). 
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Naturschutz-/FFH-Gebiets und westlich der vor-
handenen Bebauung entlang der Erzberger-
straße liegt und die jetzt für die Bebauung vor-
gesehen ist, nur deshalb von der Unterschutz-
stellung ausgenommen worden ist, um die 
Funktion einer Pufferzone zwischen dem Natur-
schutz-/FFH-Gebiet und der vorhandenen Be-
bauung zu übernehmen. 

Die jetzt geplante Bebauung dieser Pufferzone 
und damit das Heranrücken der Planung an der 
Schutzgebiet könnte sich deshalb als (erhebli-
che) Beeinträchtigung eines Natura 2000-Ge-
biets im Sinne des § 1 a Abs. 4 BauGB erweisen, 
wobei jede Beeinträchtigung von Erhaltungszie-
len erheblich ist und als „Beeinträchtigung des 
Gebiets als solchen“ gewertet werden muss 
(grundlegend dazu: BVerwG, Urteil vom 
17.01.2007 – 9 A 20.05, BVerwGE 128, 1 = Ju-
ris Rn. 40 ff.). 

Aus diesem Grund wären die Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässig-
keit und Durchführung des entsprechenden 
Eingriffs anzuwenden; außerdem wäre eine 
Stellungnahme der Europäischen Kommission 
einzuholen, vergleiche erneut § 1 a Abs. 4 
BauGB. 

14.1.2. Nutzungskonflikt Wohnbebauung/Aircraft Philipp 

Der Vorentwurf der Planung sieht in dem Be-
reich, in dem sich aktuell zwischen dem Grund-
stück unserer Mandantschaft und der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg der Gewerbe-
/Industriebetrieb der Firma Aircraft Philipp 
(Flugzeugbau) befindet, zwei Baufenster für 
Mischbebauung vor. 

Bei der öffentlichen Bürgerinformation am 
24.10.2018 wurde dazu seitens der zuständi-
gen Mitarbeiterin des Stadtplanungsamtes 
sinngemäß Folgendes erklärt: Man sei bestrebt, 
den Betrieb der Firma Aircraft Philipp auszula-
gern bzw. mit ihr einen Grundstückstausch zu 
vereinbaren. Sollte sich das nicht bewerkstelli-
gen lassen, würde die Planung quasi alternativ, 
d.h. mit oder ohne den Fortbestand des Betrie-
bes an dieser Stelle, fortgeführt werden. 

Kenntnisnahme. 

Hinweis: Der aktuelle Bebauungsplan-
Entwurf weist für das Gelände des Be-
triebs AMAG (ehemals Aircraft Phi-
lipp) ein Gewerbegebiet aus, welches 
den Betrieb planungsrechtlich sichert.  
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Die Fortführung der Planung ohne die sichere 
Aussicht, dass der Betrieb der Firma Aircraft Phi-
lipp spätestens zum Zeitpunkt der Errichtung 
der in seiner Nachbarschaft geplanten (allge-
meinen) Wohnbebauung seinen bisherigen 
Standort aufgibt bzw. ausgelagert wird, würde 
einen nicht zu vertretenden und nach § 50 BIm-
SchG sogar unzulässigen Nutzungskonflikt auf-
werfen. Denn von dem Betrieb gehen erhebli-
che Beeinträchtigungen aufgrund seiner 
Lärmemissionen aus. Diese Lärmemissionen 
rühren zum einen von den „markerschüttern-
den“ Be- und Entladevorgängen im südlichen 
Bereich des Betriebsgrundstücks her und zum 
anderen von den Geräuschen der ständig, also 
auch am Wochenende und an Feiertagen, in 
Betrieb befindlichen, dem Flugplatz und damit 
der geplanten Wohnbebauung zugewandten 
Ventilatoren. 

Das Heranrücken von Wohnbebauung an einen 
solchermaßen emissionsträchtigen Gewerbe-
/Industriebetrieb widerspricht eindeutig dem 
bei der Bauleitplanung zu beachtenden Tren-
nungsgebot bezüglich miteinander nicht zu ver-
einbarender Nutzungen. 

Dieses Trennungsgebot ist im Rahmen der Bau-
leitplanung als „Abwägungsdirektive“ (s. etwa 
BVerwG, Urteil vom 19.04.2012 – 4 CN 3/11, 
BVerwGE 143, 24 = juris Rn. 29) vorrangig zu 
berücksichtigen und wäre im vorliegenden Fall 
auch durch eine Abwägung (mit welchen Be-
langen?) nicht zu überwinden. 

Die Planung wurde im Zuge des Be-
bauungsplanverfahrens überarbeitet. 
Die ausführlichen Erläuterungen bei 
den Einwendungen im Rahmen der 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB 
(s.u.). 

14.1.3. Erschließungs-/Mobilitätskonzept 

Der Vorentwurf der Planung sieht einerseits 
gelb unterlegte „Verkehrsflächen, Erschlie-
ßungsstraßen“ und andererseits mit braun-
gelb/schraffierter Kennzeichnung ausgewie-
sene „beruhigte Verkehrsflächen“ vor. Dazu 
kommen (ebenfalls braun-gelb schraffierte) Flä-
chen für private Tiefgaragen im öffentlichen 
Raum. In dem „Entwurf eines Mobilitätskon-
zepts“ sind im Prinzip die gleichen Erschlie-
ßungsflächen vorgesehen, allerdings mit einer 
umgedrehten und zugleich modifizierten Kenn-
zeichnung, nämlich gelb als „Mischfläche, 
Wohnwege (beruhigt)“ und braun-gelb 

Es wird darauf hingewiesen, dass im 
aktuellen Bebauungsplan-Entwurf le-
diglich die Straßenbegrenzungslinien 
planungsrechtlich festgesetzt sind. 
Die Zweckbestimmung und Auftei-
lung des Straßenraums sind unver-
bindlich. Widersprüche in der Darstel-
lung sind nicht erkennbar. 

Das Betriebsgelände der Fa. AMAG 
(ehemals ACP) hat keine zentrale Er-
schließungsfunktion für das Plange-
biet. Das wird allein dadurch deutlich, 
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schraffiert als »Erschließungsstraßen mit öffent-
lichem Kfz-Parkständen (bewirtschaftet, ca. 
200 Stück) Car-Sharing-Stellplätze, Ladezo-
nen“. 

Bereits diese Widersprüchlichkeit der Kenn-
zeichnung und der Fest-/bzw. Zwecksetzung 
muss beanstandet werden. 

Hinzu kommt, dass die bisher vorgesehenen Er-
schließungsflächen, soweit es um den Bereich 
zwischen dem Grundstück unserer Mandantin 
und der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg, also um das Betriebsgelände von Aircraft 
Philipp, geht, einerseits offensichtlich eine zent-
rale Funktion für die Erschließung des südlichen 
Bereichs des Bebauungsplans übernehmen sol-
len, andererseits aber so lange im wahrsten 
Sinne des Wortes „auf dem Papier“ stehen 
werden, bis zwischen der Stadt Karlsruhe und 
Aircraft Philipp eine Einigung über die Verlage-
rung dieses Betriebs erzielt worden ist, was aber 
noch nicht abzusehen ist, sondern regelrecht 
„in den Sternen“ steht. 

Schließlich und vor allem ist zu rügen, dass die 
Erschließungsflächen, wie sie der Planentwurf 
vorsieht, absolut überdimensioniert sind und 
damit auch dem IQ-Leitprojekt „Nachhaltig mo-
biler Stadtteil“, der der Verminderung des ru-
henden und fahrenden Kfz-Verkehrs dienen soll 
(bei der Bürgerinformation am 24.10.2018 war 
von einer „autoreduzierten“ bzw. „stellplatz-
freien“ Planung die Rede), zuwiderlaufen. Das 
gilt insbesondere für den bereits angesproche-
nen südlichen Planbereich, der zur Erschließung 
der dort geplanten Wohn- und Mischbebauung 
gleich vier (jeweils 5 m breite) Anbindungen an 
das bestehende Straßennetz vorsieht, eine über 
die Lilienthalstraße und drei Stichstraßen über 
das Gelände von Aircraft Philipp zu und von der 
Erzbergerstraße. 
Im Übrigen wäre zu berücksichtigen, dass dem 
unmittelbar nördlich im Anschluss an das An-
wesen unserer Mandantin geplanten Stichweg 
nicht nur das dort befindliche Trafo-Gebäude 
(vermutlich Umspannanlage für die die KASIG-
Nordbahn) mit einer Grundfläche von ca. 6 × 8 
m sondern im weiteren Verlauf auch der 

dass hier im aktuellen Bebauungs-
plan-Entwurf ein Gewerbegebiet fest-
gesetzt ist, welches den Betrieb pla-
nungsrechtlich sichert. 

Das IQ-Leitprojekt „Nachhaltig mobi-
ler Stadtteil“ besteht aus einer Viel-
zahl an Komponenten, die Ziffer 4.2 
der Begründung zu entnehmen sind. 

Die Erschließung erfolgt ohne Inan-
spruchnahme des Grundstücks der 
Mandantin. Durch die Planung ent-
steht außerdem kein Erschließungs-
vorteil, sodass weder die Einbezie-
hung des besagten Grundstücks in die 
Bodenordnung erforderlich wird noch 
Erschließungskosten anfallen. 
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denkmalgeschützte Schießstand/Bunker (aus 
der Zeit des „Reichsflughafens“ Karlsruhe) im 
Wege stehen dürften. 

Soweit im Übrigen vorgesehen ist, die (überdi-
mensionierte) Verkehrsfläche unter Inanspruch-
nahme eines Streifens von ca. 3 m Breite aus 
dem Grundstück Flurstück Nummer 22803/2 
unserer Mandantschaft unmittelbar an der 
Rückfront der dort befindlichen Gebäudlichkei-
ten (denkmalgeschütztes ehemaliges Casino 
des Flughafens [Erzbergerstraße 113] sowie 
Neubau eines Bürogebäudes [Erzbergerstraße 
113 A]) vorbeizuführen, wird bereits jetzt mas-
siver Widerspruch gegen eine entsprechende 
Bodenordnung (Umlegung/Enteignung) und 
gegen die sich aus der Umsetzung der Planung 
möglicherweise ergebenden weiteren (Erschlie-
ßungs-)Kosten angekündigt. 

14.1.4. Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Bürgerinformation am 24.10.2018 war 
zumindest hinsichtlich der im südlichen Planbe-
reich in 2. Reihe hinter der vorhandenen Bebau-
ung entlang der Erzbergerstraße vorgesehenen 
(allgemeinen) Wohnbebauung ein Maß der 
baulichen Nutzung von 2-3 Geschossen ge-
nannt worden. In dem bereits im August 2018 
offengelegten und weiterhin auf dem Internet 
ersichtlichen Planentwurf fehlen demgegen-
über hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut-
zung im gesamten Planbereich die erforderli-
chen Angaben. 

Kenntnisnahme.  

Damit erweist sich der Planentwurf, mit dem die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt worden ist, in einem Umfang als 
unbestimmt bzw. defizitär, der nicht mehr hin-
genommen werden kann. Dies insbesondere 
auch im Hinblick darauf, dass nach der Bestim-
mung des § 16 Abs. 3 BauNVO in einem Bebau-
ungsplan stets die Grundflächenzahl oder die 
Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen 
und außerdem die Zahl der Vollgeschosse oder 
die Höhe der baulichen Anlagen, wenn ohne 
ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbeson-
dere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträch-
tigt werden können, festzusetzen sind. Eine 
weitere Begrenzung folgt aus § 17 Abs. 1 

Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wer-
den oftmals lediglich erste Planungs-
überlegungen vorgestellt. Es gibt 
keine gesetzlichen Regelungen, wel-
che Anforderungen an Mindestin-
halte von zu veröffentlichenden Pla-
nungen im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit enthal-
ten. Auch ein Lageplan des Bestandes 
mit Eintragung des Geltungsbereichs 
des geplanten Bebauungsplans hätte 
formal genügt.  

Zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 
3 Abs. 2 BauGB wurde die Planung 
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BauNVO, wonach bei Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung dann, wenn eine Ge-
schoßflächenzahl oder eine Baumassenzahl 
nicht dargestellt oder festgesetzt wird, in allge-
meinen Wohngebieten (WA) die Grundflächen-
zahl ein Maß von 0,4 und die Geschoßflächen-
zahl ein Maß von 1,2 nicht überschritten wer-
den darf. 

Wenn im Übrigen die bisher flächendeckend 
unterlassenen Maßfestsetzungen die Möglich-
keit eröffnen sollen, das Maß der baulichen 
Nutzung speziell hinsichtlich der allgemeinen 
Wohnbebauung im südlichen Bereich des Plan-
entwurfs noch zu erhöhen, würde dies erst 
recht die „Pufferwirkung“ des dortigen Teils 
des ehemaligen Flugplatzes (siehe oben Ziff. 1) 
gegenüber dem anschließenden Naturschutz-
/FFH-Gebiet und damit dieses selbst beeinträch-
tigen. Dies wären die öffentlichen Belange im 
Sinne des § 16 Abs. 3 BauNVO, die im vorlie-
genden Fall über die Festsetzung der Grundflä-
chenzahl/der Größe der Grundflächen der bau-
lichen Anlagen hinaus auch die Festsetzung der 
Zahl der Vollgeschosse oder der Höhe der bau-
lichen Anlagen gebieten würden. 

konkretisiert und ein Bebauungsplan-
entwurf mit allen erforderlichen An-
gaben vorgelegt.  

14.1.5 Fazit 

In der vorliegenden Fassung kann der Planent-
wurf wegen der angesprochenen, gravierenden 
Defizite keinesfalls unverändert zum Gegen-
stand der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB gemacht werden. Unsere Man-
dantin, deren Anwesen im Plangebiet liegt und 
die dementsprechend sogar berechtigt wäre, 
die Planung zum Gegenstand eines Normen-
kontrollverfahrens zu machen, wird ihre vorste-
hend gemachten Einwendungen gegen diese 
Planung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB wieder aufgreifen 
und vertiefen, wenn sie feststellen müsste, dass 
der vorliegende Planentwurf tatsächlich unver-
ändert ins weitere Verfahren gegeben werden 
sollte und ihre Einwendungen dagegen nicht 
berücksichtigt worden sind. Ganz grundsätzlich 
kann es nach Auffassung unserer Mandantin 
nur dann gelingen, den Planentwurf mittelfris-
tig umzusetzen, wenn dessen südlicher Bereich 

Kenntnisnahme. 

Die angekündigte Stellungnahme im 
Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 
2 BauGB liegt vor – siehe unten, Stel-
lungnahme vom 14. Januar2022. 
Ein Ausklammern des südlichen Plan-
gebiets ist weder rechtlich geboten 
noch ist dies das Ziel der Stadt. Der 
aktuelle Bebauungsplan-Entwurf ist 
umsetzbar.  
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mit dem darin befindlichen „Fremdkörper“ des 
Betriebes von Aircraft Philipp und mit der da-
hinter bis zur Lilienthalstraße vorgesehenen 
Wohnbebauung in 2. Reihe zumindest einst-
weilen oder gar endgültig von der Planung aus-
genommen wird.  

14.2 Stellungnahme vom 14. Januar 2022 

Gegen den oben genannten Bebauungsplan-
entwurf erheben wir namens und im Auftrag 
der „xy GmbH“ (beglaubigte Vollmacht anbei), 
Eigentümerin des Flurstücks Fl.St.-Nr. 22803/2 
(Erzbergerstraße 113/113 A) – unter gleichzeiti-
ger Bezugnahme auf unsere im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung unter 
dem 12.12.2018 abgegebene Stellungnahme – 
die nachfolgenden Einwendungen: 

Kenntnisnahme. 

 14.2.1 Pufferzone zum NSG-/FFH-Gebiet („Alter Flugplatz“) 

a) Planungsgegenstand 

Wie bereits der Vorentwurf sieht auch der ak-
tuelle Plan-Entwurf, der Gegenstand der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ist, eine Bebauung des 
südwestlichen Plangebiets vor, der hinter der 
Bestandsbebauung des dortigen Abschnitts der 
Erzbergerstraße und nördlich der Lilienthal-
straße gelegen ist. Der Plan sieht für dieses Ge-
biet eine umfassende Wohnbebauung mit bis 
zu fünf Vollgeschossen sowie die Anlage einer 
öffentlichen Grünfläche mit vielgestaltiger Frei-
zeitnutzung vor. 

Kenntnisnahme. 

Die insoweit beanspruchten Flächen sollen öst-
lich der Grenze des dort ausdrücklich ausgewie-
senen FFH- bzw. Naturschutzgebietes liegen. 
Allerdings unterscheiden sich die für die Wohn-
bebauung vorgesehenen Flächen hinsichtlich 
Bewuchses und Topographie sowie Fauna und 
Flora durch nichts von den ausdrücklich als 
Schutzgebiet ausgewiesenen Flächen. So fin-
den sich insbesondere auch dort die überregio-
nal bedeutenden und sogar gesetzlich nach § 
30 BNatschG geschützten Sand- und Magerra-
sen (Umweltbericht, S. 21 f., sowie 48). Auch 
stehen die Sand- und Magerrasen des eigentli-
chen FFH- bzw. Naturschutzgebiets selbst hin-
sichtlich ihrer Arten- und Lebensraumausstat-
tung in engem funktionalem und räumlichem 

FFH-Lebensraumtypen kommen laut 
Umweltbericht (S. 27, Kapitel 5.5.3, 2. 
Absatz) im Plangebiet selbst nicht vor. Es 
ist allerdings zutreffend, dass die von der 
Planung betroffenen Sand- und Mager-
rasen den FFH-Lebensraumtypen des 
FFH-Gebiets „Alter Flugplatz Karlsruhe“ 
sehr ähneln und mit diesen in einem 
funktionalen Zusammenhang stehen. 
Hierzu wurde 2017 eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt (WAHL A. & 
WIEST K. 2017: “Zukunft Nord” Karls-
ruhe. FFH-Verträglichkeitsprüfung für 
das FFH-Gebiet 6916-341„Alter Flug-
platz Karlsruhe“ und Prüfung der Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit dem 
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Kontakt zu den trockenwarmen Lebensräumen 
innerhalb des Planungsgebiets (Umweltbericht, 
S. 10). Darüber hinaus ist der südwestliche Teil 
des Plangebiets für die Tierwelt von hoher Be-
deutung, da der Bereich in funktionalem und 
strukturellem Kontakt zu den wertgebenden 
trockenwarmen Lebensräumen des Schutzge-
biets „Alter Flugplatz“ steht und für Vögel und 
Fledermäuse der erschlossene Teil des Plange-
biets wertgebende Strukturen bereitstellt, die 
zum Teil als Fortpflanzungsstätten genutzt wer-
den (Umweltbericht, S. 29). 

Naturschutzgebiet „Alter Flugplatz 
Karlsruhe“). Diese kommt zum Ergebnis, 
dass eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets ver-
hindert werden kann, wenn der Eingriff 
in die außerhalb des Schutzgebiets gele-
genen Sand- und Magerrasen-Flächen 
vorab ausgeglichen wird. Das heißt, dass 
für den Wegfall der hochwertigen Sand- 
und Magerrasen selbige an anderer 
Stelle entwickelt werden müssen, damit 
deren Stützungsfunktion für die Lebens-
raumtypen im Gebiet nicht ersatzlos ent-
fällt. Die Umsetzung dessen ist Bestand-
teil des Bebauungsplans in Form der in 
Kapitel 10.6. des Umweltberichts be-
schriebenen „Vermeidungsmaßnahmen 
für das FFH-Gebiet“. Diese stellen multi-
funktional zugleich Ausgleichsmaßnah-
men im Sinne der Eingriffsregelung und 
für den Eingriff in geschützte Biotope 
dar. Der Eingriff in die außerhalb des 
FFH-Gebiets gelegenen Sand- und Ma-
gerrasenflächen wird teilweise auch 
durch Maßnahmen innerhalb des 
Schutzgebietes (Flächen im Norden des 
Alten Flugplatzes) kompensiert. Bis zur 
Herstellung und nachgewiesenen Funk-
tionserfüllung dieser Flächen, sind die 
Mager- und Sandrasenflächen im Plan-
gebiet in ihrer derzeitigen Ausprägung 
zu erhalten. Dies wird in den Festsetzun-
gen unter Ziffer 9.3 sichergestellt, indem 
die entsprechenden planexternen Kom-
pensationsmaßnahmen vor Bebauung 
der entsprechenden Baufelder durchge-
führt und wirksam sein müssen. 

Soweit die Sand- und Magerrasen zu-
gleich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG darstellen, kann für den Ein-
griff nach § 30 Abs. 3 BNatSchG eine 
Ausnahme erteilt werden, weil die Be-
einträchtigungen ausgeglichen werden. 

b) Rechtliche Bewertung 

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die geplante 
Wohnbebauung in dem hier interessierenden 

Der südöstliche Teil des Alten Flug-
platzes (südwestliches Plangebiet) 
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südwestlichen Teil des Plangebiets zu einer un-
mittelbaren Beeinträchtigung des FFH- bzw. 
Naturschutzgebiets „Alter Flugplatz“ führen 
würde. Darüber hinaus ist sogar davon auszu-
gehen, dass dieses Areal angesichts der dort 
vorhandenen Flora und Fauna sowie im Hinblick 
auf die herausgehobene Funktion, die dieser 
Teil des Plangebiets für das als solches aus-
drücklich ausgewiesene FFH- und Naturschutz-
gebiet entfaltet, als „potentielles FFH-Gebiet“ 
ebenfalls dem Schutz der FFH-Richtlinie unter-
stellt ist. Auf jeden Fall aber liegt es angesichts 
der im Umweltbericht beschriebenen topogra-
phischen und naturräumlichen Gegebenheiten 
nahe anzunehmen, dass die Fläche des ehema-
ligen Flugplatzes, die zwischen der östlichen 
Grenze des Naturschutz-/FFH-Gebiets und 
westlich der Bebauung entlang der Erzberger-
straße liegt und die jetzt für die Bebauung vor-
gesehen ist, nur deshalb von der Unterschutz-
stellung ausgenommen worden ist, um die 
Funktion einer Pufferzone zwischen dem Natur-
schutz-/FFH-Gebiet und der vorhandenen Be-
bauung zu übernehmen. 

wurde nicht zum Naturschutzgebiet 
erklärt und nicht in das FFH-Gebiet in-
tegriert. 

Die Grenzen des FFH-Gebietes um-
fassten bei der Gebietsmeldung 2005 
zunächst einen noch kleineren Be-
reich, nämlich nur die Flächen, auf de-
nen sich direkt die FFH-Lebensraumty-
pen (Artenreiche Borstgrasrasen, Bin-
nendünen mit Magerrasen und Mage-
ren Flachland-Mähwiesen) befanden. 
2015 wurden die Grenzen des FFH-Ge-
bietes im Rahmen der Erstellung des 
Managementplans für das Gebiet an 
die Naturschutzgebietsgrenzen ange-
passt (siehe Karte) Insofern ist zu kon-
statieren, dass im Südwesten des FFH-
Gebiets bereits in gewissem Umfang 
Pufferflächen mit in die Schutzgebiets-
planung einbezogen wurden. 
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(Karte: Auszug Managementplan, RP 
Karlsruhe 2015 „Grenzänderungs-
karte“) 

Das Vorliegen eines „potentiellen 
FFH-Gebiets“ ist unseres Erachtens zu 
verneinen. Zur Aufnahme in die FFH-
Gebietskulisse müssen lediglich die 
„geeignetsten“ Gebiete benannt 
werden. Hier besteht ein fachwissen-
schaftlicher Beurteilungsspielraum für 
die Gebietsmeldung. Nicht jedes Vor-
kommen eines der in der FFH-Richtlinie 
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genannten Lebensraumtyps oder einer 
dort genannten Art erfordert eine Mel-
dung durch den Mitgliedstaat an die 
Kommission (vgl. VGH BW Fall (Urt. v. 
02.11.2005, 5 S 2662/04). 

Im vorliegenden Fall wurde die 
Grenze des gemeldeten FFH-Gebiets 
bereits 2015 erweitert und damit an 
die fachliche Abgrenzung des Natur-
schutzgebiets angepasst. Durch die 
Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe zur Festlegung der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Verordnung – FFH-VO) vom 12. 
Oktober 2018 wurde diese Grenzzie-
hung bestätigt. 

Die vorgesehene Bebauung des vorgenannten 
Areals bedeutet demnach eine unmittelbare Be-
einträchtigung, auf jeden Fall aber durch das 
Heranrücken der massiven Bebauung eine mit-
telbare Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets, die im Sinne des § 1a Abs. 4 BauGB 
auch erheblich ist. Zu beachten ist insoweit, 
dass jede Beeinträchtigung von Erhaltungszie-
len erheblich ist und als „Beeinträchtigung des 
Gebiets als solchen“ im Sinne des § 34 Abs. 1 
BNatSchG, der Art. 6 Abs. 3 FFH-RL umsetzt, 
gewertet werden muss (grundlegend dazu: 
BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, BVerwGE 
128, 1 = juris Rn. 40 ff., sowie nachfolgend ak-
tuell etwa Hess. VGH, Beschluss vom 
12.05.2021, NVwZ 2021, 636 = juris Rn. 10 ff.). 
Es ist im Übrigen anerkannt, dass auch und ge-
rade Maßnahmen außerhalb eines Natura 
2000-Gebiets bzw. in dessen unmittelbarer 
Nachbarschaft zu einer (erheblichen) Beein-
trächtigung des Natura 2000-Gebiets selbst 
führen können (OVG Lüneburg, Urteil vom 
12.11.2008 – 12 LC 72/07 –, juris Rn. 65 sowie 
Lütkes/Ewer, Bundesnaturschutzgesetz, 
Komm., 2. Aufl. 2018, Rn. 7 zu § 34 m.w.Nw.). 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung be-
legt, dass die Planung zu keinem Flä-
chenentzug der auf dem Alten Flug-
platz vorkommenden FFH-Lebensraum-
typen führt. Diese werden nicht unmit-
telbar beeinträchtigt. 

Dennoch kann ein Eingriff in die Mager-
rasen und Sandrasen im Südosten des 
Flugplatzgeländes potentiell erhebliche 
negative Auswirkungen auf die vorhan-
denen FFH-Lebensräume haben, da die 
Flächen eine wichtige Funktion zur Stüt-
zung und Stabilisierung der Bestände 
auf dem Alten Flugplatz haben. Es ist 
korrekt, dass grundsätzlich jede Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele, als eine 
Beeinträchtigung des Gebiets als sol-
ches gewertet werden muss. Allerdings 
wird eine solche Beeinträchtigung 
durch die geplanten Vermeidungsmaß-
nahmen verhindert. Der funktionelle 
Zusammenhang der Flächen innerhalb 
und außerhalb des Gebiets liegt näm-
lich gemäß Managementplan insbeson-
dere im Erhalt einer günstigen Bio-
topverbundsituation mit mageren Tro-
ckenstandorten außerhalb des FFH-Ge-
bietes und dem Austausch lebensraum-
typischer Arten begründet. Es ist aber 
nicht entscheidend, dass die Stützungs-
flächen genau am jetzigen Ort 
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bestehen. 

Durch die planexternen Vermeidungs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet (vgl. Zif-
fern 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 
9.3.6, 9.3.10 und 9.3.11 der planungs-
rechtlichen Festsetzungen) werden näm-
lich, teilweise im FFH-Gebiet selbst, teil-
weise im räumlich funktionalen Zusam-
menhang, Sand- und Magerrasenflä-
chen hergestellt bzw. aufgewertet. 
Diese können den Wegfall der außerhalb 
des FFH-gebiets gelegenen bestehenden 
Sand- und Magerrasen funktional kom-
pensieren, so dass es im Ergebnis erst gar 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der FFH-Lebensräume im 
Gebiet kommt. 

Zur Verminderung weiterer mittelbarer 
Beeinträchtigungen neben der Inan-
spruchnahme der Sand- und Magerra-
sen wurden zudem zahlreiche Maßnah-
men festgelegt, die einen negativen 
Einfluss der Bebauung auf das FFH-Ge-
biet verhindern bzw. vermindern sollen, 
wie z.B. der „Pufferstreifen“ in der 
Grünfläche, Besucherlenkung, Ab-
standswahrung bei Gehölzpflanzungen 
zu wertgebenden Biotopen, Minimie-
rung der Lichtimmissionen auf den Al-
ten Flugplatz. Langfristig ist auch ein 
Monitoring vorgesehen, welches die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Ver-
meidung etwaiger Beeinträchtigungen 
durch eine Zunahme der Freizeitnut-
zung ermitteln soll. 

Pläne oder Projekte, die ein Natura 2000-Gebiet 
„erheblich beeinträchtigen“, weil sie – ausweis-
lich der Feststellungen des Umweltbericht auch 
vorliegend – »... drohen, die für dieses Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele zu gefährden« 
(BVerwG a.a.O., Rn. 40), sind nach § 34 Abs. 2 
BNatSchG unzulässig. »Zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses« im 
Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG, aufgrund de-
ren ausnahmsweise doch eine Zulassung oder 
Durchführung des Projekts infrage kommen 
kann, sind nicht ersichtlich. 

Der Bebauungsplan beeinträchtigt 
das Natura 2000-Gebiet ausweislich 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung bei 
Durchführung der dort genannten 
Maßnahmen nicht erheblich. 

Die potentielle Beeinträchtigung der 
FFH-Lebensraumtypen im Gebiet er-
folgt mittelbar durch die Inanspruch-
nahme von funktional verknüpften 
Flächen außerhalb des Gebiets. Indem 
deren Funktion durch die Anlage 
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anderer Flächen im Vorfeld kompen-
siert wird, kommt es zu keiner Beein-
trächtigung und zu keinem Substanz- 
bzw. Integritätsverlusts des FFH-Ge-
biets. 

Vermeidungsmaßnahmen sind nach 
ständiger Rechtsprechung grundsätzlich 
bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung be-
rücksichtigungsfähig. Es macht aus der 
Sicht des Habitatschutzes keinen Unter-
schied, ob durch ein Vorhaben verur-
sachte Beeinträchtigungen von vornhe-
rein als unerheblich einzustufen sind o-
der ob sie diese Eigenschaft erst dadurch 
erlangen, dass Schutzvorkehrungen an-
geordnet und getroffen werden (vgl. 
EuGH, C-521/12, = NVwZ 2014, 931 Rn. 
28, BVerwGE 128, 1 
(26 f.) = NVwZ 2007, 1054 Rn. 53 ff.). 
Eine Ausnahmeprüfung nach § 34 
Abs. 3 BNatSchG ist nicht erforderlich, 
weil diese nur dann durchzuführen 
ist, wenn ein Projekt trotz erheblicher 
Beeinträchtigungen zugelassen wer-
den soll. 

c) Vorsorglich: Ausgleichs-/Kompensationsmaßnahmen 

Selbst wenn man die mit der Bebauung auch 
des hier interessierenden südwestlichen Teils 
des Plangebiets bezweckte Wohnraumbeschaf-
fung als »zwingenden Grund des überwiegen-
den öffentlichen Interesses« im Sinne des § 34 
Abs. 3 BNatSchG einstufen könnte, käme eine 
Zulassung nur infrage, wenn die Planung aus-
reichende Ausgleichsmaßnahmen (sog. Kohä-
renzsicherungsmaßnahmen) im Sinne des § 34 
Abs. 5 S. 1 BNatSchG vorsehen würde. Das ist 
vorliegend jedoch nicht der Fall: 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sol-
len sicherstellen, dass im Falle einer 
zugelassenen erheblichen Beeinträch-
tigung eines Schutzgebiets, die Ge-
samtintegrität des Schutzgebietsnet-
zes Natura-2000 gewahrt bleibt. 
Da keine Ausnahmeprüfung durchzu-
führen ist, bedarf es auch keiner Ko-
härenzsicherungsmaßnahmen i.S.d. § 
34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG.  

Es wird eingeräumt, dass durch die 
Multifunktionalität der sogenannten 
planexternen Kompensationsmaß-
nahmen, die sowohl klassische Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung als auch - soweit sie vorgezogen 
durchgeführt werden - für das FFH-
Gebiet Vermeidungsmaßnahmen dar-
stellen, sprachlich die Irritation 
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entstehen kann, diese als Ausgleichs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet i.S.v. 
„Kohärenzsicherungsmaßnahmen“ 
zu begreifen. 

Dies gilt zunächst insoweit, als nach der jetzi-
gen Planung im Bereich der „Pufferzone“ eine 
öffentliche Grünfläche zwischen Naturschutz-
/FFH-Gebiet einerseits und der geplanten, 4- bis 
5-geschossigen Bebauung andererseits vorge-
sehen ist (Umweltbericht, S. 10). Angesichts der 
beabsichtigten vielgestaltigen Freizeitnutzung 
(Anlage als »nutzbarer multifunktionaler Park«, 
Planbegründung S. 20, 53 f.) und der Abtren-
nung des Areals durch einen bewachsenen 
Grenzzaun (Planbegründung S. 60) muss davon 
ausgegangen werden, dass auch und gerade 
diese geplante öffentliche Grünfläche in Anse-
hung des aktuellen Zustandes von Bewuchs, 
Topographie sowie Fauna und Flora des be-
troffenen Abschnitts des Plangebiets und seiner 
Funktion für das benachbarte FFH-/Natur-
schutzgebiet den Entfall dessen tatsächlicher 
und ursprünglich vorgesehener Pufferwirkung 
von vornherein nicht ausgleichen kann (vgl. 
dazu auch die im Umweltbericht beschriebene 
Entwicklung der Freiflächen östlich der Erzber-
gerstraße, S. 31). 

Bezüglich der „Pufferwirkung“ der 
östlich des Alten Flugplatz gelegenen 
Flächen ist zu differenzieren.  

Soweit vom Einwender die Notwen-
digkeit einer „Pufferzone“ bezogen 
auf den Schutz der Sand- und Mager-
rasen angenommen wird, so werden 
diese Funktionen durch die Anlage 
dieser Lebensräume an anderer Stelle 
ersetzt.  

Soweit eine „Pufferwirkung“ hin-
sichtlich sonstiger Beeinträchtigungen 
(Licht, Lärm, Schattenwurf, Besucher-
verkehr usw.) besteht, so wird be-
wusst auf eine Bebauung bis unmit-
telbar an den Alten Flugplatz verzich-
tet. Derartige Wirkungen sollen ge-
rade durch die Ausgestaltung der 
Grünanlage abgepuffert werden. 
Ihr Ziel ist die Vermeidung einer Zu-
nahme der Erholungsnutzung auf dem 
Alten Flugplatz und von damit einher-
gehenden Beeinträchtigungen wertge-
bender Vegetation durch Tritt und Eu-
trophierung und wertgebender Vogel-
arten durch Beunruhigung, insbeson-
dere durch freilaufende Hunde, Vermei-
dung einer Beschattung wertgebender 
Biotope sowie Verringerung ungünsti-
ger Wirkungen der Bebauung auf den 
Landschaftscharakter und die Erho-
lungsfunktion des Alten Flugplatzes. 

Den entsprechenden Ausgleich können auch 
nicht die im Planentwurf vorgesehenen „plan-
externen Kompensationsmaßnahmen“ (Plan-
begründung S. 64 ff., Umweltbericht S. 57 ff. 
sowie Ziff. 9.3 der planungsrechtlichen Festset-
zungen) bewirken. Dies gilt namentlich für die 
Kompensationsmaßnahmen 9.3.2 (»Entwick-
lung von Trockenbiotopen im FND „Sandgrube 
Grüner Weg“«), 9.3.3 (»Entwicklung von Tro-
ckenbiotopen auf dem alten Flugplatz“), 9.3.5 
(»Aufwertung der Stadtbahn- Böschungen 

Alle genannten Kompensationsmaß-
nahmen, respektive Vermeidungsmaß-
nahmen hinsichtlich des FFH-Gebiets, 
sind Aufwertungs- oder Entwicklungs-
maßnahmen, und keine bloßen Pfle-
gemaßnahmen. Nicht anrechenbare 
(Dauer-)Pflegemaßnahmen wären sol-
che, welche einen vorhanden status 
quo lediglich sichern. Mit den Maß-
nahmen wird der Zustand der Flächen 
aber aufgewertet und ein höherer 
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(Nordwest-Stadt und am NSG-Rand«) und 
9.3.6 (»Aufwertung der Grünflächen der Renn-
buckel-Düne«). Denn die dort regelmäßig mit 
»Rodung der Gehölze, inklusive der Wurzelstö-
cke, mit anschließender intensiver Pflege zur 
Offenhaltung« beschriebenen Maßnahmen 
sind insbesondere deshalb, weil sie bereits ge-
setzlich geschützte Biotope oder Naturdenk-
male betreffen, reine Pflegemaßnahmen, die 
als solche nicht geeignet sind, entscheidend zur 
Kompensation der vorgenommenen Eingriffe in 
die Pufferzone des FFH-/Naturschutzgebiets 
„Alter Flugplatz“ bzw. dessen (erheblicher) Be-
einträchtigungen beizutragen (so aus- drücklich 
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
26.10.2011 – 5 S 920/10 –, juris Rn. 118, sowie 
insbesondere auch Urteil vom 01.07.2020, ZfBR 
2021, 171 = juris  
Rn. 91 m.w.Nw.). 

Biotopwert (vgl. auch Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung) erzielt. Hierzu sind 
auch und gerade bei Sand- und Ma-
gerrasen die Offenhaltung und Entfer-
nung von Aufwuchs geeignet. Erst 
wenn sich die höherwertige Ausprä-
gung eingestellt hat, wäre die fortlau-
fende Offenhaltung und Entfernung 
von Aufwuchs als Pflege einzustufen. 

Insofern sind sie sowohl als Kompen-
sationsmaßnahmen als auch hinsicht-
lich ihrer Stabilisierungsfunktion für 
das FFH-Gebiet als Vermeidungsmaß-
nahme geeignet. Der Schutzstatus der 
Fläche hat darauf keinen Einfluss. 
Kompensationsmaßnahmen können 
grundsätzlich auch in Schutzgebieten 
durchgeführt werden, sofern ihr 
Zweck nicht dem Schutzzweck wider-
spricht. Insbesondere ist im bestehen-
den FND „Sandgrube Grüner Weg -
West“ die Förderung des Verbundes 
der Mager- und Rohbodenbiotope der 
Trockenlebensräume im Biotopverbund 
Karlsruhe (§ 3 Nr. 3 Verordnung über 
das Flächenhafte Naturdenkmal „Sand-
grube Grüner Weg – West“) sowie im 
geplanten FND Rennbuckeldüne die Ent-
wicklung eines Biotopvernetzungsele-
ments von warmen, trocken-mageren 
Standorten, auch im Zusammenhang 
mit dem Naturschutzgebiet "Alten Flug-
platz Karlsruhe" vorgesehen. 

Auch die Maßnahmen im FFH-Gebiet 
„Alter Flugplatz Karlsruhe“ selbst 
können entsprechend gewertet wer-
den, weil es sich laut Management-
plan nicht um ohnehin zur Wahrung 
eines günstigen Erhaltungszustands 
durchzuführende „Erhaltungsmaß-
nahmen“, sondern um zusätzliche 
Aufwertung handelt. 

Es wird außerdem nicht verkannt, 
dass der Europäischen Gerichtshof 
hohe Anforderungen an Vermei-
dungsmaßnahmen, insbesondere an 
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deren (volle und rechtzeitige) Wirk-
samkeit und rechtliche Sicherheit 
stellt. Diesen wird mit der vorliegen-
den Planung Rechnung getragen. Die 
Bebauung im fraglichen Bereich 
wurde an die Bedingung geknüpft, 
dass die Wirksamkeit der Maßnah-
men vorher nachgewiesen werden 
muss. Die Maßnahmen sind aber auch 
aus naturschutzfachlicher Sicht aus-
reichend und wurden hinsichtlich der 
FFH-Lebensraumtypen bewusst grö-
ßer bemessen.  

Nach WAHL & WIEST (2017) beläuft 
sich der Flächenbedarf durch die Inan-
spruchnahme des unbebauten Bereichs 
im Süden des Planungsgebiets (abzüg-
lich von Flächen, die im Rahmen der 
Freiflächenplanung an ihrem derzeiti-
gen Standort erhalten werden können) 
auf insgesamt auf 2,2 ha. Insgesamt 
werden ausweislich des Umweltberichts 
(Kapitel 10.6.) insgesamt 3,5 ha Mager- 
und Sandrasenflächen hergestellt, da-
von 2,9 ha vorgezogen. 
In den Wintermonaten 2018/19 und 
2019/20 fand bereits die Entwicklung 
von Trockenbiotopen auf dem Alten 
Flugplatz auf etwa 1,9 ha statt. Unmit-
telbar an das Schutzgebiet angrenzend 
werden Sandrasen auf den Stadt-
bahnböschungen und auf Flurstück 
5775/12 entwickelt sowie im FND 
„Sandgrube Grüner Weg“ auf Flurstück 
7965 in Neureut zwischen Grünem 
Weg und Goldregenweg. 

Der Zulässigkeit der in dem hier vorgesehenen 
Teilbereich („Pufferzone“ zwischen dem FFH-
/Naturschutzgebiet und der vorhandenen Be-
bauung) vorgesehenen Planung (4 bis 5-ge-
schossige Baukörper nebst öffentlicher Grünflä-
che) muss deshalb verneint werden. Zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses im Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG lie-
gen für diese Planung nicht vor. Im Übrigen sind 
auch die vorgesehenen Kompensationsmaß-
nahmen unzureichend. Schließlich ist aus der 

Die vorgesehenen Maßnahmen wer-
den als ausreichend bewertet, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung des 
FFH-Gebiets zu verhindern(s.o.). 

Aufgrund der bereits dargelegten 
Ausführungen ist kein Ausnahmever-
fahren nach § 34 Abs. 3 BNatSchG er-
forderlich und mit auch keine Prüfung 
der Gründe des überwiegenden öf-
fentliches Interesses oder die Einho-
lung der Stellungnahme der 
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Planbegründung nicht ersichtlich, dass die nach 
§ 1a Abs. 4 BauGB notwendige Einholung einer 
Stellungnahme der Europäischen Kommission 
stattgefunden hat. 

Kommission. Die vorherige Einholung 
der Stellungnahme der Kommission 
i.S.d. § 1a Abs. 4 BauGB ist nach § 34 
Abs. 4 S. 2 BNatSchG nur erforderlich, 
wenn andere als die im Gesetz ge-
nannte Gründe für die ausnahms-
weise Zulassung eines Vorhabens her-
angezogen werden sollen. 

14.2.2 Nutzungskonflikt Wohnungsbebauung/Aircraft Philipp 

Einbezogen in die Planung ist zwischen dem 
Grundstück unserer Mandantschaft und der 
Dualen Hochschule auch das Grundstück Flur-
stück-Nr. 22803/19, auf dem die Fa. Aircraft 
Philipp einen Gewerbebetrieb betreibt, von 
dem signifikante Lärmemissionen ausgehen. 
Nach aktuellem Stand enthält der Plan mit Blick 
auf dieses Gebiet – sowie für die überwiegende 
Zahl der angrenzenden Baufelder – zwei alter-
native Planungsvarianten in Abhängigkeit da-
von, ob diese gewerbliche Nutzung auf dem 
betreffenden Flurstück fortgesetzt oder aber bis 
längstens Ende 2027 aufgegeben wird, s. Plan-
begründung S. 23 ff. sowie Abschnitt I. der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen (»in der Zeit 
der Fortführung der gewerblichen Nutzung auf 
dem Flurstück 22803/19«) einerseits und Ab-
schnitt II. der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen (»nach erfolgter dauerhafter Beendigung 
der gewerblichen Nutzung auf dem Flurstück 
22803/19«) andererseits. 

Kenntnisnahme. 

Hinweis: Der aktuelle Bebauungsplan-
entwurf setzt nur eine Planvariante 
fest. 

a) Zulässigkeit der Alternativplanung 

Unabhängig von den in den einzelnen Pla-
nungsvarianten vorgesehenen Festsetzungen 
bestehen bereits gegen die alternative Planung 
als solche schwerwiegende Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

Zwar eröffnet § 9 Abs. 2 S. 1 BauGB grundsätz-
lich die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan 
Festsetzungen dahingehend zu treffen, dass 
bestimmte der im Bebauungsplan festgesetzten 
baulichen und sonstigen Nutzungen und Anla-
gen nur für einen bestimmten Zeitraum zulässig 
(Nr. 1) oder bis zum Eintritt bestimmter Um-
stände zulässig oder unzulässig (Nr. 2) sind. 
Dass § 9 Abs. 2 BauGB den Gemeinden aller-
dings auch die Möglichkeit einer originären Al-
ternativplanung ermöglichen soll, wie sie hier 

Die im ausgelegten Planentwurf vorge-
sehene bedingte Festsetzung nach § 9 
Abs. 2 BauGB für den Fall, dass die ge-
werbliche Nutzung auf dem Grundstück 
Flurstück 22803/19 (Aircraft Philipp 
Übersee GmbH /AMAG (ACP)) dauerhaft 
beendet wird, setzte planungsrechtlich 
einen „besonderen Fall“ voraus. Wie in 
der Begründung und den Erläuterungen 
des Auslegungsbeschlusses ausgeführt, 
lagen diese besonderen Gründe in den 
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vorgesehen ist, erscheint nicht zuletzt im Hin-
blick auf die insoweit im Regierungsentwurf des 
EAG Bau vom 17.12.2003 genannten Bei- 
spielsfälle (BT-Drs. 15/2250 S. 49) ausgeschlos-
sen. 

fortgeschrittenen Verhandlungen mit 
ACP über eine Betriebsverlagerung auf 
ein von der Volkswohnung GmbH in 
Neureut-Kirchfeld reserviertes Gewerbe-
grundstück. ACP hat sich Ende 2021 
schriftlich abschließend jedoch gegen 
eine Betriebsverlagerung nach Neureut 
ausgesprochen. Damit sind die Verhand-
lungen zur Verlagerung nach Kirchfeld-
Neureut gescheitert.  

Ob die gewerbliche Nutzung auf Flur-
stück 22803/19 bis Ende des Jahres 
2027 aufgeben wird, ist derzeit offen. 
Jedenfalls lässt sich aktuell kein „beson-
derer Fall“ mehr im Sinne des § 9 Abs. 2 
BauGB begründen.  

Die im ausgelegten Planentwurf vorge-
sehene bedingte Festsetzung nach § 9 
Abs. 2 BauGB in zwei Planteilen ist daher 
entfallen. 

Denn es geht hier nicht um befristete oder be-
dingte Festsetzungen im Sinne von »Zwischen-
nutzungen«, die nach Ablauf einer bestimmten 
Frist oder bei Eintritt einer bestimmten Bedin-
gung zulässig oder unzulässig sein sollen, son-
dern darum, dass bereits die Planungsvariante 
1 (Fortführung der gewerblichen Nutzung auf 
dem Grundstück der Aircraft Philipp) auf Dauer 
die Zulässigkeit der auf dieser planungsrechtli-
chen Grundlage in den Baufeldern 14, 15, 17 - 
21, 25 und 27 realisierten Bebauung begrün-
den würde, einschließlich der im Blick auf den 
lärmintensiven Industriebetrieb von Aircraft Phi-
lipp vorgesehenen aktiven und passiven Lärm-
schutzvorkehrungen. Ein Umbau oder Rückbau 
der entsprechenden Bebauung in Ansehung 
dessen, was für den Fall der Beendigung der ge-
werblichen Nutzung auf dem Grundstück von 
Aircraft Philipp in den an die Stelle der bisheri-
gen Planung tretenden Baufelder 28, 29, 33 
und 35 spätestens ab 2028 zulässig sein soll, er-
scheint de facto unrealistisch. 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 
2 BauGB ist im aktuellen Planentwurf 
entfallen. 

Der Versuch, mit dieser Alternativplanung eine 
gesonderte Neuplanung des hier interessieren-
den Gebiets nach Aufgabe der gewerblichen 
Nutzung des Grundstücks von Aircraft Philipp 
zu vermeiden (so ausdrücklich 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 
2 BauGB ist im aktuellen Planentwurf 
entfallen. 
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Planbegründung, S. 24), kann deshalb nur als 
rechtlich unzulässig und damit im Ergebnis als 
gescheitert angesehen werden. Mangels einer 
realistischen Chance der Verwirklichung jeden-
falls der Festsetzungen in den Baufeldern 28, 
29, 33 und 35 muss die Alternativplanung für 
die Planungsvariante 2 (Aufgabe des Betriebs 
von Aircraft Philipp spätestens zum Ende des 
Jahres 2027) deshalb auch als im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB unzulässige Vorratsplanung ein-
gestuft werden (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 
18.03.2004, BVerwGE 120, 239 = juris Rn. 10 
f., sowie Beschluss vom 26.01.2010,  
ZfBR 2010, 376 = juris Rn. 10 f.). 

b) Einwendungen gegen die Festsetzungen nach Planungsvariante 1 

Die für die Zeit der Fortsetzung der gewerbli-
chen Nutzung vorgesehenen planerischen Fest-
setzungen begründen mit Blick auf die Nach-
barschaft von Wohnbebauung und von Lärm 
geprägter gewerblicher Nutzung einen nicht zu 
vertretenden und nach § 50 BImSchG auch un-
zulässigen Nutzungskonflikt. Von dem Betrieb 
von Aircraft Philipp gehen aufgrund seiner 
Lärmemissionen erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Diese Lärmemissionen rühren zum einen 
von den „markerschütternden“ Be- und Ent-
ladevorgängen sowie von den Containerein-
würfen im südlichen Bereich des Betriebsgrund-
stücks her und zum anderen von den Geräu-
schen der ständig, also auch am Wochenende 
und an Feiertagen, in Betrieb befindlichen, dem 
Flugplatz und damit auch der geplanten Wohn-
bebauung zugewandten Ventilatoren sowie 
weiterer in der Schallimmissionsprognose dar-
gestellter Quellen. 

Gegenwärtig ist von einer Fortführung 
des Betriebs AMAG (ACP) am Standort 
Erzbergerstraße auszugehen. Ausge-
hend vom bestehenden Planrecht sowie 
der Genehmigungslage wird der Betrieb 
planungsrechtlich gesichert und als Ge-
werbegebiet (Baufelder 26, 28) ausge-
wiesen. Damit werden die Belange des 
eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetriebs gewahrt. 

Der Fortführung des Betriebs steht einer 
städtebaulichen Entwicklung in der Um-
gebung nicht entgegen. Die vom Betrieb 
ausgehenden Lärmemissionen wurden 
in der Schallimmissionsprognose umfas-
send ermittelt. Dabei wurden nicht (al-
leine) die allgemeinen Orientierungs-
werte eines Gewerbegebietes nach der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
zugrunde gelegt, sondern die konkrete 
schalltechnische Situation der Betrieb-
stätigkeit messtechnisch untersucht. 

Westlich des Gewerbegebietes (Baufeld 
26, 28) verläuft in Nord-Süd-Richtung 
eine (neue) Erschließungsstraße. Daran 
schließen Baufelder an, auf welchen ein 
urbanes Gebiet festgesetzt wird (MU 3, 
Baufelder 25, 19, 20, 27) und im An-
schluss daran ein allgemeines Wohnge-
biet (WA, Baufelder 15, 17, 18, 21). 
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Soweit auf diesen Baufeldern – heranrü-
ckende - störanfällige Nutzungen 
(Wohnnutzungen) festgesetzt werden, 
so werden mögliche Nutzungskonflikte 
zum Gewerbegebiet (Baufelder 26, 28) 
auf Ebene des Bebauungsplanes gelöst.  

Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Be-
reich der westlichen Nordstadt ein brei-
tes Angebot an dringend benötigtem 
Wohnraum (insbesondere auch im be-
zahlbaren Segment) und an Infrastruktur 
für den Stadtteil (insbesondere Nahver-
sorgung) zu schaffen bzw. zu erhalten. 
Für die Ausweisung von zusätzlichen rei-
nen Gewerbeflächen besteht in diesem 
Bereich kein Bedarf. 

Aus städtebaulichen Gründen wurde da-
her eine abgestufte Gebietsausweisung 
entwickelt, welche ein Übergang von 
der gewerblichen Nutzung, über ein ur-
banes Gebiet hin zu einem allgemeinen 
Wohngebiet schafft. 

Die festgesetzten urbanen Gebiete 
(MU3) rücken vom Gewerbegebiet so 
weit ab, wie es zur Herstellung der erfor-
derlichen Erschließungsanlagen erfor-
derlich ist und für einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden vertretbar 
ist. Ein weiteres Abrücken in westlicher 
Richtung ist durch das FFH-Gebiet Alter 
Flugplatz und die Pufferzone nicht mög-
lich. 

Der Bebauungsplan setzt westlich ent-
lang der Grundstücksgrenze zum Ge-
werbetrieb eine Lärmschutzwand fest 
(„aktiver Lärmschutz“). Soweit durch die 
abschirmende Wirkung dieser Maß-
nahme eine Einhaltung der Immissions-
richtwerte der TA-Lärm im Nahbereich 
des Betriebs noch nicht gewährleistet 
werden kann, sieht der Bebauungsplan 
weitere Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes vor. 

So wird zunächst mittels der durchge-
henden Gebäuderiegel auf dem Baufeld 
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19 und 20 sowie 25 ein (weiterer) bauli-
cher Lärmschutz für die dahinter liegen-
den allgemeinen Wohngebiete geschaf-
fen. Diese lärmabschirmende Bebauung 
wird durch die festgesetzte Baureihen-
folge planungsrechtlich gesichert (Ziffer 
13.3 der textlichen Festsetzungen). 

Darüber hinaus gewährleisten weitere 
Festsetzungen zur Grundrissorientierung 
und zu speziellen baulichen Maßnah-
men den gebotenen Schutz von Aufent-
haltsräumen. 

Diese Festsetzungen stellen insgesamt 
den Schutz von störanfälligen Nutzun-
gen in der Umgebung zum Betrieb von 
AMAG auf Ebene des Bebauungsplanes 
sicher. Auf Genehmigungsebene darf 
von diesen Festsetzungen zum passiven 
Lärmschutz nur abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Im-
missionsrichtwerte der TA-Lärm den-
noch eingehalten werden, zum Beispiel 
durch Eigenabschirmung oder vorgela-
gerte Gebäude.  

Die Festsetzungen sollen insgesamt ei-
nen angemessenen Ausgleich zwischen 
den Belangen des Gewerbetriebs einer-
seits und dem Schutz von störanfälligen 
Nutzungen andererseits schaffen. Die 
einschlägigen Werte für gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse werden ge-
wahrt. Dabei muss ein noch weiterge-
hender Schutz für künftige (heranrü-
ckende) störanfällige Nutzungen hinter 
dem im Bestand schon vorhandenen Ge-
werbetrieb zurücktreten. Zumal der 
Schutz von störanfälligen Nutzungen be-
reits innerhalb des urbanen Gebietes 
selbst durch die Nutzungsmischung in-
nerhalb des Gebiets bereits gegenüber 
Wohngebieten herabgesetzt ist.  

Das Heranrücken von Wohnbebauung an einen 
solchermaßen emissionsträchtigen Gewerbe-
/Industriebetrieb widerspricht eindeutig dem 
bei der Bauleitplanung zu beachtenden Tren-
nungsgebot bezüglich miteinander nicht zu 

Siehe oben (Einwendungen gegen die 
Festsetzungen nach Planungsvariante 
1). 
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vereinbarender Nutzungen, das als „Abwä-
gungsdirektive“ (s. etwa BVerwG, Urteil vom 
19.04.2012, BVerwGE 143, 24 = juris Rn. 29) 
im vorliegenden Fall offenkundig auch durch 
eine Abwägung nicht zu überwinden wäre. Aus 
der Missachtung des Trennungsgebots würden 
konkrete Nutzungskonflikte resultieren, die 
auch nicht durch die planerischen Maßnahmen 
zur Reduktion der Schallimmissionen verhindert 
werden. Geprägt ist die Beurteilung der Ver-
träglichkeit der Schallimmissionen offensicht-
lich vom „Prinzip Hoffnung“ darauf, dass der 
Betrieb von Aircraft Philipp in absehbarer Zeit 
verlagert wird, und zwar aus folgendem Grund: 
So ist nicht ersichtlich, wie die im Süden des Ge-
werbegebiets vorgesehene – nach Westen aus-
gerichtete – Lärmschutzwand einen hinreichen-
den Schutz für die heranrückende Wohnbebau-
ung gegen die dort mehrfach am Tag auftre-
tenden Emissionen durch Containereinwürfe 
bieten kann, die ganz erhebliche Spitzen- Lärm-
werte erreichen. Dies gilt umso mehr, als nach 
dem jetzigen Stand der Planung auf die Errich-
tung der Lärmschutzwand im südlichen Bereich 
sogar verzichtet werden soll, sofern das Kom-
pressorgebäude auf dem Flurstück 22803/19 
saniert wird (vgl. S. 33 f. der Planbegründung). 
Aber auch ohne Berücksichtigung der schwer-
wiegenden Belastung durch die Containerein-
würfe geht die Planbegründung mit Blick auf 
die Schallimmissionsprognose davon aus, dass 
„... unter Berücksichtigung der o. g. abge-
stimmten aktiven Maßnahmen […] die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm im Nahbereich des 
Betriebs nicht an allen Fassaden im Umfeld ein-
gehalten werden“ (S. 77 der Planbegründung). 
Deshalb soll nach der aktuellen Planung noch 
vor Errichtung der Wohnbebauung im „Allge-
meinen Wohngebiet“ auf den rückwärtigen 
Baufeldern 17, 18, 21 und 23 die Errichtung ge-
schlossener Gebäuderiegel auf den vorgelager-
ten – als „Urbane Gebiete“ ausgewiesenen – 
Baufeldern 19, 20 und 27 erfolgen, mit denen 
ein Schutz „der dahinterliegenden Wohnbe-
bauung vor Lärmemissionen des bestehenden 
Gewerbebetriebs ‚Aircraft Philipp‘ […]“ erreicht 
werden soll (Planbegründung, S. 32). 

Die Containereinwürfe wurden ent-
sprechend den Abstimmungen mit 
dem Betreiber im südwestlichen Teil-
bereich des Betriebsgrundstücks bei 
den Berechnungen berücksichtigt 
(vgl. Annahmen Seite 17 der Schal-
limmissionsprognose i. V. m. Anlagen 
3.2 und 3.9).  

Auf Grundlage der schalltechnischen 
Untersuchungen wurde ein umfang-
reiches Schallschutzkonzept im Be-
bauungsplan festgesetzt, das zur Ein-
haltung der schalltechnischen Anfor-
derungen der TA Lärm tags und 
nachts innerhalb des Plangebiets 
führt. 
 



 - 52 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Unabhängig davon, ob die Festsetzung „Urba-
ner Gebiete“ – wohl allein mit Blick auf die dort 
zulässigen höheren Immissionsgrenzwerte – 
den Anforderungen der städtebaulichen Erfor-
derlichkeit genügt oder ob es sich um einen of-
fensichtlichen „Etikettenschwindel“ handelt 
(vergleiche dazu Hess. VGH, Urteil vom 
24.11.2020, BauR 2021, 788 = juris Rn. 20), be-
gegnen die genannten Festsetzungen jedenfalls 
insofern Bedenken, als die Nutzungskonflikte 
mit der Wohnnutzung in den Gebäuderiegeln 
selbst – auch dort soll diese trotz der erkannten 
Lärmbelastung zulässig sein (Ziff. 1.3.1 des Ent-
wurfs der planungsrechtlichen Festsetzungen) – 
mit dem Verweis auf passive Lärmschutzmaß-
nahmen (Planbegründung, S. 77) in die nach-
folgenden Genehmigungsverfahren verscho-
ben werden, sodass die Planung dem Gebot der 
planerischen Konfliktbewältigung nicht ge-
nügt. 

Die Rechtsprechung geht von einem 
Etikettenschwindel aus, wenn die Ge-
meinde das Gewollte nicht geplant 
hat und das Geplante nicht gewollt 
hat. So hat die Gemeinde in dem zier-
ten Urteil ein Mischgebiet festgesetzt, 
obwohl aus den Planunterlagen her-
vorging, dass in dem (kleinen) Plange-
biet nur zwei Gewerbetreibe angesie-
delt werden sollten. 

Eine vergleichbare Konstellation liegt 
hier nicht vor. Weder stehen die künf-
tigen Eigentümer der Baufelder fest, 
noch liegen Planungen vor oder sind 
die künftigen Nutzungen bekannt. 

Die Festsetzung eines urbanen Gebie-
tes an dieser Stelle ist geeignet, das 
Planungsziel umzusetzen, Wohnraum 
und eine dem Stadtteil versorgenden 
Infrastruktur zu schaffen. 

Aus städtebaulichen Gründen wurde 
eine abgestufte Gebietsausweisung ent-
wickelt, welche einen Übergang von der 
gewerblichen Nutzung, über ein urbanes 
Gebiet hin zu einem allgemeinen Wohn-
gebiet schafft. Eine abgestufte Gebiets-
ausweisung ist ein mögliches Planinstru-
ment, um potenzielle Nutzungskonflikte 
auf Ebene des Bebauungsplanes zu be-
wältigen. 

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen 
oben verwiesen. 

14.2.3. Erschließung und Mobilitätskonzept 

Anlass zu Einwendungen gibt auch die ausge-
legte Erschließungsplanung. Bedenken beste-
hen bereits mit Blick auf deren Schlüssigkeit 
bzw. mit Blick auf die Erforderlichkeit der vor-
gesehenen Erschließungsflächen: So unter-
scheidet sich die vorgesehene Erschließung 
nach Planungsvariante 1 wesentlich von der 
nach Planungsvariante 2 – diese sieht zwei zu-
sätzliche Erschließungsstraßen jeweils südlich 
der Baufelder 30 und 31 vor –, ohne dass die 
erweiterte Erschließung nach dieser Planungs-
variante mit einem erhöhten 

Im aktuellen Bebauungsplan-Entwurf 
sind keine zwei Planvarianten mehr 
enthalten. (s.o.).  
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Erschließungsbedarf korrespondiert, zumal die 
beiden vorgenannten Baufelder unmittelbar an 
die Erzbergerstraße anschließen bzw. durch 
diese erschlossen werden. 
In Verbindung hiermit ist zu rügen, dass die Er-
schließungsflächen, wie sie der Planentwurf 
vorsieht, absolut überdimensioniert sind und 
damit auch dem IQ-Leitprojekt „Nachhaltig mo-
biler Stadtteil“, der der Verminderung des ru-
henden und fahrenden Kfz-Verkehrs dienen soll 
(bei der Bürgerinformation am 24.10.2018 war 
von einer „autoreduzierten“ bzw. „stellplatz-
freien“ Planung die Rede), zuwiderlaufen (vgl. 
auch Planbegründung, S. 16 f.). Das gilt insbe-
sondere für den bereits angesprochenen südli-
chen Planbereich, der zur Erschließung der dort 
geplanten Wohn- und Mischbebauung  
– entsprechend der Planungsvariante 2 – gleich 
vier (jeweils 5,5 m breite) Anbindungen an das 
bestehende Straßennetz vorsieht, eine über die 
Lilienthalstraße und drei Stichstraßen über das 
Gelände von Aircraft Philipp zu und von der Erz-
bergerstraße. Zugleich ist nicht ersichtlich, dass 
bei der Planung hin zu einem autoreduzierten 
Quartier, die auf eine Reduzierung von Stell-
plätzen zielt, neben den Bedürfnissen der künf-
tigen Wohnbebauung auch die Bedürfnisse der 
bereits bestehenden gewerblichen Nutzung im 
südlichen Plangebiet berücksichtigt wurden 
(vgl. S. 10 f. der Planbegründung). 

Zukunft Nord ist auf einem integrierten 
städtebaulichen Konzept aufgebaut, 
welches eine angemessene Anzahl von 
Erschließungsstraßen hat. Über diese 
wird das Quartier sowohl verkehrlich als 
auch leitungstechnisch erschlossen (z.B. 
Wasser, Fernwärme, Strom). 

Die Breiten der Straßen sind auf die ver-
kehrlichen Belange und mit den Belan-
gen der Leitungsträger abgestimmt. 

Zu Planteil 2 siehe Erläuterungen oben 
(Zulässigkeit der Alternativplanung). 

Bedenken bestehen gegen die Erschließung 
bzw. das Mobilitätskonzept darüber hinaus ins-
besondere mit Blick auf den unmittelbar nörd-
lich im Anschluss an das Anwesen unserer Man-
dantin (Erzbergerstraße 113 A) geplanten Stich-
weg. Eine schlüssige Planung mit Blick auf die 
in diesem Bereich gelegene Trafo-Station sowie 
den denkmalgeschützten Schießstand/Bunker, 
die der vorgestellten Straßen- und Fußgänger-
wegplanung hier wortwörtlich im Wege ste-
hen, ist nicht erkennbar. Zwar sieht der Plan die 
Neuerrichtung der Trafo-Station in unmittelba-
rer Nähe vor (S. 12 der Planbegründung). Hier-
durch würde jedoch ein erheblicher Teil (bei-
nahe die Hälfte) des im vorherigen und weite-
ren Verlauf der Straße an dieser Stelle vorgese-
henen Gehwegraums für die Fußgänger verlo-
rengehen. Diese planerische Entscheidung und 

Wesentliche Anforderung bei der Su-
che nach einem neuen Standort für 
die zu verlegende bestehende Tra-
fostation von Seiten der VBK war eine 
Neuerrichtung in unmittelbarer Nähe. 
Dies hat die Lage im Straßenraum 
zwischen den BF 22 und 28 zur Folge. 
Es waren darüber hinaus Anforderun-
gen an die Anfahrbarkeit und Zu-
gänglichkeit der Trafostation zu erfül-
len. Außerdem waren ausreichende 
Fahrbahn- und Gehwegbreiten zu be-
rücksichtigen. Nach Norden ist das 
Grundstück von ACP (BF 26) und eine 
verbleibende gewerbliche Pachtfläche 
(BF 28) zudem ein flächenlimitieren-
der Faktor. Im Ergebnis schafft die Pla-
nung einen sachgerechten Ausgleich 
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die damit einhergehende Einschränkung des 
Fußgängerverkehrs wirft nicht nur Frage nach 
der stringenten Verfolgung des Ziels eines fuß-
gängerfreundlichen Quartiers auf; es ist außer-
dem auch zweifelhaft, ob mit der Platzierung 
der Trafo-Station in unmittelbarer Nähe zur ge-
planten Wohnbebauung dem Gebot der plane-
rischen Konfliktbewältigung hinreichend Rech-
nung getragen wird. Konflikte können vor al-
lem dahingehend entstehen, soweit hinsichtlich 
der Trafo-Station als Niederfrequenzanlage 
Vorsorgeanforderungen nach Maßgabe der 26. 
BImSchVO – insbesondere zur Minimierung der 
elektromagnetischen Felder gemäß § 4 Abs. 2 
26. BImSchVO iVm Punkt 3 ff. 26. BImSchVVwV 
– einzuhalten sind. Unklar bleibt schließlich, in 
welcher Form der denkmalgeschützte Schieß-
stand/Bunker in den öffentlichen Straßenraum 
im Bereich des Fußgängerwegs integriert wer-
den soll; … in der Stellungnahme der unteren 
Denkmalschutzbehörde findet der Bunker keine 
Erwähnung. 

für die verschiedenen Belange. Die 
unmittelbar an der Trafostation ver-
bleibende Breite des Gehwegs beträgt 
knapp 2,60 m. Laut gängiger Richtli-
nien stellt bereits 2,50 m eine Regel-
breite, welche das Begegnen von Zu-
fußgehenden ohne Einschränkungen 
ermöglicht (siehe z.B. RASt „Richtlinie 
für die Anlage von Stadtstraßen“). 
Um die Regelbreite an dieser Stelle 
einhalten zu können, wurde im restli-
chen Verlauf eine sehr viel höhere 
Breite des Gehwegs aufgenommen (> 
4 Meter).  

Am denkmalgeschützten Schieß-
stand/Bunker besteht eine 2 m breite, 
kleine Engstelle, die allerdings eben-
falls vertretbar ist. Ein komplettes Ver-
setzen des Straßenraums nach Wes-
ten und damit Verringerung von Bau-
flächen in den BF 21 und 27 wäre 
demgegenüber nicht sachgerecht und 
völlig unverhältnismäßig. Denkmal-
schutzrechtliche Belange stehen der 
Planung auch nicht entgegen. 

Zu den elektromagnetischen Feldern 
der Trafostation der Verkehrsbetriebe 
Karlsruhe (VBK): 

Der Kernbestandteil der Gleichrichter-
anlage fällt nicht unter die 26. BImSchV, 
da sich der Anwendungsbereich nach 
§1 Nr. 2 auf Niederfrequenzanlagen ab 
1000V Nennspannung beschränkt. Da-
mit fällt der Gleichrichter und insbeson-
dere die Gleichspannungsschaltanlage 
sowie die Zuleitungen zum Gleis nicht 
in den Anwendungsbereich der 26. 
BImSchV und die Betrachtung reduziert 
sich maßgeblich auf die Mittelspan-
nungsanlage 20kV/50 Hz sowie die zu-
gehörigen Transformatoren. 

Die Auslastung der Gleichrichterstatio-
nen der VBK sind nicht kontinuierlich 
wie bei der Versorgung von Haushalten 
oder Unternehmen, sodass die Anlage 
im „Leerlauf“ sein kann, wenn im 
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versorgten Abschnitt keine Bahn be-
schleunigt. Außerdem sind die Anlagen 
derart dimensioniert, dass sie im ge-
planten Regelverkehr nur unter Teillast 
betrieben werden. Auch eine zusätzli-
che vorübergehende Versorgung eines 
angrenzenden Speiseabschnitts im Stö-
rungsfall muss durch eine Gleichrichter-
station abgedeckt werden können, 
ohne über ihre Bemessungsleistungge-
hen zu müssen. Daher sind im Regelfall 
nur Emissionen aus einer Teilbelastung 
der gesamten Anlage zu erwarten. 

Grundsätzlich hält die von der VBK ver-
wendete Technik die Emissionsgrenz-
werte ein - und unterschreitet sie teil-
weise deutlich -, dies wurde in der Ver-
gangenheit durch Messungen an aus-
gewählten Gleichrichterstationen be-
stätigt. Zu einer weitergehenden Mini-
mierung muss auch immer der zusätzli-
che Nutzen und die daraus resultieren-
den Kosten aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten abgewogen werden. 

Die endgültige technische Ausführung 
der Anlage unter dem Gesichtspunkt 
des Minimierungsgebots wird auf 
Ebene der Umsetzung des Bebauungs-
plans festgelegt. Hierzu befinden sich 
die VBK noch in Abstimmung mit den 
Stadtwerken Karlsruhe. Für die Konflikt-
bewältigung im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens ist ausreichend, 
dass entsprechende technische Mög-
lichkeiten vorliegend gegeben sind. 

14.2.4. Festsetzungen für das Baufeld 22 und 24  

Der Plan enthält für das im Eigentum unserer 
Mandantin stehende Grundstück Erzberger-
straße 113/113 A (Flst.-Nr. 22803/2) im Bereich 
des „Baufeld 22“ Festsetzungen, die auf die In-
tegration der beiden darauf befindlichen Be-
standsgebäude in das Plangebiet zielen (S. 12 
des Entwurfs der Planbegründung). Vorgese-
hen ist hier entgegen der Entwurfsplanung, die 
Gegenstand der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung war und die dort ein Mischgebiet 

Nach Anhörung der Eigentümer im 
Umlegungsverfahren wurde dem Ei-
gentümer mit Schreiben der Umle-
gungsstelle vom 6. November 2019 
auf dessen Wunsch mitgeteilt, dass 
die Bestandsnutzung planungsrecht-
lich gesichert werden soll. Das Grund-
stück sollte keine planungs- und er-
schließungsrechtlichen Vorteile erhal-
ten, und somit nicht in das 
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vorsah, ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ 
mit einer Grundflächenzahl von 0,8. 

Bodenordnungsverfahren einbezogen 
werden. Es wird außerdem darauf 
hingewiesen, dass im aktuellen Be-
bauungsplan-Entwurf das südlich an-
grenzende Baufeld 24 als urbanes Ge-
biet festgesetzt wurde. 

Die Festsetzung des Gewerbegebietes und der 
damit einhergehende Ausschluss von Wohn-
nutzung für das Grundstück unserer Mandantin 
ist mit der Nachbarbebauung auf dem Baufeld 
24 mit dem geschützten Bestand auf dem 
Grundstück unseres Mandanten nicht zu ver-
einbaren: Zunächst gibt es keine nachvollzieh-
bare Begründung für eine abweichende Fest-
setzung im Vergleich zu der Gebietsfestsetzung 
für die benachbarten – im Eigentum der Volks-
wohnung GmbH stehenden und seit Jahrzehn-
ten zu Wohnzwecken genutzten – Grundstü-
cken (Flst. 22803/3 und 22803/5), die nach 
dem Planentwurf künftig als Mischgebiet – an-
stelle der insoweit funktionslos gewordenen 
Gebietsfestsetzung „GE“ des Bebauungsplans 
„Nutzungsartfestsetzung“ von 1985 – ausge-
wiesen werden sollen. Darüber hinaus wird mit 
der jetzt geplanten Festsetzung eines einge-
schränkten Gewerbegebiets aber auch nicht 
dem Bestandsschutz der Wohnnutzung im 
Dachgeschoss des südlichen Bestandsgebäudes 
auf dem Grundstück unserer Mandantin Rech-
nung getragen; die Nutzung der Dachgeschoss-
wohnung war Bestandteil der ja auch in der 
Planbegründung angesprochenen Genehmi-
gung für die Nutzung des übrigen Gebäudeteils 
als Sportschule, findet in der Planbegründung 
jedoch im Übrigen keine Berücksichtigung. 

Ein planungsrechtliches Nebeneinan-
der von eingeschränktem Gewerbe-
gebiet GEe und MU ist vereinbar und 
löst keine Konflikte aus, da in einem 
GEe nur Anlagen zulässig sind, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. Die 
bestehenden Nutzungen im BF 22 
(Grundstück der Mandantin) entspre-
chen genau diesem Baugebietstyp, 
eine mögliche Entwicklung hin zu ei-
nem MU ist von der Mandantin selbst 
nicht gewünscht (siehe oben). Die an-
gesprochene Dachgeschosswohnung 
im südlichen denkmalgeschützten Be-
standsgebäude ist der Stadt bekannt. 
Sie wurde 2016 als sog. „Betriebs-
leiterwohnung“ genehmigt. Eine Nut-
zung ist demzufolge nur für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonal, so-
wie Betriebsinhaber bzw. Betriebslei-
ter, zulässig. Die Stadt geht davon 
aus, dass die besagte Wohnung be-
stimmungsgemäß genutzt wird. In 
diesem Sinne wurde auch dem Be-
standsschutz im festgesetzten GEe 
Rechnung getragen, sodass durch das 
geplante neue Planrecht keine Nach-
teile für den Eigentümer entstehen. 
Im Übrigen wurden zwischenzeitlich 
die Festsetzungen dahingehend geän-
dert, dass Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter im 
GEe ausnahmsweise zulässig sind. Die 
Planbegründung erhebt im Übrigen 
nicht den Anspruch, alle Nutzungen, 
sondern – wie beschrieben – die we-
sentlichen Nutzungen im Bestand auf-
zuzählen.  

Ob die Gebietsfestsetzung “GE“ des 
Bebauungsplans 
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„Nutzungsartenfestsetzung“ funkti-
onslos geworden ist, kann hier dahin-
stehen. Die im Bebauungsplanent-
wurf vorgesehene Festsetzung eines 
Urbanes Gebiets berücksichtigt jeden-
falls die gegenwärtigen Nutzungen. 
Die Festsetzung des GEe auf dem 
Grundstück Erzbergerstraße 113/113 
A (Flst.-Nr. 22803/2) sichert wieder-
rum die dortigen gegenwärtigen Nut-
zungen. Im Übrigen wurden vom 
Grundstückseigentümer keine dar-
über hinaus gehenden Entwicklungs-
wünsche im Bebauungsplanverfahren 
geäußert. 

Ebenso zu beanstanden sind die im Baufeld 24 
vorgesehenen Festsetzungen, die im dort ge-
planten Mischgebiet die Errichtung eines bis zu 
19,5 m hohen Gebäudes mit bis zu sechs Voll-
geschossen ermöglichen. Diese weit sichtbare 
Bebauung steht im starken Kontrast zum un-
mittelbar benachbarten ehemaligen Flughafen-
gebäude, einem Baudenkmal, das auch durch 
seine flache Bauweise geprägt ist. Zwar hat die 
Denkmalschutzbehörde in ihrer Stellungnahme 
vom 12.09.2019 darauf hingewiesen, dass das 
ehemalige Flughafengebäude keinen Umge-
bungsschutz im Sinne des § 15 Abs. 3 DSchG 
beanspruchen kann. Das steht allerdings im Wi-
derspruch dazu, dass dieses Denkmal, insbe-
sondere die Sichtbeziehung zu dem vollkom-
men heruntergekommenen Tower von der Erz-
bergerstraße aus, bei der von unserer Mandan-
tin begehrten Genehmigung des Bürogebäudes 
auf dem Grundstück Erzbergerstraße 113 A der 
Errichtung eines vollständigen 3. Vollgeschos-
ses entgegengehalten wurde. Auch der aktuelle 
Planentwurf zeichnet dies – anders als bezüg-
lich des südlich des Flughafengebäudes vorge-
sehenen, 19,5 m hohen Neubaus – nur nach, 
indem auf dem vorgenannten Grundstück wei-
terhin allein eine Bebauung mit zwei bzw. drei 
Vollgeschossen zulässig sein soll. 

Zum Thema Höhenentwicklung siehe 
oben, Erläuterungen zu Stellungnahme 
Ziffer 2.2. 

Zum Thema Art (MU3) und Maß der 
baulichen Nutzung siehe Erläuterungen 
oben. 

Beim „Alten Flughafen“ handelt es sich 
um ein Kulturdenkmal nach § 2 DSchG, 
bestehend aus mehreren Einzelbestand-
teilen (u.a. Flughafengebäude, Kontroll-
turm, begrünter Vorfahrt). Ein Umge-
bungsschutz nach § 15 Abs. 3 DSchG 
besteht, wie ausgeführt nicht, so dass 
die Höhenentwicklung im Umfeld nicht 
als relevant einzustufen ist. Dies wurde 
von der Denkmalschutzbehörde noch-
mals bestätigt. 

Eine in der Vergangenheit erfolgte denk-
malschutzrechtliche Bewertung in einem 
konkreten Einzelfall, bei dem ein Ge-
bäude in unmittelbarer Nähe des Denk-
mals und direkter Blickbeziehung von 
der Erzberger Straße her beurteilt 
wurde, kann nicht mit der aktuellen 
städtebaulichen Planung mit größeren 
Abständen der neuen Umgebungsbe-
bauung verglichen werden. 

Hinweis: Die zulässige Höhe für das Ge-
bäude südlich des Flughafengebäudes 
wurde im Übrigen mit Blick auf die zahl-
reichen Einwendungen aus der 



 - 58 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Anwohnerschaft zwischenzeitlich auf 
13,5 m reduziert. 

14.2.5. Fazit 

Wir bitten um Prüfung dieser Einwendungen 
sowie darum, uns über das Ergebnis der Über-
prüfung nach § 3 Abs. 4 S. 4 BauGB zu infor-
mieren. 

Alle fristgerecht eingegangenen Stel-
lungnahmen werden geprüft, das Er-
gebnis wird nach Satzungsbeschluss 
mitgeteilt – entsprechend der Bestim-
mungen des § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB. 

15.  Privateinwender, 20. Januar 2022 

15.1 Grundsätzliche Kritik 

Die Entwicklung des Gebiets „Westlich der Erz-
bergerstraße“ ist aufgrund grundsätzlicher 
Überlegungen zu kritisieren. 

Das Gebiet in der Nordstadt stellt eines der letz-
ten großen innenstadtnahen Entwicklungsge-
biete in Karlsruhe dar. An wesentlichen Punk-
ten wurden von der Stadt die Weichen in frag-
würdiger Weise gestellt: 

Kenntnisnahme. 

15.1.1 Grunderwerb 2014 

Die Stadt Karlsruhe hätte die Flächen vor dem 
Verkauf 2014 von der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BIMA) zu niedrigen Kosten er-
stehen können. Sie hat damals darauf verzich-
tet und in der Folge eine Einflussaufnahme auf 
die spätere Entwicklung eines neuen „Stadt-
quartiers für Alle“ erschwert. Eine falsche Be-
vorzugung einer Entwicklung durch private In-
vestor*innen, ersetzte eine gute Politik für die 
Menschen der Stadt Karlsruhe. 

Die Stadt hat im seinerzeitigen Interes-
sensbekundungsverfahren der BImA ein 
Kaufangebot unterbreitet. Da die Stadt 
nicht Höchstbietende war, hat sie den 
entsprechenden Zuschlag nicht erhalten. 
Ein Erwerb war angestrebt aber nicht 
möglich. 

15.1.2 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

Die Stadt Karlsruhe hat nach dem Verkauf der 

Flächen 2014 durch den privaten Investor GEM 

und dem Eigentümer Martin Müller ihre Mög-

lichkeiten, die weitere Entwicklung nach BauGB 

maßgeblich zu bestimmen, nicht umfassend 

genutzt. So wurde bspw. der Vorschlag des 

Bürgervereins Nordstadt, das Gebiet im Rah-

men einer Städtebaulichen Entwicklungsmaß-

nahme nach §165 BauGB zu entwickeln, nicht 

aufgegriffen. Im Rahmen einer Städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme sind die kommunalen 

Gemeint ist der Kauf – nicht der Verkauf 
- der Flächen. 

Bei der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme handelt es sich um ein mehr-
stufiges Verfahren. 

Zunächst hat die Gemeinde vorberei-
tende Untersuchungen durchzuführen, 
um die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme beurteilen zu können. 
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Einflussmöglichkeiten deutlich erhöht. Der Er-

werb der Grundstücke ist vorgesehen. Das 

BauGB sagt ausdrücklich, dass §165 greift, 

„wenn die mit der städtebaulichen Entwick-

lungsmaßnahme angestrebten Ziele und Zwe-

cke durch städtebauliche Verträge nicht er-

reicht werden können“.  

Die Stadt hat auf das Instrument der Städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme verzichtet und 
anschließend mit Beginn der Planungen betont, 
dass sie dem privaten Investor keine, über die 
Bestimmungen des Karlsruher Innenentwick-
lungskonzepts (KAI) mit Stand 2014 hinausge-
henden Vorschriften machen könne. Eine 
Durchführung der Planung im Rahmen einer 
„Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ 
hätte diese erweiterten Möglichkeiten geschaf-
fen. Beispiele aus anderen Städten waren der 
Stadt Karlsruhe in ausreichendem Maß benannt 
und bekannt. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt für 
eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme verschiedene Kriterien auf, die 
ein solcher Bereich erfüllen muss, um – 
unter gerechter Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander - als städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme entwickelt 
werden zu können. 

Eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahe darf nur durchgeführt werden, 
wenn allgemeine städtebaulichen Mög-
lichkeiten die beabsichtigten städtebau-
lichen Ziele unter keinen Umständen er-
reichen können.  

Mildere Alternativen gegenüber den be-
troffenen Grundstückseigentümern stel-
len neben dem rein privatrechtlichen 
Aufkauf von Grundstücken ohne Enteig-
nungsmöglichkeit und deren anschlie-
ßender Entwicklung unter anderem 
städtebaulichen Verträge oder eine Bau-
landumlegung dar.  

So kommt beispielsweise eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme vor al-
lem dann nicht in Frage, wenn der Eigen-
tümer eines Grundstücks, dessen Ver-
wendung nach den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme bestimmt oder mit ausreichender 
Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage ist, 
das Grundstück binnen angemessener 
Frist dementsprechend zu nutzen, und 
er sich hierzu in einem städtebaulichen 
Vertrag verpflichtet – was hier der Fall 
war. 

15.1.2 öffentliche Belange – private Belange  

Im Rahmen des gesamten Planungsverfahrens 

hat die Stadt Karlsruhe eine Entwicklung im 

Sinne der Karlsruher Bewohner*innen nicht 

ausreichend weiterverfolgt. Bereits nach dem 

Kauf des Grundstücks durch die GEM und de-

ren Eigner Martin Müller, hat die Stadt diesem 

einen roten Teppich ausgerollt. Eine 

Mit dem Verkauf des ehemaligen Areal-
C durch die BImA an einen privaten Ei-
gentümer, sind die Möglichkeiten der di-
rekten Mitwirkung an der Entwicklung 
des Grundstückes begrenzt. Die Stadt 
hat mit Hilfe des städtebaulichen Ideen-
wettbewerbes „Rahmenplan Zukunft 
Nord“ und den öffentlichen 
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Interessendivergenz einer Entwicklung entlang 

der Bedarfe der Stadtgesellschaft einerseits und 

der Verwertung des Grundstücks nach privaten 

wirtschaftlichen Interessen andererseits wurde 

öffentlich negiert. Beispielhaft hierfür war ein 

erster öffentlicher Infoabend von Baubürger-

meister Obert und Martin Müller am 16.07.14, 

bei dem Martin Müller seine Vorstellung eines 

„Dorfes für Jedermann“ darstellen durfte. 

Nachfragen über Ziele der Stadt, und über eine 

Unterstützung des Verbleibs von Einrichtungen, 

bspw. einer Schule und einer KiTa (FASKA) auf 

dem Planungsgebiet, verwies der damalige 

Baubürgermeister, bevor überhaupt ein Pla-

nungsverfahren begonnen hatte, an den neuen 

Eigentümer. Die Verantwortlichen der Stadt ha-

ben nicht ausreichend verstanden, dass es ihre 

Aufgabe gewesen wäre, im Rahmen eines Pla-

nungs- und Bebauungsplanverfahrens die Wei-

chenstellungen für eine Entwicklung im Sinne 

der Stadtgesellschaft, im Sinne der Menschen, 

die in der Stadt leben, zu treffen. 

Beteiligungsprozessen dennoch dafür 
gesorgt, dass Ziele und Rahmenbedin-
gungen für die weitere Entwicklung des 
Gebietes definiert wurden. Die Planung 
wurde weiterentwickelt und als Grund-
lage für das Bebauungsplanverfahren 
herangezogen. Bezahlbarer Wohnraum 
sowie soziale Infrastruktur für die künfti-
gen Bewohner*innen in einem nachhal-
tigen Quartier sind erklärte Ziele der 
Stadt Karlsruhe. 

Die Planungshoheit gehört zum Kernbe-
reich der kommunalen Selbstverwaltung 
und ist verfassungsrechtlich verankert. 
Die Stadt Karlsruhe ist sich dieser Verant-
wortung bewusst und delegiert diese 
Aufgabe auch nicht an Investoren. Die 
letzte Entscheidung über die Inhalte von 
Bebauungsplänen trifft der Gemeinderat 
der Stadt Karlsruhe. 

15.1.3 Berücksichtigung vorhandener Nutzungen im Vorfeld zum Wettbewerb 

Es wurde – dies sollte eigentlich selbstverständ-

lich sein – im Vorfeld des städtebaulichen Wett-

bewerbs nicht untersucht und diskutiert, wel-

che Nutzungen im Planungsgebiet so wichtig 

für die Stadt und den Stadtteil sein könnten, 

dass ein Verbleib angestrebt werden sollte. Das 

bekannte und wenig zukunftsweisende Prinzip 

einer Tabula rasa Planung wurde in der Nord-

stadt wiederholt.  

Auch ein Abriss des NCO wurde bei den Ver-
antwortlichen der Stadt mehrfach erwogen. 
Der Verbleib ist in erster Linie dem Einsatz der 
Jugendlichen vor Ort zu verdanken. 

Im Vorfeld zum städtebaulichen Wettbe-
werbs- und dem anschließenden städte-
baulichen Rahmenplanverfahren hat der 
Stadtjugendausschuss im Zuge von Ge-
sprächen, die zu dem Vorhaben geführt 
worden sind, auf die Bedeutung des 
NCO-Clubs für die Nordstadt sowie die 
angrenzenden Statteile hingewiesen. 
Dieser Bedeutung sollte im Rahmen des 
städtebaulichen Wettbewerbes bereits 
Rechnung getragen werden. In der Aus-
lobung zum städtebaulichen Wettbe-
werb auf den Seiten 25 und 26 sowie 
der Seite 32 ist dies als Anforderung ge-
nannt. Eine Verlagerung, keine Strei-
chung, konnte man sich zum damaligen 
Zeitpunkt städtebaulich ebenso vorstel-
len. „Das Kinder- und Jugendhaus soll 
mit dem angrenzenden Hangar und den 
Außenanlagen (Skateranlage) in jedem 
Fall weiter im Bereich der Fläche C ange-
siedelt werden. Eine Verlagerung des 
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Clubs ist nicht völlig ausgeschlossen, 
müsste jedoch städtebaulich sinnvoll 
dargestellt werden. Insbesondere die 
Lage der Skateranlage aufgrund der von 
ihr ausgehenden Lärmemission ist zu 
prüfen.“ https://www.karls-
ruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbe-
werbe/zukunft_nord/HF_sections/con-
tent/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksx
M5/20150310_Wettbewerb_KA-Zu-
kunft%20Nord_Auslobung.pdf 

15.1.4 Letter of Intent mit GEM 

Im Bebauungsplanverfahren versäumte es die 

Stadt Karlsruhe, mit der Schaffung von Pla-

nungsrecht von der GEM mögliche Gegenleis-

tungen ausreichend zu verhandeln. Ein Letter of 

Intent zwischen Stadt und GEM von 2019 – be-

zeichnenderweise ohne Einbeziehung gemein-

derätlicher Gremien am Rande einer Immobi-

lienmesse von Baubürgermeister Fluhrer unter-

zeichnet - und die bekanntgewordenen Ergeb-

nisse eines Städtebaulichen Vertrags sichern in 

erster Linie die Interessen der GEM und von 

Martin Müller. 

Bei dem Letter of Intent (LOI) handelt es 
sich um eine Absichtserklärung im Vor-
feld des 2021 abgeschlossenen städte-
baulichen Vertrags, in welcher die Stadt 
und GEM ihre Einigkeit über verschie-
dene Entwicklungsgrundsätze im Bebau-
ungsplanverfahren festhalten, er entfal-
tet jedoch keine rechtliche Bindungswir-
kung. Wesentliche Inhalte des LOI sind 
unter anderem städtebauliche und sozi-
ale Ziele, beispielsweise: Wettbewerbe, 
Nutzungsmischung, Kleinteiligkeit, Be-
wohnerstruktur, architektonische Viel-
falt, freiräumliche Qualität, Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum durch An-
wendung KAI, Energie- und Nachhaltig-
keitsaspekte. Der LOI wurde im Oktober 
2019 von Vertretern der Stadtverwal-
tung und GEM auf der Expo Real in 
München unterzeichnet. Die Inhalte des 
LOI wurden in einem Städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Stadtverwaltung 
und GEM ausgearbeitet und konkreti-
siert. Über den Abschluss des Städtebau-
lichen Vertrages samt dessen Inhalte 
wurde der Planungsausschuss in der Sit-
zung vom 8. Juli 2021 informiert und die 
Stadt zur Unterzeichnung ermächtigt. 

Es gibt ausreichende Beispiele aus anderen 
Städten, dass – entsprechender politischer Wille 
vorausgesetzt – maßgebliche Zugeständnisse 
von privaten Investoren zu erreichen sind. Die 
Pläne für das „Paloma-Viertel“ auf der Reeper-
bahn in Hamburg und das Ergebnis der 

Der vorliegende B-Plan i.V.m. dem städ-
tebaulichen Vertrag bietet eine gute 
Grundlage für die Umsetzung der Ziele 
der Stadt und die Entwicklung eines zu-
kunftsorientierten Quartiers. 

https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/wettbewerbe/zukunft_nord/HF_sections/content/ZZlRB5YMtMyuD3/ZZmZcPicWksxM5/20150310_Wettbewerb_KA-Zukunft%20Nord_Auslobung.pdf
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Planungen für den ehemaligen Güterbahnhof 
in Tübingen seien als Beispiele genannt. 

15.1.5 Gemeinwohl statt private Gewinninteressen 

Die Entscheidungen der Stadt, von Stadtverwal-

tung und Gemeinderat, müssen als Votum ver-

standen werden, Stadtentwicklung (bevorzugt) 

in die Hand von privaten Investor*innen zu le-

gen. Dass diese zuvorderst wirtschaftliche Krite-

rien anlegen und private Gewinne als Ziel an-

streben und nicht das Wohl der städtischen Be-

völkerung, liegt auf der Hand. Die Entwicklung 

neuer Stadtquartiere sowie die Schaffung von 

gutem Wohnraum für alle Menschen einer 

Stadt sollte zukünftig deutlich mehr als öffent-

liche Aufgabe verstanden werden. Alle Ent-

scheidungen sollten diesbezüglich überprüft 

werden. Gemeinwohl statt private Gewinninte-

ressen sollte der Maßstab sein. 

Dass die Stadtentwicklung in die Hände 
von einem privaten Investor gelegt 
wurde, ist unzutreffend. 

Der vorliegende B-Plan i.V.m. dem städ-
tebaulichen Vertrag mit GEM/ CG bietet 
eine gute Grundlage für die Umsetzung 
der Ziele der Stadt (siehe oben Ziffer 
15.1.4) und die Entwicklung eines zu-
kunftsorientierten Quartiers. Der B-Plan 
setzt zwei Gemeinbedarfsflächen fest, 
die die Stadt nutzen kann. Im Vertrag 
werden darüber hinaus bestimmte Infra-
strukturfolgeeinrichtungen verpflich-
tend festgeschrieben, die GEM/ CG um-
setzen muss. Dazu gehören z.B. eine 
Kita, Einzelhandel (Nahversorgung) und 
ein Pflegeheim. Die KAI-Verpflichtung 
zur Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum ist ebenfalls implementiert. Im süd-
lichen Plangebiet wird die Stadt nach 
derzeitigem Stand die Flächen vom Land 
BW erwerben und selbst nach dem 
Grundstücksvergabekonzept Wohnen 
vermarkten.  

15.2 Stellungnahme zum ausliegenden Bebauungsplan im Einzelnen: 

15.2.1 Ein Stadtviertel auch für Jugendliche? 

Die Stadt Karlsruhe verfügte, nach dem Verkauf 
des Areal-C an die GEM weiterhin über ein 
Grundstück im Planungsgebiet: Das Gebiet um 
das Jugendzentrum NCO einschließlich größe-
rer Außenflächen, mit dem Nebengebäude der 
Parcour-Halle und dem Skater-Platz. 

Die Stadt hätte die Freiheiten gehabt, für einen 
vollständigen Verbleib dieser Flächen zu sorgen. 
Aber im Gegenteil: Mehrmals im Verfahren 
wurde der Abriss des NCO und eine Verlegung 
des Jugendzentrums an einen anderen Ort ins 
Auge gefasst. Der vorliegende Plan sieht einen 
Abriss der Parcour-Halle und ein Aus für den 
Skaterplatz vor. 

Das städtebauliche Konzept ist aus dem 
Rahmenplan abgeleitet und wurde im 
Wesentlichen in den Bebauungsplanent-
wurf überführt. Bereits damals war klar, 
dass weder die Parcourhalle noch der 
Skaterplatz aufrechterhalten werden 
können. Die Parcourhalle ist baulich in 
einem desolaten Zustand. Der Skater-
park ist aus Gründen des Lärmschutzes 
mit der angrenzenden Wohnbebauung 
nicht vereinbar. Dass eine Verlegung des 
NCO-Clubs innerhalb des Quartiers an-
gesichts notwendiger umfangreicher Sa-
nierungsmaßnahmen im Bestand als 
Neubau im Verfahren diskutiert wurde, 
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Die Interessen der Kinder und Jugendliche in 
der Nordstadt und im neuen Quartier werden 
damit nicht ausreichend berücksichtigt. Der 
NCO mit seinen breiten Angeboten für „neue“ 
Bewegungssportarten war und ist nicht zu er-
setzen. Die Angebote werden hervorragend ge-
nutzt. 

ist zunächst legitim. Auf Wunsch der 
Bürgerschaft ist nun der Erhalt des NCO-
Clubs an Ort und Stelle innerhalb einer 
festgesetzten Gemeinbedarfsfläche vor-
gesehen.  

In der geplanten öffentlichen Grünfläche 
sind vier Bereiche für Spielflächen ver-
bindlich festgesetzt. Damit kann der er-
wartbare Bedarf im neuen Stadtquartier 
entsprechend der Anforderungen der 
Spielflächenentwicklung gut erfüllt wer-
den. Eine dieser Flächen ist in direkter 
Nachbarschaft des NCO verortet. Die 
vorliegende Freianlagenplanung (Ent-
wurf Vorplanung), die nicht verbindli-
cher Bestandteil des Bebauungsplanes 
ist, sieht hier eine auf ältere Kinder und 
Jugendliche ausgerichtete Gestaltung 
und Ausstattung als Bewegungs-Par-
cours vor. 

Die Parcour-Halle muss an ihrem Standort er-
halten werden, als zweitbeste Alternative even-
tuell versetzt werden. Ein Erhalt der Halle ist im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen unabding-
bar. Ein Ersatz an anderer Stelle – etwa inner-
halb des NCO-Gebäudes oder an anderen Or-
ten in der Stadt ist nicht ausreichend. Ziel muss 
nicht eine Parcour-Halle irgendwo in Karlsruhe 
sein sondern viel und ausreichend Platz für Be-
wegungs- und adäquate Freizeitangebote für 
Jugendliche überall in der Stadt. Der Abriss der 
Parcour-Halle taucht mit keinem Wort in den 
Dokumenten zum Bebauungsplan auf. Wo die 
Halle war, soll eine Straße entstehen. Ein Ver-
setzen der Halle böte einen guten „Farbfleck“ 
in einem neuen Stadtquartier. 

Ein Erhalt der Parcourshalle ist weder 
städtebaulich (Abweichung vom Rah-
menplan, Verlust von Wohnraum) noch 
gebäudetechnisch (desolater Bauzu-
stand) sinnvoll. Sie kann westlich des be-
stehenden NCO-Clubs auf der Gemein-
bedarfsfläche selbst neu entstehen. Ein 
solche Halle ist hier bereits in Planung.  
 

Der Skaterplatz muss erhalten bleiben oder als 
zweitbeste Alternative in zumindest gleicher 
Größe an andere Stelle in der Nordstadt verlegt 
werden. Es ist ein politischer Skandal, dass im 
gesamten Bebauungsplan die geplante Verklei-
nerung des NCO und das Aus für den Skater-
platz nur unter dem Aspekt von (zu vermeiden-
den) Lärmemmissionen auftaucht. Bewegungs-
flächen für Kinder und Jugendliche sind zu för-
dern. Wenn hiervon „Lärm“ ausgeht, so müs-
sen sich andere Nutzungen – auch eine 

Aus Lärmschutzgründen ist ein Erhalt 
des Skaterplatzes nicht möglich, wenn in 
der Nachbarschaft Wohnbebauung ent-
stehen soll. Dies hat das Lärmgutachten 
zum Bebauungsplan bestätigt. Lärm von 
spielenden Kleinkindern auf Spielplätzen 
ist rechtlich zu dulden, nicht aber Skater-
lärm von Jugendlichen. Gemäß der Städ-
tebaulichen Lärmfibel BW ergeben sich 
zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte Min-
destabstände zu Allgemeinen 
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benachbarte Wohnnutzung sich darauf einstel-
len. Es ist nicht nachvollziehbar, dass im Falle 
einer gewerblichen Nutzung von Aircraft Phi-
lipp die Errichtung einer Lärmschutzwand eine 
Nachbarschaft möglich machen soll, der Stadt 
zum Skaterplatz – sie kann selbst entscheiden - 
nur einfällt, den Skaterplatz zu streichen, ohne 
vorab für adäquaten Ersatz gesorgt zu haben. 

Wohngebieten von über 130 Metern, 
was eine Verortung im Gebiet aus-
schließt. In der Abwägung fällt die Wahl 
zwischen Wohnraum oder Skaterpark 
zugunsten der Schaffung von Wohn-
raum aus. Die Stadt möchte den Skater-
park nicht ersatzlos streichen, sondern 
ist parallel intensiv auf der Suche nach 
einem attraktiven und konfliktfreien Er-
satzstandort im nördlichen bzw. nord-
westlichen Umfeld. Konkrete Alternati-
ven werden geprüft.  

Es ist gut, dass Überlegungen zum Umwelt- 
und Naturschutz in einem Bebauungsplan mitt-
lerweile eine große Rolle spielen. Aber was sagt 
es aus, wenn die „Vermeidung von Beschat-
tung der Eidechsenlebensräume, Abfangen und 
Umsiedeln der Eidechsen im Eingriffsbereich, 
Ersatznistmöglichkeiten für Gebäudebrüter und 
Neuntöter“ ausgiebigst in den Dokumenten 
des Bebauungsplans erörtert werden, Bewe-
gungsraum für Kinder und Jugendliche hinge-
gen lapidar verschwinden soll? 

Sowohl der Umwelt- und Naturschutz 
als auch die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen sind Belange, die 
beide gleichrangig in die Abwägung ein-
zustellen sind. Bei allen Belangen ist im 
Einzelfall zu prüfen, welchem Belang im 
Konfliktfall der Vorzug zu geben ist.  

Die Ausführlichkeit der Behandlung der 
Belange des Umwelt- und Artenschutzes 
ist der Tatsache geschuldet, dass im 
Westen ein FFH-/ Naturschutzgebiet an-
grenzt und insbesondere im Süden z.T. 
wertvolle Böden in Anspruch genom-
men werden. Außerdem ist es auch der 
Komplexität der Thematik und den 
strengen gesetzlichen Anforderungen 
aus dem Naturschutzrecht geschuldet.  

Mit der im Bebauungsplan enthaltenen 
Ausweisung von Spielflächen in der öf-
fentlichen Grünfläche werden Spiel- und 
Bewegungsräume für Kinder und Ju-
gendliche ermöglicht.  

Wie oben beschrieben, wird aktiv nach 
Ersatz für den entfallenden Skaterpark 
gesucht. Da das Plangebiet nicht unmit-
telbar nach Satzungsbeschluss bebaut 
werden kann (Umlegung, Erschließungs-
maßnahmen) und dies auch abschnitts-
weise erfolgen wird, können unter Um-
ständen einzelne Nutzungen – soweit 
dies mit den ersten Erschließungsmaß-
nahmen vereinbar ist, übergangsweise 
noch am bisherigen Standort verbleiben. 



 - 65 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Auch in der Bauphase wird der Zugang 
zum NCO-Club gewährleistet. 

Der Bebauungsplan sollte entsprechend abge-
ändert werden. 

Die Verwaltung spricht sich aus den obi-
gen Gründen dagegen aus. Die Entschei-
dung hierüber wird durch den Gemein-
derat der Stadt Karlsruhe im Rahmen des 
Satzungsbeschlusses getroffen – in Ab-
wägung aller Interessen. 

15.2.2 Wohnungen für Alle? 

Die Notwendigkeit der Sicherstellung von aus-
reichenden, bezahlbaren und guten Wohnun-
gen für alle Menschen in der Stadt fehlt mittler-
weile in kaum einem politischen Programm 

Kenntnisnahme. 

Wenn, wie in der Nordstadt, Tausende Woh-
nungen entstehen, müsste alles getan werden, 
damit die Wohnungen die dringlichst benötigt 
werden, auch gebaut werden. Gegenüber der 
GEM seien der Stadt die Hände gebunden, sa-
gen die Stadtverantwortlichen. Das stimmt 
nicht. Auf den Verzicht auf weitergehende Ein-
flussmöglichkeiten wurde oben bereits einge-
gangen. Im bestehenden Bebauungsplanver-
fahren hat die Stadt ihre Möglichkeiten nicht 
ausgereichend genutzt. Die GEM dürfte keine 
einzige Wohnung ohne einen gültigen Bebau-
ungsplan bauen – das Druckmittel der notwen-
digen Schaffung des „Planrechts“ wurde sei-
tens der Stadt nicht genutzt. Eine Abänderung 
des Städtebaulichen Vertrags sollte aus überge-
ordneten städtischen Interessen hinsichtlich ei-
ner höheren Quote von öffentlich geförderten 
Wohnungen mit dauerhaften Sozialbindungen 
erfolgen. 

(Mit CG-Elementum und GEM als Investor sollte 
dies einfach verhandelbar sein, wirbt der Inves-
tor doch selber mit dem „gesellschaftlichen Bei-
trag“, den man leisten wolle: 30 % öffentlich 
geförderter Sozialwohnungen und 20% „preis-
gedämpfter“ Wohnungen seien vorgesehen. 
(Aussage CG-Elementum – Super INKA / Juli 
2020 und Webseite GEM https://gem-ingeni-
eure.de/unternehmen/) 

Sowohl die Stadt Karlsruhe als auch 
GEM/CG sind an einer zügigen Realisie-
rung des neuen Baugebiets interessiert. 

Wie oben bereits beschrieben, doku-
mentieren das Bebauungsplanverfahren 
und die getroffenen vertraglichen Rege-
lungen, dass die Stadt ihre Planungsho-
heit genutzt hat und ihre Zielsetzungen 
hiermit umsetzen kann. 

Es wird keine Wohnung gebaut, bevor 
nicht der Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen wurde. Angesichts des langen 
Vorlaufs des Verfahrens gilt formal die 
KAI-Verpflichtung von mindestens 20% 
gefördertem Wohnungsbau. Diese ba-
sierte auf dem damaligen Grundsatzbe-
schluss des Gemeinderats. Eine darüber 
hinausgehende Quote konnte in den 
Vertragsverhandlungen nicht vereinbart 
werden. So wurde es auch im Gemein-
derat stets kommuniziert. 

Der städtebauliche Vertrag wird noch 
einmal an den finalen Bebauungsplan 
bzw. den daraus resultierenden Umle-
gungsplan angepasst. Allerdings werden 
grundsätzliche Inhalte nicht mehr in 
Frage gestellt. Dies dient auch dem Ver-
trauensschutz – insbesondere, wenn hie-
rauf finanzielle Entscheidungen getrof-
fen wurden. Im städtebaulichen Vertrag 
wurden die vom Gemeinderat beschlos-
senen Grundlagen zur Schaffung von 
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gefördertem Wohnraum im Rahmen des 
KAI eingehalten, die zu Beginn des Be-
bauungsplanverfahren galten und zu der 
sich GEM mit der Unterzeichnung der 
Grundzustimmung verpflichtet hat. 
Grundsätzlich kann ein Bauherr darüber 
hinaus auch freiwillig weiteren geförder-
ten Wohnraum schaffen. 

Bezüglich der Pläne hinsichtlich der Grund-
stücksanteile, die vom Land in städtischen Be-
sitz übergehen sollen, sind in den Beschreibun-
gen des Bebauungsplans sehr vage gehalten. 
Hier sollten die Planungen und Planungsziele 
konkretisiert werden. Es ist vor einem Beschluss 
eines Bebauungsplans sehr interessant und viel-
leicht entscheidend, welche Nutzung für die je-
weiligen Baufelder geplant bzw. angedacht ist, 
welche Baufelder bspw. für gemeinwohlorien-
tierte Nutzungen und welche für private Inves-
tor*innen und Käufer*innen vorgesehen sind. 

Die in den jeweiligen Baufeldern zulässi-
gen Nutzungsarten sind im Bebauungs-
plan planungsrechtlich festgesetzt. Hier-
bei bietet der zulässige Nutzungskatalog 
jedoch ausreichend Spielraum. Dies ist 
im Baurecht gängige Praxis. 

Prinzipiell sind gemeinwohlorientierte 
Nutzungen in allen Baufeldern zulässig. 

Darüber hinaus gibt es zwei Baufelder, 
die ausschließlich dem Gemeinbedarf 
dienen (Baufelder 3 und 29). 

Eigentumsverhältnisse und Vermark-
tungskonzepte sind rechtlich nicht Ge-
genstand eines Bebauungsplanverfah-
rens. Bevor die Stadt die Flächen vom 
Land Baden-Württemberg im Plangebiet 
nicht erhalten hat, machen weiterge-
hende Pläne und Aussagen derzeit au-
ßerdem keinen Sinn. Wenn die Stadt 
Grundstücke vermarkten kann, wird das 
Grundstücksvergabekonzept Wohnen 
angewendet. 

15.2.3 „Halle für Alle“ erhalten? 

Auch wenn die Übernahme des Grundstücks 
von Aircraft Philipp an der Erzbergerstraße noch 
nicht gesichert ist, die Planungsalternative, bei 
Übernahme dieses Grundstücks durch die 
Stadt, sollte abgewandelt werden. Der südliche 
Teil der Halle sollte als Gemeinschaftsfläche für 
den Stadtteil erhalten bleiben und später bspw. 
als Markthalle bzw. Halle für Veranstaltungen 
im Stadtteil genutzt werden. 

Bereits auf dem nördlichen Areal-C hätte es Ge-
bäude gegeben, die im Sinne einer lebendigen 
Quartiersentwicklung, Akzente im Neubauge-
biet hätten setzen können. Dass die südliche 
Halle von Aircraft Phillipp sowohl 

Sollte Aircraft Philipp (jetzt AMAG 
GmbH) die betriebliche Nutzung am 
Standort dauerhaft aufgeben, kann der 
Eigentümer des Grundstücks dieses frei 
veräußern. Ein Vorkaufsrecht durch die 
Stadt besteht nicht. Was im Bebauungs-
plan festgesetzt werden kann, ist im § 9 
BauGB abschließend geregelt. Da die 
Halle von Aircraft Philipp (jetzt AMAG 
GmbH) nicht unter Denkmalschutz 
steht, gibt es auch keine rechtliche 
Handhabe von Seiten der Stadt, einen 
Abbruch zu verhindern. 
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architektonisch als auch von ihren Nutzungs-
möglichkeiten erhaltenswert ist, sollte sich im 
Bebauungsplan entsprechend niederschlagen. 

15.3 Betroffenheit 

Stellungnahme als im Stadtteil Lebender und 
mitdenkende Person zu einer sozialen Stadttei-
lentwicklung. 

Kenntnisnahme. 

16. “1. Baseball und Softball Club Karlsruhe Cougars e.V.“, 20. Januar 2022 

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir in dieser 
Angelegenheit die anwaltliche Vertretung des 
„1. Baseball und Softball Club Karlsruhe Cou-
gars e.V.“ übernommen haben; eine beglau-
bigte Vollmacht ist beigefügt (Anl. 1).  
Unsere Mandantin ist seit 1996 Mieterin des 
Baseball- und Softballfeldes auf dem (ehemali-
gen) Airfield Gelände. Es handelt sich dabei um 
die Grundstücke Flurstück-Nrn. 22420/1 (nörd-
licher Teil der Sportanlagen) und 22803/55 
(südlicher Teil der Sportanlagen), die sich im Ei-
gentum des Landes Baden-Württemberg befin-
den.  

Namens und im Auftrag unserer Mandantin er-
heben wir gegen den offengelegten Planent-
wurf für den Bebauungsplan „Westlich der Erz-
bergerstraße etc.“ – unter gleichzeitiger Bezug-
nahme auf die von unserer Mandantin bereits 
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung unter dem 07.11.2018 abgegebene 
Stellungnahme (Anl. 2) – die nachfolgenden 
Einwendungen: 

Kenntnisnahme. 

16.1. Der 1. Baseball und Softball Club Karlsruher Cougars e.V. 

16.1.1 Aktuelle Situation des Vereins 

Unser Mandant, der „1. Baseball und Softball 
Club Karlsruher Cougars e.V.“, nutzt die von 
ihm vom Land Baden-Württemberg angemiete-
ten Flächen seit 1996 für den Spielbetrieb bzw. 
den Vereinssport, und zwar auf 3 Baseball-
/Softballspielfeldern und einem Cricketfeld. Der 
Verein ist gemeinnützig und hat die Förderung 
des Sports zum Zweck. Er engagiert sich stark 
im Nachwuchsbereich unter anderem mit dem 
Ziel, die sportliche Betätigung, das soziale Ver-
halten und die Persönlichkeitsentwicklung der 
jugendlichen Vereinsmitglieder zu fördern. Der 

Kenntnisnahme.  
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Erreichung dieser Zielsetzung liegt ein hohes 
Maß an ehrenamtlicher Tätigkeit zugrunde; das 
ist bereits in der Stellungnahme des Vereins an-
lässlich der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung (s. erneut Anl. 2) wörtlich wie folgt refe-
riert worden: 
»In der Abteilung Baseball lernen in der T-Ball-
Mannschaft Kinder bereits ab 4 Jahren das viel-
seitige Baseballspiel kennen. In der Altersklasse 
U 12 konnten 2 Spieler des Vereins 2017 bei 
der deutschen Baseball-U 12-Nationalmann-
schaft die Stadt Karlsruhe repräsentieren und 
die Europa- und die Weltmeisterschaften be-
streiten. In der Saison 2018 gewann das U 15-
Baseballteam klar die Meisterschaft der Base-
ball-Landesliga.  

Im Bereich Softball ist Karlsruhe Landesleis-
tungszentrum für Nachwuchsarbeit. Es finden 
Kadermaßnahmen wie Auswahlsichtungen und 
-trainings statt. Die Karlsruher Cougars stellen 
den Coach der U 16- Softball-Nationalmann-
schaft. Die Cougars haben seit jeher die Deut-
sche Jugend-Softballmeisterschaft ausgerich-
tet, im Jahr 2018 zum ersten Mal auch offiziell 
im deutschen Baseball und Softball Verband 
e.V.  

Der Verein arbeitet mit Karlsruher Schulen zu-
sammen. Im Jahr 2018 konnten mehr als 400 
Schüler der Sophie-Scholl-Realschule, der He-
bel-Realschule, der Drais-Schule und der Mer-
kur-Akademie den Baseballsport kennenlernen. 
Der 1. Baseball und Softball Club Karlsruher 
Cougars e.V. leistet damit – genauso wie der 
auf dem hier interessierende Areal ebenfalls an-
gesiedelte NCO-Club – einen wertvollen Bei-
trag zur Jugendarbeit.« 

Kenntnisnahme. 

Auch seit 2018 haben die Vereinsaktivitäten 
nicht nachgelassen und zu einer Vielzahl schö-
ner Erfolge auf regionaler, Landes- und Bundes-
ebene geführt, vgl. die als Anl. 3 beigefügte 
Presseberichterstattung sowie im Übrigen 
https://www.karlsruhe-cougars.de/. 

Kenntnisnahme. 
 

16.1.2 Der Entwurf des Bebauungsplans „Westlich der Erzbergerstraße etc.“  

Der Bebauungsplanentwurf, der Gegenstand 
der vorliegenden Stellungnahme ist, sieht einen 
Fortbestand der Aktivitäten des „1. Baseball 

Kenntnisnahme. 
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und Softball Club Karlsruher Cougars e.V.“ auf 
seinem angestammten, seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert von ihm hierfür genutzten 
Vereinsareal nicht mehr vor. Stattdessen soll 
das Vereinsgelände künftig – nach Durchfüh-
rung einer entsprechenden Bodenordnung – im 
Rahmen diverser Baufelder für Wohn- und ge-
werbliche Zwecke sowie für die Anlage von Er-
schließungsflächen genutzt werden.  

Hierzu verhält sich der Entwurf der Planbegrün-
dung lediglich wie folgt:  
»… Auf dem Flurstück 22420/1 befindet sich 
ein Kiesparkplatz und der nördliche Teil der 
Sportanlagen des Baseball- und Softballvereins 
Karlsruhe Cougars. Auf dem Flurstück 
22803/55 schließ sich der südliche Teil der 
Sportanlagen der Cougars an. Der Verein hat 
die Flächen vom Land Baden-Württemberg ge-
pachtet, eine baurechtliche Genehmigung der 
Nutzung liegt nicht vor.« (S. 13) 

Und:  

»Im Plangebiet befinden sich außerdem die 
Sportanlagen des Baseball- und Softballvereins 
Cougars Karlsruhe, die im Zuge der Entwick-
lung des Plangebiets an einen neuen Standort 
verlagert werden sollen.« (S. 14)  

Und:  

»Westlich der Dualen Hochschule befinden sich 
drei Baseballfelder, die im Zuge der Entwick-
lung des Plangebiets entfallen werden. Diese 
werden derzeit durch die Cougars genutzt 
(Baseball, Softball, T-Ball). Für den Fall, dass 
zwei der Baseballfelder übergangsweise bis zur 
Überbauung der entsprechenden Flächen wei-
terhin genutzt werden, wurden die Einwirkun-
gen auf die geplante Wohnnutzung im Umfeld 
untersucht. 
Laut Schallimmissionsprognose werden im Trai-
ningsbetrieb die Immissionsrichtwerte der 18. 
BImSchV am Tag innerhalb und außerhalb der 
Ruhezeiten an allen untersuchten Immissionsor-
ten deutlich unterschritten. Auch bei Punktspie-
len und Turnieren innerhalb der Ruhezeiten 
wird der maßgebliche Immissionsrichtwerte der 
18. BImSchV am Tag innerhalb der Ruhezeiten 

Kenntnisnahme. 
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an allen untersuchten Immissionsorten um min-
destens 2 dB unterschritten. Die zulässigen Ge-
räuschspitzen der 18 BImSchV werden in allen 
Beurteilungszeiträumen ebenfalls deutlich un-
terschritten, sodass insgesamt keine Maßnah-
men erforderlich werden.« (S. 78 f.)  

Und schließlich: 

»Sofern die Baseballfelder der Cougars im Be-
reich der Baufelder 28 und 29 [..] übergangs-
weise fortbestehen, werden gutachterlich Maß-
nahmen im Bereich des Baufeldes 35 aufge-
führt, die dem Schutz vor Einwirkungen durch 
Sportlärm dienen sollen. Die diesbezüglichen 
Festsetzungsvorschläge zur Grundrissorientie-
rung und zu speziellen bauliche Maßnahmen 
wurden nicht als Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, da dies rechtlich nicht 
erforderlich ist. Dies hat folgende Gründe: Zum 
einen ist eine Verlagerung der Cougars vor der 
Entwicklung der angrenzenden Baufelder vor-
gesehen, sodass letztlich kein Lärmkonflikt ent-
steht. Zum anderen liegt für die bestehende 
Sportnutzung der Flächen durch die Cougars 
keine baurechtliche Genehmigung vor. Insofern 
genießt die ausgeübte Sportnutzung auch kei-
nen Schutzstatus, die [richtig: der; d. Unterz.] 
daraus abgeleitete lärmtechnische Anforderun-
gen für die heranrückende Wohnbebauung 
rechtfertigen könnte[n]. Der erforderliche Lärm-
schutz wäre in diesem Fall durch die Cougars 
selbst zu gewährleisten.« (S. 83 f.) 

16.1.3 Abwägungsdefizit 

Der Planentwurf ist durch ein auffälliges (Abwä-
gungs-)Defizit bezüglich der »Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen […] der Bevölkerung« bzw. 
bezüglich der »Freizeit-, Bildungs- und Sozial-
angebote für die Bevölkerung des gesamten 
Stadtgebiets« (vergleiche Umweltbericht, S. 32 
f.) generell und der vorstehend beschriebenen 
Sportanlagen der „Karlsruher Cougars“ im Be-
sonderen gekennzeichnet.  

Nachfolgend wird dargelegt, warum kein 
Abwägungsdefizit vorliegt. 

a) Die »Anlagen für sportliche Zwecke« nach dem Planentwurf  

Die vorstehend formulierte Beschreibung des 
Plangebiets im Umweltbericht hat im eigentli-
chen Planentwurf keine (realistische) 

Der zum Satzungsbeschluss anste-
hende Bebauungsplanentwurf lässt 
durchaus sportliche Nutzungen zu. In 
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Entsprechung; insbesondere gilt dies für Sport-
anlagen. Wenn überhaupt, werden, wie bereits 
ausgeführt, in der Begründung des Planent-
wurfs ausschließlich die Sportanlagen der 
„Karlsruher Cougars“ angesprochen, allerdings 
nur als „künftig wegfallend“ und dazu allen-
falls noch eine »Sporthalle in Verbindung mit 
einer Schule« (S. 31). 

Zwar sollen darüber ausweislich des Entwurfs 
der Planfestsetzungen im „Mischgebiet (MI)“, 
in den „Urbanen Gebieten (MU 1 - MU 3, MU 
4)“, im „eingeschränkten Gewerbegebiet 
(GEe)“ und im „Gewerbegebiet (GE)“ auch 
»Anlagen für sportliche Zwecke« (ausnahms-
weise) zulässig sein. Angesichts der vorgesehe-
nen Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren und nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen, die ganz 
offensichtlich auf einen Geschosswohnungs-
bau ausgerichtet sind, erweist sich die Zulas-
sung von »Anlagen zu sportlichen Zwecken« je-
doch als nicht realisierbar und damit ohne ir-
gend eine Aussagekraft oder Verbindlichkeit. 
Eine entsprechende Nutzungsmöglichkeit und 
damit die Berücksichtigung der Belange von 
Sport, Freizeit und Erholung (Planungsleitlinie 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) werden allenfalls 
vorgegaukelt.  

Eine solche Widersprüchlichkeit (»Hat die Ge-
meinde das Gewollte nicht geplant und das Ge-
plante nicht gewollt«, vgl. Hess. VGH, Urteil 
vom 24.11.2020, BauR 2021, 788 = juris Rn. 
24) ist abwägungsfehlerhaft und muss zur Un-
wirksamkeit des Bebauungsplans führen. 

den nebenstehend aufgeführten Bau-
gebieten sind Anlagen für sportliche 
Zwecke als Indoor-Angebote zur sport-
lichen Betätigung möglich (z.B. Fitness, 
Tanz, etc). In den Flächen für Gemein-
bedarf (GBF) - NCO-Club (Baufeld 29) 
und Fläche im nordöstlichen Planbe-
reich (Baufeld 3) sind diese ebenfalls 
zulässig. Der NCO-Club kann im Bau-
feld 29 noch baulich erweitern. Im 
Baufeld 3 soll nach aktuellem Pla-
nungsstand zum Beispiel eine Interims-
schule mit 3-Feld-Sporthalle errichtet 
werden. 

Angebote zur sportlichen Betätigung 
im Freien sind im Grünzug geplant. So 
soll hier ein Joggingpfad entstehen, 
außerdem ist ein Hindernisparcours für 
Jugendliche angedacht. Der Park dient 
auch der Freizeit- und Erholungsnut-
zung. Die weitere Gestaltung wird im 
Rahmen der späteren Ausführungspla-
nung im Detail festgelegt. 

Eine Widersprüchlichkeit ist nicht er-
kennbar, die Belange von Sport, Frei-
zeit und Erholung sind ausreichend ge-
würdigt. Ein Abwägungsfehler liegt 
nicht vor.  

b) Die Belange der „Karlsruher Cougars“ 

Abwägungsfehlerhaft ist auch, wie der Planent-
wurf mit den Belangen der „Karlsruher Cou-
gars“ umgeht, deren (Vereins-) Sportanlagen 
zugunsten der im Plangebiet vorgesehenen 
Wohn- und Erschließungsplanung ersatzlos 
entfallen sollen.  

Nachfolgend wird dargelegt, warum 
kein Abwägungsfehler vorliegt. 

(1) Zunächst ist festzuhalten, dass bei der Bau-
leitplanung im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 
BauGB vorzunehmenden (gerechten) Abwä-
gung nicht nur die Belange der Eigentümer, 
sondern auch und gerade die Belange der 

Das ist zutreffend. So hat die Stadt 
Karlsruhe die Belange der „Karlsruher 
Cougars“ als Mieter der Sportanlagen 
mit (zahlreichen) anderen öffentlichen 
und privaten Belangen gegeneinander 
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Mieter und Pächter abwägend zu berücksichti-
gen sind (BVerwG, Urteil vom 05.11.1999, 
BVerwGE 110, 36 = juris Rn. 15 ff.; st. Rspr., 
insbesondere auch des VGH Baden- Württem-
berg, vgl. bereits Beschluss vom 20.04.1988, 
VBlBW 1988, 342). Deshalb wird auch diesen 
im Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO 
grundsätzlich eine Antragsbefugnis zuerkannt. 
Der Umstand, dass die „Karlsruher Cougars“ 
(nur) Mieter der von ihnen genutzten Sportan-
lagen sind, kann deshalb nicht von vorneherein 
zu ihren Lasten ausschlagen. 

und untereinander abgewogen. 

(2) Entgegen den entsprechenden Hinweisen in 
der Planbegründung (a.a.O.) genießen die 
„Karlsruher Cougars“ auch nicht deshalb einen 
minderen oder geringeren »Schutzstatus«, weil 
die Sportanlagen angeblich nicht baurechtlich 
genehmigt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die entsprechende Sportanlage bereits im 
Mietvertrag mit der Liegenschaftsverwaltung 
des Landes Baden-Württemberg vom 
26.02./03.03.1996 ausdrücklich als »Baseball- 
und Softballfeld auf dem Airfield Gelände […] 
mit einer Größe von ca. 2,0 ha« vermietet wor-
den ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
es sich um eine bestandsgeschützte Sportan-
lage handelt, die als solche (mit oder ohne Ge-
nehmigung) seinerzeit von den amerikanischen 
Streitkräften auf dem von diesen im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit nach dem NATO-Truppensta-
tut benutzten und verwalteten Airfield-Gelände 
errichtet worden ist. 

Deshalb kann jetzt, nach Abzug der Amerikaner 
und Übernahme des Geländes in das Eigentum 
des Landes Baden-Württemberg, nicht mehr 
mit einer „fehlende Baugenehmigung“ argu-
mentiert werden. Auf jeden Fall muss aber, 
nachdem diese Sportanlage von den „Karlsru-
her Cougars“ mit Wissen der Stadt Karlsruhe 
seit mehr als einem Vierteljahrhundert für die 
Zwecke des Vereinssports und von Turnieren 
genutzt wird, von einer die etwa fehlende Bau-
genehmigung ersetzenden „Duldung“ ausge-
gangen werden. 

Für die Spielfelder der „Karlsruher 
Cougars“ liegt keine Baugenehmigung 
vor. Es ist davon auszugehen, dass die 
Sportanlagen von den amerikanischen 
Streitkräften ab Ende der 1950er ohne 
Baugenehmigung errichtet werden 
durften. Bestandschutz genießen die 
Sportanlagen jedoch nur in ihrer durch 
die Nutzung bestimmten Funktion, 
hier also als Sportanlage als Teil einer 
militärischen Anlage. Mit Aufgabe der 
militärischen Nutzung 1995 endete 
auch der Bestandschutz der Sportanla-
gen. 
Die Aufnahme einer zivilen Folgenut-
zung ab dem Jahr 1996 unterfällt nicht 
dem Bestandsschutz. Es liegt eine funk-
tionsmodifizierende Nutzungsänderung 
vor. Die zivile Folgenutzung überschrei-
tet die tatsächliche Variationsbreite der 
bisher ausgeübten Nutzung. 

Zu keinem Zeitpunkt wurden seitens 
der Stadt Karlsruhe gegenüber den 
„Karlsruher Cougars“ die Nutzung der 
Sportanlagen aktiv geduldet. Bereits in 
den 1990er Jahren zeichnete sich ab, 
dass die Stadt Karlsruhe das Areal des 
Alten Flugplatzes städtebaulich entwi-
ckeln möchte. Die Nutzung wurde und 
wird seitens der Stadt Karlsruhe nur für 
diesen Übergangszeitraum befristet 
geduldet. 

(3) Angesichts dieses Befunds ist die Stadt Karls-
ruhe in der Pflicht, entweder auf die Überpla-
nung der bestehenden Sportanlagen des 1. 

Selbst wenn man unterstellen würde, 
dass die Sportanlagen der „Karlsruher 
Cougars“ in ihrem Bestand geschützt 
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Baseball und Softball Club Karlsruher Cougars 
e.V. mit Wohnbebauung und Erschließungsan-
lagen zu verzichten oder aber dem Club adä-
quates Ersatzgelände zur Verfügung zu stellen.  

wären, so überwiegen hier die öffent-
lichen Belange, zusätzlichen Wohn-
raum zu schaffen. Die Sportanlagen 
nehmen eine Fläche von ca. 3,7 ha ein, 
welche das Potenzial für ca. 270 - 330 
Wohneinheiten bietet.  

Flächen für eine Verlagerung der 
Sportanlagen innerhalb des Plange-
biets stehen nicht zur Verfügung. Eine 
Verlagerung an andere Stelle im Plan-
gebiet würde ebenso bedeuten, auf 
die Schaffung von Baugrundstücken 
zu Verzichten. Eine Vergrößerung des 
Plangebiets in westlicher Richtung ist 
wegen des angrenzenden FFH-Gebiets 
nicht umsetzbar. 

Die Stadt Karlsruhe wird den Verein 
weiterhin nach Kräften und im Rah-
men der rechtlichen Möglichkeiten bei 
der Verlagerung der Sportanlagen un-
terstützen. 

So wird aktiv an der Verlagerung des 
Vereins (favorisierter Standort Neureut) 
gearbeitet. Die Stadt befindet sich 
schon seit Jahren mit den „Karlsruher 
Cougars“ hierzu im Austausch. In Ab-
hängigkeit zum Bodenordnungsver-
fahren und der Durchführung von er-
forderlichen Erschließungsarbeiten soll 
der Spielbetrieb am derzeitigen Stand-
ort so lange wie möglich fortgesetzt 
werden. 

(a) Ausweislich der Begründung des Bebau-
ungsplans (S. 36) soll das Wohnbauprojekt in 
dem beschriebenen Ausmaß notwendig sein, 
weil die Einwohnerzahlen Karlsruhe seit Jahren 
kontinuierlich ansteigen.  

Die deswegen vorgesehene Überplanung auch 
des Sportgeländes der „Karlsruher Cougars“ 
kann jedoch, was die tatsächlichen Feststellun-
gen zur Bevölkerungsentwicklung anbetrifft, 
damit nicht gerechtfertigt werden. Im Gegen-
teil: in Karlsruhe wurde in den letzten 3 Jahren 
eine rückläufige Entwicklung der Bevölkerungs-
zahl festgestellt (31.12.2018 Einwohner: 
313.092 Einwohner; 31.12.2019: 312.060 Ein-
wohner; 31 Dezember 2020: 308.436 Einwoh-
ner; Quelle: de.wikipedia.org/wiki/einwohne-
rentwicklung_von_Karlsruhe; Abfrage: 

Die angegebenen Quelle, abgefragt 
am 8. Februar 2022, weist nur für zwei 
Jahre (2019 und 2020) einen Bevölke-
rungsrückgang aus.  

Die zitierte Studie des Leibnitz-Instituts 
für Länderkunde untersucht Auswir-
kungen der Covid-19 Pandemie auf die 
regionale Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland im Jahr 2020. Genauso 
wie Heidelberg und Stuttgart zählt 
Karlsruhe zu den 10 kreisfreien Groß-
städten mit den stärksten relativen Be-
völkerungsverlusten im Jahr 2020. Die 
Studie erwähnt weiter, dass die Bevöl-
kerungsverluste in besonderem Maße 
durch starke Wanderungsverluste im 
Jahr 2020 hervorgerufen wurden. 
Diese sind sowohl durch den starken 
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19.01.2022). Karlsruhe zählt zu den 10 kreis-
freien Städten im Bundesgebiet mit der stärks-
ten Veränderung der Bevölkerungszahl, mit 
dem Jahr 2020 bestätigt »als stark schrump-
fend«“. Dies geht auch aus der Studie von 
Wolf/Leibert/Haase/ Rink des Leibniz-Instituts 
für Länderkunde hervor („Aktuelle Bevölke-
rungsentwicklung unter dem Einfluss der CO-
VID-19 Pandemie“, 2021, http://aktuell.natio-
nal-atlas.de/bevoelkerungsentwicklung-
4_07_2021-0- html/; Abfrage: 19.01.2022). 

Einbruch der internationalen Zuwan-
derung als auch durch ausbleibende 
Zuzüge von Auszubildenden, Studie-
renden und Berufseinsteigerinnen und 
–einsteigern bedingt. Wie die Studie 
im Fazit ausführt, werden die im Jahr 
2020 beobachteten Veränderungen 
der längerfristigen demographischen 
Trends, insbesondere hinsichtlich der 
Wanderungsströme, als primär durch 
die Beschränkungen und Ungewisshei-
ten in Zusammenhang mit der Covie-
19 Pandemie interpretiert und nicht als 
nachhaltige Trendumkehr. 

Von daher liefert die zitierte Studie 
keine Hinweise darauf, dass für Karls-
ruhe aufgrund der Bevölkerungsrück-
gänge in den Jahren 2019 und 2020 
von einem reduzierten Wohnraumbe-
darf ausgegangen werden kann. Viel-
mehr handelt es sich - wie in der Studie 
dargestellt - um einen temporären Ef-
fekt, der nicht mit einer nachhaltigen 
Trendumkehr verbunden ist. 

Angesichts der Entwicklungen ist für die 
Zeit nach der Corona-Pandemie davon 
auszugehen, dass sich bei Normalisie-
rung der Verhältnisse im Ausbildungs- 
und Hochschulsektor und auf dem Ar-
beitsmarkt wieder die vorherigen Wan-
derungsdynamiken einstellen. Dies deu-
tet sich bereits durch den Wanderungs-
gewinn mit dem Ausland im Jahr 2021 
an. Eine nachhaltige Entlastung des 
Wohnungsmarkts durch Bevölkerungs-
rückgänge ist daher nicht zu erwarten. 

Die Wohnungsbedarfsprognose der 
Stadt Karlsruhe im Rahmen der „Stadt-
entwicklungsstrategie 2035 – Wohnen 
und Bauen“ berücksichtigt diese As-
pekte und prognostiziert für Karlsruhe 
im Zeitraum von 2020 bis 2035 einen 
Wohnungsneubedarf von +14.200 
Wohneinheiten. In dem von der Stadt 
Karlsruhe angestrebten Szenario eines 
„Langfristig moderat angespannten 
Wohnungsmarkts“ sollen +10.300 der 
erforderlichen Wohneinheiten im 
Stadtgebiet und 3.900 Wohneinheiten 
in den restlichen Gemeinden des 
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Nachbarschaftsverbands Karlsruhe 
entstehen. Zu dem geplanten Bauvolu-
men in Karlsruhe leistet die Wohnbe-
bauung in der Nordstadt einen sub-
stantiellen Beitrag. 

(b) Bezüglich eines etwaigen Ersatzgeländes für 
die Spielstätten der „Karlsruher Cougars“ gibt 
es zwar erklärtermaßen eine positive Reaktion 
der Stadtverwaltung (Dezernat 6) auf eine ent-
sprechende Anfrage aus dem Gemeinderat 
(Vorlage 2019/0069 vom 26.02.2019). Darüber 
hinaus hat Oberbürgermeister Dr. Mentrup in 
einem persönlichen Schreiben an die Vorsit-
zende der „Karlsruher Cougars“ vom 
18.09.2020 unter ausdrücklicher Würdigung 
der Verdienste und der Bedeutung des 1. Base-
ball und Softball Club Karlsruher Cougars e.V. 
als »fester Bestandteil der vielfältigen Karlsru-
her Sportvereinslandschaft« mit seiner »hervor-
ragenden Nachwuchsarbeit«, dessen »Olym-
piahoffnungen« die Stadt Karlsruhe »im Rah-
men der Karlsruher Leistungssportkonzeption« 
fördere, Verständnis für die »Befürchtungen, 
die Spielstätte und somit die Existenzgrundlage 
für den 1.BSC Karlsruher Cougars zu verlieren« 
gezeigt und versichert, »... dass an einer für alle 
Beteiligten akzeptablen Lösung gearbeitet 
wird« (Anl. 4). 

Kenntnisnahme. 
 

(c) Die aktuelle Alternativplanung im Sinne der 
Verlagerung auf die Flächen des CVJM Neureut 
und der TG Neureut ist bisher jedoch an den 
unzureichenden Flächenmaßen des Ersatzge-
ländes und insbesondere an der Ablehnung der 
zur Realisierung der Verlagerung notwendigen 
„Waldumwandlung“ durch die zuständige 
Forstbehörde beim RP Freiburg gescheitert. 
Diese soll eine ausreichende Prüfung von Alter-
nativen bemängeln; außerdem soll diesbezüg-
lich noch ein Gemeinderatsbeschluss im Sinne 
einer „Aufforstungsgenehmigung für die Er-
satzaufforstung“ erforderlich sein (vgl. im Ein-
zelnen die Berichterstattung in den „BNN“ vom 
15.01.2022 (Anl. 5). 

Im Zuge der Standortuntersuchung zur 
Verlagerung der Sportfläche wurde das 
gesamte Karlsruher Stadtgebiet betrach-
tet und schließlich acht potentielle Alter-
nativstandorte vertiefend untersucht. 

Ergebnis der Alternativenprüfung ist, 
dass keiner der untersuchten Standorte 
die „optimale Lösung“ für eine Verlage-
rung darstellt. Die Untersuchung rät 
nach Abwägung aller Belange zu dem 
Standort „An der Sandgrube“ in Neu-
reut. Trotz der unvermeidbaren Wald-
umwandlung ist festzuhalten, dass am 
Standort bereits eine sehr gute Infra-
struktur (Parkplätze, Gebäude, etc.) vor-
handen ist, wodurch hier eine zusätzli-
che Flächeninanspruchnahme einge-
spart werden kann. 
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Nach Möglichkeit kann der Eingriff in 
den Wald weiter reduziert werden, in-
dem der Planungsbereich östlich über 
die derzeitige Grundstücksgrenze hin-
ausragt und ein Wegegrundstück einbe-
zieht, die Felder getauscht oder ihre Aus-
richtung geändert werden. 

Der Antrag auf Waldumwandlung 
wurde gemeinsam mit dem Antrag auf 
Aufforstung von den Beteiligten be-
reits im Juli 2021 gestellt. Die Waldum-
wandlung wurde von der Höheren 
Forstbehörde zunächst nicht in Aus-
sicht gestellt. Es wurden weiterge-
hende Anforderungen an die Planung 
gestellt sowie eine vertiefte Alterna-
tivenprüfung gefordert.  

Die Standortuntersuchung wird durch 
die vom Regierungspräsidium Karlsruhe 
geforderte Betrachtung aller Sportflä-
chen ergänzt. 

Stadt und Vereine (CVJM, TG und Cou-
gars) stehen in engem Austausch, um 
eine Verlagerung zu ermöglichen und 
in der Folge alle Voraussetzungen für 
eine genehmigungsfähige Planung zu 
erfüllen. 

(d) Daraus folgt: Mit dem »Verständnis« (des 
Oberbürgermeisters) für die drohende Existenz-
gefährdung des „1. Baseball und Softball Club 
Karlsruher Cougars e.V.“ im Falle der Überpla-
nung seiner derzeitigen Spielstätten ohne aus-
reichenden Ersatz ist es nicht getan. Denn die 
Rechtsposition des Vereins hat, was der Plan-
entwurf nicht berücksichtigt, eigentumsrechtli-
che oder jedenfalls eigentumsähnliche Qualität 
und darf nicht ohne einen (bereits) im Bebau-
ungsplan vorgesehenen Ausgleich im Sinne von 
Ersatzgelände entzogen werden; jedenfalls 
muss dies ausdrücklich einer nachfolgenden 
Bodenordnung vorbehalten bleiben, § 61 Abs. 
1 S. 1 BauGB, was hier nicht geschehen ist. 

Eine Rechtsposition des Vereins, wel-
che ihm eine „eigentumsrechtliche o-
der jedenfalls eigentumsähnliche Qua-
lität“ verleiht wird auf Seiten der Ein-
wender nur behauptet, aber nicht be-
gründet. Eine solche Rechtsposition 
des Vereins, welcher Mieter der Sport-
flächen ist, ist hier nicht ersichtlich.  

Selbst wenn man unterstellen würde, 
dass der Verein über eine solche 
Rechtsposition verfügen würde, so 
überwiegt hier das öffentliche Inte-
resse, zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. Auf die Ausführungen oben 
wird verwiesen. 

Die Stadt Karlsruhe wird den Verein im 
Übrigen weiterhin nach Kräften und im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
im bereits eingeleiteten Umlegungs-
verfahren bei der Verlagerung der 
Sportanlagen unterstützen. 
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Zwischenergebnis 

Die Berücksichtigung der Belange von Sport, 
Freizeit und Erholung (Planungsleitlinie nach § 
1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) ist absolut defizitär, wird 
allenfalls „vorgegaukelt“. Aber auch und ge-
rade der Umgang mit dem Verbleib/der Verla-
gerung der Sportanlagen des „1. Baseball und 
Softball Club Karlsruher Cougars e.V.“ ist aus-
weislich der entsprechenden Ausführungen in 
der Begründung des Planentwurfs einerseits 
von fehlerhaften Annahmen (Bevölkerungsent-
wicklung) und vor allem auch von einer Verken-
nung der rechtlichen und tatsächlichen Situa-
tion des Vereins als langjähriger Mieter des ent-
sprechenden Geländes und im Übrigen von ei-
nem der Bedeutung des Vereins für den Breit- 
und Spitzensport in Karlsruhe nicht hinreichend 
gerecht werdenden Engagement der Stadtver-
waltung bei der Schaffung der Rahmenbedin-
gungen für die Verlagerung der Sportanlagen 
gekennzeichnet.  

Dem „1. Baseball und Softball Club Karlsruher 
Cougars e.V.“ bleibt deshalb gar nichts anderes 
übrig, als gegenüber dem aktuell offengelegten 
Planentwurf, wie vorstehend geschehen, nicht 
nur eine unzureichende Berücksichtigung sei-
ner eigenen Belange geltend zu machen, son-
dern diesen auch im Übrigen, wie aus den nach-
folgenden Ausführungen ersichtlich, einer 
grundsätzlich umfassenden kritischen Prüfung 
zu unterziehen. 

Aus den oben aufgeführten Gründen 
werden die nebenstehenden Punkte 
ausreichend gewürdigt. Ein Abwä-
gungsfehler liegt nicht vor. 

16.2 Weitere Einwendungen gegen den Planentwurf  

Die nachfolgenden Einwendungen befassen 
sich schwerpunktmäßig mit der (erheblichen) 
Beeinträchtigung des der Planung benachbar-
ten FFH-/Naturschutzgebiets „Alter Flugplatz“ 
bzw. mit den insoweit vorgesehenen Kompen-
sationsmaßnahmen einerseits und mit dem 
Nutzungskonflikt zwischen der Wohnbebau-
ung und dem lärmintensiven Betrieb von „Air-
craft Philipp“ sowie mit den insoweit nach dem 
Planentwurf vorgesehenen Planungsvarianten 
andererseits.  
Im Einzelnen: 

Kenntnisnahme. 
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16.2.1 Pufferzone zum FFH-/Naturschutzgebiet „Alter Flugplatz“  

a) Planungsstand 

Wie bereits der Vorentwurf sieht auch der ak-
tuelle Planentwurf, der Gegenstand der Öffent-
lichkeitsbeteiligung ist, eine Bebauung des süd-
westlichen Plangebiets vor, der hinter der Be-
standsbebauung des dortigen Abschnitts der 
Erzbergerstraße und nördlich der Lilienthal-
straße gelegen ist. Der Plan sieht für dieses Ge-
biet eine umfassende Wohnbebauung mit bis 
zu 5 Vollgeschossen sowie die Anlage einer öf-
fentlichen Grundfläche mit vielgestaltiger Frei-
zeitnutzung vor. 

Kenntnisnahme. 

Die insoweit beanspruchten Flächen sollen öst-
lich der Grenze des dort ausdrücklich ausgewie-
senen FFH- bzw. Naturschutzgebiets liegen. Al-
lerdings unterscheiden sich die für die Wohnbe-
bauung vorgesehenen Flächen hinsichtlich ihres 
Bewuchses und der Topographie sowie bezüg-
lich Fauna und Flora durch nichts von den aus-
drücklich als Schutzgebiet ausgewiesenen Flä-
chen. So finden sich insbesondere die überregi-
onal bedeutenden und sogar gesetzlich nach § 
30 BNatSchG geschützten Sand- und Magerra-
sen in diesem bisher zum Flugplatzgelände ge-
hörenden südlichen Plangebiet (Umweltbericht, 
S. 21 f., sowie S. 48). Auch stehen die Sand- 
und Magerrasen des eigentlichen FFH- bzw. Na-
turschutzgebiets selbst hinsichtlich ihrer Arten- 
und Lebensraumausstattung in engem funktio-
nalem und räumlichem Kontakt zu den tro-
ckenwarmen Lebensräumen innerhalb des 
Plangebiets (Umweltbericht, S. 10). Darüber 
hinaus ist der südwestliche Teil des Plangebiets 
für die Tierwelt von hoher Bedeutung, da der 
Bereich in funktionalem und strukturellem Kon-
takt zu den wertgebenden trockenwarmen Le-
bensräumen des Schutzgebiets „Alter Flug-
platz“ steht und für Vögel und Fledermäuse der 
erschlossene Teil des Plangebiets wertgebende 
Strukturen bereitstellt, die zum Teil als Fort-
pflanzungsstätten genutzt werden (Umweltbe-
richt, S. 29). 

FFH-Lebensraumtypen kommen laut 
Umweltbericht (S. 27, Kapitel 5.5.3, 2. 
Absatz) im Plangebiet selbst nicht vor. Es 
ist allerdings zutreffend, dass die von der 
Planung betroffenen Sand- und Mager-
rasen den FFH-Lebensraumtypen des 
FFH-Gebiets „Alter Flugplatz Karlsruhe“ 
sehr ähneln und mit diesen in einem 
funktionalen Zusammenhang stehen. 
Hierzu wurde 2017 eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt (WAHL A. & 
WIEST K. 2017: “Zukunft Nord” Karls-
ruhe. FFH-Verträglichkeitsprüfung für 
das FFH-Gebiet 6916-341„Alter Flug-
platz Karlsruhe“ und Prüfung der Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit dem Na-
turschutzgebiet „Alter Flugplatz Karls-
ruhe“. Diese kommt zum Ergebnis, dass 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele des FFH-Gebiets verhindert 
werden kann, wenn der Eingriff in die 
außerhalb des Schutzgebiets gelegenen 
Sand- und Magerrasen-Flächen vorab 
ausgeglichen wird. Das heißt, dass für 
den Wegfall der hochwertigen Sand- 
und Magerrasenmüssen selbige an an-
derer Stelle entwickelt werden, damit 
deren Stützungsfunktion für die Lebens-
raumtypen im Gebiet nicht ersatzlos ent-
fällt. Die Umsetzung dessen ist Bestand-
teil des Bebauungsplans in Form der in 
Kapitel 10.6. des Umweltberichts be-
schriebenen „Vermeidungsmaßnahmen 
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für das FFH-Gebiet“. Diese stellen multi-
funktional zugleich Ausgleichsmaßnah-
men im Sinne der Eingriffsregelung und 
für den Eingriff in geschützte Biotope 
dar. Der Eingriff in die außerhalb des 
FFH-Gebiets gelegenen Sand- und Ma-
gerrasenflächen wird teilweise auch 
durch Maßnahmen innerhalb des 
Schutzgebietes (Flächen im Norden des 
Alten Flugplatzes) kompensiert. Bis zur 
Herstellung und nachgewiesenen Funk-
tionserfüllung dieser Flächen, sind die 
Mager- und Sandrasenflächen im Plan-
gebiet in ihrer derzeitigen Ausprägung 
zu erhalten. Dies wird in den Festsetzun-
gen unter Ziffer 9.3 sichergestellt, indem 
die entsprechenden planexternen Kom-
pensationsmaßnahmen vor Bebauung 
der entsprechenden Baufelder durchge-
führt und wirksam sein müssen. 

Soweit die Sand- und Magerrasen zu-
gleich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG darstellen, kann für den Ein-
griff nach § 30 Abs. 3 BNatSchG eine 
Ausnahme erteilt werden, weil die Be-
einträchtigungen ausgeglichen werden. 

Hinzu kommt, dass durch die geplante Bebau-
ung nicht nur im Bereich der Baseballfelder, 
sondern insbesondere auch im südlich daran 
angrenzenden Plangebiet in erheblichem Um-
fang Flächen versiegelt werden, die für die Bil-
dung von Grundwasser von hoher Bedeutung 
sind, hierfür aber im Falle der Überbauung ver-
loren gehen (Umweltbericht, S. 15, 35 unter 
Bezugnahme auf GLOMB 2017 [siehe Kap. 14 
„Literatur und Arbeitsgrundlagen“ des Um-
weltbericht]). Im digitalen Dürreatlas des Bun-
desamtes für Kartographie und Geodäsie 
(https://gdz.bkg.bund.de/ in-
dex.php/default/dürreatlas.html; Abfrage: 
19.01.2022) wird die Karlsruher Nordstadt des-
halb inzwischen auch als Bereich mit „schwerer 
Dürre“ ausgewiesen (UFZ Dürremonitor Ge-
samtboden Index). Somit ist schon durch die 
Dürresituation die Bildung von Grundwasser 
beeinträchtigt. Die Planung wird diese Dürresi-
tuation mit den sich daraus ergebenden, 

Die Abfrage der Stadt Karlsruhe, Um-
welt- und Arbeitsschutz auf der ange-
gebenen Seite des Dürreatlasses ergab 
eine Einstufung in „moderate Dürre“, 
nicht „schwere Dürre (14.02.2022).  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
jede Neuversiegelung dazu führt, dass 
Niederschlagswasser als Oberflächen-
abfluss abläuft und Verdunstung und 
Grundwasserneubildung zurückge-
hen. Um diese Auswirkungen zu mini-
mieren, wurde ein Konzept zur Regen-
wasserbewirtschaftung erarbeitet, 
welches Bestandteil des Bebauungs-
planes ist.  

Das Konzept umfasst Maßnahmen wie 
die Verwendung von wasserdurchlässi-
gen Flächenbelägen, wo dies möglich 
ist, die Versickerung von Nieder-
schlagswasser sowohl auf privaten als 
auch auf öffentlichen Flächen, sowie 
die Begrünung von Dächern und 
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drastischen Konsequenzen für die Grundwas-
serneubildung noch verstärken. 

Fassaden.  

b) Rechtliche Bewertung 

Aus dem Vorstehenden folgt zunächst, dass die 
geplante Wohnbebauung in dem hier interes-
sierenden südwestlichen Teil des Plangebiets zu 
einer unmittelbaren Beeinträchtigung des FFH- 
bzw. Naturschutzgebiets „Alter Flugplatz“ füh-
ren würde. Darüber hinaus ist sogar davon aus-
zugehen, dass dieses Areal angesichts der dort 
vorhandenen Flora und Fauna sowie im Hinblick 
auf die herausgehobene Funktion, die dieser 
Teil des Plangebiets für das als solches aus-
drücklich ausgewiesene FFH-/ Naturschutzge-
biet entfaltet, als „potentielles FFA-Gebiet“ 
ebenfalls dem Schutz der FFH-Richtlinie unter-
stellt ist. Auf jeden Fall aber liegt es angesichts 
der im Umweltbericht beschriebenen topogra-
phischen und naturräumlichen Gegebenheiten 
nahe anzunehmen, dass die Fläche des ehema-
ligen Flugplatzes, die zwischen der östlichen 
Grenze des Naturschutz-/FFH-Gebiets und 
westlich der Bebauung entlang der Erzberger-
straße liegt und die jetzt für die Bebauung vor-
gesehen ist, nur deshalb von der Unterschutz-
stellung ausgenommen worden ist, um die 
Funktion einer Pufferzone zwischen dem Natur-
schutz-/FFH-Gebiet und der vorhandenen Be-
bauung zu übernehmen. 

Der südöstliche Teil des Alten Flug-
platzes (südwestliches Plangebiet) 
wurde nicht zum Naturschutzgebiet 
erklärt und nicht in das FFH-Gebiet in-
tegriert. 

Die Grenzen des FFH-Gebietes um-
fassten bei der Gebietsmeldung 2005 
zunächst einen noch kleineren Be-
reich, nämlich nur die Flächen, auf de-
nen sich direkt die FFH-Lebensraumty-
pen (Artenreiche Borstgrasrasen, Bin-
nendünen mit Magerrasen und Mage-
ren Flachland-Mähwiesen) befanden. 
2015 wurden die Grenzen des FFH-Ge-
bietes im Rahmen der Erstellung des 
Managementplans für das Gebiet an 
die Naturschutzgebietsgrenzen ange-
passt (siehe Karte) Insofern ist zu kon-
statieren, dass im Südwesten des FFH-
Gebiets bereits in gewissem Umfang 
Pufferflächen mit in die Schutzgebiets-
planung einbezogen wurden. 
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(Karte: Auszug Managementplan, RP 
Karlsruhe 2015 „Grenzänderungs-
karte“) 

Das Vorliegen eines „potentiellen 
FFH-Gebiets“ ist unseres Erachtens zu 
verneinen. Zur Aufnahme in die FFH-
Gebietskulisse müssen lediglich die 
„geeignetsten“ Gebiete benannt 
werden. Hier besteht ein fachwissen-
schaftlicher Beurteilungsspielraum für 
die Gebietsmeldung. Nicht jedes Vor-
kommen eines der in der FFH-Richtlinie 
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genannten Lebensraumtyps oder einer 
dort genannten Art erfordert eine Mel-
dung durch den Mitgliedstaat an die 
Kommission (vgl.  VGH BW Fall (Urt. v. 
02.11.2005, 5 S 2662/04). 

Im vorliegenden Fall wurde die 
Grenze des gemeldeten FFH-Gebiets 
bereits 2015 erweitert und damit an 
die fachliche Abgrenzung des Natur-
schutzgebiets angepasst. Durch die 
Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe zur Festlegung der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Verordnung – FFH-VO) vom 12. 
Oktober 2018 wurde diese Grenzzie-
hung bestätigt. 

Die vorgesehene Bebauung des vorgenannten 
Areals bedeutet demnach eine unmittelbare Be-
einträchtigung, auf jeden Fall aber durch das 
Heranrücken der massiven Bebauung eine mit-
telbare Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets, die im Sinne des § 1a Abs. 4 BauGB 
auch erheblich ist. Zu beachten ist insoweit, 
dass jede Beeinträchtigung von Erhaltungszie-
len erheblich ist und als „Beeinträchtigung des 
Gebiets als solchen“ im Sinne des § 34 Abs. 1 
BNatSchG, der Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie um-
setzt, gewertet werden muss (grundlegend 
dazu: BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, 
BVerwGE 128,1 = juris Rn. 40 ff., sowie nach-
folgend aktuell etwa Hess. VGH, Beschluss vom 
12.05.2021, NVwZ 2021,636 = juris Rn. 10 ff.). 
Es ist im Übri-gen anerkannt, dass auch und ge-
rade Maßnahmen außerhalb eines Natura 
2000- Gebiets bzw. in dessen unmittelbarer 
Nachbarschaft zu einer (erheblichen) Beein-
trächtigung des Natura 2000-Gebiets selbst 
führen können (OVG Lüneburg, Urteil vom 
12.11.2008 – 12 LC 72/07 –, juris Rn. 65 sowie 
Lütkes/Ewer, Bundesnatur-schutzgesetz, 
Komm., 2. Aufl. 2018, Rn. 7 zu § 34 m.w.Nw.). 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung be-
legt, dass die Planung zu keinem Flä-
chenentzug der auf dem Alten Flug-
platz vorkommenden FFH-Lebensraum-
typen führt. Diese werden nicht unmit-
telbar beeinträchtigt. 

Dennoch kann ein Eingriff in die Mager-
rasen und Sandrasen im Südosten des 
Flugplatzgeländes potentiell erhebliche 
negative Auswirkungen auf die vorhan-
denen FFH-Lebensräume haben, da die 
Flächen eine wichtige Funktion zur Stüt-
zung und Stabilisierung der Bestände 
auf dem Alten Flugplatz haben. Es ist 
korrekt, dass grundsätzlich jede Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele, als eine 
Beeinträchtigung des Gebiets als sol-
ches gewertet werden muss. Allerdings 
wird eine solche Beeinträchtigung 
durch die geplanten Vermeidungsmaß-
nahmen verhindert. Der funktionelle 
Zusammenhang der Flächen innerhalb 
und außerhalb des Gebiets liegt näm-
lich gemäß Managementplan insbeson-
dere im Erhalt einer günstigen Bio-
topverbundsituation mit mageren Tro-
ckenstandorten außerhalb des FFH-Ge-
bietes und dem Austausch lebensraum-
typischer Arten begründet. Es ist aber 
nicht entscheidend, dass die Stützungs-
flächen genau am jetzigen Ort beste-
hen. 
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Durch die planexternen Vermeidungs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet (vgl. Zif-
fern 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 
9.3.6, 9.3.10 und 9.3.11 der planungs-
rechtlichen Festsetzungen) werden näm-
lich, teilweise im FFH-Gebiet selbst, teil-
weise im räumlich funktionalen Zusam-
menhang, Sand- und Magerrasenflä-
chen hergestellt bzw. aufgewertet. 
Diese können den Wegfall der außerhalb 
des FFH-Gebiets gelegenen bestehenden 
Sand- und Magerrasen funktional kom-
pensieren, so dass es im Ergebnis erst gar 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der FFH-Lebensräume im 
Gebiet kommt. 

Zur Verminderung weiterer mittelbarer 
Beeinträchtigungen neben der Inan-
spruchnahme der Sand- und Magerra-
sen wurden zudem zahlreiche Maß-
nahmen festgelegt, die einen negati-
ven Einfluss der Bebauung auf das FFH-
Gebiet verhindern bzw. vermindern 
sollen, wie z.B. der „Pufferstreifen“ in 
der Grünfläche, Besucherlenkung, Ab-
standswahrung bei Gehölzpflanzun-
gen zu wertgebenden Biotopen, Mini-
mierung der Lichtimmissionen auf den 
Alten Flugplatz. Langfristig ist auch ein 
Monitoring vorgesehen, welches die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Ver-
meidung etwaiger Beeinträchtigungen 
durch eine Zunahme der Freizeitnut-
zung ermitteln soll. 

Pläne oder Projekte, die ein Natura 2000-Gebiet 
„erheblich beeinträchtigen“, weil sie – ausweis-
lich der Feststellungen des Umweltbericht auch 
vorliegend – »... drohen, die für dieses Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele zu gefährden« 
(BVerwG a.a.O., Rn. 40), sind nach § 34 Abs. 2 
BNatSchG unzulässig. »Zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses« im 
Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG, aufgrund de-
ren ausnahmsweise doch eine Zulassung oder 
Durchführung des Projekts infrage kommen 
könnte, sind nicht ersichtlich. 

Der Bebauungsplan beeinträchtigt 
das Natura 2000-Gebiet ausweislich 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung bei 
Durchführung der dort genannten 
Maßnahmen nicht erheblich. 

Die potentielle Beeinträchtigung der 
FFH-Lebensraumtypen im Gebiet er-
folgt mittelbar durch die Inanspruch-
nahme von funktional verknüpften 
Flächen außerhalb des Gebiets. Indem 
deren Funktion durch die Anlage an-
derer Flächen im Vorfeld kompensiert 
wird, kommt es zu keiner Beeinträch-
tigung und zu keinem Substanz- bzw. 
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Integritätsverlusts des FFH-Gebiets. 

Vermeidungsmaßnahmen sind nach 
ständiger Rechtsprechung grundsätzlich 
bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung be-
rücksichtigungsfähig. Es macht aus der 
Sicht des Habitatschutzes keinen Unter-
schied, ob durch ein Vorhaben verur-
sachte Beeinträchtigungen von vornhe-
rein als unerheblich einzustufen sind o-
der ob sie diese Eigenschaft erst dadurch 
erlangen, dass Schutzvorkehrungen an-
geordnet und getroffen werden (vgl. 
EuGH, C-521/12, = NVwZ 2014, 931 Rn. 
28, BVerwGE 128, 1 
(26 f.) = NVwZ 2007, 1054 Rn. 53 ff.). 

Eine Ausnahmeprüfung nach § 34 
Abs. 3 BNatSchG ist nicht erforder-
lich, weil diese nur dann durchzufüh-
ren ist, wenn ein Projekt trotz erheb-
licher Beeinträchtigungen zugelassen 
werden soll. 

c) Vorsorglich: Ausgleichs-/Kompensationsmaßnahmen  

Selbst wenn man die mit der Bebauung auch 
des hier interessierenden südwestlichen Teils 
des Plangebiets bezweckte Wohnraumbeschaf-
fung als »zwingenden Grund des überwiegen-
den öffentlichen Interesses« im Sinne des § 34 
Abs. 3 BNatSchG einstufen könnte (woran an-
gesichts der zurückgehenden Bevölkerungs-
entwicklung Zweifel bestehen, s.o.), käme eine 
Zulassung nur infrage, wenn die Planung aus-
reichende Ausgleichsmaßnahmen (sogenannte 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen) im Sinne des 
§ 34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG vorsehen würde.  

Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall: 

 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sol-
len sicherstellen, dass im Falle einer 
zugelassenen erheblichen Beeinträch-
tigung eines Schutzgebiets, die Ge-
samtintegrität des Schutzgebietsnet-
zes Natura-2000 gewahrt bleibt. 

Da keine Ausnahmeprüfung durchzu-
führen ist, bedarf es auch keiner Ko-
härenzsicherungsmaßnahmen i.S.d. § 
34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG.  

Es wird eingeräumt, dass durch die 
Multifunktionalität der sogenannten 
planexternen Kompensationsmaß-
nahmen, die sowohl klassische Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung als auch - soweit sie vorgezogen 
durchgeführt werden - für das FFH-
Gebiet Vermeidungsmaßnahmen 
darstellen, sprachlich die Irritation 
entstehen kann, diese als Ausgleichs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet i.S.v. 
„Kohärenzsicherungsmaßnahmen“ 
zu begreifen. 
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Dies gilt zunächst insoweit, als nach der jetzi-
gen Planung im Bereich der „Pufferzone“ eine 
öffentliche Grünfläche zwischen Naturschutz-
/FFH-Gebiet einerseits und der geplanten, 4- bis 
5-geschossigen Bebauung andererseits vorge-
sehen ist (Umweltbericht, S. 10). Angesichts der 
beabsichtigten vielgestaltigen Freizeitnutzung 
(Anlage als »nutzbarer multifunktionaler Park«, 
Planbegründung S. 20, 53 f.) und der Abtren-
nung des Areals durch einen bewachsenen 
Grenzzaun (Planbegrün-dung, S. 60) muss da-
von ausgegangen werden, dass auch und ge-
rade diese geplante öffentliche Grünfläche in 
Ansehung des aktuellen Zustandes von Be-
wuchs, Topographie sowie Fauna und Flora des 
betroffenen Abschnitts des Plangebiets und sei-
ner Funktion für das benachbarte FFH-/Natur-
schutzgebiet den Entfall dessen tatsächlicher, 
ursprünglich vorgesehener Pufferwirkung von 
vornherein nicht aus-gleichen kann (vgl. dazu 
auch die im Umweltbericht beschriebene Ent-
wicklung der Freiflächen westlich der Erzber-
gerstraße, S. 31). 

Bezüglich der „Pufferwirkung“ der 
östlich des Alten Flugplatz gelegenen 
Flächen ist zu differenzieren.  

Soweit vom Einwender die Notwen-
digkeit einer „Pufferzone“ bezogen 
auf den Schutz der Sand- und Mager-
rasen angenommen wird, so werden 
diese Funktionen durch die Anlage 
dieser Lebensräume an anderer Stelle 
ersetzt.  

Soweit eine „Pufferwirkung“ hin-
sichtlich sonstiger Beeinträchtigungen 
(Licht, Lärm, Schattenwurf, Besucher-
verkehr usw.) besteht, so wird be-
wusst auf eine Bebauung bis unmit-
telbar an den Alten Flugplatz verzich-
tet. Derartige Wirkungen sollen ge-
rade durch die Ausgestaltung der 
Grünanlage abgepuffert werden. 

Ihr Ziel ist die Vermeidung einer Zu-
nahme der Erholungsnutzung auf dem 
Alten Flugplatz und von damit einher-
gehenden Beeinträchtigungen wertge-
bender Vegetation durch Tritt und Eu-
trophierung und wertgebender Vogel-
arten durch Beunruhigung, insbeson-
dere durch freilaufende Hunde, Vermei-
dung einer Beschattung wertgebender 
Biotope sowie Verringerung ungünsti-
ger Wirkungen der Bebauung auf den 
Landschaftscharakter und die Erho-
lungsfunktion des Alten Flugplatzes. 

Den entsprechenden Ausgleich können auch 
nicht die im Planentwurf vorgesehenen „plan-
externen Kompensationsmaßnahmen“ (Plan-
begründung, S. 64 ff. und Umweltbericht, S. 57 
ff. sowie Ziff. 9.3 der planungsrechtlichen Fest-
setzungen) bewirken. Das gilt namentlich für 
die Kompensationsmaßnahmen 9.3.2 (»Ent-
wicklung von Trockenbiotopen im FND „Sand-
grube Grüner Weg“«), 9.3.3 (»Entwicklung von 
Trockenbiotopen auf dem alten Flugplatz“), 
9.3.5 (»Aufwertung der Stadtbahn- Böschun-
gen (Nordwest-Stadt und am NSG-Rand«) und 
9.3.6 (»Aufwertung der Grünflächen der Renn-
buckel-Düne«). Denn die dort regelmäßig mit 

Alle genannten Kompensationsmaß-
nahmen, respektive Vermeidungsmaß-
nahmen hinsichtlich des FFH-Gebiets, 
sind Aufwertungs- oder Entwicklungs-
maßnahmen, und keine bloßen Pfle-
gemaßnahmen. Nicht anrechenbare 
(Dauer-)Pflegemaßnahmen wären sol-
che, welche einen vorhanden status 
quo lediglich sichern. Mit den Maß-
nahmen wird der Zustand der Flächen 
aber aufgewertet und ein höherer Bio-
topwert (vgl. auch Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung) erzielt. Hierzu sind 
auch und gerade bei Sand- und 
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»Rodung der Gehölze, inklusive der Wurzelstö-
cke, mit anschließender intensiver Pflege zur 
Offenhaltung« beschriebenen Maßnahmen 
sind insbesondere deshalb, weil sie bereits ge-
setzlich geschützte Biotope oder gar Natur-
denkmale betreffen, reine Pflegemaßnahmen, 
die als solche nicht geeignet sind, entscheidend 
zur Kompensation der vorgenommenen Ein-
griffe in die Pufferzone des FFH-/Naturschutz-
gebiets „Alter Flugplatz« bzw. dessen (erhebli-
cher) Beeinträchtigungen beizutragen (so aus-
drücklich VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
26.10.2011 – 5 S 920/10 –, juris Rn. 18, sowie 
insbesondere auch Urteil vom 01.07.2020, ZfBR 
2021, 171 = juris Rn. 91 m.w.Nw.). 

Magerrasen die Offenhaltung und Ent-
fernung von Aufwuchs geeignet. Erst 
wenn sich die höherwertige Ausprä-
gung eingestellt hat, wäre die fortlau-
fende Offenhaltung und Entfernung 
von Aufwuchs als Pflege einzustufen. 

Insofern sind sie als sowohl als Kom-
pensationsmaßnahmen als auch hin-
sichtlich ihrer Stabilisierungsfunktion 
für das FFH-Gebiet als Vermeidungs-
maßnahme geeignet. Der Schutzstatus 
der Fläche hat darauf keinen Einfluss. 
Kompensationsmaßnahmen können 
grundsätzlich auch in Schutzgebieten 
durchgeführt werden, sofern ihr 
Zweck nicht dem Schutzzweck wider-
spricht. Insbesondere ist im bestehen-
den FND „Sandgrube Grüner Weg -
West“ die Förderung des Verbundes 
der Mager- und Rohbodenbiotope der 
Trockenlebensräume im Biotopverbund 
Karlsruhe (§ 3 Nr. 3 Verordnung über 
das Flächenhafte Naturdenkmal „Sand-
grube Grüner Weg – West“) sowie im 
geplante FND Rennbuckeldüne die Ent-
wicklung eines Biotopvernetzungsele-
ments von warmen, trocken-mageren 
Standorten, auch im Zusammenhang 
mit dem 
Naturschutzgebiet "Alter Flugplatz 
Karlsruhe" vorgesehen. 

Auch die Maßnahmen im FFH-Gebiet 
„Alter Flugplatz Karlsruhe“ selbst 
können entsprechend gewertet wer-
den, weil es sich laut Management-
plan nicht um ohnehin zur Wahrung 
eines günstigen Erhaltungszustands 
durchzuführende „Erhaltungsmaß-
nahmen“, sondern um zusätzliche 
Aufwertung handelt. 

Es wird außerdem nicht verkannt, 
dass der Europäischen Gerichtshof 
hohe Anforderungen an Vermei-
dungsmaßnahmen, insbesondere an 
deren (volle und rechtzeitige) Wirk-
samkeit und rechtliche Sicherheit 
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stellt. Diesen wird mit der vorliegen-
den Planung Rechnung getragen. Die 
Bebauung im fraglichen Bereich 
wurde an die Bedingung geknüpft, 
dass die Wirksamkeit der Maßnah-
men vorher nachgewiesen werden 
muss. Die Maßnahmen sind aber auch 
aus naturschutzfachlicher Sicht aus-
reichend und wurden hinsichtlich der 
FFH-Lebensraumtypen bewusst grö-
ßer bemessen.  

Nach WAHL & WIEST (2017) beläuft 
sich der Flächenbedarf durch die Inan-
spruchnahme des unbebauten Bereichs 
im Süden des Planungsgebiets (abzüg-
lich von Flächen, die im Rahmen der 
Freiflächenplanung an ihrem derzeiti-
gen Standort erhalten werden können) 
auf insgesamt auf 2,2 ha. Insgesamt 
werden ausweislich des Umweltberichts 
(Kapitel 10.6.) insgesamt 3,5 ha Mager- 
und Sandrasenflächen hergestellt, da-
von 2,9 ha vorgezogen. 

In den Wintermonaten 2018/19 und 
2019/20 fand bereits die Entwicklung 
von Trockenbiotopen auf dem Alten 
Flugplatz auf etwa 1,9 ha statt. Unmit-
telbar an das Schutzgebiet angrenzend 
werden Sandrasen auf den Stadt-
bahnböschungen und auf Flurstück 
5775/12 entwickelt sowie im FND 
„Sandgrube Grüner Weg“ auf Flur-
stück 7965 in Neureut zwischen Grü-
nem Weg und Goldregenweg. 

d) Insbesondere: Grundwasserneubildung 

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die vorste-
hend beschriebenen, drastischen negativen 
Auswirkungen der vollständigen Überplanung 
des hier interessierende Bereichs des „Dürrege-
biets“ der Karlsruhe Nordstadt durch die im 
Umweltbericht (S. 35) genannten »Maßnah-
men der dezentralen Regenwasserbewirtschaf-
tung (Versickerung von unbelastetem Regen-
wasser)« tatsächlich ausreichend kompensiert 
und nicht nur (bestenfalls) reduziert werden 
können. Eine nachvollziehbare Saldierung der 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
jede Neuversiegelung dazu führt, dass 
Niederschlagswasser als Oberflächen-
abfluss abläuft und Verdunstung und 
Grundwasserneubildung zurückge-
hen. Um diese Auswirkungen zu mini-
mieren wurde ein Konzept zur Regen-
wasserbewirtschaftung erarbeitet, 
welches Bestandteil des Bebauungs-
planes ist.  



 - 88 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Auswirkungen der geplanten Bebauung na-
mentlich in dem Bereich südlich der Dualen 
Hochschule auf die Grundwasserneubildung ei-
nerseits und der Ergebnisse der »Maßnahmen 
der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung« 
andererseits ist dem Umweltbericht nicht zu 
entnehmen. 

Das Konzept umfasst Maßnahmen wie 
die Verwendung von wasserdurchlässi-
gen Flächenbelägen wo dies möglich 
ist, die Versickerung von Nieder-
schlagswasser sowohl auf privaten als 
auch auf öffentlichen Flächen, sowie 
die Begrünung von Dächern und Fas-
saden. 

Nach der gutachterlichen Feststellung 
im Umweltbericht kann durch Maß-
nahmen der dezentralen Regenwasser-
bewirtschaftung (Versickerung von un-
belastetem Regenwasser) der Eingriff 
auf ein unerhebliches Maß reduziert 
werden. Eine weitere „nachvollzieh-
bare Saldierung der Auswirkungen der 
geplanten Bebauung“ ist für die nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB rechtlich gebotene 
Beschreibung und Bewertung der er-
heblichen Umweltauswirkungen nicht 
erforderlich.  

Die Zulässigkeit der in dem hier vorgesehenen 
Teilbereich („Pufferzone“ zwischen dem FFH-
/Naturschutzgebiet und der vorhandenen Be-
bauung) vorgesehenen Planung (4- bis 5-ge-
schossige Baukörper nebst öffentlicher Grünflä-
che) muss deshalb verneint werden. Zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses im Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG lie-
gen für diese Planung nicht vor. Im Übrigen sind 
auch die vorgesehenen Kompensationsmaß-
nahmen unzureichend; das muss auch hinsicht-
lich der Auswirkungen der geplanten Bebauung 
auf die Grundwasserneubildung angenommen 
werden. Schließlich ist aus der Planbegründung 
nicht ersichtlich, dass die nach § 1a Abs. 4 BGB 
notwendige Einholung einer Stellungnahme 
der Europäischen Kommission stattgefunden 
hat. 

Die vorgesehenen Maßnahmen wer-
den als ausreichend bewertet, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung des 
FFH-Gebiets zu verhindern (s.o.). 

Aufgrund der bereits dargelegten 
Ausführungen ist kein Ausnahmever-
fahren nach § 34 Abs. 3 BNatSchG 
erforderlich und mit auch keine Prü-
fung der Gründe des überwiegenden 
öffentliches Interesses oder die Ein-
holung der Stellungnahme der Kom-
mission. Die vorherige Einholung der 
Stellungnahme der Kommission 
i.S.d. § 1a Abs. 4 BauGB ist nach § 
34 Abs. 4 S. 2 BNatSchG nur erfor-
derlich, wenn andere als die im Ge-
setz genannte Gründe für die aus-
nahmsweise Zulassung eines Vorha-
bens herangezogen werden sollen. 

16.2.2 Nutzungskonflikt Wohnung Bebauung/Aircraft Philipp  

Einbezogen ist in die Planung ist auch das 
Grundstück Flurstück-Nr. 22803/19, auf dem 
die Firma Aircraft Philipp einen Gewerbebetrieb 
betreibt, von dem signifikante Lärmemissionen 

Kenntnisnahme. 

Hinweis: Im aktuellen Bebauungs-
plan-Entwurf sind keine zwei Planva-
rianten mehr enthalten.  
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ausgehen. Nach aktuellem Stand enthält der 
Plan mit Blick auf dieses Gebiet – sowie für die 
überwiegende Zahl der angrenzenden Baufel-
der – zwei alternative Planungsvarianten in Ab-
hängigkeit davon, ob diese gewerbliche Nut-
zung auf dem betreffenden Flurstück fortge-
setzt oder aber bis längstens 2027 aufgegeben 
wird (s. Planbegründung, S. 23 ff., sowie Ab-
schnitt I. der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen (»in der Zeit der Fortführung der gewerbli-
chen Nutzung auf dem Flurstück 22803/19«) 
einerseits und Abschnitt II. der planungsrechtli-
chen Festsetzungen (»nach erfolgter dauerhaf-
ter Beendigung der gewerblichen Nutzung auf 
dem Flurstück 22803/19«) andererseits. 

a) Zulässigkeit der Alternativplanung  

Gegen diese alternative Planung als solche be-
stehen schwerwiegende Bedenken.  

Zwar eröffnet § 9 Abs. 2 S. 1 BauGB grundsätz-
lich die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan 
Festsetzungen dahingehend zu treffen, dass 
bestimmte der im Bebauungsplan festgesetzten 
baulichen und sonstigen Nutzungen und Anla-
gen nur für einen bestimmten Zeitraum zulässig 
(Nr. 1) oder bis zum Eintritt bestimmter Um-
stände zulässig oder unzulässig (Nr. 2) sind. 
Dass § 9 Abs. 2 BauGB den Gemeinden aller-
dings auch die Möglichkeit einer originären Al-
ternativplanung er-möglichen soll, wie sie hier 
vorgesehen ist, erscheint nicht zuletzt im Hin-
blick auf die insoweit im Regierungsentwurf des 
EAG Bau vom 17.12.2003 genannten Beispiels-
fälle (BT-Drs. 15/2250 S. 49) ausgeschlossen. 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 
Abs. 2 BauGB ist im aktuellen Planent-
wurf entfallen. 

Siehe oben Ziffer 14 – Zulässigkeit der 
Alternativplanung. 

Denn es geht hier nicht um befristete oder be-
dingte Festsetzungen im Sinne von »Zwischen-
nutzungen«, die nach Ablauf einer bestimmten 
Frist oder bei Eintritt einer bestimmten Bedin-
gung zulässig oder unzulässig sein sollen, son-
dern darum, dass bereits die Planungsvariante 
1 (Fortführung der gewerblichen Nutzung auf 
dem Grundstück der Aircraft Philipp) auf Dauer 
die Zulässigkeit der auf dieser planungsrechtli-
chen Grundlage in den Baufeldern 14, 15, 17 - 
21, 25 und 27 realisierten Bebauung begrün-
den würde, einschließlich der im Blick auf den 
lärmintensiven Industriebetrieb von Aircraft 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 
Abs. 2 BauGB ist im aktuellen Planent-
wurf entfallen. 

Siehe oben Ziffer 14 – Zulässigkeit der 
Alternativplanung. 
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Philipp insoweit vorgesehenen aktiven und pas-
siven (nicht ausreichenden, s. u.) Lärmschutz-
vorkehrungen. Ein Umbau oder Rückbau der 
entsprechenden Bebauung in Anlehnung da-
ran, was für den Fall der Beendigung der ge-
werblichen Nutzung auf dem Grundstück von 
Aircraft Philipp in den an die Stelle der bisheri-
gen Planung tretenden Baufelder 28, 29, 33 
und 35 spätestens ab 2028 zulässig sein soll, er-
scheint de facto unrealistisch. 
Der Versuch, mit dieser Alternativplanung eine 
gesonderte Neuplanung des hier interessieren-
den Gebiets nach Aufgabe der gewerblichen 
Nutzung des Grundstücks von Aircraft Philipp 
zu vermeiden (so ausdrücklich Planbegrün-
dung, S. 24), kann deshalb nur als rechtlich un-
zulässig und damit im Ergebnis als gescheitert 
angesehen werden. Mangels einer realistischen 
Chance der Verwirklichung jedenfalls der Fest-
setzungen in den Baufeldern 28, 29, 33 und 35 
muss die Alternativplanung für die Planungsva-
riante 2 (Aufgabe des Betriebs von Aircraft Phi-
lipp spätestens zum Ende des Jahres 2027) des-
halb auch als im Sinne des § 1 Abs. 3 BGB un-
zulässige Vorratsplanung eingestuft werden 
(vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 18.03.2004, 
BVerwGE 120, 239 = juris Rn. 10 f., sowie Be-
schluss vom 26.01.2010, ZFBR 2010, 376 = ju-
ris Rn. 10 f.). 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 
Abs. 2 BauGB ist im aktuellen Planent-
wurf entfallen. 

Siehe oben Ziffer 14 – Zulässigkeit der 
Alternativplanung. 

b) Einwendungen gegen die Festsetzungen nach Planungsvariante 1 

Die für die Zeit der Fortsetzung der gewerbli-
chen Nutzung vorgesehenen planerischen Fest-
setzungen begründen mit Blick auf die Nach-
barschaft von Wohnbebauung und von Lärm 
geprägter gewerblichen Nutzung einen nicht zu 
vertretenden und nach § 50 BImSchG auch un-
zulässige Nutzungskonflikt. Von dem Betrieb 
von Aircraft Philipp gehen aufgrund seiner 
Lärmemissionen erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Diese Lärmemissionen rühren zum einen 
von den „markerschütternden“ Be- und Ent-
ladevorgängen sowie von den Containerein-
würfen im südlichen Bereich des Betriebsgrund-
stücks her und zum anderen von den Geräu-
schen der ständig, also auch am Wochenende 
und an Feiertagen, in Betrieb befindlichen, dem 
Flugplatz und damit auch der geplanten 

Siehe oben Ziffer 14 (Einwendungen 
gegen die Festsetzungen nach Pla-
nungsvariante 1). 
 



 - 91 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Wohnbebauung zugewandten Ventilatoren so-
wie weiterer in der Schallimmissionsprognose 
dargestellter Quellen. 
Das Heranrücken von Wohnbebauung an einen 
solchermaßen immissionsträchtiger in Ge-
werbe- /Industriebetrieb widerspricht eindeutig 
dem bei der Bauleitplanung zu beachtenden 
Trennungsgebot bezüglich miteinander nicht 
zu vereinbarender Nutzungen, das als „Abwä-
gungsdirektive“ (s. etwa BVerwG, Urteil vom 
19.04.2012, BVerwGE 143,24 = juris Rn. 29) im 
vorliegenden Fall offenkundig auch durch eine 
Abwägung nicht zu überwinden wäre. Aus der 
Missachtung des Trennungsgebots würden 
konkrete Nutzungskonflikte resultieren, die 
auch nicht durch die planerischen Maßnahmen 
zur Reduktion der Schallemissionen verhindert 
werden können. 

Siehe oben Ziffer 14 (Einwendungen 
gegen die Festsetzungen nach Pla-
nungsvariante 1). 
 

Geprägt ist die Beurteilung der Verträglichkeit 
der Schallimmissionen offensichtlich vom „Prin-
zip Hoffnung“ darauf, dass der Betrieb von Air-
craft Philipp in absehbarer Zeit verlagert wird: 
so ist nicht ersichtlich, wie die im Süden des Ge-
werbegebiets vorgesehene – nach Westen aus-
gerichtete – Lärmschutzwand einen hinreichen-
den Schutz für die heranrückende Wohnbebau-
ung gegen die dort mehrfach am Tag auftre-
tenden Immissionen durch Containereinwürfe 
bieten kann, die ganz erhebliche Spitzen-Lärm-
werte erreichen. Dies gilt umso mehr, als nach 
dem jetzigen Stand der Planung auf die Errich-
tung der Lärmschutzwand im südlichen Bereich 
sogar verzichtet werden soll, sofern das Kom-
pressorgebäude auf dem Grundstück Flurstück-
nummer 22803/19 saniert wird (S. 33 ff. der 
Planbegründung). Aber auch ohne Berücksich-
tigung der schwerwiegende Belastung durch 
die Containereinwürfe geht die Planbegrün-
dung mit Blick auf die Schallimmissionsprog-
nose selbst da-von aus, dass »... unter Berück-
sichtigung der o.g. abgestimmten aktiven Maß-
nahmen [...] die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm im Nahbereich des Betriebs nicht an allen 
Fassaden im Umfeld eingehalten werden« (S. 
77). Deshalb sollte soll nach der aktuellen Pla-
nung noch vor Errichtung der Wohnbebauung 
im „Allgemeinen Wohngebiet“ auf den rück-
wärtigen Baufeldern 17, 18, 21 und 23 die 

Siehe oben Ziffer 14 (Einwendungen 
gegen die Festsetzungen nach Pla-
nungsvariante 1). 
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Errichtung geschlossener Gebäuderiegel auf 
den vorgelagerten – als „Urbane Gebiete“ aus-
gewiesenen – Baufelder 19, 20 und 27 erfol-
gen, mit denen ein Schutz »... der dahinterlie-
genden Wohnbebauung vor Lärmemissionen 
des bestehenden Gewerbebetriebs ‚Aircraft 
Philipp‘ [...]« erreicht werden soll (Planbegrün-
dung, S. 32). 
Unabhängig davon, ob die Festsetzung „Ur-
bane Gebiete“ – wohl allein mit Blick auf die 
dort zulässigen, höheren Immissionsgrenzwerte 
– den Anforderungen der städtebaulichen Er-
forderlichkeit genügt oder ob es sich um einen 
offensichtlichen „Etikettenschwindel“ handelt 
(vergleiche dazu Hess. VGH, Urteil vom 
24.11.2020, BauR 2021, 788 = juris Rn. 20), be-
gegnen die genannten Festsetzungen jedenfalls 
insofern Bedenken, als sie Nutzungskonflikt mit 
der Wohnnutzung in den Gebäuderegeln selbst 
– auch dort soll diese trotz der erkannten Lärm-
belastung zulässig sein (Ziff. 1.3.1 des Entwurfs 
der planungsrechtlichen Festsetzungen) – mit 
dem Verweis auf passive Lärmschutzmaßnah-
men (Planbegründung, S. 77) in die nachfol-
genden Genehmigungsverfahren verschoben 
werden soll, so-dass die Planung dem Gebot 
der planerischen Konfliktbewältigung nicht ge-
nügt. 

Siehe oben Ziffer 14 (Einwendungen 
gegen die Festsetzungen nach Pla-
nungsvariante 1). 
 

16.2.3 Ergebnis 

Der Entwurf des Bebauungsplans „Westlich der 
Erzbergerstraße zwischen New- York-Straße 
und Lilienthalstraße“ begegnet in der Fassung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 06.12.2021 
bis 21.01.2022 schwerwiegenden Bedenken 
nicht nur im Hinblick auf die Situation unseres 
Mandanten, des „1. Baseball und Softball Club 
Karlsruher Cougars e.V.“, dessen Belange im 
Planentwurf unzureichend und damit abwä-
gungsfehlerhaft berücksichtigt worden sind, 
auf; die Planung weist darüber hinaus im Hin-
blick die erhebliche Beeinträchtigung des be-
nachbarten FFH-/Naturschutzgebiets „Alter 
Flugplatz“ bzw. wegen der unzureichenden 
Kompensationsmaßnahmen sowie schließlich 
und vor allem wegen der Alternativplanung im 
Hinblick auf den Fortbestand/die Aufgabe des 
mit der Wohnbebauung unverträglichen 

Die Einschätzung, dass die Belange der 
Cougars nicht ausreichend in der Pla-
nung berücksichtigt wurden, wird 
nicht geteilt. Siehe hierzu die obigen 
detaillierten Ausführungen. Der Ge-
meinderat wird im Rahmen des Sat-
zungsbeschlusses die vorgetragenen 
Inhalte prüfen und abwägen. 
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Gewerbebetriebs von Aircraft Philipp so grund-
legende Defizite auf, dass sie in dieser Form 
nicht zum Satzungsbeschluss geführt werden 
kann. 

17. Nutzer/-in des Beachvolleyballfeldes, 20.12.2021 

17.1 Unterbringung des Beachvolleyballfeldes am NCO oder Alternativstandort 

Vielen Dank, dass Sie uns hier die Möglichkeit 
bieten, eine Stellungnahme zum Bebauungs-
plan "Westlich der Erzbergerstraße zwischen 
New-York-Straße und Lilienthalstraße" abzuge-
ben. 

Kenntnisnahme. 

Wir sind über 10 Familien und nutzen teilweise 
mehrmals pro Woche das Beachvolleyballfeld 
am NCO Club. Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und Senioren spielen dort gemeinsam 
Beachvolleyball. Aufgrund von Schule, Schicht-
arbeit und den unterschiedlichen Altersstufen 
können wir nicht in einem Verein diesen Sport 
gemeinsam ausüben. Wir verabreden uns auf 
dieser wohnortnahen Sportfläche spontan über 
eine WhatsApp-Gruppe und finden es wichtig, 
dass auch nach dem neuen Bebauungsplan 
dort eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, 
am NCO Club weiterhin Beachvolleyball spielen 
zu dürfen. 

Kenntnisnahme. 

Daher bitten wir sie den dortigen Beachvolley-
ballplatz am NCO Club oder einen nahen Alter-
nativstandort z.B. als öffentliche Sportfläche im 
Bebauungsplan aufzunehmen, damit es später 
nicht zu Klagen von Anwohnern gegen einen 
Beachvolleyballplatz kommen kann. (Wie beim 
Bolzplatz in Mühlburg). 

Der Sportentwicklungsplan 2014 gab die Un-
terstützung von Sport im Freien als Ziel aus. Mit 
der Aufnahme von öffentlichen Sportflächen in 
diesem Bebauungsplan würden Sie dazu beitra-
gen das Ziel auch zu erreichen. 

Der Beachvolleyballplatz liegt auf einer 
festgesetzten Gemeinbedarfsfläche 
(GBF, Baufeld 29). Anlagen für sportliche 
Zwecke sind hier planungsrechtlich zu-
lässig.  

Die Option einer Weiternutzung des 
Beachvolleyballfeldes am NCO-Club 
wurde außerdem gutachterlich im Rah-
men der Schallimmissionsprognose 
(siehe hier Seite 31) zum Bebauungsplan 
geprüft.  

Es wird in diesem Zusammenhang fest-
gestellt, dass der Immissionsrichtwert 
der 18. BImSchV (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung) von 55 dB(A) für all-
gemeine Wohngebiete außerhalb der 
Ruhezeiten werktags/sonntags sowie in-
nerhalb der Ruhezeiten werktags/sonn-
tags mittags und abends an der geplan-
ten schützenswerten Wohnbebauung 
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im Umfeld unterschritten wird. In den 
Nachtstunden (Werktags 22-6 Uhr und 
sonntags 22-7 Uhr) sowie in den Ruhe-
zeiten morgens (Werktags 6-8 Uhr und 
sonntags 7-9 Uhr) ergeben sich auf-
grund des erhöhten Schutzanspruchs 
(Immissionsrichtwert: 50 dB(A)) Über-
schreitungen in den nächstgelegenen 
Baufeldern. In den Nachtstunden darf 
somit keine Nutzung des Beachvolley-
ballfeldes stattfinden, in den morgendli-
chen Ruhezeiten darf eine Nutzung in 
rd. 50 % der Beurteilungszeit stattfin-
den. 

Eine durchgehende Nutzung des vor-
handenen Beachvolleyballfeldes zwi-
schen 7 und 22 Uhr an Werktagen sowie 
zwischen 8 und 22 Uhr an Sonntagen ist 
somit schalltechnisch weiterhin möglich.  

Hinweis: Selbst im Falle einer schalltech-
nischen Bewertung nach Freizeitlärm-
richtlinie würde es aufgrund der strenge-
ren Immissionsrichtwerte lediglich zu-
sätzliche Einschränkungen der Nutzung 
in den Ruhezeiten abends (20-22 Uhr) 
und an Sonntagen geben. 

Da der NCO Club zum Stadtjugendausschuss 
gehört, nehme ich Herrn X sowie Herrn Y hier 
ins „CC“ mit auf. 

Kenntnisnahme. 
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Anlage Schreiben vom 20.12.2021, Kennzeichnung Volleyballfeld - Stadtplanungsamt 

18. ADFC Kreisverband Karlsruhe vom 20. Januar 2022 

Der ADFC Kreisverband Karlsruhe vertritt die In-
teressen seiner über 2 000 Mitglieder aus Karls-
ruhe und Umgebung. Deutlich steigende Mit-
gliederzahlen sind Folge eines allgemeinen 
Trends zum vermehrten Einsatz des Fahrrades 
im Alltag und in der Freizeit. Eine echte Ver-
kehrswende kann ohne attraktive Angebote, d. 
h. ohne Investitionen in qualitativ hochwertige 
Fahrradinfrastruktur nicht gelingen. Investitio-
nen in diesen Bereich sind gesamtgesellschaft-
lich betrachtet gut angelegt, weil das Nutzen-
Kosten-Verhältnis sehr groß ist. Entscheidun-
gen, die heute getroffen werden, beeinflussen 
auch die zukünftige Entwicklung der Nutzung 
des Fahrrades als Verkehrsmittel, das erwiese-
nermaßen umweltfreundlich, gesundheitsför-
dernd und hochökonomisch ist. 

Kenntnisnahme. 

Einerseits wurden in der vorliegenden Planung 
in lobenswerter Weise z. B. Aspekte des Fahr-
radparkens oder andere Grundsätze im neu zu 
errichteten Quartier berücksichtigt, was eine 
positive Entwicklung kennzeichnet. Anderer-
seits bestehen Zweifel, dass Trassierungschan-
cen im Planungsgebiet hinsichtlich des Karlsru-
her Radverkehrsnetzes von Anfang an mitge-
dacht wurden – leider muss auch festgestellt 
werden, dass gegenüber der heutigen Situation 
punktuell sogar Verschlechterungen zu erwar-
ten sind. 

Kenntnisnahme. 

Gegenüber Grundsätzen, die im „20-Punkte 
Programm“ (ab Herbst 2021 weiterentwickelt 
zum „Karlsruher Programm für Aktive Mobili-
tät“) formuliert sind (Auszüge im Anhang 1), 
werden erhebliche Widersprüche deutlich, die 
in dieser Stellungnahme detailliert beschrieben 
werden. 

Kenntnisnahme. 

Im Einzelnen handelt es sich um 

- Streckenführung (Trassierung) der Ringroute 

- Verbesserungsmöglichkeiten des Radver-
kehrsnetzes im Planungsgebiet 

- potentielle Behinderungen des Radverkehrs 
durch vorgesehene Ausgleichsflächen 

 

Kenntnisnahme. 
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Abb. 1: Ausschnitt aus „Radverkehrsnetz Karls-
ruhe“ (2005, in der Fassung vom Juli 2018) 

18.1 Streckenführung (Trassierung) der Ringroute 

Im „Radverkehrsnetz Karlsruhe“ handelt es sich 
bei der Ringroute (Hauptroute) um die höchst-
rangige Radverkehrsverbindung. Die Bedeu-
tung der Ringroute im Radverkehrsnetz ent-
spricht im Straßenverkehrsnetz derjenigen einer 
hochwertig ausgebauten Autostraße (z. B. vier-
spurige Kraftfahrzeugstraße oder Bundesau-
tobahn). In Abbildung 1 ist ein Ausschnitt aus 
dem „Radverkehrsnetz Karlsruhe“ dargestellt. 

Die Ringroute hat eine hohe Bünde-
lungs- und Verteilerfunktion für den 
Radverkehr. Sie ist jedoch – wie alle Pla-
nungen - in das Umfeld zu integrieren. 
Weitere zu beachtende Belange können 
dazu führen, dass nicht durchgängig ein 
großzügiger Ausbau hinsichtlich des 
Radverkehr möglich ist. So führen z.B. 
die rechtlichen Vorgaben des Natur-
schutzgebietes „Alter Flugplatz“ dazu, 
dass der Weg hier nicht befestigt wer-
den kann. 

Bei der Ringroute handelt es sich nicht 
um eine geplante Radschnellverbindung 
oder „Rad-Autobahn“. 

In der „Begründung gemäß § 9 Abs. 8 Bauge-
setzbuch (BauGB)“ sind zwar die Ringroute so-
wie Radwege entlang der Erzbergerstraße be-
schrieben, die Radwegverbindung an der südli-
chen Flugplatzgrenze (im Zuge Lilienthalstraße 
- Franz-Lust-Straße) wird jedoch nicht erwähnt. 
Städtebauliche Konsequenzen aus dieser Kons-
tellation sind leider nicht erkennbar. 

Kenntnisnahme. 

Im Bereich des Planungsgebietes / Alter Flug-
platz verbindet die Ringroute den Kanalweg mit 
der Brücke im Zuge der Kurt-Schumacher-
Straße. In Abbildung 2 ist dieser Bereich darge-
stellt. Mittels durchgezogener Linie ist der heu-
tige Verlauf der Ringroute gekennzeichnet. Ge-
strichelt ist die direkte Verbindung eingezeich-
net, die durch ein Schutzgebiet (FFH) verlaufen 
würde und deshalb allenfalls theoretisch er-
reichbar wäre. Punktiert ist ergänzt, wie gemäß 
aktuellem Planungsstand am nordwestlichen 
Ende des Planungsgebiets die Ringroute verlän-
gert sowie fahrdynamisch ungünstig mit zwei 

Der Verlauf der Ringroute ist in diesem 
Bereich mit den neuen städtebaulichen 
Rahmenbedingungen abzugleichen. Im 
Übergang von der New-York-Straße 
zum Naturschutzgebiet sind Gebäude, 
eine Platzsituation mit bestehenden Bäu-
men und eine öffentliche Grün-/Parkan-
lage vorgesehen.  

Eine maßgebliche Verschlechterung für 
die Radroute kann trotz zweier Kurven 
nicht erkannt werden, da diese mit an-
gemessenen Trassierungselementen 
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relativ scharfen Kurven ausgestattet wird. Letz-
teres bedeutet eindeutig eine Verschlechterung 
gegenüber der heutigen Situation. 
 

 
 

Abb. 2: Trassierung der Ringroute zwischen Ka-
nalweg und der Brücke im Zuge der Kurt-Schu-
macher-Straße im Bereich des Planungsgebietes 
/ Alter Flugplatz (Karte: OpenStreetMap-Mitwir-
kende (ODbL), OpenTopoMap) 

gestaltet werden und damit gut befahr-
bar sind. Die Kurven sollen allerdings 
besser ausgerundet werden. Obwohl es 
sich nur um eine Darstellung und nicht 
um eine Festsetzung handelt, wird der 
Kurvenverlauf im Bebauungsplanent-
wurf angepasst.  

Bei der Ausgestaltung der Route in die-
sem Bereich ist auch zu berücksichtigen, 
dass Konflikte zwischen Rad- und Fuß-
verkehr möglichst vermieden werden. 
 

In Abbildung 3 ist schematisch dargestellt, wie 
die Ringroute in das Planungsgebiet hätte inte-
griert und optimiert werden können, um Ver-
besserungen zu erreichen, gegenüber der 
heute erforderlichen umwegbehafteten Nut-
zung der New-York-Straße und der stark befah-
renden Erzbergerstraße. 
 

 
Abb. 3: Schematische Varianten der Trassierung 
der Ringroute im Planungsgebiet(Quelle: E. Lo-
ris-Quint, Grundlage: OpenStreetMap-Mitwir-
kende (ODbL)) 

Beim Verlauf der Ringroute sind die städ-
tebaulichen Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen, die aus den Beteiligungs-
prozessen und dem Ergebnis des an-
schließenden Wettbewerbsverfahrens 
hervorgehen. Bereits im Rahmenplan 
wurde die Lage und Größe der Baublö-
cke abgestimmt unter Berücksichtigung 
aller Belange. 
 

Irritierend sind in diesem Zusammenhang Aus-
sagen seitens der Stadt Karlsruhe, dass der heu-
tige Anschluss der New-York-Straße an das 
Schutzgebiet (FFH) hinsichtlich des Fahrbahnbe-
lages nicht verbessert werden könne, da dieses 
„Grundstück nicht im Besitz der Stadtverwal-
tung“ sei und deshalb „keine Maßnahmen 
möglich“ seien. Aus unserer Sicht ist die Frage 
berechtigt, wieso ein Verkauf im Bereich der 
Ringroute überhaupt erfolgte, ohne dass die 

Die vorgeschlagene Trassierung gemäß 
Abb. 3 ist mit dem städtebaulichen Kon-
zept (Ergebnis Wettbewerb) nicht ver-
einbar. Die Trassierung gemäß Abb. 2 
wird mit einer kleinen Anpassung im 
Übergang von der New-York-Straße 
zum Naturschutzgebiet umgesetzt. 
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Stadt Karlsruhe (z. B. Vorkaufsrecht) entspre-
chend aktiv werden konnte. Zumindest wären 
entsprechende Auflagen hinsichtlich des Wege-
verlaufs und der Art der Straßenbefestigung an-
gebracht gewesen. Angesichts der geschaffe-
nen Tatsachen bleibt heute nur noch die Op-
tion, die Bedürfnisse der Radfahrenden an die 
Gegebenheiten anzupassen (anstatt umge-
kehrt). 

 

 

Abb. 4: Varianten der Ringroute am nordwest-
lichen Endes des Plaungsgebiets 

Eine möglichst direkte Führung (hinsichtlich 
Kurvenradien, Fahrdynamik usw.) der Ringroute 
wird angeregt - falls anderweitig nicht realisier-
bar gelten nachfolgende Anmerkungen:  

In Abbildung 4 werden Varianten der Ringroute 
am nordwestlichen Endes des Planungsgebiets 
aufgezeigt: Die durchgängige Linie (orange) 
zeigt den heutigen direkten Verlauf. Gestrichelt 
ist der Planungsstand dargestellt, der durch 
zwei Knicke in der Streckenführung gekenn-
zeichnet ist, die sich fahrdynamisch sehr un-
günstig auswirken. Hier besteht Verbesserungs-
bedarf hinsichtlich der Ausgestaltung der Stre-
ckenführung (z. B. größere Kurvenradien). Ge-
punktet wird schematisch eine Trasse vorge-
schlagen, die ggf. fahrdynamisch günstiger ge-
staltet werden könnte als der gegenwärtige Pla-
nungsstand. 

Im angesprochenen Bereich (also inner-
halb der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen) können im Rahmen der 
späteren Ausbauplanung der öffentli-
chen Grünfläche noch Anpassungen 
vorgenommen werden. Der BPlan legt 
die eingestrichelte Wegeverbindung 
nicht verbindlich fest. Die Anregung, die 
Kurven an dieser Stelle besser auszurun-
den, wird berücksichtigt. Obwohl es sich 
nur um eine Darstellung und nicht um 
eine Festsetzung handelt, wird der Kur-
venverlauf im Bebauungsplanentwurf 
angepasst. Ansonsten wird auf die obi-
gen Ausführungen verwiesen. 

 

Für die letztlich gewählte Trasse wird im Pla-
nungsgebiet zwischen dem Schutzgebiet „Alter 
Flugplatz“ und der New-York-Straße ein öffent-
lich gewidmeter Geh- und Radweg in einer 
Breite von mindestens 4 m gefordert, der mit 
einer Fahrbahnbefestigung (Beton, Asphalt) 
ausgestattet sein muss. 

 

Innerhalb des Schutzgebiets erfolgt kein 
weiterer Wegeausbau. Außer dem östli-
chen Längsweg bleiben die bestehenden 
Wege in ihrer derzeitigen Ausdehnung 
und Ausgestaltung erhalten. Verände-
rungen des Wegezustandes im Schutz-
gebiet sind gemäß Vorgabe der Höheren 
Naturschutzbehörde (Regierungspräsi-
dium Karlsruhe) nicht zulässig. In der 
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öffentlichen Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage wird der Weg 
im Rahmen der Grünflächenplanung 
(Park) konkretisiert. Hierbei wird auch 
auf eine angemessene Breite und eine 
angemessene Befestigung geachtet. 

Während der Bauzeit muss die Durchfahrt im 
Zuge der Ringroute jederzeit möglich sein, ggf. 
sind angemessene Umleitungen einzuplanen. 
Als Mindeststandard hinsichtlich baustellenbe-
dingter Auswirkungen wird bei allen betroffe-
nen Radwegabschnitten (auch entlang der Erz-
bergerstraße) die Anwendung des „Leitfaden 
Baustelle“ der AGFK3 nahegelegt. 

Kenntnisnahme. 

Hinsichtlich der Verbesserung der heutigen 
Ringroute folgen an dieser Stelle zwei Vor-
schläge, obwohl diese mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan nicht unmittelbar in Verbin-
dung stehen: 

Es wird angeregt, die Nutzung der Busspur an 
der Erzbergerstraße in Fahrtrichtung Nordwest 
mit dem Zusatzzeichen 1022-10 (Radverkehr 
frei) zu legalisieren. 

Kenntnisnahme. 

Die Fahrbahnbeschaffenheit der Querung „Al-
ter Flugplatz“ im Bereich des Schutzgebietes 
(FFH) wird der Bedeutung der Ringroute als 
Hauptroute nicht gerecht und ist deshalb drin-
gend verbesserungsbedürftig. Insbesondere 
nach größeren Regenereignissen sind Mängel 
offensichtlich, da sich der Weg für einige Zeit in 
eine „Seenlandschaft“ verwandelt. Angeregt 
wird, den bestehenden Weg im Rahmen der In-
standsetzung bei ohnehin erforderlichen Unter-
haltungsmaßnahmen mit einer wassergebun-
denen Decke (Deckschicht ohne Bindemittel) 
auszustatten und mittels geringfügiger Überhö-
hung des Querschnittsprofils gegenüber dem 
Umland für geordnete Abflussverhältnisse zu 
sorgen, so dass Wasser vom Weg seitlich abflie-
ßen kann und Pfützenbildung weitgehend ver-
mieden wird. Bereits mit dieser Maßnahme 
würde eine Verbesserung erreicht, die der Be-
deutung der Ringroute entgegenkommt. Es 
wirft ein fragwürdiges Licht auf die Stadt Karls-
ruhe, die eigene Aktivität in diese Richtung ab-
lehnt mit dem Argument, dass das FFH-Gebiet 
nicht im Besitz der Stadtverwaltung sei. Aus 

Innerhalb des Schutzgebiets erfolgt kein 
weiterer Wegeausbau. Außer dem östli-
chen Längsweg bleiben die bestehenden 
Wege in ihrer derzeitigen Ausdehnung 
und Ausgestaltung erhalten. Verände-
rungen des Wegezustandes im Schutz-
gebiet sind gemäß Vorgabe der Höheren 
Naturschutzbehörde (Regierungspräsi-
dium Karlsruhe) nicht zulässig. 
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unserer Sicht sollte es der Stadt Karlsruhe 
durchaus möglich sein, gemeinsam mit Verant-
wortlichen / Eigentümer des Schutzgebietes 
(Regierungspräsidium / Land Baden-Württem-
berg?), ggf. weiteren Dienststellen und Um-
weltverbänden in konstruktiver Weise für den 
Rad-und Fußverkehr als äußerst umweltscho-
nende Art der Mobilität eine möglichst gute Lö-
sung zu erreichen. Es wird anerkannt, dass die-
ses Ziel ohne allseitige Verhandlungsbereit-
schaft nicht erreichbar ist. Ein Kompromiss ist 
oben skizziert. 

18.2 Verbesserungsmöglichkeiten des Radverkehrs im Planungsgebiet 

Zur Grünanlage parallel zur östlichen Flugplatz-
grenze wird in [U1] ausgeführt: 

„Die Parkpromenade im Westen verläuft als 
Nord-Süd-Strang zwischen Neubebauung und 
Parkanlage und dient an dieser Schnittstelle als 
Rückgrat für die Parkerschließung insbesondere 
für Zufußgehende und Radfahrende.“ ([U1], S. 
18) und 

„In der öffentlichen Grünfläche muss für die 
Bevölkerung ein unbefestigter Spazierweg vor-
wiegend entlang der Schutzgebietsgrenze be-
reitgestellt werden, der an die drei Querwege 
im Schutzgebiet angebunden ist. Eine Mehr-
fachnutzung durch die gleichzeitige Auswei-
sung dieses Weges als Fahrrad- und Durch-
gangsweg (Nord-Süd) ist nicht zulässig, um die 
Erholungsfunktion zu gewährleisten und somit 
den Druck der erholungssuchenden Bevölke-
rung auf das Schutzgebiet zu minimieren. Letz-
terer könnte befestigt, nahe entlang der Bebau-
ung geführt werden.“ ([U1], S. 54) 

Diese Anmerkungen werden dahingehend in-
terpretiert, dass die Sperrung für den Fahrrad-
verkehr nur für diesen (unbefestigten Spazier-
)Weg entlang der Schutzgebietsgrenze gilt - mit 
Ausnahme des Abschnitts der Ringroute in der 
nordwestlichen Ecke des Planungsgebiets. 

Das Erschließungskonzept von Zukunft 
Nord sieht vor, dass auf allen Straßen 
(Erzbergerstraße, Quartiersstraßen, 
Wohnwege, Parkpromenade) Rad- und 
Fußverkehre zulässig sind. Eine intensive 
Nutzung der geplanten Parkwege durch 
Radfahrende ist jedoch nicht Ziel der 
Freiflächenplanung. Darauf aufbauend, 
wird es nach dem Bau eine angemes-
sene verkehrsrechtliche Anordnung ge-
ben (Beschilderung).  

Im Übrigen wird auch kein Weg im Na-
turschutzgebiet für den Radverkehr ge-
sperrt. 

18.3 Fahrradfreundliche Nord-Süd-Verbindung 

Als fahrradfreundliche Nord-Süd-Verbindung 
wird eine Trasse von lokaler Bedeutung vorge-
schlagen (in Abbildung 5 mittels pink gestri-
chelter Linie markiert), die im Mischverkehr 

Das Erschließungskonzept von Zukunft 
Nord sieht vor, dass auf allen Straßen 
Rad- und Fußverkehre zulässig sind 
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unterbrechungsfrei und gut befahrbar eine di-
rekte Nord-Südverbindung gewährleistet (ggf. 
sind Modalfilter o. ä. vorzusehen). Diese Strecke 
verbindet die Ringroute mit dem Geh- und Rad-
weg im Zuge der Lilienthalstraße / Anbindung 
an Franz-Lust-Straße. 

 

Abb. 5: Fahrradfreundliche Nord-Südverbin-
dung (gestrichelte Linie) – Achtung: Darstellung 
gedreht, Norden ist links 

Zusätzlich ermöglicht diese Nord-Süd-Verbin-
dung gemeinsam mit der Ringroute (Querung 
„Alter Flugplatz“), Geh- und Radweg entlang 
der südlichen Flugplatzgrenze (im Zuge der Lili-
enthalstraße) sowie dem Geh- und Radweg an 
der westlichen Flugplatzgrenze (parallel zu 
S1/S11) einen Ringschluss, der auch Naherho-
lungszwecken dient. Außerdem kann diese vor-
geschlagene Verbindung im lokalen Bezug 
(neues Wohngebiet „Zukunft Nord“) die bereits 
vorhandene Fahrradinfrastruktur entlang der 
Erzbergerstraße entlasten. 

(Erzbergerstraße, Quartiersstraßen, 
Wohnwege, Parkpromenade).  

Die Straßen haben unterschiedliche Hie-
rarchien – auch für die Verbindungs-
funktion des Radverkehrs. So führt eine 
Route entlang der Erzbergerstraße, die 
entsprechend beidseitig mit separaten 
Radwegen ausgebildet werden soll. 
Durch Aufnahme der westlichen Seite 
der Erzbergerstraße in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans, sind hierfür 
ausreichend Verkehrsflächen gesichert. 

Auf den Quartiersstraßen sollen die Rad-
fahrenden auf der Straße mit dem Kfz 
geführt werden. Eine entsprechende 
verkehrliche Anordnung ist nach Bau zu 
prüfen. Geprüft werden hier Zone 30, 
Fahrradzone bzw. -straße (Kfz-frei).  

In den Wohnwegen und auf der Park-
promenade soll die Aufenthaltsfunktion 
hervorgehoben werden (z.B. Spielen, 
Spazierengehen). Geplant sind hier 
Mischflächen für alle Verkehrsarten. Der 
Kfz-Verkehr ist stark reduziert, auch weil 
es hier keine öffentlichen Parkstände 
und keine Zufahrten zu den Garagen ge-
ben wird. Die Aufenthaltsfunktion über-
wiegt. Eine entsprechend verkehrliche 
Anordnung ist nach Bau zu prüfen. Vor-
gesehen sind hier verkehrsberuhigte Be-
reiche. Wir bitten zu beachten, dass hier 
auch der Radverkehr mit entsprechend 
angemessenen Geschwindigkeiten un-
terwegs sein soll. 

Rad- und Fußverkehr soll also im gesam-
ten Quartier im öffentlichen Straßen-
raum ermöglicht werden. Die Auswei-
sung einer zusätzlichen Rad-Nord-Süd-
Verbindung durch das Gebiet wird 
dadurch nicht vordringlich gesehen. 

Die Nord-Süd-Verbindung sollte fahrdynamisch 
und hinsichtlich der Fahrbahnbeschaffenheit (z. 
B. im Bereich von Aufpflasterungen) fahrrad-
freundlich sein. Vorbeugend werden zwei et-
waige Konfliktpunkte identifiziert: 
 

Wie oben beschrieben, wird die Einrich-
tung einer Nord-Süd-Verbindung unter 
vordringlich fahrdynamischen Aspekten 
nicht vordringlich gesehen. Jedoch soll 
im öffentlichen Straßenraum sowohl 
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Abb. 6: Detail Quartiersplatz: Fahrradfreundliche 
Nord-Südverbindung (gestrichelte Linie) 
 

Rad- als auch Fußverkehr im ganzen 
Quartier zulässig sein. 

Im Bereich des Stadtplatzes sind viele Be-
lange zu berücksichtigen z.B. Aufent-
haltsfunktion, Sitzgelegenheiten, Au-
ßenbewirtung, Spielen. Entsprechend 
soll der Radverkehr auch hier mit ange-
messenen Geschwindigkeiten unter-
wegs sein, so dass fahrdynamische As-
pekte und die Fahrqualität des Radver-
kehrs hier nicht vordringlich zu sehen 
sind. 

Eine integrative Betrachtung aller Be-
lange wird im Zuge des Wettbewerbs für 
den Quartiersplatz und bei der Ausfüh-
rungsplanung vertieft. 
 

Die in Abbildung 5 dargestellten Verbindung 
tangiert einen Randbereich des Quartiersplatzes 
(Abbildung 6). Es sollte sichergestellt werden, 
dass die Querung des Quartiersplatzes ohne 
Verminderung der Fahrqualität gestaltet wird. 

Auf die obigen Ausführungen wird ver-
wiesen.  

Im weiteren Verlauf wird das südliche Regen-
wasserversickerungsbecken gequert (Abbil-
dung 7). Hier ist für den Fahrradverkehr eine 
Umplanung erforderlich, die fahrdynamisch op-
timiert in direkter Linie die beiden abknicken-
den Mischverkehrswege miteinander verbindet, 
z. B. über eine zweite Brücke, oder es könnte 
die bereits vorgesehene Fußgängerbrücke fahr-
radfreundlich verschwenkt und verbreitert wer-
den, um beide Verkehrsarten aufzunehmen. 

Eine intensive Nutzung der geplanten 
Parkwege und Fußgängerbrücken durch 
Radfahrende ist nicht Ziel der Freiflä-
chenplanung. Daher wäre auch die vor-
geschlagene Verlagerung der dargestell-
ten Brücke nicht zweckmäßig. Für Rad-
fahrende besteht mit der Parkprome-
nade eine gute örtliche Verbindung, der 
Umweg am südlichen Landschaftsfens-
ter wird als zumutbar angesehen. 
Gleichwohl wird die Situation im weite-
ren Planungsprozess geprüft.  
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Abb. 7: Detail Querung Regenwasserversickerungs-
becken: Fahrradtaugliche Nord-Südverbindung (ge-
strichelte Linie) 

 

 

 

 

Bei einer alternativen Fahrradroute darf 
die Versickerungsfunktion der Mulde 
nicht beeinträchtigt werden (die Sicker-
fläche darf nicht befahren werden, die 
Sickerfläche darf nicht reduziert werden 
(z.B. durch Widerlager einer Brücke)). 
Außerdem muss sowohl das Auslassbau-
werk an der Sohle für den Kanalbetrieb 
erreichbar sein, ebenso die Sickermulde 
für das GBA zur Unterhaltung (Mahd).  

 

Im Interesse der Verkehrssicherheit auf der be-
stehenden Radweg- bzw. Radstreifenverbin-
dung sollten direkt zur Erzberger Straße (ge-
genüber heute) keine zusätzlichen Ein- und 
Ausfahrten von Tiefgaragen zugelassen wer-
den, denn Unfallvermeidung ist mit „Vision 
Zero“ inzwischen auf allen staatlichen Ebenen 
verankert: Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Straßenverkehrsordnung VwV-StVO (Bund), 
auf Landesebene5, sowie im Bereich der Stadt 
Karlsruhe („Karlsruher Programm für Aktive 
Mobilität“). 

Grundsätzlich sind Ein- und Ausfahrten 
nur innerhalb der im zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplanes eingetragenen Be-
reiche für Ein- und Ausfahrt und Tiefga-
ragenzu- und -abfahrten und nur inte-
griert in die Gebäude zulässig. Zusätzli-
che Ein- und Ausfahrten zu Tiefgaragen 
von der Erzbergerstraße aus sind damit 
nicht zulässig. 

Lediglich im Baufeld 13 besteht die 
Möglichkeit, im Rahmen des späteren 
Baugenehmigungsverfahrens eine Aus-
nahme für den Nahversorger zu erteilen, 
welcher auch die angrenzenden Quar-
tiere mitversorgt. Zwingende Vorausset-
zung ist, dass keine verkehrlichen Be-
lange entgegenstehen. Es sind hohe 
Standards der Verkehrssicherheit zu ge-
währleisten (z.B. Einsehbarkeit, Vorrang 
des Fuß- und Radverkehr), wodurch eine 
Gefährdungslage verhindert wird. Es ist 
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somit kein Automatismus, sondern eine 
Einzelfallentscheidung auf Basis der ein-
gereichten Bauantragsunterlagen. Ob 
und falls ja unter welchen Auflagen 
diese dann erteilt werden kann, ist durch 
die Baurechtsbehörde zu entscheiden. 

Die betreffende Textpassage findet sich 
in Ziffer 5.4 der Begründung (Kfz-Stell-
plätze und Garagen). 

„Abweichend hiervon kann ausnahms-
weise zur Erschließung der notwendigen 
Stellplätze der großflächigen, nahversor-
gungsrelevanten Einzelhandelsbetriebe 
im SO (gemäß Ziffer 1 Abs. 6 der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen) eine 
ins Gebäude integrierte, kombinierte Zu- 
und Abfahrt von der Erzbergerstraße aus 
zugelassen werden, sofern keine ver-
kehrlichen Belange entgegenstehen. 
Falls eine Zufahrt zum Einzelhandel von 
der Erzbergerstraße aus errichtet werden 
sollte, wird in diesem Bereich auf eine 
ausreichende Übersichtlichkeit und Ein-
sehbarkeit für alle Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer geachtet.“ 

Diese Regelung im Bebauungsplan soll 
eine gewisse Flexibilität ermöglichen, Irr-
fahrten und Suchverkehre in das Gebiet 
vermeiden und gleichzeitig auch die 
Auffindbarkeit des Parkhauses/Nahver-
sorgers erleichtern. Es wird dadurch 
keine vermehrte Gefährdungslage er-
zeugt. Es bleibt zu beachten, dass die 
Radfahrenden auch im Falle einer Zu-
fahrt im Quartier mehrfach vom Kfz-Ver-
kehr gekreuzt werden müssen. 

„Der neue Zugang zum Schutzgebiet ist so zu 
gestalten, dass er nur Fußgängern den Einlass 
ins Schutzgebiet ermöglicht. Er erhält nicht die 
Funktion eines Fahrradweges, der nach Westen 
weitergeführt wird.“ 

Den neuen Zugang für Fahrräder nicht freizu-
geben, ist nicht kompatibel mit „Karlsruher Pro-
gramm für Aktive Mobilität“. Außerdem ist in 
Karlsruhe gemäß § 4 Straßen- und Anlagenpo-
lizeiverordnung das Radfahren auf Wegen und 

Im Naturschutzgebiet ist das Befahren 
mit Fahrrädern nicht verboten. Es soll 
auch kein Radfahrverbot geben. Mit 
Rücksicht auf die Belange des Natur-
schutzes und der Belange der Erholungs-
suchenden soll es aber keinen darüber-
hinausgehenden Ausbau der bestehen-
den Wege bzw. keine neuen Radwege 
geben. 
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Plätzen in Anlagen gestattet, sofern die Radfah-
renden sich dem gleichberechtigten Miteinan-
der aller Wegenutzerinnen und Wegenutzer 
anpassen. Es würde ein für Karlsruhe untypi-
sches und vermutlich nicht akzeptiertes Rad-
fahrverbot geschaffen werden. 

18.4 Stellplatzreduzierung, Fahrradparken (Doppelstockparker, Überdachung) 

„In Zukunft Nord wird auch eine reduzierte An-
zahl an baurechtlich notwendigen Stellplätzen 
für Wohnen über eine örtliche Bauvorschrift zu-
gelassen. Hierüber wird die Möglichkeit ge-
schaffen, von der Herstellungspflicht von min-
destens 1,0 Stellplätzen pro Wohnung laut Lan-
desbauordnung abzuweichen: Werden Mobili-
tätsmaßnahmen baulicher und/ oder organisa-
torischer Art im Rahmen des Bauantrags nach-
gewiesen (z.B. zusätzliche Flächen für Fahrrä-
der, Fahrradpool für Lasten-/Kindertransport, 
ÖPNV-Ticket, Carsharing-Angebote, Informati-
onsangebote), wird die Stellplatzpflicht auf bis 
zu 0,7 Stellplätze pro Wohnung vermindert 
(vgl. Ziffer 7.8).“  

Die Stellplatzanzahl zu reduzieren, falls andere 
Arten der Mobilität Unterstützung finden, ist 
eine sehr positive Entwicklung. Hinsichtlich der 
Parkmöglichkeiten für Fahrräder wird angeregt, 
auch Doppelparker (auch: Doppelstockparker) 
zu berücksichtigen und Fahrradabstellanlagen 
im Freien nach Möglichkeit zu überdachen. 

Kenntnisnahme. 

Hinweis: Die Anregungen werden im 
Rahmen der späteren Ausführungspla-
nung geprüft.  

18.5 Potentielle Behinderungen durch vorgesehene Ausgleichsflächen 

Die vorgesehenen Ausgleichsflächen sind weit-
räumig über die Stadt verteilt. Die Einschätzung 
hinsichtlich etwaiger Nutzungskonflikte ist lei-
der erschwert, weil in der Planunterlage teil-
weise nur Grundstücksgrenzen und nur gele-
gentlich weitere wesentliche Objekte zur Orien-
tierung angegeben sind. Die Darstellung von z. 
B. Fahrbahnrändern und ggf. bestehender 
Bäume wäre hilfreich gewesen. 

Grundlage für Planteil 2A und 2B (Aus-
gleichsflächen) bildet der Katasterplan. 
Es geht hier rechtlich ausschließlich da-
rum, Lage und Größe der Ausgleichsflä-
chen grafisch eindeutig darzustellen. Zur 
besseren Orientierung im Stadtgebiet 
sind rechts unten die einzelnen Aus-
gleichsmaßnahmen in Stadtplanaus-
schnitten dargestellt. 

Allgemeiner Hinweis: Um auch nach 
dem Wegfall des Planungsszenarios 
ohne ACP (ehemals Planteil 2) einen voll-
ständigen Ausgleich zu erreichen, wur-
den die Ausgleichsflächen angepasst 
und ergänzt.  
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18.6 Ausgleichsfläche Bereich 3 (Entsiegelung Weg entlang der östlichen Flug-
platzgrenze) 

Am Nordende des Bereichs 1 darf keine Kolli-
sion mit der bestehender Ringroute entstehen. 
Da nur der nach Süden abzweigende Weg ent-
siegelt wird, entsteht hier vermutlich kein Kon-
flikt. 

Anmerkung: Zwischenzeitlich handelt es 
sich um die Ausgleichsfläche Bereich 3. 

Das ist richtig, die Wege bleiben ver-
netzt. 

18.7 Ausgleichsfläche Bereich 1 an der Brücke zur Kurt-Schumacher-Straße 

Die östliche Teilfläche (direkt an der westlichen 
Schutzgebietsgrenze verlaufend) der in Bereich 
5 dargestellten Ausgleichsflächen „zementiert“ 
im Zuge der Ringroute die heute zu bewälti-
gende Haarnadelkurve und blockiert dauerhaft 
eine eventuelle Begradigung mittels direkter 
Rampe in Verlängerung der Brücke im Zuge der 
Kurt-Schumacher-Straße (Abbildung 8). Eine 
entsprechend breite Lücke in der Ausgleichsflä-
che sollte für eine evtl. zukünftig anzulegende 
Rampe freigehalten werden. Auf der Rampe 
sollte die Breite des Geh- und Radweges 4 m 
betragen. Die Rampe würde an dieser Stelle 
nicht nur die Ringroute fahrdynamisch deutlich 
verbessern, weil der Umweg über die Haarna-
delkurve entfällt. Zusätzlich würde auch die 
Verkehrssicherheit im Vergleich zur heutigen 
Streckenführung wesentlich erhöht, weil dann 
der Querverkehr besser im Blick behalten wer-
den kann. Um eine geringfügige Flächeninan-
spruchnahme der Rampe auszugleichen, 
könnte der östlich der westlichen Flughafen-
grenze verlaufende Randweg im Bereich der 
Haarnadelkurve (und nördlich davon) ver-
schmälert werden, so dass in der Bilanz die Flä-
che des Schutzgebietes bzw. der Ausgleichsflä-
che sogar vergrößert werden könnte. Entschei-
dend für eine Umsetzung ist auch hier Ge-
sprächsbereitschaft bei allen Beteiligten. 
Möglicherweise (unklar wegen der oben be-
nannten Unzulänglichkeiten in der Darstellung 
der Ausgleichsflächen) behindert die oben be-
nannte östliche Teilfläche eine Verbreiterung 
des östlich der Stadtbahntrasse S1/S11 verlau-
fenden Geh- und Radweges auf 4 m Breite. Der 
Geh- und Radweg ist Bestandteil der Hauptnet-
zes (gleichzeitig Hauptradroute Neureut–West-
stadt–Messe) und kann eine Fortsetzung eines 

Anmerkung: Zwischenzeitlich handelt es 
sich um die Ausgleichsfläche Bereich 1. 

Eine Rampe bzw. ein Radwegeausbau ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 

Auch wenn eine Rampe aus radplaneri-
scher Sicht interessant wäre (Verknüp-
fung zweier Routen), wenn Sichtbezie-
hungen zu dann rechtwinklig queren-
dem Weg beachtet werden (Fuß- und 
Radverkehr), gelten die Verbote der Na-
turschutzgebietsverordnung. Es wird 
nicht davon ausgegangen, dass ein 
Wegeausbau im Naturschutzgebiet 
möglich ist. Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe als für das Naturschutzgebiet 
zuständige höhere Naturschutzbehörde 
hat dem bislang auch grundsätzlich eine 
Absage erteilt. 

Eine Anpassung der Kompensations-
maßnahme soll nicht erfolgen, da die 
Flächen benötigt werden und bereits mit 
der Naturschutzverwaltung abgestimmt 
sind.  

Es werden im Bereich der angedachten 
Rampe Bodendecker (v.a. 
Schneebeere (Symphoricarpos spec.)) 
und naturraumfremde Gehölze (insbe-
sondere Götterbaum (Ailanthus altis-
sima)) entfernt. Die offenen Bodenflä-
chen werden der Selbstbegrünung über-
lassen. Langfristig soll sich hier Sand- 
und Magerrasenvegetation einstellen. 
Dies auf einer mittig gelegenen Teilflä-
che zu unterlassen, ist auch naturschutz-
fachlich nicht sinnvoll. 
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möglichen Radschnellwegs Neureut–Hochstet-
ten sein. Da das „Karlsruher Programm für Ak-
tive Mobilität“ eine weitere Erhöhung des Rad-
verkehrsanteils vorsieht, wird auf dieser Route 
ein bedarfsgerechter Ausbau zukünftig erfor-
derlich sein. Unter diesem Aspekt ist die Aus-
weisung dieser Teilfläche als Ausgleichsfläche 
hinsichtlich „Karlsruher Programm für Aktive 
Mobilität“ kontraproduktiv und wird abge-
lehnt, falls die Ausgleichsfläche eine Verbreite-
rung behindern würde. 

18.8 Ausgleichsfläche Bereich 1 

Der letzte Absatz unter „Ausgleichsfläche Be-
reich 5“ gilt sinngemäß auch im Bereich 6. 

 

 

Abb. 8: Schematische Darstellung einer Rampe an der 
Brücke im Zuge der Kurt-Schumacher-Straße zur Ver-
besserung der Streckenführung der Ringroute(Quelle: 
E. Loris-Quint, Grundlage: OpenStreetMap-Mitwir-
kende (ODbL)) 

Anmerkung: Zwischenzeitlich handelt es 
sich um die Ausgleichsfläche Bereich 1 

Die o.g. Ausführungen zu einer Fahrrad-
rampe im Schutzgebiet bzw. der Kom-
pensationsfläche gelten sinngemäß auch 
für den Vorschlag in diesem Bereich. 

. 
 

18.9 Ausgleichsfläche Bereich 11 

Es wird davon ausgegangen, dass die heute 
existierenden Querungen der Ausgleichsfläche 
im Bereich 9 auch zukünftig fortbestehen. Vor-
sorglich wird darauf hingewiesen, dass die Aus-
gleichsfläche am nördlichen Ende nicht wie dar-
gestellt umgesetzt werden kann, da dort ein 
Kreisverkehrsplatz (Knoten L604 mit Theodor-
Heuss-Allee) geplant ist. 

Anmerkung: Zwischenzeitlich handelt es 
sich um die Ausgleichsfläche Bereich 11 

Im vorliegenden Bebauungsplan und im 
Planfeststellungsverfahren „Kreisverkehr 
Theodor-Heuss-Allee/L604“ wurden Än-
derungen an den Ausgleichsflächen vor-
genommen, so dass sich die Inhalte bei-
der Verfahren nicht mehr überschnei-
den.  
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18.10 Ausgleichsfläche Bereich 9 

Der Bereich 10 befindet sich im Bereich südlich 
der Kleingartenanlage. Teilweise verläuft un-
mittelbar südlich der Kleingartenanlage ein 
Forstweg, der auch als Radwegverbindung zwi-
schen Heidenstückersiedlung und Bulach (Mer-
kurweg–Kapellenweg) genutzt wird. Diese 
Wegeverbindung darf durch die Ausgleichsflä-
che nicht beeinträchtigt werden. Sinngemäß 
dasselbe gilt für etwaige Querungen der Aus-
gleichsfläche (z. B. Schwimmschulweg). 

Anmerkung: Zwischenzeitlich handelt es 
sich um die Ausgleichsfläche Bereich 9 

Bei der Ausgleichsmaßnahme handelt es 
sich um eine Aufwertung des bestehen-
den Waldrandes. Wege werden durch 
die Ausgleichsmaßnahme nicht beein-
trächtigt. 
 

18.11 Schlussbemerkungen 

Trotz positiver Aspekte hinsichtlich Fahrradpar-
ken sowie einiger Vorgaben zur Quartiersge-
staltung wird die vorliegende Planung hinsicht-
lich des „Radverkehrsnetz Karlsruhe“ als fahr-
radunfreundlich angesehen. Es besteht erhebli-
ches Verbesserungspotential. Die vorliegende 
Planung muss modifiziert werden, um Wider-
sprüche zu den nachfolgend zitierten Grunds-
ätzen zu beseitigen, die u. a. im „Karlsruher 
Programm für Aktive Mobilität“ formuliert sind. 
Die noch bestehenden Chancen sollten ent-
schlossen und aktiv genutzt werden. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 

Die nebenstehende Auffassung wird 
nicht geteilt. Auf die obigen Ausführun-
gen wird verwiesen. 

19. Merkur Akademie vom 20. Januar 2022 

19.1 Fußgängerüberweg, Geschwindigkeitsreduzierung 

Zum oben genannten Bebauungsplan nehmen 
wir wie folgt Stellung. 

In unserer Eltern- und Schülerschaft besteht seit 
Jahren der Wunsch, eines markierten Fußgän-
gerüberwegs sowie einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung der Erzbergerstraße im Abschnitt 
der Merkur Akademie International (MAI). 

In der Vergangenheit ereigneten sich hier schon 
mehrfach Unfälle mit Schülern, die die Erzber-
gerstraße zwischen Schule und Haltestelle Hei-
dehof überquerten. 

Kenntnisnahme. 

In einem Antwortschreiben des Bauordnungs-
amts vom 04. März 2020, wurde die Ableh-
nung einer Geschwindigkeitsreduzierung damit 
begründet, dass sich der Haupteingang der 

Kenntnisnahme.  
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Merkur Akademie an der New-York-Straße be-
fände und bei dieser eine Geschwindigkeitsre-
duzierung von 30 km/h vorliegt. 
Der Haupteingang der MAI befindet sich tat-
sächlich jedoch zur Erzbergerstraße hin und der 
Bebauungsplan sieht bei der Neugestaltung der 
New-York-Straße Maßnahmen vor, die eine Er-
schließung/Zufahrt unserer Schule ausschließ-
lich über die Erzbergerstraße zulassen. 

Die Erschließung der MAI erfolgt (wie 
nach bisherigem Planrecht auch) aus-
schließlich über die Erzbergerstraße.  
Rechtlich ist es so, dass vor Schulen 
Tempo 30 aus Sicherheitsgründen ange-
ordnet werden kann. Dies und der Fuß-
gängerüberweg müssten verkehrsrecht-
lich angeordnet werden (Verkehrsbe-
hörde). Dies kann im Zuge der Ausfüh-
rungsplanung geprüft werden - unab-
hängig vom Bebauungsplan. 

Da nach aktuellem Stand Überlegungen beste-
hen, die Gemeinbedarfsfläche im Baufeld 3 des 
B-Plans als Standort für eine Interimsschule in 
der Größe eines 5-zügigen Gymnasiums zu nut-
zen, wird sich die Verkehrssituation noch deut-
lich verschärfen. 

Auf die obigen Ausführungen wird ver-
wiesen. 

 

Schon jetzt ist die Lage in Schulnähe zu den 
Stoßzeiten mehr als angespannt. Wir bitten da-
her zu prüfen, ob im Zuge einer Anpassung der 
Erzbergerstraße auch eine Geschwindigkeitsre-
duzierung auf 30 km/h sowie ein Fußgänger-
überweg auf Höhe Straßenbahn- und Bushalte-
stelle Heidehof realisiert werden kann. 

Wie oben beschrieben, müssten diese 
Maßnahmen verkehrsrechtlich angeord-
net werden (Verkehrsbehörde). Dies 
kann im Zuge der Ausführungsplanung 
geprüft werden - unabhängig vom Be-
bauungsplan. 

19.2 Betroffenheit 

Direkter Nachbar Kenntnisnahme. 

20. GEM Areal C BA 1 GmbH & Co. KG, Karlsruhe, 21. Januar 2022 

Wir haben, insbesondere auch nach Rückspra-
che mit den uns verbundenen Fachplanern, die 
auf den folgenden Seiten aufgeführten Einwen-
dungen und Anmerkungen: 

Kenntnisnahme. 

20.1 Anmerkung zum Planteil 

Im Vergleich zu früheren Bebauungsplanent-
würfen wurde sowohl der textliche als auch der 
planerische Hinweis entfernt, dass auf bereits 
definierten Objekten die Herstellung von Staf-
felgeschossen gewährt wird. Nach Rücksprache 
mit dem Stadtplanungsamt gehen wir davon 
aus, dass dies lediglich dem Zweck der freien 
Anordnung von Staffelgeschossen dient. 

Festgesetzt werden sowohl die maximal 
zulässigen Gebäudehöhen als auch die 
maximale Anzahl der Vollgeschosse. 
Beide Festsetzungen sind gleichermaßen 
einzuhalten. Somit ist das Maß der bau-
lichen Nutzung – was die Höhenent-
wicklung anbelangt – eindeutig festge-
legt. 

Es ist zutreffend, dass in früheren Bebau-
ungsplanentwürfen die Staffelgeschosse 
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in der Planzeichnung eingezeichnet wa-
ren. Der Verzicht auf eine solche Festle-
gung erhöht die Flexibilität, was die ge-
naue Anordnung der Staffelgeschosse 
betrifft.  

Staffelgeschosse sind in den Baufeldern 
zulässig, deren zulässige maximale Ge-
bäudehöhe so gewählt ist, dass über der 
festgesetzten Anzahl der maximal zuläs-
sigen Vollgeschosse hinaus ein weiteres 
Nichtvollgeschoss möglich ist. 

20.2 Einwendung zu 2.4 Überschreitung der Gebäudehöhen 

Nach Rücksprache mit den uns verbundenen 
Fachplanern gehen wir, unter Berücksichtigung 
der im städtebaulichen Vertrag zwischen der 
Stadt Karlsruhe und GEM Areal C GmbH & Co. 
KG (mittlerweile GEM Areal C BA1 GmbH & Co. 
KG) getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich 
Energieversorgung und Nachhaltigkeit im Be-
zug auf mit Photovoltaik-Anlagen [PV-Anlagen] 
zu überdeckenden Dachflächen sowie dem ak-
tuellen Stand der Technik davon aus, dass ins-
besondere bei Objekten mit einem erhöhten 
Aufwand an Technik (bspw. Hotels, KiTa, Alten-
wohnen), eine Überschreitung der max. Gebäu-
dehöhe um 2,50m nicht ausreichen wird. 

Kenntnisnahme. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich 
hierbei um eine gängige Regelung zur 
Überschreitung der Gebäudehöhen han-
delt, die in vergleichbaren Fällen in der 
Vergangenheit ausreichend war. 

Als Beispiel möchten wir den im Baufeld [BF] 10 
anzusiedelnden Kindergarten aufführen. 
Wenn wir den südöstlichen Gebäuderiegel im 
BF10 dem Maß der baulichen Nutzung entspre-
chend mit fünf Vollgeschossen und einer maxi-
malen Gebäudehöhe von 15,60m entwickeln, 
beträgt die durchschnittliche Geschosshöhe 
3,12m. Nach unserer Einschätzung kann das 
Objekt mit der genannten Geschosshöhe her-
gestellt werden, voraussichtlich wird die max. 
Gebäudehöhe dadurch jedoch nahezu ausge-
schöpft. Die durch die Nutzung bedingten 
Technikflächen müssen auf dem Dach realisiert 
werden, wodurch wir circa die max. zulässige 
Überschreitung von 2,50m erreichen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass ver-
traglich vereinbart ist, im nordöstlichen 
Baubereich des BF 6 (und nicht im süd-
östlichen Baubereich des BF 10) eine Kita 
zu bauen. Aus den nebenstehenden 
Ausführungen geht hervor, dass die fest-
gesetzten Gebäudehöhen im BF 10 auch 
der dortigen Realisierung einer Kita nicht 
entgegenstehen.  

Um entsprechend dem städtebaulichen Vertrag 
eine größtmögliche Belegung der Dachflächen 
mit PV-Anlagen zu ermöglichen, möchten wir 
auf der Technikfläche PV-Module anordnen. 
Nach unserem Gespräch mit dem 

Die im Bebauungsplan genannten Maße 
für Überschreitungen von der festge-
setzten Gebäudehöhe gelten grundsätz-
lich für Solaranlagen (hierzu zählen auch 
PV-Anlagen) und technische Aufbauten 
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Stadtplanungsamt gehen wir davon aus, dass 
mit der Begrenzung der Höhe lediglich Aufbau-
ten wie bspw. Technikflächen, nicht aber PV-
Anlagen gemeint sind bzw. für PV-Anlagen 
Ausnahmen gebildet werden können. 

gleichermaßen. In Ziffer 2.4 der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wurde 
allerdings nachfolgender Satz hinzuge-
fügt, um Solaranlagen auf technischen 
Aufbauten zu befördern: 

„Ausnahmsweise kann hierbei die Höhe 
von Solaranlagen bei der Ermittlung der 
Gebäudehöhenüberschreitung außer 
Acht gelassen werden, sofern die Solar-
anlagen auf betriebsbedingten techni-
schen Aufbauten errichtet werden.“ 

20.3 Einwendung zu 3.2 Terrassen um Punkthäuser 

Unserer Auffassung nach dient die definierte 
Regelung der Trennung von öffentlichen und 
privaten Bereichen und wir verstehen auch die 
Notwendigkeit. Aus dem Wortlaut der aktuel-
len Formulierung resultiert jedoch auch eine Li-
mitierung der Gestaltung von Terrassen und 
Balkonen in Richtung Süden und Westen der 
Punkthäuser (Baufeld 1 und Baufeld 10). Dem-
entsprechend erfüllt die Formulierung hier nicht 
ihren ursprünglichen Sinn und Zweck und sollte 
unserer Meinung nach angepasst bzw. konkre-
tisiert werden. Wir schlagen vor, die Anord-
nung von Terrassenflächen in Richtung des Na-
turschutzgebietes als eine Ausnahme in den Pa-
ragrafen mitaufzunehmen. 

Ziffer 3.2 der planungsrechtlichen Fest-
setzungen wurde angepasst, um Miss-
verständnisse zu vermeiden und die Zu-
lässigkeit von Terrassen zu präzisieren. 

Nicht zulässig bleiben sie weiterhin auf 
den Flächen der Baugrundstücke, die auf 
der gesamten Grundstücksbreite zwi-
schen der Straßenbegrenzungslinie und 
der Baugrenze bzw. Baulinie liegen (sog. 
Vorzonen). Terrassen haben i.d.R. Ver-
siegelungen und Einfriedungen zur 
Folge, die im Plangebiet zum öffentli-
chen Raum hin (und damit auch in Rich-
tung des Naturschutzgebiets) nicht ent-
stehen sollen. Zulässig sollen sie aller-
dings in den Bereichen dahinter sein, 
also zwischen den überbaubaren Grund-
stücksflächen und im rückwärtigen Be-
reich der Innenhöfe von Baublöcken.  

20.4 Einwendung zu 3.3 Länge von Balkonen 

Wir sind der Meinung, dass eine Limitierung der 
Länge der Balkone nicht notwendig ist, da be-
reits eine Begrenzung in Bezug auf die Gebäu-
delänge definiert ist. Hintergrund ist, dass wir in 
unserem aktuellen Bauprojekt ‚Hofgarten Kar-
ree‘ festgestellt haben, dass einige Haushalte 
mit 5m Länge und durchaus auch weniger gut 
zurechtkommen (1- und 2-Personen-Haus-
halte), für andere ein Balkon entsprechend der 
Definierung nahezu nutzlos ist (bspw. 4-Perso-
nen-Haushalt). Um hier eine notwendige Ent-
scheidungsfreiheit zu erhalten, wenden wir ein, 
dass eine Begrenzung der Balkonlängen 

Der nebenstehenden Anregung wird 
entsprochen. Die Begrenzung der Bal-
konlängen mit Bezug auf die Gesamt-
länge pro Geschoss bleibt. Außerdem 
werden die Balkontiefen zum öffentli-
chen und privaten Raum definiert. Auf 
eine Beschränkung einzelner Balkonlän-
gen wird allerdings verzichtet. Dies 
schafft eine größere Flexibilität im Ge-
bäudeentwurf.  
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lediglich im Bezug auf die Gesamtlänge pro Ge-
schoss, entsprechend dem letzten Absatz, defi-
niert werden sollte. Auf eine Limitierung einzel-
ner Balkonlängen bitten wir zu verzichten. 

20.5 Anmerkung zu 8.8 Begrünung von Fassaden 

Wir gehen davon aus, dass die entsprechende 
Definition lediglich für tatsächlich fensterlose 
Fassaden anzuwenden ist, nicht jedoch für zu-
sammenhängende Flächen. 

Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel: 
Ein Objekt mit einer Höhe von 18,60m weist bei 
einem Abstand zwischen übereinander ange-
ordneten, einzelnen Fenstern über 2,70m be-
reits mehr als die 50 m² zusammenhängende 
Fläche auf. Nach unserem Verständnis ent-
spricht eine solche Fläche nicht dem Sinn und 
Zweck des Paragrafen und es bedarf keiner Be-
grünung der Fläche. 

Ziffer 8.8 der planungsrechtlichen Fest-
setzungen wurde fachlich überarbeitet 
und in der Formulierung so präzisiert, 
dass kein Auslegungsspielraum mehr be-
steht. 

20.6 Anmerkung zu 13.3 und Anlage 6.2 Schallimmissionsprognose 

Entsprechend dem zwischen der Stadt Karls-
ruhe und GEM Areal C GmbH & Co. KG ge-
troffenen städtebaulichen Vertrag sind wir dazu 
verpflichtet, spätestens 60 Monate nach Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans für sämtli-
che uns im Umlegungsverfahren zugeteilten 
Baufelder einen vollständigen und genehmi-
gungsfähigen Bauantrag einzureichen. 12 Mo-
nate nach Erteilung einer vollziehbaren Bauge-
nehmigung müssen wir mit dem Bauvorhaben 
begonnen haben. Durch die definierte Rege-
lung in Verbindung mit der Schallimmissions-
prognose der Anlage 6.2 obliegt die Entschei-
dung zum Beginn der Realisierung des Baufel-
des 10 nicht mehr nur uns. Wir sind zusätzlich 
noch von dem Eigentümer des Baufeldes 25 so-
wie von der für die Lärmschutzwände verant-
wortlichen Partei abhängig. 

Nach Rücksprache mit dem Stadtplanungsamt 
gehen wir davon aus, dass wir unter Berück-
sichtigung von erhöhten Schallschutzanforde-
rungen auch vor Fertigstellung der beiden ge-
nannten Faktoren Objekte des Baufeldes 10 
herstellen können. 

Die Festsetzung einer baulichen Reihen-
folge aufgrund von Anlagenlärm GE ge-
mäß Ziffer 13.3 der planungsrechtlichen 
Festsetzungen ist schalltechnisch be-
dingt und erforderlich. Nach gutachterli-
cher Rücksprache wurde folgender Satz 
ergänzt:  

„Von den genannten baulichen Reihen-
folgen kann ausnahmsweise abgewi-
chen werden, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Kenntnisgabever-
fahren der Nachweis erbracht wird, dass 
durch andere Maßnahmen die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm durch Anla-
genlärm eingehalten sind (zum Beispiel: 
Grundrissorientierung, Eigenabschir-
mung, Nutzung der Aufenthaltsräume 
oder spezielle bauliche Maßnahmen, 
vergleiche aufgeführte Maßnahmen in 
Ziffer 13.5).“  

Der obige Ausnahmetatbestand ist sach-
gerecht und ermöglicht unter den ge-
nannten Voraussetzungen eine unab-
hängige Entwicklung der Baufelder. Der 
Sinn und Zweck der Festsetzung (Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte der TA 
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Lärm durch Anlagenlärm) bleibt hierbei 
gewährleistet. 

Interessenten, Baugemeinschaften etc. 

  

21.  Anwohner/-in Kanalweg, 19. Januar 2022 

21.1 Stellplatzschlüssel 

Autoverkehr aus dem neu entstehenden Stadt-
viertel weitestgehend herauszuhalten und Park-
plätze an der Erzbergerstraße in Form von Tief-
garagenplätze zu schaffen, habe ich sehr positiv 
aufgenommen. 

Kenntnisnahme. 

Allerdings hat mich der zugrunde gelegte 
Schlüssel von 1 Fahrzeug pro Wohnung (im-
merhin etwas reduzierbar z.B bei Wohnprojek-
ten bei der Konzeptvergabe) doch sehr negativ 
überrascht. Das halte ich überhaupt nicht für 
zukunftsweisend. 

Der Stellplatzschlüssel beträgt 0,9 ST/WE 
und nicht 1 ST/WE. Weitere Reduzierun-
gen bis zu 0,7 ST/WE sind möglich, wenn 
bauliche und organisatorische Mobili-
tätskonzepte nachgewiesen werden. Mit 
der Vermarktung hat dies nichts zu tun.  

Die Nordstadt ist mit Carsharing bereits sehr 
gut abgedeckt und in dem neu entstehenden 
Stadtteil wird das ohne großen Aufwand weiter 
ausgebaut werden können, z.B. durch neue 
Carsharing-Standorte in Tiefgaragen an der Erz-
bergerstr. 

Kenntnisnahme. 

Der Bau von Tiefgaragen ist teuer und aufwän-
dig und aus ökologischer Perspektive nicht ge-
rade positiv zu bewerten. In der angrenzenden 
Dualen-Hochschule ist bereits eine Tiefgarage 
vorhanden, die weitestgehend ungenutzt ist 
und damit freie Kapazitäten bietet. Tiefgara-
gen-Bauten können auch im Nachhinein kaum 
sinnvoll umgenutzt werden und verteuern den 
Wohnraum. 

Das städtebauliche Konzept sieht vor, 
die Freibereiche Richtung Park möglichst 
frei von Verkehr und Parkierung zu hal-
ten. Oberirdische private Stellplätze in 
großer Zahl tragen nicht zu einem quali-
tätvollen, ruhigen Wohnumfeld bei. 
Über Mobilitätskonzepte haben es die 
Bauherren selbst in der Hand, eine Stell-
platzreduzierung zu bewirken und damit 
Kosten für TG-Stellplätze zu sparen. Dies 
wird als sinnvoller Anreiz angesehen. Die 
Tiefgarage in der Dualen HS ist privat 
und entzieht sich damit dem städtischen 
Einfluss. Es besteht für die Bauherren im 
Quartier allerdings privatrechtlich die 
Möglichkeit, vom Eigentümer dieser TG 
Stellplätze zu erwerben. 

Ich möchte daher darum bitten zumindest für 
die geplanten Projekte nach Konzeptvergabe 
den Schlüssel für die Zahl der Parkplätze pro 
Wohnung aufzuheben, z.B. bei Vorlage eines 
Mobilitätskonzepts, das z.B. die Zur-Verfügung-

Wie oben beschrieben, sind Stellplatzre-
duzierungen bis zu 0,7 ST/WE möglich, 
wenn bauliche und organisatorische 
Mobilitätskonzepte (hierzu gehört auch 
Carsharing) nachgewiesen werden.  
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Stellung einer bestimmten Anzahl von Carsha-
ring-Standorten beinhaltet. 
Wir wohnen im Kanalweg und zu unserer Woh-
nung gehört ebenfalls ein Tiefgaragenplatz. 
Auch dieses Parkhaus ist zu einem großen Teil 
ungenutzt und unser eigener Tiefgaragenplatz 
ist praktisch nicht zu vermieten, da keinerlei Be-
darf zu bestehen scheint. 

Einerseits soll der Bedarf an Stellplätzen 
von Zukunft Nord im Quartier selbst ab-
gedeckt werden. Andererseits soll geför-
dert werden, dass in einem nachhaltig 
mobilen Stadtteil ein reduzierter Auto-
besitz vorliegen kann. 

Laut Statistischem Jahrbuch 2020 lag im 
Jahr 2019 der Autobesatz in Karlsruhe 
bei durchschnittlich 0,91 Pkw/ Wohnung 
(vgl. Begründung, Kap. 8.6). Für die 
Nordstadt liegt dieser Wert derzeit 
gleichfalls bei rund 0,9 Pkw/Wohnung 
(Statistischen Jahrbuch 2021). 

Der Stellplatzschlüssel wurde daher für 
Zukunft Nord bei 0,9 ST/WE festgelegt. 
Weitere Reduzierungen sind jedoch 
möglich und gewünscht. Wenn bauliche 
und organisatorische Mobilitätskon-
zepte nachgewiesen werden, kann der 
Stellplatznachweis auf bis zu 0,7 ST/WE 
reduziert werden. Darüber hinaus kön-
nen einzelne innovative Wohnkonzept 
(z.B. autofreie Wohngemeinschaften) im 
Stadtteil gefördert werden, wenn diese 
den bau- und planungsrechtlichen Vor-
gaben entsprechen und diese dem All-
gemeinwohl dienen. 

Ich denke in den kommenden Jahrzehnten wird 
der Bedarf an privaten Parkplätzen drastisch 
sinken und gerade in dem neu entstehenden 
Stadtviertel werden sicher viele Menschen woh-
nen, die mit Straßenbahn und Carsharing bes-
tens ausgestattet keine Autostellplätze mehr 
benötigen. 

Tiefgaragenplätze verteuern das Wohnen wei-
ter und ich habe Sorge, dass dies mit dazu bei-
trägt, die soziale Durchmischung zu behindern 

Auf die obigen Ausführungen wird ver-
wiesen. Leider eröffnet die LBO in Ba-
den-Württemberg außerdem nicht die 
rechtliche Möglichkeit der Ablöse für 
Wohnungsstellplätze.  

Tiefgaragen sind ohne Zweifel ein Kos-
tenfaktor, aber nur einer unter vielen. 
Die soziale Durchmischung wird dadurch 
nicht behindert, was u.a. die Projekte 
der Volkswohnung beweisen. 

Ein weiterer Punkt betrifft den Schlüssel der ma-
ximal bebaubaren Fläche für "Bauplätze", die 
nach Konzeptvergabe vorgesehen. Dieser ist 
aus meiner Sicht relativ hoch. Es wird für Wohn-
projekte wenig Sinn machen, diesen auszunut-
zen. 

Der Bebauungsplan trifft keine Aussa-
gen zu Baubereichen für bestimmte Ak-
teursgruppen. Dies ist rechtlich auch 
nicht möglich.  

In den sog. „Experimentierfeldern“ (BF 
4/5 und 21) wird der Städtebau nicht 
vordefiniert, weshalb große Baufelder 
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Da sich aber der Erbbauzins am Bodenwert ori-
entiert, führt dies indirekt zu einer starken Ver-
teuerung des Wohnens, was den Anteil quer-
subventionierter (sozialer) Wohnungen redu-
ziert, wieder mit dem Effekt, die soziale Durch-
mischung zu behindern. 

Ich halte es daher für sinnvoll, den Schlüssel der 
maximal bebaubaren Fläche stark zu reduzie-
ren. 

festgesetzt sind, innerhalb derer die Pro-
jekte sich frei positionieren können. Die 
Ausnutzung richtet sich allerdings nach 
den in den Nutzungsschablonen festge-
setzten Werten und ist somit natürlich 
geringer als das Baufeld selbst. Die ne-
benstehend geäußerten Sorgen sind also 
unbegründet.  

Im nördlichen Bereich wurden bereits 
entsprechende Verträge mit dem Eigen-
tümer geschlossen, um eine Bereitstel-
lungsquote für geförderten Wohnraum 
vorzuhalten.  

Auch bei den von der Stadt zu vergeben-
den Flächen wird geförderter Wohn-
raum im Rahmen des Grundstücksverga-
bekonzept berücksichtigt. Geförderter 
Wohnraum wird dabei unabhängig von 
der Höhe des Stellplatzschlüssels gefor-
dert.  

Der Erbbauzins stellt eine angemessene 
Verzinsung des Bodenwertes dar. Im 
Februar 2020 hat der Gemeinderat die 
entsprechenden Konditionen beschlos-
sen. Bei Erfüllen bestimmter (persönli-
cher sowie finanzpolitischer) Vorausset-
zungen gewährt die Stadt entspre-
chende Fördermöglichkeiten. 

Bitte bestätigen Sie mir, dass meine Mail sie er-
reicht hat - da ja bereits das Webformular nicht 
funktioniert hat. Die Fehlermeldung war "line 
too long" ohne weitere Angaben. Alle Versu-
che, Zeilen zu kürzen, sind gescheitert. 

Der Eingang der E-Mail wurde am 19. Ja-
nuar 2022 bestätigt. 

22.  Baugemeinschaft A, 18. Januar 2022 

22.1 Altlasten, Kosten Altlastenentsorgung 

Müssen Wohnprojektgruppen, die Räume auf 
Erbpachtgrundstücken zum Wohnen und für 
das Allgemeinwohl schaffen, Kosten von Altlas-
tenaushub, -beseitigung und -entsorgung tra-
gen? 

Diese Thematik ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Sobald die 
Stadt im Besitz von Grundstücken ist, 
werden die Rahmenbedingungen im 
Vorfeld der städtischen Vermarktung ge-
klärt und den Interessenten mitgeteilt. 

Welche Böden sind schon von Verunreinigun-
gen gesäubert und unbedenklich beim Neu-
bauen? 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurden auf dem Plangelände umwelt-
technische Untersuchungen 
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durchgeführt, welche die Medien Bo-
den, Bodenluft und Grundwasser um-
fassten (siehe Gutachten „Orientierende 
Untersuchung auf dem Plangelände Zu-
kunft Nord“ des Büros AS Reutemann 
vom 24.07.2019). Die Ergebnisse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:  

Wirkungspfad Boden-Grundwasser 
Lediglich in einem Bereich sind noch 
weitergehende Untersuchungen erfor-
derlich (Bereich der Sondierungen S35, 
S36), die baubegleitend durchgeführt 
werden sollen. Weiterer Handlungsbe-
darf besteht für den Wirkungspfad 
Grundwasser auf Grundlage der Unter-
suchungsergebnisse derzeit nicht.  

Wirkungspfad Boden-Mensch 
Oberflächennah wurden über das ge-
samte Plangebiet erhöhte Konzentratio-
nen verschiedener Parameter nachge-
wiesen. In Abhängigkeit der geplanten 
Nutzungen sowie der Detailplanung sind 
baubegleitend gegebenenfalls weitere 
Untersuchungen durchzuführen. Even-
tuell ist ein Bodenaustausch erforderlich.  

Abfallrechtliche Bewertung  
Auf dem gesamten Plangelände wurden 
anthropogene Auffüllungen angetrof-
fen. Die orientierenden abfallrechtlichen 
Untersuchungen ergaben für einige Ein-
zelparameter eine Einstufung >Z2 ge-
mäß VwV Boden. In den meisten Fällen 
wurde eine Einstufung kleiner oder 
gleich Z2 erreicht. Im Rahmen von Bau-
maßnahmen anfallendes Aushubmate-
rial ist daher abfallrechtlich zu untersu-
chen und fachgerecht zu entsorgen.  

Es ist zu vermuten, dass es auf dem C-Areal im-
mer noch gefährliche Kampfmittel, giftige Ab-
fälle und wassergefährdende Stoffe geben 
wird. Kommt die Stadt Karlsruhe oder das Land 
BW (von diesem kauft die Stadt Karlsruhe die 
Grundstücke) für diese Kosten auf? 

Im Plangebiet ergeben sich nach den 
Luftbildauswertungen Anhaltspunkte 
für einen Kampfmittelverdacht. Vor Ein-
griffen in den Boden muss daher der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst oder ein 
qualifizierter privater Dienstleister zu 
Rate gezogen werden. Im Bereich des 
privaten Eigentümers im Norden werden 
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diese Maßnahmen im Rahmen der Ab-
bruchmaßnahmen bereits durchgeführt.  

Eine Regelung auf den Flächen des Lan-
des wird zwischen Stadt und Land ge-
troffen werden. 

22.2 Betroffenheit 

Wir wollen auf dem C-Areal ein Grundstück er-
werben. 

Kenntnisnahme. 

23.  Baugemeinschaft B, 21. Januar 2022  

Zu den für das Bauvorhaben "Zukunft Nord" 
ausgelegten Plänen und Unterlagen wurden in 
unserem Wohnprojekt noch Fragen, Zweifel 
und Einwände erhoben, die wir Ihnen fristge-
recht mitteilen. 

Kenntnisnahme. 

23.1 Energiekonzept, Fernwärme 

Ein erster Einwand betrifft das Energiekonzept 
mit Fernwärme: müssen wir davon ausgehen, 
dass Fernwärme auf dem gesamten Areal nicht 
nur angeboten, sondern vorgeschrieben wird? 
Inwieweit wäre dies mit der Anforderung KfW 
40 vereinbar? 

Die Nutzung der Fernwärme ist nicht 
verbindlich vorgeschrieben.  

In den zukünftigen Verträgen (Kauf- 
bzw. Erbpachtverträge) wird nach aktu-
eller Entscheidung des Gemeinderats der 
Stadt Karlsruhe der Energiestandard 
KfW-Effizienzhaus 40 festgelegt. 

Die Kombination aus Gebäudeenergie-
standard KfW 40 und der Nutzung von 
Fernwärme widerspricht sich nicht. Im 
Gegenteil: Die Nutzung der Fernwärme 
ermöglicht auf einfache und günstige 
Art und Weise die Einhaltung des eben-
falls durch den Gemeinderat geforder-
ten Primärenergiefaktors von kleiner 0,3. 

23.2 weitere Einwände - Anlagen 

Zwei weitere Einwände möchten wir Ihnen mit 
Belegen in den anhängenden Dokumenten 
übergeben: 

- Einwand bezüglich der Bodenbelastung (der 
Ihnen u. U. bereits vorliegt). 
- Einwand bezüglich des Mobilitätskonzepts. 

Auf den weiteren Verlauf des Verfahrens sind 
wir sehr gespannt und verbleiben für heute. 

Im Anhang befand sich die Stellung-
nahme Ziffer 22.1 (siehe oben), die sich 
auf die Bodenbelastung bezieht. 
 
Es handelt sich um Auszüge aus der 
„Orientierenden Untersuchung auf dem 
Plangelände Zukunft Nord – Boden-, Bo-
denluft- und Grundwasseruntersuchun-
gen“ vom 24. Juli 2019. 

Zwischenzeitlich liegen neue Gutachten 
vor (Geotechnisches Vorgutachten vom 
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22. Februar 2022 und Weiterführende 
umwelt-/abfalltechnische Untersuchun-
gen vom 11. März 2022), die im Rahmen 
der erneuten öffentlichen Auslegung 
ebenfalls eingesehen werden konnten.  

Die Stellungnahme zum Mobilitätskon-
zept ist nachfolgend in Ziffern 23.3 bis 
23.3.5 wiedergegeben. 

23.3 Mobilitätskonzept - allgemein 

Wir haben uns noch Gedanken gemacht zum 
Mobilitätskonzept und zum „Bekenntnis der 
Stadt Karlsruhe zur nachhaltigen Mobilität“ - 
hier die einschlägigen Zitate (alle Zitate kursiv): 

Kenntnisnahme. 

Karlsruhe bekennt sich zur nachhaltigen Mobi-
lität  
Das bedeutet, dass die Mobilität verstärkt die 
ökologischen Aspekte in den Mittelpunkt stellt. 
Die Mobilitätsbedürfnisse von heute und der 
Zukunft sollen in einer dauerhaften und um-
weltverträglichen Weise gewährleistet werden.  

Dieses Ziel wird durch ein ganzes Bündel von 
Maßnahmen realisiert. Das beginnt mit der 
Siedlungspolitik, die eine Verkehrsvermeidung 
erreichen soll. Es geht weiter mit der Förderung 
eines Umweltverbunds, der die verschiedenen 
Mobilitätsarten wie zu Fuß, per Rad, mit dem 
Auto, dem ÖPNV usw. verbindet. (s. Webseite 
„Karlsruhe – Verkehr und Mobilität“ Stand Feb 
2021)  

Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Die Erfor-
dernisse des Klimaschutzes und der ihm dienen-
den Mobilitätskonzepte setzen auf immer stär-
kere Fahrradnutzung. Ebenerdige, möglichst 
überdachte Fahrradabstellanlagen sind er-
wünscht und sollen ermöglicht werden. Durch 
einen einfachen Bebauungsplan sollen für 
Karlsruhe alle Bebauungspläne, wo notwendig 
und möglich, diesbezüglich angepasst werden.  

Bebauungsplanverfahren Der Planungsaus-
schuss der Stadt Karlsruhe hat in seiner Sitzung 
am 17. September 2020 beschlossen, für die-
sen Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen. 
(gem. Webseite „Karlsruhe – Stadtplanung und 
Bauen“ Stand Feb 2021)  

Kenntnisnahme. 
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23.3.1 Mobilitätskonzept Rintheimer Feld - Vowo 

Gerne wollen wir die Stadt Karlsruhe im Bemü-
hen um eine nachhaltige Reduzierung des mo-
torisierten Individualverkehrs unterstützen und 
deshalb anfragen, ob das Mobilitätskonzept der 
Volkswohnung im Rintheimer Feld nicht auch 
für bestimmte Gruppen in der Zukunft Nord 
Geltung haben könnte? Dazu ein weiteres Zitat 
– diesmal aus dem Mobilitätskonzept der Volks-
wohnung (erstellt von Weeber&Partner im Auf-
trag der Volkswohnung, Stand Dez. 2019):  

„Die Landesbauordnung Baden-Württemberg 
bietet die Möglichkeit, die Verpflichtung zur 
Herstellung notwendiger Stellplätze auszuset-
zen. Die Stadt Karlsruhe plant keine allgemeine 
Satzung oder Reduzierung des Stellplatzschlüs-
sels, ist aber offen für begründete, vorhabenbe-
zogene Anpassungen.“  
 

Das Mobilitätskonzept beim Bebauungs-
plan Staudenplatz berücksichtigt die 
dort spezifischen Gegebenheiten. Die 
Vergleichbarkeit beider Gebiete ist nicht 
gegeben.  

Auch bei Zukunft Nord wird die Herstel-
lung notwendiger Stellplätze, die auf-
grund von organisatorischen Mobilitäts-
konzepten reduziert werden, ausge-
setzt. Im Baugenehmigungsverfahren 
muss allerdings für ausgesetzte Stell-
plätze nachgewiesen werden, dass diese 
nachgerüstet werden können, sobald 
die Mobilitätskonzepte nicht mehr vor-
gehalten werden.  

Im Plangebiet beträgt der Stellplatz-
schlüssel 0,9 ST/WE. Weitere Reduzie-
rungen bis zu 0,7 ST/WE sind möglich, 
wenn bauliche und organisatorische 
Mobilitätskonzepte nachgewiesen wer-
den. 

23.3.2 Nutzung von Lastenrädern 

Für unser Wohnprojekt ist nämlich bereits jetzt 
zutreffend, dass wir statt Autos Lastenräder 
nutzen, dass für uns ein dichtes Radnetz und 
eine gute ÖPNV-Anbindung wichtig sind sowie 
für besondere Fälle natürlich Sharing-Ange-
bote. Sprich, wir müssen erst gar nicht mehr 
zum Verzicht auf ein eigenes KFZ motiviert wer-
den, wie die Volkswohnung es in ihrem „Mobi-
Konzept“ plant.  

Kenntnisnahme. 

23.3.3 Stellplatzverpflichtung, Baulast 

Auch wir möchten deshalb anfragen, ob im Fall 
einer Bewerbung um ein Grundstück in der Zu-
kunft Nord die (nach LBO offenbar mögliche) 
Entbindung von der Verpflichtung zu 0,7 KFZ-
Stellplatz-Baulast nicht möglich wäre?  

Die LBO ermöglicht keine Entbindung 
von der Stellplatzverpflichtung. 

23.3.4 Diverse Wünsche 

Stattdessen möchten wir anfragen, ob die Bau-
planung im Sinne eines nachhaltigen Quartiers  
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- Zusätzliche Parkflächen für Fahrräder und Kin-
deranhänger vorsehen kann, die überdacht und 
sicher anschließbar sind sowie  

Grundsätzlich ist hier zwischen öffentli-
chen und privaten Fahrradabstellanlagen 
zu unterscheiden. Die öffentlichen Ab-
stellanlagen werden im Rahmen der spä-
teren Ausführungsplanung konkreti-
siert. Die privaten Abstellanlagen sind 
auf Basis der Maßgaben von Ziffer 5.2 
der planungsrechtlichen Festsetzungen 
zu verorten. Zur Anzahl und Beschaffen-
heit werden bauordnungsrechtlich Vor-
gaben gemacht, falls hierfür Stellplatzre-
duzierungen in Anspruch genommen 
werden sollen (siehe Ziffer 8.3 der örtli-
chen Bauvorschriften).  

- zentrale (ebenfalls überdachte) Abstellplätze 
für gemeinschaftlich genutzte Leihfahrzeuge 
wie z. B. Lastenfahrräder, z. T. mit Auflade-
Möglichkeit  

Siehe obige Anmerkungen, die hier ana-
log gelten. 

- die Erweiterung des Stadtmobil-Standorts 
„Erzberger Straße“ und Einrichtung eines wei-
teren Stadtmobil-Parkplatzes, Erweiterung des 
Stadtflitzer-Angebots,  

Dies ist keine Angelegenheit des Bebau-
ungsplans. Carsharing-Angebote sind 
grundsätzlich auf öffentlichen und priva-
ten Stellplätzen möglich. Zur Erweite-
rung bestehender Angebote werden Ge-
spräche mit den Anbietern geführt. 

- die Bereitstellung von 20% mehr Fahrradpark-
plätzen als nach aktuellem Stand erforderlich 
(Parkplätze möglichst ebenerdig, auf jeden Fall 
sicher verschließbar und überdacht). 

Unter Ziffer 8.3 der örtlichen Bauvor-
schriften ist beschrieben, welche priva-
ten baulichen Mobilitätskonzepte zu ei-
ner Reduzierung der KFZ-Stellplatzver-
pflichtung um 0,1 führen.  

- Ggf. sogar die Bereitstellung einer Selbsthilfe-
Werkstatt für Fahrräder 

vorsehen könnte? 

Der Bebauungsplan lässt solche Nutzun-
gen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zu. Die Stadt selbst tritt 
nur bei den Gemeinbedarfsflächen (Bau-
felder 3 und 29) selbst als Bauherr auf. 
Eine Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder 
ist hier nicht vorgesehen. Bei einer städ-
tischen Vermarktung werden Bewerbun-
gen, die einen Mehrwert fürs Quartier 
bringen, im Vergleich zu anderen aller-
dings einen Vorteil haben. Deshalb steht 
es den Interessenten frei, selbst ein sol-
ches Angebot im Rahmen der Konzept-
vergabe zu machen.  

23.3.5 Weitere Erörterung mit Stadtplanungsamt 

Über die weitere Erörterung dieser Punkte zu-
sammen mit dem Stadtplanungsamt würden 

Das Stadtplanungsamt hat bereits mit 
verschiedenen Baugruppen gesprochen, 
die sich im Rahmen der öffentlichen 
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wir uns sehr freuen und sehen Ihrer Rückmel-
dung gerne entgegen. 

Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
gemeldet haben. Über Sachverhalte, die 
nicht Gegenstand des laufenden Verfah-
rens sind, kann derzeit allerdings noch 
nicht konkret informiert werden, da die 
zu treffenden Entscheidungen der späte-
ren Ausführungsplanung bzw. Vermark-
tung vorbehalten bleibt. 

24. Vertreter/in (1 Person) einer Baugruppe, 20. Januar 2022  

Im Zuge der Offenlage erhalten Sie mit dem 
Schreiben in der Anlage die diesbezüglichen 
Anregungen. 

Kenntnisnahme. 

Ich bin Architekt und vertrete eine Gruppe von 
6 befreundeten Parteien.  

Wir wollen als Baugruppe gemeinsam und 
nachhaltig unser Wohnprojekt „gemeinsam 
Wohnen im Alter“ hier in Karlsruhe verwirkli-
chen – und damit auch eine Alternative für ein 
ev. Isoliertes späteres Leben in einem Heim 
schaffen. 

In der Begründung zum o.g. B-Plan, Punkt 4.1 
wurde definiert: „. Im Planungsgebiet soll ins-
gesamt eine ausgewogene Mischung aus klas-
sischen Bauträgerprojekten, Projekten von Ge-
nossenschaften/Baugruppen und sozialem 
Wohnungsbau verwirklicht werden…“ 

Wir sind eine solche Baugruppe und freuen uns, 
dass damit endlich auch Karlsruhe beginnt, sol-
che Projekte als wichtig wahrzunehmen und zu 
unterstützen.  

Kenntnisnahme. 

Anregung: Es wäre gut, möglichst frühzeitig 
hierfür vorgesehene Bereiche und ebenso die 
Bewerbungsanforderungen klar zu definieren. 

Ergänzend wäre eine bei der Stadt geführte In-
teressentenliste möglicher Bewerber sinnvoll 
(da eine Wahrnehmung rechtzeitig in der Presse 
eventuell sehr zufällig ist…).  

Aktuell führt die Stadt keine Interessen-
tenliste, da der Zeithorizont für eine 
Vergabe noch nicht hinreichend be-
stimmbar ist. Das Grundstücksvergabe-
verfahren kann erst beginnen, nachdem 
gewisse Voraussetzungen erfüllt sind 
(Planrecht ist geschaffen, Verkehrswert 
steht fest, Grundstücke können gebildet 
werden). Sodann wird eine entspre-
chende öffentliche Auftaktveranstaltung 
zusätzlich zur Ausschreibung in den Me-
dien erfolgen, um eine breite Menge an 
Interessenten zu erreichen. 

Für einen ersten Kurzüberblick unseres Vorha-
bens erhalten Sie ein Kurz-Info unseres Vorha-
bens in der Anlage vorab. 

Kenntnisnahme. 
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24.1 Gemeinsam Wohnen im Alter und über Generationen hinweg (10. April 
2021) 

Die Bevölkerung wird älter und wir gehören als 
erste dieser Welle dazu. 

Wir, die wir in unseren jungen Jahren schon ein-
mal gewohnt waren, gemeinsam zu wohnen 
und viel an gesellschaftlichen Themen zu teilen. 

Wir, die wir alle erkennen, dass wir uns diesem 
Thema stellen müssen und die alle nicht mal in 
ein klassisches Altenheim wollen – sondern 
möglichst lange selbstbestimmt (und so auch 
kostengünstig für die Gesellschaft…) wohnen 
bleiben wollen. 

Wir brauchen in dieser Phase noch immer un-
sere wichtige Privat-Sphäre - aber weniger indi-
viduellen Wohnraum wie früher, dafür mit bar-
rierefreier Umgebung und mehr Raum für Ge-
meinsames: 

Raum für gemeinsames Essen, sich gegenseitig 
kümmern, für Enkel, die gemeinsame Pflege-
kraft, persönliche Nähe auch gegen die oft be-
obachtbare Einsamkeit im Alter- z.B. wenn der 
bisherige Lebenspartner nicht mehr da ist… 

Kenntnisnahme. 

BAUHERRENGRUPPE 
Wir sind eine Gruppe von Freunden und Be-
kannten – alle mit dem gleichen Ziel – und wol-
len dieses Ziel gemeinsam als Bau-Projekt ver-
wirklichen. 

Kenntnisnahme. 

KONZEPT 
Ein städtisches Mehrfamilien-Haus, zentrums-
nah und mit guter Anbindung an öffentlichen 
Nahverkehr und die städtische Infrastruktur. 
Im Erdgeschoss Parkierung, Fahrräder, Wasch-
küche, Hobby, Raum für gemeinsame Essen 
und Feste, Gästezimmer für Freunde, Ver-
wandte – sowie Wohneinheit für eine 
Pflegekraft… 

In den mit Treppe und Aufzug erschlossenen ca 
3 Obergeschossen je zwei Wohnungen mit 
ca 84 qm- schön und vernünftig geschnitten. – 
und in nachhaltiger Holz-Modulbauweise. 

Kenntnisnahme. 

UNTERSTÜTZUNG ERWÜNSCHT 
Ein Projekt wie dieses ist ein privater Beitrag für 
ein anstehendes Generationen-Thema und 

Die Stadt freut sich über das Interesse an 
der Umsetzung eines solchen Projekts im 
Plangebiet. Bei einer städtischen Ver-
marktung wird das 
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reduziert die zentral erforderlichen Einrichtun-
gen. Es entlastet damit die öffentlichen 
Aufwendungen für das Leben im Alter und ver-
dient politische Aufmerksamkeit und Unterstüt-
zung bei der Umsetzung: 
 
Dies Unterstützung könnte sein z.B.: 
- Ermöglichung von Kauf öffentlicher Grundstü-
cke 
- Unterstützung bei Land oder Kommune oder 
Volkswohnung 
- Herausnahme bestimmter städtischer Grund-
stücke aus dem Verkauf an meistbietende 
private Immobilienwirtschaft 

Grundstücksvergabekonzept Wohnen 
(also eine Vergabe nach Konzept zum 
Festpreis) angewendet. Über die dort 
verankerte Quotierung wird sicherge-
stellt, dass verschiedene Akteursgruppen 
(Baugemeinschaften, Genossenschaf-
ten, Vowo, Bauträger) zum Zug kom-
men, die nur unter sich um das beste 
Konzept konkurrieren. In diesem Rah-
men kann sich die Baugruppe im Verga-
beverfahren entsprechend bewerben. 

25. Interessent/-in (1 Person), vom 19. Januar 2022   

Hallo! Was wird auf der Erzberger Str. gebaut? 
An wen sollen wir uns wenden wegen Woh-
nung Haus oder Grundstück? 

Die Anfrage wurde am 19. Januar 2022 
wie folgt beantwortet: 

„Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der 
Entwicklung in der Nordstadt von Karlsruhe. 

Damit überhaupt gebaut werden kann, be-
darf es eines Bebauungsplans. Derzeit läuft 
das Bebauungsplanverfahren. Der Gemein-
derat der Stadt Karlsruhe hat den Ausle-
gungsbeschluss im September 2021 gefasst. 
Aktuell läuft die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs - als nächster Ver-
fahrensschritt steht der Satzungsbeschluss 
an (die Bekanntmachung erfolgt zu gegebe-
ner Zeit in der StadtZeitung). 

Auf den Internetseiten der Stadt Karlsruhe 
können Sie sich über den jeweils aktuellen 
Stand des Verfahrens informie-
ren:   https://www.karls-
ruhe.de/b3/bauen/bebauungsplanung.de 

Für einen Teil der Grundstücke im nördli-
chen Plangebiet wird die spätere Vermark-
tung nach aktuellem Kenntnisstand über die 
GEM Ingenieurgesellschaft mbH laufen. 

Die bauliche Entwicklung des südlichen Be-
reiches wird erst zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen. Bevor Grundstücke verge-
ben werden, muss zunächst das Bebauungs-
planverfahren und daran anschließend noch 
das Umlegungsverfahren durchgeführt wer-
den. 

http://www.karlsruhe.de/b3/bauen/bebauungsplanung.de
http://www.karlsruhe.de/b3/bauen/bebauungsplanung.de
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Wir bitten um Verständnis, dass wir zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt keine konkreteren 
Aussagen treffen können. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen des Lie-
genschaftsamtes stehen Ihnen gerne für 
weitere Grundstücksfragen zur Verfügung. 
Werden in Zukunft Grundstücke seitens der 
Stadt ausgeschrieben, wird dies über die 
StadtZeitung und unter folgender Home-
pageseite veröffentlicht: https://www.karls-
ruhe.de/b3/bauen/grundstuecke.de“   

 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit vom 25. Juli 2022 bis 2. September 2022 

 

26. Anwohner/-in (2 Personen), August-Euler-Weg, 30. August 2022 

26.1 Bebauung entlang der Lilienthalstraße – 24 

In der Dokumentation des Rahmenplans „Zu-
kunft Nord“ aus dem Jahr 2016 wird auf Seite 
16 insbesondere hervorgehoben, dass die 
neuen Quartiere auf die Typologie der angren-
zenden Siedlungsbereiche antworten und da-
mit eine gute und räumliche Verknüpfung 
möglich machen. 

Kenntnisnahme. 

Auf Seite 33 zum Lageplan des Teilquartiers 
Süd wird speziell noch mal darauf hingewiesen, 
dass die wesentlichen Charakteristika der bishe-
rigen Baustrukturen kleinteilig ist. Insbesondere 
das denkmalgeschützte Flughafenensemble be-
steht überwiegend aus eingeschossigen Wohn-
gebäuden. 

Kenntnisnahme. 

Der hohe Gebäudeturm steht als singuläres Ob-
jekt mit seiner Höhe der bisherigen Bebauung 
inhaltlich und architektonisch bezuglos gegen-
über und zeigt sich in unversöhnlichem Kon-
trast mit den als Kulturdenkmal geschützten 
Flughafengebäuden. 

Städtebaulich markiert das Punkthaus an 
dieser Stelle den baulichen Auftakt ins 
südliche Quartier von der Erzberger-
straße aus. Es wurde in der Höhe auf 
max. 13,50 m reduziert und weist nun 
statt sechs nur noch vier Vollgeschosse 
auf. Damit orientiert es sich an der sich 
westlich angrenzenden viergeschossigen 
Neubebauung und dem Hochpunkt der 
nördlich angrenzenden ehemaligen 
Flughafengebäude. Das Gebäude aus 
dem Rahmenplan ist im Süden im Übri-
gen ebenfalls viergeschossig (entspricht 
in der Mischnutzung etwa einer Gebäu-
dehöhe von 13,50 m), liegt allerdings 

http://www.karlsruhe.de/b3/bauen/grundstuecke.de
http://www.karlsruhe.de/b3/bauen/grundstuecke.de
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deutlich näher an der Bestandsbebau-
ung im Süden. Beim „Alten Flughafen“ 
handelt es sich um ein Kulturdenkmal 
nach § 2 DSchG. Ein Umgebungsschutz 
nach § 15 Abs. 3 DSchG besteht nicht, 
so dass die Höhenentwicklung im Um-
feld nicht als relevant einzustufen ist. 
Denkmalschutzrechtliche Belange stan-
den und stehen nicht entgegen.  

Aus Sicht der Verwaltung wird mit der 
angepassten Planung der nebenstehen-
den Anregung angemessen Rechnung 
getragen.  

Weshalb bei der zweiten Auslegung des Bebau-
ungsplans nicht auf den in der Stellungnahme 
des Bürgervereins Vorschlag zur Gebäudehöhe 
in Feld 24 eingegangen wurde, ist bedauerlich. 
Der Bürgerverein Nordstadt hatte vorgeschla-
gen, die bestehende Bebauung im Bereich 22 
nicht zu überschreiten. Der Bereich 22 grenzt 
im nördlichen Teil an die Flughafengebäude an.  

Siehe obige Ausführungen. 
 
Der Gemeinderat wird im Rahmen des 
Satzungsbeschlusses letztlich auch über 
den Vorschlag des Bürgervereins ent-
scheiden.  
 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Vor-
schriften § 11 der Landesbauordnung für Ba-
den-Württemberg zur Gestaltung hingewiesen: 

(1) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umge-
bung so in Einklang zu bringen, dass sie 
das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 
nicht verunstalten oder deren beabsich-
tigte Gestaltung nichtbeeinträchtigen. 
Auf Kultur- und Naturdenkmale und auf 
erhaltenswerte Eigenarten der Umge-
bung ist Rücksicht zu nehmen. 

Die nebenstehende Stellungnahme ist 
inhaltsgleich mit der Stellungnahme aus 
der ersten Offenlage. 

Deshalb siehe oben, Erläuterungen zu 
Stellungnahme vom 12. Januar 2022, 
Ziffer 1.1. 
 

Fazit: Der bisherige Charakter der südlichen Be-
bauung wird durch die vorgesehene Bebauung 
völlig aufgehoben. Die im Baugesetz geforderte 
Berücksichtigung zur Einhaltung, Fortentwick-
lung und Anpassung vorhandener Ortsteile 
werden erkennbar nicht erfüllt. Die Gebäude-
höhe im Bereich 24 des Bebauungsplans muss 
daher überarbeitet werden. 

Die Bereiche 23 und 24 wurden überar-
beitet. Aus Sicht der Verwaltung wird 
den Anregungen damit angemessen 
Rechnung getragen (Erläuterungen im 
Einzelnen siehe oben und Ziffer 1.1 bis 
1.3). 
 

26.2 Parcourshalle NCO-Club 

In der Begründung zum Bebauungsplan ist auf 
Seite 10 aufgeführt: 

„Flst.-Nr. 24496/1 (im Besitz der Stadt Karls-

ruhe): Hier befindet sich der ehemalige 

Kenntnisnahme. 
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Unteroffiziersclub der US-Armee, in dem der 

NCO-Club, eine genehmigte Versammlungs-

stätte, untergebracht ist. Es handelt sich um ein 

stadtteilorientiertes Kinder- und Jugendhaus 

mit einem breiten Angebotsspektrum und ei-

nem zentralen Veranstaltungssaal. Nordwest-

lich des NCO-Clubs werden Freiflächen von Kin-

dern und Jugendlichen als Skaterpark und öst-

lich davon ein Lagergebäude als Parcourhalle 

genutzt. Der NCO-Club wird im Zuge der Ent-

wicklung des Plangebiets erhalten. Aus Lärm-

schutzgründen wird sich das Angebotsspekt-

rum verändern und der Skaterpark bzw. die 

Parcourhalle aufgegeben. In einem möglichen 

Erweiterungsbau im Westen des NCO-Clubs 

kann ggf. Ersatz für entfallende Bewegungsan-

gebote geschaffen werden.“ 

Die Parcourhalle ist seit Jahren fester Bestand-
teil des Angebots vom NCO-Club und wird von 
Kindern und Jugendlichen sehr gut angenom-
men. Auch die zu erwartenden „neuen“ Kinder 
und Jugendlichen werden sicherlich dieses An-
gebot nutzen, schon allein mangels vergleich-
barer Angebote im Bebauungsplan. Ein dauer-
hafter Ersatz einer Parcourhalle muss im Bebau-
ungsplan festgelegt werden. 

Angebotsbebauungspläne können 
grundsätzlich keine spezifischen Nutzun-
gen definieren, sondern lediglich einen 
Zulässigkeitsrahmen zur Art der bauli-
chen Nutzung gemäß BauNVO festle-
gen. Mit der Festsetzung einer Fläche für 
den Gemeinbedarf schafft der Bebau-
ungsplan die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für den Bau eines mögli-
chen Erweiterungsbaus auf einem städ-
tischen Grundstück.  

Die obige Formulierung in der Begründung lässt 
erwarten, dass nach Ablauf der für maximal 5 
Jahre genehmigten, temporären Ersatzhalle 
keine Weiterführung einer Parcourhalle ge-
plant/erlaubt ist – aufgrund von Lärmschutz-
gründen für ein neues Wohngebiet! Dies wäre 
mit geeigneten, vorgegebenen Maßnahmen 
ohne weiteres möglich (Schallschutzmaßnah-
men ähnlich wie z. Bsp. im Planungsgebiet 1) 

Die Stadt hat mit dem angesprochenen 
Bauantrag dafür gesorgt, dass nun 
schnell und kostengünstig ein Ersatz für 
die bestehende Parcourshalle westlich 
des NCO-Clubs entsteht. Ob und wie 
lange die Nutzung der Halle in Zukunft 
an diesem Standort fortgesetzt wird, 
hängt von der weiteren Entwicklung des 
Betriebs im NCO-Club und der Nach-
frage der Nutzergruppen ab. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans (Baufeld 
29) ermöglichen auch eine dauerhafte 
Nutzung der Halle. 
Eine Halle löst im Gegensatz zu ver-
gleichbaren Angeboten im Außenbe-
reich keine Lärmproblematik aus.  
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Des Weiteren ist der NCO eine „genehmigte 
Versammlungsstätte … und ein zentraler Ver-
anstaltungssaal…“. Für die im Bebauungsplan 
festgelegte Nutzung sind baurechtlich notwen-
dige Stellplätze (gemäß Stellplatzsatzung der 
Stadt Karlsruhe) erforderlich, aber planerisch im 
zeichnerischen Teil nicht umgesetzt. Es sollte im 
Sinne der Stadt sein, im Stadtteil Nordstadt ei-
nen Veranstaltungssaal zu Verfügung zu stellen 
und dabei auf vorhandene Ressourcen zurück-
greifen zu können. 

Der NCO-Club als Einrichtung mit Be-
treuungsangeboten für Kinder und Ju-
gendliche bleibt erhalten. Der künftig 
geplante Nutzungsmix wurde mit dem 
Stadtjugendausschuss abgestimmt. Die 
baurechtlich notwendigen Stellplätze 
richten sich nach der VwV Stellplätze, 
eine Stellplatzsatzung der Stadt gibt es 
nicht. In den Bereichen, in denen auf den 
privaten Grundstücken keine Stellplätze 
zulässig sind, ist vorgesehen, dass der 
Stellplatznachweis in Gemeinschaftsan-
lagen in zumutbarer Entfernung erfolgt. 
Hierzu werden Zuordnungen gemäß Zif-
fer 4.2 der planungsrechtlichen Festset-
zungen vorgenommen, um sicherzustel-
len, dass die Stellplatzpflicht grundsätz-
lich erfüllt werden kann. Die notwendi-
gen Stellplätze des NCO-Clubs (GBF, 
Baufeld 29) werden auf dem Grundstück 
der geplanten Interimsschule (GBF, Bau-
feld 3) nachgewiesen. 

Unserer Meinung nach sollte die Stadt in heuti-
gen Zeiten darum bemüht sein, bereits versie-
gelte und bebaute Flächen möglichst effektiv zu 
nutzen.  

Genau dies geschieht hier mit den oben 
beschriebenen Maßnahmen.  

Aufgrund der zu erwartenden vielen neuen Be-
wohner und Familien mit Kindern sollte es im 
Sinne der Stadtentwicklung ein Anliegen sein, 
das vorhandene Angebot für die Jugend nicht 
zu reduzieren, sondern zu erweitern, um für 
unsere Jugend ein breites sportliches und sozi-
ales Umfeld zu schaffen. 

Das Plangebiet wird mit seinem vielfälti-
gen Mix an Nutzungen und Freiflächen 
ein breites Angebot für Kinder und Ju-
gendliche bieten, welches über den Be-
stand hinausgeht: z.B. Park mit Spiel- 
und Bewegungsangeboten, NCO-Club 
mit Parcourshalle, Interimsschule mit 
Sporthalle und Mehrzweckfoyer, etc.  

In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen 
Grüßen und hoffen auf baldige Antwort. 

Da dem Votum des Gemeinderates der 
Stadt Karlsruhe im Rahmen des Sat-
zungsbeschlusses nicht vorgegriffen 
werden kann, wird in diesem Verfah-
rensstadium nur eine Eingangsbestäti-
gung verschickt.  

Die Beantwortung aller im Rahmen bei-
der Offenlagen eingegangenen Stel-
lungnahmen erfolgt nach dem Sat-
zungsbeschluss. 
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27. Eigentümer-/in (1 Person), 31. August 2022 

27.1 Reduzierung Gebäudehöhe auf 6,8 m (Baufeld 23) 

Reduzierung der Gebäudehöhe auf 6,80 m. Für 
diese Berücksichtigung der Wünsche der direk-
ten Anwohner vielen Dank. 

Kenntnisnahme. 

27.2 Parkierung/Stellplätze in Baufeld 23 

Als weitere Anregung, die Lilienthalstraße ist 
mit parkenden Autos nur noch einspurig be-
fahrbar. Es ist zu erwarten, dass mit der neuen 
direkt angrenzenden Bebauung die Straße dau-
erhaft nahezu komplett dicht beparkt sein wird. 
Ein Gerangel bezüglich fahren u. parken in der 
Straße ist absehbar.  

Eine mögliche Lösung bietet sich mit Stellplät-
zen direkt neben den aktuell geplanten Gebäu-
den an mit der Zufahrt direkt von der Lilienthal-
straße. Damit wird ein Teil des ruhenden Ver-
kehrs von der Lilienthalstraße genommen. 

Der Stellplatznachweis für Baufeld 23, 
soll in Gemeinschaftsanlagen in zumut-
barer Entfernung erfolgen (vgl. Ziffer 
4.2 der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen). Da allerdings unter Baufeld 23 
keine Tiefgaragen für Kfz-Stellplätze zu-
gelassen sind, wird der Stellplatznach-
weis für Baufeld 23 mittels Zuordnungs-
festsetzung im Baufeld 21 erbracht. Es 
ist somit sichergestellt, dass die Stell-
platzpflicht erfüllt werden kann und aus-
reichend Stellplätze zur Verfügung ste-
hen, so dass von den Bewohner*innen 
nicht die Parkstände im öffentlichen 
Raum genutzt werden müssen und sol-
len. 

Um ein weitgehend stellplatzfreies Er-
scheinungsbild zu erreichen, ist zudem 
die  Zulässigkeit von Stellplätzen im Be-
bauungsplan entsprechend geregelt. Die 
privaten Stellplätze sind in Tiefgaragen 
nachzuweisen und dürfen nicht ebener-
dig auf dem Baugrundstück hergestellt 
werden. 

Der hier genannte Vorschlag wider-
spricht diesen Planungsprinzipien und 
wird daher nicht aufgenommen. 

28. Anwohner/-in Rosenweg, 29. August 2022 (Rosenweg) 

28.1 Arten- und Klimaschutz 

Laut wikipedia -Auftritt der Stadt Ka grenzt das 
Baugebiet Nordstadt-westl. Erzberger Strasse 
an ein Schutzgebiet mit 50 Vogelarten, über 
100 Nachtfalterarten und 280 verschiedenen 
Blütenpflanzen. Da sich die Tier- und Pflanzen-
welt aber nie bis an die Grenzen ihrer Flächen 
genetisch austauscht, bedeutet diese Bebauung 
eine Verminderung der Arten und somit eine 

In das Naturschutz- und FFH-Gebiet „Al-
ter Flugplatz Karlsruhe“ selbst wird nicht 
eingegriffen. Es wird ein Teilbereich des 
ehemaligen Geländes des Alten Flug-
platzes überbaut. Dieser Bereich geht für 
die dort lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten verloren. Vor dem Eingriff werden 
aber Ersatzlebensräume im Umkreis 
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Verminderung des Klimaschutzes. Gerade die-
ser Sommer zeigt, wie anfällig Ka für die Klima-
erwärmung ist.  

entwickelt, um den Flächenverlust zu 
kompensieren.  

Da die Bebauung zur Erweiterung des KIT ge-
plant ist, möchte ich dringend anregen, zuerst 
die leerstehenden Gebäude im KIT -Gelände zu 
sanieren und zu nutzen und keine Bebauung 
vorzunehmen. 

Der gewählte Zusammenhang erschließt 
sich nicht. Die Entwicklung des vorlie-
genden Plangebiets „Zukunft Nord“ ist 
als Maßnahme der Innenentwicklung 
sinnvoll und zur Schaffung von dringend 
benötigtem Wohnraum erforderlich.  
Mit dem genannten Projekt ist der Be-
darf nicht kompensierbar.  

28.2 Betroffenheit 

Seit Geburt 19xx lebe ich in Karlsruhe und be-
obachte seit langem die Erwärmung der Stadt. 
Ein Leben in Karlsruhe wird  
aufgrund der fehlenden Klimapolitik immer un-
erträglicher. Es nützt deshalb auch nichts Falt-
blätter zum Aufenthalt vor heißen Sommern 
herauszugeben. Der Mensch kann sich nicht 
beliebig an Hitze anpassen. Das gilt auch für 
junge Menschen. 

Kenntnisnahme. 

29. Privateinwender/-in, 29. Juli 2022 

Ich schreibe Ihnen, um Ihnen meine Einwände 
und Ideen zur Bebauung in der Nordstadt entl. 
der Erzbergerstraße mitzuteilen.  

Kenntnisnahme. 

Gerade um der Erhitzung und für ein besseres 
Wohnklima entgegen zu wirken, sollte der Ab-
stand zwischen den Gebäuden größer und 
dann auch begrünt/ beschattet sein -> Abküh-
lung  

Das Verhältnis zwischen Gebäudehöhen 
und Gebäudeabständen im Plangebiet 
ist ausgewogen. Die Abstandsflächen 
nach LBO werden eingehalten, gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt.   
Der Bebauungsplan beinhaltet darüber 
hinaus umfangreiche Festsetzungen zur 
Durchgrünung der Straßenräume und 
der privaten Grundstücksflächen. Insbe-
sondere die Baumstandorte sollen zur 
Beschattung beitragen. 

Gerade um Trockenzeiten besser zu überstehen 
müssen Flächen zum Wassersammeln -> 
Schwamm eingeplant werden. Sie erzeugen 
auch Abkühlung durch Verdunstung.  

 
Im Plangebiet sind zwei große Versicke-
rungsflächen in den sog. „Parkfenstern“ 
vorgesehen sowie kleinflächig in den In-
nenhöfen der Baufelder. Ferner sind in 
einigen Straßen Mulden zur Versicke-
rung geplant. Die getroffenen Maßnah-
men zur Grünordnung unter Ziffer 8 der 
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planungsrechtlichen Festsetzungen (hier 
insbesondere Begrünung von Dächern, 
Tiefgaragen und Fassaden) tragen eben-
falls zur Regenrückhaltung und Verbes-
serung des Mikroklimas bei. Weitere 
Maßnahmen sind in der Ausführungs-
planung möglich. 
 

Für eine größere Unabhängigkeit vom Auto, 
müssen Fahrradhäuser/Unterstände eingeplant 
werden, ebenso Plätze für Stadtmobil. 

Laut Bebauungsplan und LBO sind Fahr-
radstellplätze im privaten Bereich in aus-
reichender Anzahl und hoher Qualität 
nachzuweisen (z.B. möglichst eingangs-
nah, diebstahlsicher, überdacht). Zudem 
ist in Ziffer 8 der örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan festgelegt, dass 
die nachzuweisende Anzahl an Kfz-Stell-
plätzen reduziert werden darf, wenn zu-
sätzliche Flächen für weitere Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder und sons-
tige Transporthilfsmittel, inklusive Steck-
dosen für Lademöglichkeit, nachgewie-
sen werden. 

Auch im öffentlichen Raum sind Fahr-
radabstellanlagen vorgesehen und bau-
rechtlich zulässig. 

Für die Anordnung von Carsharing-Stell-
plätzen bedarf es keiner Regelung im Be-
bauungsplan. Carsharing-Angebote sind 
grundsätzlich auf öffentlichen und priva-
ten Stellplätzen möglich. In Karlsruhe 
sind im öffentlichen Raum bereits weit 
über 100 Stellplätze für Carsharing re-
serviert. Bedarfsabhängig werden in Ab-
stimmung mit den Anbietern auch in Zu-
kunft Nord Stellplätze für Carsharing-
Fahrzeuge im öffentlichen Raum entste-
hen. 

Für ein angenehmes Wohnklima sollte Fassa-
denbegrünung eingeplant werden. 

 
Dies ist vorgesehen. Auf die Regelungen 
unter Ziffer 8.8 der planungsrechtlichen 
Festsetzungen wird verwiesen.  

Photovoltaik auf dem Dach und an der Fassade 
ist Pflicht! Wo ist das eingeplant? 

Die PV-Pflicht wird über das Klima-
schutzgesetz BW geregelt, weshalb sie 
in die Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht eingebracht werden muss. In 
Karlsruhe muss die PV-Pflicht in Kombi-
nation mit der Dachbegrünung 
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ausgeführt werden. Fassaden-PV ist 
nicht Bestandteil der gesetzlichen PV-
Pflicht, aber zulässig.  
 

 
Orte für gesellschaftliches Leben müssen noch 
geschaffen werden, z. B. mit Cafés, Lokalen, 
Spielplatz  

Angebotsbebauungspläne können 
grundsätzlich keine spezifischen Nutzun-
gen definieren, sondern lediglich einen 
Zulässigkeitsrahmen zur Art der bauli-
chen Nutzung gemäß BauNVO festle-
gen. Rund um den zentralen Quartiers-
platz sind öffentlichkeitswirksame Nut-
zungen geplant, die den Platz beleben 
werden. Im öffentlichen Park sind vielfäl-
tige Spiel- und Bewegungsangebote vor-
gesehen. 

Möglichst wenig versiegelte Fläche ->mehr ent-
siegeln. 

Unter Berücksichtigung des städtebauli-
chen Konzepts und der notwendigen Er-
schließungs- und Stellplatzanforderun-
gen zeichnet sich der Bebauungsplan 
durch einen hohen Grünanteil aus. In 
der weiteren Ausführungsplanung (z.B. 
Wettbewerb Quartiersplatz, Straßenpla-
nung) wird dann im Detail über Oberflä-
chen und ihre Gestaltung entschieden. 

Karlsruhe bezeichnet sich als grün und nachhal-
tig. Gerade bei neuer Bebauung gibt es viele 
Chancen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu 
verwirklichen.  

In Grundstückskaufverträgen gibt die 
Stadt energetische Gebäudestandards 
vor, die über dem gesetzlichen Niveau 
liegen. Wohngebäude müssen KfW-
Standard 40 erreichen, Nicht-Wohnge-
bäude KfW-Standard 55. Zur Wärmever-
sorgung wird das Gebiet an die städti-
sche Fernwärme angeschlossen. 

Dabei dürfen nicht die Interessen des Investors, 
sondern die der künftigen Bewohner und fol-
gender Generationen im Fokus sein. 

Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan 
wird im Interesse der Allgemeinheit auf-
gestellt. 
 
 

Mir als Karlsruher Bürgerin ist das sehr wichtig, 
denn es ist auch MEIN Klima und das MEINER 
Nachkommen.  
Deshalb bitte ich ganz dringend, die genannten 
Aspekte für ein gutes Stadtklima für alle umzu-
setzen.  

Kenntnisnahme. 

Auf obige Ausführungen wird verwie-
sen. 
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29.a Privateinwender/-in (wie Ziffer 29), 10. August 2022 

Ich möchte mich gerne zum Bebauungsplan 
entlang der Erzberger Straße in der Nordstadt 
äußern.  

Kenntnisnahme. 

Aktuell erleben wir eine beispiellose Hitzewelle 
und Dürrezeit. Das ist ein Appell an die Mensch-
heit und Entscheidungsträger, mit mehr Weit-
blick in die Zukunft zu denken und zu planen, 
ganz besonders im Städtebau, wo viel Fläche 
versiegelt wird. 

Kenntnisnahme. 

Da versiegelte Fläche die Klimakrise anheizt, ist 
es besonders wichtig, hier klimafreundlich zu 
planen. 

Kenntnisnahme. 

Ich habe mir den Bebauungsplan angeschaut 
und habe dazu folgende Wünsche für eine gute 
Klima und generationengerechte Zukunft: 

Kenntnisnahme. 

Es müssen in jedem Fall mehr Flächen einge-
plant werden, die Regenwasser aufnehmen 
und speichern können. Siehe Beispiele einer 
Schwammstadt. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 
 

Für ein gutes Klima im Stadtviertel fehlt Fassa-
denbegrünung. Das muss in jedem Fall auch 
eingeplant werden. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

Grundsätzlich muss Photovoltaik auf die Dächer 
und eventuell noch an die Fassaden. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

Es fehlen Stellplätze für Fahrräder, eventuell La-
destationen für Räder. Das muss unbedingt mit 
eingeplant werden. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

Es muss mehr Freifläche für gesellschaftliches 
Leben geschaffen werden, denn nur so fühlen 
sich die Menschen im Stadtviertel wohl. Eine 
gute Gemeinschaft fördert das Wohlgefühl.  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

Es müssen zwischen den Häusern viel mehr 
Grünflächen, auch mit Bäumen, eingeplant 
werden. Daher lieber weniger Häuser und mehr 
Grünfläche für gute Lebensqualität. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

Die Ausgleichsflächen sind ein echter Witz auch 
hier muss nachgebessert werden. 

Die Ausgleichsflächen wurden fachgut-
achterlich auf ihre Eignung sowie ausrei-
chende Größe geprüft. Es werden um-
fangreiche planinterne und planexterne 
Kompensationsmaßnahmen festgesetzt, 
mit denen letztlich ein vollständiger Aus-
gleich erzielt werden kann und die teil-
weise bereits umgesetzt wurden. Einem 
Defizit von 995.992 Ökopunkten steht 
eine Aufwertung um 1.018.677 
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Ökopunkten durch die Maßnahmen ge-
genüber. 

Bei der Planung darf nicht das Kapital und der 
Gewinn an erster Stelle stehen, sondern das 
Wohl der Menschen, verbunden mit dem Kli-
maschutz. Dieser Stadtteil kann zum Vorbild 
werden, mit klima- und generationengerechter 
Planung! 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 29. 

30. Vertreter der Parkour-Szene Karlsruhe, 5. September 2022 

Parcourshalle NCO-Club 

Hiermit nehmen wir zum Bebauungsplanent-

wurf in der Fassung vom 12.07.2022 wie folgt 

Stellung: 

In der Begründung zum Bebauungsplan 

(220721_Begruendung_unterschr.pdf) ist auf 

Seite 10 aufgeführt: 

 

„Flst.-Nr. 24496/1 (im Besitz der Stadt Karls-

ruhe): Hier befindet sich der ehemalige Unter-

offiziersclub der US-Armee, in dem der NCO-

Club, eine genehmigte Versammlungsstätte, 

untergebracht ist. Es handelt sich um ein stadt-

teilorientiertes Kinder- und Jugendhaus mit ei-

nem breiten Angebotsspektrum und einem 

zentralen Veranstaltungssaal. Nordwestlich des 

NCO-Clubs werden Freiflächen von Kindern 

und Jugendlichen als Skaterpark und östlich da-

von ein Lagergebäude als Parcourhalle genutzt. 

Der NCO-Club wird im Zuge der Entwicklung 

des Plangebiets erhalten. Aus Lärmschutzgrün-

den wird sich das Angebotsspektrum verändern 

und der Skaterpark bzw. die Parcourhalle auf-

gegeben. In einem möglichen Erweiterungsbau 

im Westen des NCO-Clubs kann ggf. Ersatz für 

entfallende Bewegungsangebote geschaffen 

werden.“  

Kenntnisnahme. 

Die jetzige Parcourhalle in der Nordstadt ist 
Zentrum der Parkour-Szene Karlsruhe und bie-
tet neben einer Anlaufstelle für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene zahlreiche Kurs- und Frei-
zeitangebote. Die Halle existiert schon seit 

Kenntnisnahme. 
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vielen Jahren und erfreut sich dauerhafter 
Beliebtheit. 
Als Parkour-Szene Karlsruhe bemängeln wir, 
dass für keinen dauerhaften Ersatz für die ent-
fallende Parcourhalle gesorgt wird. Ein Bewe-
gungsangebot für welches „ggf. Ersatz“ ge-
schaffen werden kann, ist für uns keineswegs 
eine Alternative. Im Bebauungsplan muss eine 
Parcourhalle westlich vom NCO-Club garantiert 
werden! (Ähnlich wie in einer früheren Version 
des Bebauungsplans). 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 15.2.1. 

Die scheinbare Lärmbelästigung beim Ausüben 
des Parkoursports beschränkt sich dabei nur auf 
gegenseitige Kommunikation und ist somit 
nicht mit der Lärmemmision einer Skateanlage 
zu vergleichen. Durch einen geeigneten Hallen-
bau und durch andere mögliche Schallschutz-
maßnahmen wäre der „Lärm“ sicherlich un-
problematisch.  

 
 
Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 15.2.1. 

Vor allem in einem Neubaugebiet sind Bewe-
gungs- und Freizeitangebote essenziell. Für die 
Vielzahl an Kindern und Jugendlichen ist ein 
breites Sportangebot notwendig! Eine Parkour-
halle liefert eine zentrale Anlaufstelle für Bewe-
gung und umfasst nicht nur den Parkoursport 
sondern auch Sportarten wie Bouldern, Ca-
listhenics, Crossfit und Akrobatik. Dieses gene-
rationenübergreifendes Bewegungsangebot 
darf nicht einfach wegfallen und wird in einem 
Neubaugebiet umso wertvoller sein! 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 15.2.1. 

Wir hoffen, dass die Einwände berücksichtigt 

werden und erhoffen eine baldige Antwort. 

Die Beantwortung aller Einwendungen 
erfolgt nach Beratung und Beschlussfas-
sung im Gemeinderat 

31. Anwohner-/in Lothar-Kreyssig-Straße, 24. August 2022  

31.1 Klimaneutralität 

In Ihrer Beschlussvorlage Nr. 2021/1079, Seite 

8 "Erläuterung der CO2-Relevanz" steht ... 

wird über städtebaulichen Vertrag vorgegeben, 

dass verpflichtend Anlagen zur Erzeugung re-

generativer Energien wie Fotovoltaikanlagen er-

richtet werden ... Diese Vorgabe wird jedoch 

nicht konkretisiert. Es fehlt die Angabe z.B. zu 

100%. Die Stadt Karlsruhe und ihre Bürger:in-

nen streben Klimaneutralität an 

(https://www.karlsruhe.de/umwelt-

Die Dachflächen aller Neubauten müs-
sen bereits per Klimaschutzgesetz mit PV 
belegt werden. In Karlsruhe muss diese 
Pflicht in Kombination mit der Pflicht 
zum Gründach umgesetzt werden. Da-
mit ein Gründach auch seine wün-
schenswerte ökologische Funktion erfül-
len kann, können die PV-Module nicht 
vollflächig über das Dach verteilt wer-
den. Es müssen ausreichende Zwischen-
räume für die Wasser- und 

https://www.karlsruhe.de/umwelt-klima/klimaschutz-klimaanpassung/klimaschutzaktivitaeten-der-stadt-karlsruhe/klimaschutzziele-der-stadt-karlsruhe
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klima/klimaschutz-klimaanpassung/klima-

schutzaktivitaeten-der-stadt-karlsruhe/klima-

schutzziele-der-stadt-karlsruhe). Wie wollen Sie 

dieses Ziel erreichen, wenn nicht endlich alle zur 

Verfügung stehenden Dächer mit Fotovoltaik-

anlagen versehen werden?  

Lichtversorgung der Pflanzen gewähr-
leistet werden und die Dächer gleichzei-
tig so gepflegt werden können, dass die 
wachsenden Pflanzen die PV-Module 
nicht verschatten. Zur Kombination von 
PV und Dachbegrünung gibt auch das 
Land in einem Faktenblatt „Solar-Grün-
dach“ Auskunft: https://www.photovol-
taik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Ko-
ordinierung/Informationsblaet-
ter_aus_den_Regionen/So-
larGru__ndach_PV-Netz-
werke_2105.pdf  
 
Zum Thema Photovoltaik siehe oben, Er-
läuterungen zu Stellungnahme Ziffer 29. 

Lange Zeit war am Stadteingang das Schild mit 

dem starken und selbstbewussten Spruch 

"Karlsruhe viel vor - viel dahinter" zu lesen. Wa-

rum setzen Sie diesen Gedanken nicht um und 

bauen ein ökologisches und autarkes Vorzeige-

projekt? 

Die rechtlichen Möglichkeiten, Energie-
konzepte für Gebäude verpflichtend vor-
zuschreiben, sind im Bebauungsplan 
nicht gegeben. Das Klimaschutzgesetz 
Baden-Württemberg gilt im Übrigen un-
abhängig vom Bebauungsplan. Umwelt-
belange finden im Plangebiet in beson-
derem Maße Berücksichtigung, was die 
zahlreichen Regelungen unter Ziffern 6 
bis 10 der planungsrechtlichen Festset-
zungen belegen. 

32. AMAG GmbH vom 29. August 2022 

Unter Bezugnahme auf die im Betreff ange-
führte Offenlage sowie die mit Vertretern der 
Stadt Karlsruhe stattgefundenen Vortermine 
vom 11.08.2022 und 24.08.2022 dürfen wir 
hiermit folgende Stellungnahme abgeben: 

Kenntnisnahme. 

32.1 Mietvertrag 

Mit Mietvertrag vom 15.12.1986 in der Fassung 
5. Nachtrag vom 24.04.2018 / 16.05.2018 mie-
tet die AMAG components Karlsruhe GmbH 
(ehemals: Aircraft Philipp Karlsruhe GmbH) eine 
Fläche im Ausmaß von ca. 1.100 m² von der 
Stadt Karlsruhe. Diese Fläche dient insbeson-
dere der Lagerung von Material sowie betrieb-
lich notwendige Rangierfläche für den zu- und 
abfahrenden LKW-Verkehr. 

Kenntnisnahme.  

32.2 Verkleinerung des Pachtgrundstücks 

Die Stadt Karlsruhe plant im Zuge des Bebau-
ungsplanverfahrens eine Straße durch dieses 

Die grundsätzliche Planung und ihre 
Konsequenzen, einschließlich der 

https://www.karlsruhe.de/umwelt-klima/klimaschutz-klimaanpassung/klimaschutzaktivitaeten-der-stadt-karlsruhe/klimaschutzziele-der-stadt-karlsruhe
https://www.karlsruhe.de/umwelt-klima/klimaschutz-klimaanpassung/klimaschutzaktivitaeten-der-stadt-karlsruhe/klimaschutzziele-der-stadt-karlsruhe
https://www.karlsruhe.de/umwelt-klima/klimaschutz-klimaanpassung/klimaschutzaktivitaeten-der-stadt-karlsruhe/klimaschutzziele-der-stadt-karlsruhe
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Bilder-Dateien_Koordinierung/Informationsblaetter_aus_den_Regionen/SolarGru__ndach_PV-Netzwerke_2105.pdf
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Mietgrundstück, von der Erzbergerstrasse in 
Richtung „Alter Flugplatz“ zu errichten, die ak-
tuellen Planungsdetails wurden uns mündlich 
am 24.08.2022 erläutert. 

Straßenplanung, waren bereits bekannt 
und Gegenstand der ersten Offenlage. 
Nachdem die Firma keine Betriebsverla-
gerung mehr anstrebt, gab es am 
24.8.2022 auf Wunsch des Betriebs ei-
nen Vorort-Termin mit Vertreter*innen 
der Verwaltung.  

 
Sollte dieses Vorhaben derart umgesetzt wer-
den, würden wir eine für uns wesentliche Be-
triebsflächen verlieren. Nicht nur könnten wir 
dann weniger Material lagern, auch ein Rangie-
ren des LKW würde entsprechen erschwert 
bzw. teilweise verunmöglicht werden. 

Es wurde verkehrlich überprüft anhand 
von Richtlinien und Schleppkurven und 
vor Ort begutachtet, dass das Rangieren 
auf dem AMAG-Gelände auch nach Ent-
fallen des Teilmietgrundstückes möglich 
bleibt.  
 

Die Stadt hat im Rahmen der Gespräche 
Änderungen der Pachtfläche angeboten, 
wodurch der Flächenverlust weitgehend 
kompensiert werden kann. 
Die Umorganisation bisheriger Betriebs-
flächen ist aber unumgänglich und aus 
Sicht der Verwaltung auch vertretbar. 

Weiters befindet sich in diesem Bereich ein 
Werkszaun, der im Zuge der Bebauung neu er-
richtet werden müsste. Auch die dortige Infra-
rot-Überwachung (samt Security-Dienst) 
müsste entsprechend adaptiert werden. Die 
Kosten für die Neuerrichtung des Werkszaunes 
sowie die Adaptierung der Infrarot-Überwa-
chung sind seitens der Stadt Karlsruhe bzw. der 
jeweiligen Projektgesellschaften zu tragen. 

Die Übernahme von Kosten für die An-
passung betrieblicher Einrichtungen ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens und ist noch im Detail zu prü-
fen. 

Die Stadt Karlsruhe hat bereits in Aussicht ge-
stellt, uns zwischen Trafostation und aktueller 
Stellfläche neue Fläche anzubieten. Gerne wür-
den wir die diesbezüglichen Gespräche fortset-
zen, hier sind jedoch noch viele Details offen. 

Weitere Gespräche sind geplant und 
werden geführt. Der Bebauungsplanent-
wurf sieht auf einer Teilfläche des Pacht-
grundstücks weiterhin Gewerbeflächen 
vor (Baufeld 28). 

Zur Beurteilung der genauen Auswirkungen 
und möglicher Szenarien müssen in weiteren 
Vorortterminen Ausmessungen erfolgen. Die 
Ergebnisse sind – unter Einbeziehung weiterer 
seitens der Stadt Karlsruhe zu übermittelnder 
Informationen – im Detail zu prüfen und vertie-
fend mit Ihnen zu diskutieren. Jedenfalls dürfen 
uns aus den geplanten Maßnahmen keine 
Mehrkosten entstehen. 

Die Stadt Karlsruhe steht mit der AMAG 
GmbH in Kontakt. Bei den Gesprächen 
sollen die Umsetzung des südlichen Be-
triebsbereichs sowie die Voraussetzun-
gen der Kostenbeteiligung der Stadt 
Karlsruhe (Verlegung der Betriebsum-
zäunung, Videoüberwachung etc.) erör-
tert werden. 

Schließlich dürfen wir uns zum Bebauungsplan 
allgemein wie folgt äußern: 

Die aus der Planung hervorgehenden im-
missionsschutzrechtlichen Konflikte mit 
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Durch die heranrückende Wohnbebauung stellt 
sich die Frage künftiger Maßnahmen zur Ab-
wehr (bescheidgemäßer) betrieblicher Immissi-
onen unseres Unternehmens, hier insbesondere 
betreffend Lärm. Wir müssen darauf hinweisen, 
dass sämtliche in diesem Zusammenhang anfal-
lende Maßnahmen und Kosten nicht von A-
MAG components Karlsruhe GmbH getragen 
werden können, sondern diese zur Gänze sei-
tens der Stadt Karlsruhe bzw. der jeweiligen 
Projektgesellschaft getragen werden müssen. 
Wir dürfen daher davon ausgehen, dass dies 
bereits entsprechend seitens der Stadt Karls-
ruhe bedacht wurde bzw. ggf. diese Erwägun-
gen noch einbezogen werden. 

der neuen Wohnbebauung werden im 
Bebauungsplanverfahren durch aktive 
Schallschutzmaßnahmen und schall-
technische Anforderungen an die neu zu 
errichtenden Gebäude entsprechend 
dem Ergebnis der schalltechnischen Un-
tersuchung gelöst. Diese sind in die Fest-
setzungen eingeflossen und sind im Rah-
men der späteren Genehmigungsverfah-
ren zu prüfen. Die Kosten hierfür sind 
von den betreffenden Bauherren zu zah-
len. 

Die Kosten für die Schallschutzwände 
werden zunächst von der Stadt Karls-
ruhe übernommen. Nach dem aktuellen 
Stand der städtischen Erschließungsbei-
tragssatzung sind diese Kosten beitrags-
fähig und werden zu einem späteren 
Zeitpunkt abgerechnet. 
 

Wir ersuchen um Kenntnisnahme sowie ent-
sprechende Berücksichtigung im Laufe des wei-
teren Verfahrens. 

 

33. Eigentümer Erzberger Straße, 18. August und 24. August 2022   

Wir sind, wie Sie wissen, in dieser Angelegen-
heit die anwaltlichen Vertreter der „xy“ (be-
glaubigte Vollmacht erneut anbei). Unsere 
Mandantin ist Eigentümerin des planbetroffe-
nen Grundstücks Fl.St.-Nr. 22803/2 (Erzberger-
straße 113/113 A). Bereits im Rahmen der (1.) 
Offenlage des Bebauungsplans vom 
06.12.2021 bis 21.01.2022 hatten wir uns für 
die „xy“ bei Ihnen gemeldet und Einwendun-
gen gegen die Planung erhoben (unser Schrift-
satz vom 14.01. 2022 – Anlage). Auf die dorti-
gen Ausführungen nehmen wir erneut Bezug 
und erheben gleichzeitig gegen den nach § 4a 
Abs. 3 BauGB erneut offengelegt werden Plan-
entwurf wiederum folgende Einwendungen: 

Kenntnisnahme. 

Vorbemerkung 

Wegen der von uns im Rahmen der 1. Offen-
lage für die xy erhobenen Einwendungen hat 
am 17.05.2022 eine Besprechung mit Vertre-
tern des Zentralen Juristischen Dienstes, des 
Stadtplanungsamts und des Vermessungs- und 

Kenntnisnahme. 
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Liegenschaftsamts stattgefunden. Hierbei und 
in der nachfolgenden Korrespondenz wurde 
dem Unterzeichner angekündigt, dass die Aus-
weisung eines „Mischgebiets (MI)“ bzw. eines 
„Urbanen Gebiets (MU)“ im südlichen Teil des 
Grundstücks unserer Mandantin, auf dem sich 
das (denkmalgeschützte) Flughafengebäude 
mit dem Tower befindet, die erneute Einbezie-
hung dieses Grundstücksteils in die der Bauleit-
planung nachfolgende Umlegung und nicht nur 
die Auferlegung eines finanziell abzugeltenden 
Umlegungsvorteils, sondern auch die Heranzie-
hung zu Erschließungsbeiträgen für die angren-
zende Planstraße des Baugebiets zur Folge ha-
ben müsste, was per Saldo eine Abgabe an die 
Stadt in Höhe von ca. xxx € bedeuten würde.  

Wir haben daraufhin mit Schreiben vom 
04.07.2022 gegenüber dem ZJD verbindlich er-
klärt, dass unsere Mandantin mit der vorgese-
henen Ausweisung eines „eingeschränkten Ge-
werbegebiets (GEe)“ (auch) auf dem südlichen 
Teil ihres Grundstücks einverstanden ist. Inso-
fern werden die gegen diese Gebietsfestset-
zung im Einwendungsschreiben vom 
18.01.2022 erhobenen Einwendungen nicht 
aufrechterhalten.  
Zu den Einwendungen gegen den erneut offen-
gelegten Planentwurf im Einzelnen: 

 

33.1 Unzureichende Bekanntmachung/defizitäre Begründung  

Ich beziehe mich auf mein Schreiben an Sie vom 
18.08.2022, mit dem ich namens und im Auf-
trag der xy Einwendungen gegen den erneut 
offengelegten Planentwurf erhoben hatte.  

Ich möchte Sie darum bitten, die dortigen Aus-
führungen zum „Gemeinderatsbeschluss“ (S. 2 
f.) durch die nachfolgenden, neugefassten Aus-
führungen zu ersetzen: 

Kenntnisnahme. 

33.1.1.  Gemeinderatsbeschluss 

a) In der Offenlage-Bekanntmachung vom 
15.07.2022 heißt es wörtlich wie folgt: 
 
»Es gilt der Bebauungsplanentwurf vom 
20.08.2018 in der Fassung vom 12.07.2022. 
Dieser liegt zusammen mit der beigefügten Be-
gründung aufgrund des vom Gemeinderat 

Es ist zutreffend, dass für die erneute Of-
fenlage nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 
2 BauGB kein erneuter separater Ge-
meinderatsbeschluss gefasst wurde. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder wurden 
über die gewählte Vorgehensweise, die 
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gefassten Beschlusses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO [...] erneut zur allgemeinen 
Einsicht für die Öffentlichkeit aus.«  
(Hervorhebungen vom Unterzeichner)  
Wann der Gemeinderat den Beschluss über die 
erneute Offenlage gefasst hat, geht aus der Be-
kanntmachung nicht hervor. Gleiches gilt für 
die vom Unterzeichner eingesehenen Tagesord-
nungen und Sitzungsprotokolle der Gemeinde-
ratsitzungen vom 31.05.2022 und vom 
28.06.2022. Allerdings enthält der (erstmalige) 
Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
ausweislich des Protokolls der Gemeinde-rats-
sitzung vom 28.09.2021 folgenden Zusatz:  

»Änderungen und Ergänzungen, die die 
Grundzüge der Planung nicht berühren, kann 
das Bürgermeisteramt noch in den Bebauungs-
planentwurf aufnehmen und zu diesem Zweck 
gegebenenfalls die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs wiederholen.« 

eingegangenen Einwendungen sowie 
die geplanten Änderungen im Rahmen 
der erneuten Offenlage in den Sitzungen 
des Planungsausschusses am 
19.05.2022 und am 07.07.2022 unter-
richtet. 

b) Ob eine solche Ermächtigung der Verwal-
tung zur erneuten Offenlage anstelle einer Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat, dem 
eine tatsächliche und rechtliche Bewertung der 
im Rahmen der 1. Offenlage eingegangenen 
Stellungnahmen und des sich daraus nach Auf-
fassung des Gemeinderats ergebenden (we-
sentlichen) Änderungs- bzw. Ergänzungsbe-
darfs des Planentwurfs zugrunde zu legen 
wäre, zulässig ist, erscheint bereits fraglich.  

Auf jeden Fall aber reicht diese Ermächtigung 
des Bürgermeisteramtes im vorliegenden Fall 
deshalb nicht aus, weil der erneut offengelegte 
Planentwurf Änderungen enthält, die die 
»Grundzüge der Planung“ berühren. Denn an-
stelle der im Rahmen der 1. Offenlage des Be-
bauungsplan-Entwurfs vorgesehenen Alterna-
tiv-planung hinsichtlich des Verbleibs/der Verla-
gerung des lärmintensiven Gewerbe-betriebs 
der Firma Aircraft Philipp (jetzt: AMAG GmbH), 
die seinerzeit Gegenstand der Abschnitte I und 
Abschnitt 2 der planungsrechtlichen Festset-
zungen und der dazu in der Planbegründung 
auf S. 23 ff. gemachten Ausführungen war, 
geht der erneut offengelegte Planentwurf nun-
mehr definitiv vom Fortbestand dieses Gewer-
bebetriebs aus. Die Streichung der 

Dass es sich bei den zwischen erster 
und zweiter Offenlage vorgenomme-
nen Anpassungen teilweise auch um 
Änderungen handelt, die die Grund-
züge der Planung betreffen, wird nicht 
in Abrede gestellt. Es ist insbesondere 
unbestritten, dass die vorgenomme-
nen Änderungen zum Verzicht auf die 
bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 
BauGB einen Grundzug der Planung 
betrifft. 

Diese Änderungen wurden zuvor mit 
den betreffenden Gremien kommuni-
ziert (s.o.). Soweit hier auf ein Über-
schreiten der kommunalverfassungs-
rechtlichen Zuständigkeiten abgezielt 
wird, hat dies für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanverfahrens keine 
Bedeutung. Ein Verfahrensverstoß we-
gen des fehlenden Beschlusses über 
die erneute Auslegung wird durch den 
nachfolgenden Verfahrensakt, den 
Satzungsbeschluss, unbeachtlich. Der 
spätere Satzungsbeschluss schließt den 
fehlenden Beschluss zur erneuten Aus-
legung denknotwendig ein und billigt 
diesen. 

Es ist zwar zutreffend, dass der planeri-
sche Wille der Stadt auf eine 
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ursprünglichen, höchst fragwürdigen und, wie 
in unserer Einwendungsschrift vom 20.01.2022 
(S. 13 ff.) ausgeführt, auch und gerade nach § 
9 Abs. 2 S. 1 BauGB nicht zulässigen Alternativ-
planung betrifft angesichts des Aufwandes, der 
insoweit im ursprünglichen Planentwurf mit 
den entsprechenden Festsetzungen und der Be-
gründung hierfür betrieben wurde, fraglos ei-
nen „Grundzug der Planung“. Das gilt umso 
mehr, als es dazu in dem seinerzeitigen Entwurf 
der Planbegründung (a.a.O.) wörtlich wie folgt 
hieß:  

»Ein Verbleib dieses Betriebes im Plangebiet 
hätte zur Folge, dass nicht nur das Betriebs-
grundstück für die weitere städtebauliche Ent-
wicklung nicht zur Verfügung stünde, sondern 
auch umliegende Grundstücke wegen der von 
dem Betrieb ausgehenden Lärmimmissionen 
nicht in der Weise genutzt werden könnten, 
wie es städtebaulich angestrebt wird. Die Kons-
tellation von produzierendem Gewerbe in 
Nachbarschaft zu einer Wohnnutzung würde 
des Weiteren umfangreiche und kosteninten-
sive Lärmschutzmaßnahmen für schutzbedürf-
tige Räume nach sich ziehen. Es war und ist des-
halb Ziel der Stadt Karlsruhe, eine Verlagerung 
dieses Betriebs zu erreichen.« 

Nachdem sich die Hoffnungen der Stadt auf 
Verlagerung des Betriebs der (nunmehrigen) A-
MAG GmbH zerschlagen haben, stand sie vor 
der Herausforderung, den auf Dauer bestehen-
bleibenden Betriebs der AMAG GmbH in ihre 
städtebaulichen Planungen einzubinden und 
die offenbaren Immissionskonflikte mit der be-
nachbarten (Wohn-) Bebauung, soweit mög-
lich, zu bewältigen. Diese Abweichung von der 
ursprünglichen Planung läuft jedenfalls für den 
hier interessierenden Teil-bereich des Plange-
biets (s. dazu VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 15.09.2016, BauR 2017, 225 = juris Rn. 
37) dem ursprünglichen planerischen Grund-
konzept zuwider und betrifft damit definitiv ei-
nen Grundzug der Planung. 

Verlagerung des Betriebs AMAG GmbH 
abzielte, allerdings wurden im Rahmen 
der ersten Offenlage bewusst beide Pla-
nungsalternativen dargestellt und be-
handelt. Es ist daher nicht zutreffend, 
dass die Planung nach dem Feststehen 
des Verbleibs des Betriebs erstmalig mit 
den immissionsschutzrechtlichen Kon-
flikten der heranrückenden Wohnbe-
bauung konfrontiert war. Diese Konflikt-
themen wurden in der ursprünglichen 
Planung bereits vollständig abgearbeitet 
und einer Lösung zugeführt. 

c) Angesichts dessen wäre auch und gerade 
nach der Beschlussfassung des Gemeinderats 
vom 28.09.2001 wiederum der Gemeinderat 
für die Beschlussfassung über die erneute 

Auf die Ausführungen oben wird ver-
wiesen.  
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Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 bzw. nach § 4a 
Abs. 3 BauGB zuständig gewesen. Die Verwal-
tung hätte, weil durch die Änderung des Plan-
entwurfs die »Grundzüge der Planung« getrof-
fen sind, nicht über die erneute Offenlage ent-
scheiden und dies dementsprechend bekannt 
machen dürfen.  

Die Zuständigkeit des Gemeinderats ergibt sich 
im Übrigen aus § 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Karlsruhe, wonach der Gemeinderat über alle 
Angelegenheiten entscheidet, soweit nicht be-
stimmte Angelegenheiten einem beschließen-
den Aus-schuss übertragen worden sind. Dem 
insoweit allein infrage kommenden Planungs-
ausschuss sind nach § 7 der Hauptsatzung als 
beschließendem Ausschuss (nur) die Zuständig-
keit für die Beschlussfassung über die Aufstel-
lung von Bebauungsplänen (§ 2 Abs. 1 BauGB) 
und für die Festlegung der Art und Weise der 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 
BauGB) übertragen, nicht aber auch für Zustän-
digkeit für Offenlagebeschlüsse nach § 3 Abs. 
2 bzw. nach § 4a Abs. 3 BauGB. Dafür war und 
ist der Gemeinderat zuständig und so ist es bis-
her auch bei Offenlage-Beschlüssen von Bebau-
ungsplänen in Karlsruhe auch praktiziert wor-
den.  

Die entsprechenden Ausführungen in unserem 
Schriftsatz vom 18.08.2022 werden dadurch 
überholt bzw. gegenstandslos. 
Der erneuten Offenlage soll laut ihrer Bekannt-
machung vom 15.07.2022 dementsprechend 
auch ein Beschluss des Gemeinderats zugrunde 
liegen. Ob und wann dies aber tatsächlich ge-
schehen ist, ließ sich nicht feststellen. Ange-
sichts dessen muss davon ausgegangen wer-
den, dass der (erneuten) Offenlage entgegen 
der Darstellung in der Offenlage-Bekanntma-
chung kein Gemeinderatsbeschluss zugrunde 
lag. Zur Klarstellung: Der Beschluss über (1.) Of-
fenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB umfasst(e) nicht 
gleichzeitig den Beschluss über die erneute Of-
fenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB; ein entspre-
chender „Vorratsbeschluss“ wäre auch nicht 
zulässig gewesen. Das macht die erneute Of-
fenlage von vornherein unter kommunal-

Auf die Ausführungen oben wird ver-
wiesen. 
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verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten an-
fechtbar. 

33.1.2  Kein Hinweis auf Änderungen/Ergänzungen des Planentwurfs 

Die Bekanntmachung der erneuten Offenlage 
enthält lediglich den Hinweis darauf, dass der 
Planentwurf »... aufgrund eingegangener Ein-
wendungen und Anregungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB nochmals überarbeitet« worden sei. 
Welche Änderungen wesentlicher Art, die nach 
Einschätzung der Stadt die erneute Offenlage 
gemäß § 4a Abs. 3 BGB erforderlich gemacht 
haben, ist der Offenlage-Bekanntmachung 
nicht zu entnehmen. Sie ergeben sich als solche 
aber auch weder aus der Begründung des Plan-
entwurfs noch aus dem Umweltbericht. Sie 
können allenfalls durch paralleles Lesen, Zeile 
für Zeile, des ursprünglichen Planentwurfs, der 
der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 06.12.2021 
bis 21.01.2022 zugrunde lag, einerseits und 
des aktuellen Planentwurfs andererseits ermit-
telt werden, was darüber hinaus dadurch er-
schwert ist, dass der ursprüngliche Planentwurf 
im Internet nicht mehr auffindbar ist. 

Im Rahmen der zweiten Offenlage 
wurde eine Vielzahl von Detailände-
rungen vorgenommen. Eine Auflistung 
aller Änderungen in der Bekanntma-
chung hätte den Rahmen einer ver-
ständlichen Darstellung überschritten 
und ihre Anstoßfunktion verfehlt.  

Es war auch nicht notwendig und ziel-
führend, weil der gesamte Bebauungs-
plan und nicht nur Teile erneut ausge-
legt wurden. 

Wäre der Entwurf aus der ersten Of-
fenlage ebenfalls noch im Internet zu 
veröffentlicht worden, ist davon auszu-
gehen, dass dies zu Verwirrung ge-
führt hätte und einzelne Stellungnah-
men sich dann fälschlicherweise auf 
den überholten Entwurf bezogen hät-
ten.  
Gerade weil die Planung so umfang-
reich ist, sollte die Offenlage nicht 
noch mit überholten Inhalten über-
frachtet werden.  

Es wäre durchaus möglich gewesen, den 
alten Planstand anzufordern.  

a) Dieses „Verschweigen“ der vorgenommenen 
(wesentlichen) Änderungen verfehlt die mit der 
Offenlage-Bekanntmachung notwendiger-
weise verbundene Anstoß-funktion. Hierzu hat 
das OVG Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil 
vom 19.07.2013 (Az.: 10 D 107/11.NE, BauR 
2013, 1807 = juris Rn. 37 ff.) wörtlich Fol-gen-
des ausgeführt:  

»Wendet die Gemeinde bei der erneuten öf-
fentlichen Auslegung des Planent-wurfs die Be-
stimmung des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB an, müs-
sen die Änderungen oder Ergänzungen, zu de-
nen Stellungnahmen abgegeben werden kön-
nen, mit ausreichender Deutlichkeit aus dem 
Planentwurf hervorgehen, d. h. kenntlich ge-
macht werden.  
[...]  
Die öffentliche Auslegung der Planentwürfe 
dient der Bürgerbeteiligung. Sie soll die 

Es wurden keine Änderungen „ver-
schwiegen“. 

Der in der zitierten Rechtsprechung ge-
nannte Fall des § 4 a Abs. 3, S. 2 BauGB 
ist vorliegend nicht gegeben. Dieser um-
fasst den Fall, dass die Gemeinde be-
stimmt, dass Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen abge-
geben werden können (eingeschränkte 
Beteiligung); hierauf ist dann in der er-
neuten Bekanntmachung nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 hinzuweisen. 

In diesem Fall müssen die Änderungen 
entsprechend kenntlich gemacht wer-
den. 
Im Falle einer vollständigen unbe-
schränkten erneuten Offenlage ist dies 
aus Rechtsgründen ist nicht zwingend 
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unmittelbar Betroffenen unterrichten und be-
zweckt zudem, der Allgemeinheit die Teil-
nahme am Planungsgeschehen zu ermöglichen. 
Ihr Ziel ist es, eine umfassende Problembewälti-
gung zu gewährleisten. Aufgrund der ausge-
legten Planunterlagen soll jedermann beurtei-
len können, ob es aus seiner Sicht sinnvoll ist, 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen.  

Daraus folgt, dass dem Erfordernis der öffentli-
chen Auslegung nur dann genügt ist, wenn sich 
die Adressaten ohne zumutbare Schwierigkei-
ten Kenntnis von dem Inhalt der Planung ver-
schaffen können. Von einer in diesem Sinne un-
gehinderten Kenntnisnahmemöglichkeit kann 
nicht die Rede sein, wenn die ausgelegten Plan-
unterlagen nicht aus sich heraus hinreichend 
verständlich sind, sondern der Erläuterung 
durch Dienstkräfte des Planungsträgers bedür-
fen oder den Bürger zwingen, nach notwendi-
gen Erklärungen in den Akten zu suchen.  
[...]  

Für die Fälle des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB bedeu-
tet dies, dass eine ausreichende Bürgerbeteili-
gung durch die erneute öffentliche Auslegung 
des geänderten Planentwurfs nur dann sicher-
gestellt ist, wenn der Bürger aus den ausgeleg-
ten Planunterlagen hinreichend klar ersehen 
kann, welche Veränderungen gegen-über der 
ursprünglichen Planung vorgenommen worden 
sind. Anderenfalls wäre die ihm gesetzlich ein-
geräumte Möglichkeit, Bedenken und Anre-
gungen bezogen auf die geänderten Teile der 
Planung geltend zu machen, in unzumutbarer 
Weise erschwert.« 

geboten, d.h. es liegt kein Verfahrens-
fehler vor, wenn schlechthin der frühere, 
aber geänderte, oder ein neuer Planent-
wurf mit geändertem Entwurf der Be-
gründung ohne weitere Hinweise ausge-
legt wird. Die erneute Bekanntmachung 
der Auslegung gibt die vom Gesetz ver-
langte „Anstoßwirkung“, dass sich die 
Beteiligten erneut unterrichten können 
(vgl. hierzu Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 
Kommentar zum Baugesetzbuch, § 4 a. 
Rdnr. 24, (Stand 145. EL, 2022).   

b) Der zitierten Entscheidung des OVG Nord-
rhein-Westfalen lag konkret ein Fall zu-grunde, 
bei dem die Bekanntmachung der erneuten Of-
fenlage/Öffentlichkeits-beteiligung nach Maß-
gabe des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB erfolgte, also 
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen abgege-
ben werden könnten.  
Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, 
dass die generellen Ausführungen des OVG 
Nordrhein-Westfalen zur Notwendigkeit der 
Kenntlichmachung der geänderten oder er-
gänzten Teile des Planentwurfs auch für den 

Wie bereits ausgeführt und auch in den 
Einwendungen selbst eingeräumt wird, 
bezieht sich die Entscheidung des OVG 
Nordrhein-Westfalen auf die Fallkonstel-
lation der beschränkten Auslegung nach 
§ 4 a Abs. 3 S. 2 BauGB. 
 
Es wird eingeräumt, dass eine Darstel-
lung der Änderungen für bisher bereits 
Beteiligte der ersten Offenlage ggf. eine 
Arbeitserleichterung dargestellt hätte, 
indes lässt sich trotz und gerade auf-
grund des Umfangs des Bebauungsplans 
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(Normal-) Fall des § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB gel-
ten, bei dem die Abgabe der Stellungnahmen 
nicht auf die geänderten oder ergänzten Teile 
beschränkt ist. Das muss jedenfalls bei einem 
Bebauungsplan-Entwurf wie dem vorliegenden 
gelten, der ein 27,4 ha großes Plangebiet zu-
züglich ca. 14 ha externe Ausgleichsflächen 
umfasst, dessen Begründung mehr als 120 Sei-
ten aufweist, dazu der Umweltbericht mit mehr 
als 100 Seiten, eine Vielzahl von zeichnerischen 
Festsetzungen/Plänen sowie mehr als 50 Seiten 
planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften und dazu schließlich Hunderte 
von Seiten Gutachten. In einem solchen „opus 
maximum“ kann sich der Bürger ohne Hinweise 
auf die geänderten oder ergänzten Teile des 
Plans auch und gerade bei der erneuten Offen-
lage nach § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB nicht mehr 
orientieren. Der Hinweis auf die geänderten o-
der ergänzten Teile des Planentwurfs hätte des-
halb auch bei dem hier gewählten Verfahren 
nach § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB vorliegend nicht 
nur »erfolgen sollen« bzw. wäre „wünschens-
wert“ gewesen (so Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/ Bielenberg, BauGB, Kommentar 
Rn. 24 zu § 4a – Stand: 2/2018), sondern war – 
zumindest ausnahmsweise – aus Rechtsschutz-
gründen sowie aus Gründen der Transparenz 
unabdingbar.  
Die entsprechende Bekanntmachung ist des-
halb unvollständig und verfehlt ihre Anstoß-
funktion; sollte der Bebauungsplan gleichwohl 
als Satzung beschlossen und in Kraft gesetzt 
werden, bestünde im Falle seiner Anfechtung 
von vornherein das Risiko, dass der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg deswe-
gen – im Ergebnis wie der OVG Nordrhein-
Westfalen in seinem Urteil vom 19.07.2013 – 
von einem zur Unwirksamkeit führenden Ver-
fahrensmangel im Sinne des § 214 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 BauGB ausgehen würde. Die erneute Of-
fenlage müsste zur Vermeidung dieses Risikos 
deshalb erneut durchgeführt werden. 

nicht ableiten, dass diese Darstellung 
zwingend erforderlich gewesen wäre. Im 
Gegenteil hätte zum einen eine lücken-
lose Auflistung aller Änderungen zu ei-
nem extrem umfangreichen im Detail 
überladenen Bekanntmachungstext ge-
führt. Zum anderen hätte eine verkürzte 
oder auf wesentliche Aspekte be-
schränkte Darstellung womöglich fälsch-
licherweise den Eindruck von Nicht-
betroffenheiten suggeriert. Insoweit 
musste eine Abwägung über die Darstel-
lung in der erneuten Bekanntmachung 
getroffen werden. Eine Verletzung der 
Anstoßfunktion ist mithin nicht gege-
ben. 

33.1.3  Defizitäre Begründung 

Selbst wenn jedoch vorliegend nicht von einer 
Verletzung der Anstoßfunktion der Bekanntma-
chung der erneuten Offenlage auszugehen 

Die Aussagen in der juristischen Literatur 
sind unterschiedlich (s.o.). Eine Recht-
sprechung, welche die ausdrückliche 
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wäre, wäre die Stadt im vorliegenden Fall ver-
pflichtet gewesen, in dem erneut ausgelegten 
Planentwurf die Änderungen/Ergänzungen ge-
genüber der vorherigen Fassung kenntlich zu 
machen (so aus-drücklich zuletzt Korbmacher, 
in: Brügelmann, BauGB, Kommentar, Rn. 15 zu 
§ 4a - Stand: 4/2019: »Ist eine erneute Ausle-
gung und Einholung von Stellungnahmen er-
forderlich, so ist das Verfahren nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 grundsätzlich vollständig zu wie-
derholen. Die vorgenommenen Änderungen 
der Planzeichnungen und der Planbegründun-
gen müssen hinreichend deutlich aus den (neu) 
ausgelegten Unterlagen her-vorgehen, ohne 
dass die „Lesbarkeit“ der bisherigen Planzeich-
nungen beeinträchtigt wird. Sind die Änderun-
gen nicht nur geringfügig, kann die komplette 
Neuanfertigung von Planunterlagen infrage 
kommen. Die Auslegung der neu angefertigten 
Unterlagen muss dann immer zusammen mit 
den ursprünglich ausgelegten Unterlagen erfol-
gen. Allein die Auslegung der neuen Planzeich-
nungen ohne klare Deklarierung der Änderun-
gen genügt nicht.« (Hervorhebungen wie im 
Text).  

Jedenfalls aber bei einem Bebauungsplan mit 
dem vorstehend skizzierten Umfang kann und 
darf dem Bürger auch im Verfahren nach § 4a 
Abs. 3 S. 1 BauGB (keine Beschränkung der 
Stellungnahmen auf die ergänzten oder geän-
derten Teile des Planentwurfs) die Möglichkeit 
zur Stellungnahme nicht nur nach Maßgabe ei-
nes akribischen Abgleichs verschiedener Ent-
wurfsfassungen und damit auf der Grundlage 
eines unzumutbaren Aufwands eröffnet wer-
den (Korbmacher a.a.O.). Entsprechende Hin-
weise im Text sind jedoch – wie eine „akribi-
sche“ und insbesondere mehrstündige Durch-
sicht seitens des Unterzeichners ergeben hat – 
nicht erfolgt.  
Die für Bebauungspläne nach § 9 Abs. 8 BauGB 
vorgeschriebene Begründungspflicht soll als 
zwingende Verfahrensvorschrift sicherstellen, 
dass die städtebauliche Rechtfertigung und Er-
forderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwä-
gung jedenfalls in ihren zentralen Punkten dar-
gestellt werden, um eine effektive 

Kennzeichnung der Änderungen gegen-
über der vorherigen Fassung verlangt, ist 
nicht ersichtlich. 

Der Begründungspflicht nach § 9 Abs. 8 
BauGB wird nachgekommen. In der Be-
gründung sind nach § 2a BauGB die 
Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswir-
kungen des Bauleitplans und im Um-
weltbericht die ermittelten und bewerte-
ten Belange des Umweltschutzes darzu-
legen. Dies ist auf dem letzten Planungs-
stand erfolgt und ermöglicht die Bewer-
tung der angestrebten Planung. Es er-
scheint nicht zielführend, in der Begrün-
dung noch gesondert auf bereits im 
Planverfahren verworfene oder geän-
derte Planungsziele oder -inhalte einzu-
gehen. 
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Rechtskontrolle des Plans zu ermöglichen; da-
neben soll die Begründung die Festsetzungen 
des Plans verdeutlichen und Hilfe für ihre Aus-
legung sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 
30.06.1989, NVwZ 1990, 364 = juris Rn. 25). 
Diesen Erfordernissen entspricht die Begrün-
dung des geänderten Plan-entwurfs nicht, weil 
die vorgenommenen Änderungen nicht kennt-
lich gemacht worden sind, wodurch eine effek-
tive Rechtskontrolle des Plans de facto verun-
möglich worden ist. 

33.2.  Weitere Einwendungen  

33.2.1. Pufferzone zum NSG-/FFH-Gebiet („Alter Flugplatz“) 

Hinsichtlich der bereits in unserem Einwen-
dungsschreibens vom 14.01.2022 zur „Puffer-
zone zum FFH-/Naturschutzgebiet ‚Alter Flug-
platz‘ “ gemachten Ausführungen (s. dort S. 1 
– 5) bleibt es bei unserem bisherigen Vortrag, 
auf den wir uns auch in diesem Zusammenhang 
vollinhaltlich beziehen. Dies gilt insbesondere 
bezüglich unseres Vorhalts, dass vorliegend 
keine »zwingenden Gründe des überwiegen-
den öffentlichen Interesses« im Sinne von § 34 
Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 BNatSchG vorliegen, die die 
erheblichen Beeinträchtigungen der in der FFH-
Prüfung (Stand: 24.02.2017) festgestellten pri-
oritären natürlichen Lebensraumtypen/prioritä-
ren Arten in unmittelbarer Nachbarschaft des 
FFH-/Naturschutzgebiets rechtfertigen könn-
ten. Auffällig ist auch, dass sich die FFH-Prüfung 
mit dieser grundsätzlichen Voraussetzung für 
die ausnahmsweise Zulassung einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets überhaupt 
nicht befasst, sondern stattdessen – ohne die-
sen nicht nur gedanklichen, sondern gesetzli-
chen Zwischenschritt zu vollziehen – in Kap. 8 
sofort auf die „Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen“ innerhalb und außerhalb 
des FFA-/Naturschutzgebiets ausweicht, auf-
grund deren die Planung bzw. die festgestellten 
erheblichen Beeinträchtigungen so-wohl des 
FFH- als auch des Naturschutzgebiets »nicht er-
heblich« sein sollen. Soweit in der Neufassung 
des Planentwurfs im Übrigen weitere Kompen-
sationsmaß-nahmen vorgesehen sind (s. Plan-
begründung S. 59 ff.) belegt dies zunächst, 

Hinsichtlich der Einwendungen zum 
NSG-/FFH-Gebiet kann im Wesentlichen 
auf die Ausführungen zu den Einwen-
dungen in der 1. Offenlage verwiesen 
werden (s.o. Ziffer 14.2.1). 

Im Übrigen ist erneut darauf hinzuwei-
sen, dass erhebliche Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele durch Vermeidungs-
maßnahmen vermieden oder soweit ver-
ringert werden können, dass sie unter 
die Erheblichkeitsschwelle fallen.  
Die Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 
werden durch die Planung nicht beein-
trächtigt, sondern Flächen außerhalb, 
die aber in funktionalem Zusammen-
hang (Stützungs- und Stabilisierungs-
funktion) stehen. Diese Flächen werden 
an anderer Stelle vorab kompensiert, so 
dass es nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele selbst 
kommt. Damit ist auch kein Ausnahme-
verfahren nach § 34 Abs. 3-4 BNatSchG 
erforderlich.  

Die Änderungen an den Kompensations-
maßnahmen resultieren nicht aus einer 
etwaigen Ungeeignetheit der bisherigen 
Maßnahmen oder aus einer Anpassung 
aufgrund der Einwendungen. Soweit zu-
sätzliche Kompensationsmaßnahmen 
(wie z.B. die Waldrandgestaltungsmaß-
nahmen gemäß Ziffer 9.3.9 der Festset-
zungen, siehe Planteil 2 B Bereich 10) 
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dass die von uns in unserem Einwendungs-
schreiben vom 14.01.2022 gegen die bisher 
vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen er-
hobene Kritik offensichtlich berechtigt war. 
Zum anderen wird nicht ersichtlich, dass und ob 
auch die zusätzlichen Kompensationsmaßnah-
men tatsächlich mehr als reine Pflegemaßnah-
men sind, die als solche nicht geeignet sind, 
entscheidend zur Kompensation der vorgenom-
menen Eingriffe in die Pufferzone des FFH-/Na-
tur-schutzgebiets „Alter Flugplatz“ bzw. des-
sen (erheblicher) Beeinträchtigungen beizutra-
gen. Es ist insbesondere im Umweltbericht (s. 
dort Seite 75 ff.) nicht offengelegt worden, ob 
und inwieweit die Ausweisung weiterer Kom-
pensations-flächen und die Bewertung der bis-
her vorgesehenen Kompensationsflächen eine 
Reaktion auf die von uns insoweit im Einwen-
dungsschreibens vom 14.01.2022 (a.a.O.) in-
soweit erhobene Kritik darstellen. Das ist ja 
ganz grundsätzlich, wie einleiten unter I. ausge-
führt, ein Grundproblem des erneut offenge-
legten Planentwurfs. Offen ist im Übrigen auch 
die Frage der Verfügbarkeit sämtlicher Kom-
pensationsflächen bzw. des Vorliegens entspre-
chender Eigentümerbefugnisse der Stadt Karls-
ruhe. Der Zulässigkeit der in dem hier vorgese-
henen Teilbereich („Pufferzone“ zwischen dem 
FFH-/Naturschutzgebiet und der vorhandenen 
Bebauung) vorgesehenen Planung (4 bis 5-ge-
schossige Baukörper nebst öffentlicher Grünflä-
che) muss deshalb verneint wer-den. Zwin-
gende Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses im Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG 
liegen für diese Planung nicht vor. Im Übrigen 
sind auch die vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen unzureichend. Schließlich ist aus 
der Planbegründung nicht ersichtlich, dass die 
nach § 1a Abs. 4 BauGB notwendige Einholung 
einer Stellungnahme der Europäischen Kom-
mission stattgefunden hat. 

aufgenommen wurden, diente diese 
dazu Defizite in der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung abzudecken, welche 
durch Änderungen der Planung vor der 
zweiten Offenlage bedingt wurden. In 
der ursprünglichen Planung war ein 
100%iger rechnerischer Ausgleich nur 
für die Planvariante mit Verlagerung des 
Betriebs AMAG/ACP erreicht worden, 
die Planvariante mit Verbleib von A-
MAG/ACP hatte indessen nur einen Aus-
gleich zu ca. 93 % erzielt. Verbunden 
mit weiteren Änderungen an den Fest-
setzungen, die sich (geringfügig) auf die 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ausge-
wirkt haben, hatte sich die Notwendig-
keit einer Neubetrachtung und ein er-
weiterter Maßnahmenbedarf ergeben.  

Soweit bestehende Kompensationsmaß-
nahmen aus der 1. Offenlage vor der 2. 
Offenlage modifiziert wurden, so ge-
schah dies nicht aufgrund mangelnder 
Eignung der Flächen oder Maßnahmen, 
sondern ist dies dem Abgleich mit den 
Planungen anderer Planungsträger ge-
schuldet. So erforderte der Abgleich mit 
dem straßenrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren für den Kreisel Theodor-
Heuss-Allee eine geringfügige Anpas-
sung der Maßnahme Ziffer 9.3.7 der 
Festsetzungen (Siehe Planteil 2B Bereich 
11). Planungen der Verkehrsbetriebe zur 
Modernisierung der Haltestellen entlang 
der Stadtbahntrasse an der Kurt-Schuh-
macher-Straße und August-Bebel-Straße 
machten eine Modifikation der dortigen 
Maßnahmen erforderlich (vgl. Maßnah-
men Ziffer 9.3.4 der Festsetzungen, 
Planteil 2 A, Bereiche 1 und 2). 

Die Kompensationsflächen befinden sich 
auch entweder im Eigentum der Stadt 
Karlsruhe oder es handelt sich um Flä-
chen des Landes im Schutzgebiet, so 
dass die Verfügbarkeit gesichert ist, teil-
weise wurde mit der Umsetzung auch 
schon begonnen. 
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33.2.2. Nutzungskonflikt Wohnbebauung/AMAG GmbH  

Der in unserem Einwendungsschreiben vom 
14.01.2022 angesprochene Nutzungskonflikt 
zwischen der Wohnbebauung und dem Betrieb 
von „Aircraft PHILIPP“ (jetzt: AMAG GmbH) ist 
nicht dadurch aufgelöst worden, dass die unzu-
lässige Alternativplanung zu den Akten gelegt 
worden ist und die aktuelle Planung vom Fort-
bestand des vorgenannten Gewerbebetriebs 
ausgeht. Im Gegenteil: Der Nutzungskonflikt 
hat sich verschärft, weil die Planung jetzt nicht 
mehr – alternativ – von einer Verlagerung des 
Betriebs der AMAG AG aus dem Plangebiet 
ausgeht. Wir beziehen uns auch insoweit voll-
inhaltlich auf die entsprechenden Ausführun-
gen auf S. 7 f. unseres Einwendungsschreibens 
vom 14.01.2022 und machen auch diese zum 
Gegenstand der vorliegend gegen den geän-
derten Planentwurf erhobenen Einwendungen. 
Darüber hinaus müssen wir bezweifeln, ob die 
geplante (bzw. aus dem Bebauungsplan „Nut-
zungsartfestsetzung“ von 1984, Bl. 16, über-
nommene) Festsetzung des Betriebs-grund-
stücks der AMAG AG als „Gewerbegebiet 
(GE)“ den tatsächlichen Verhältnissen (noch) 
angemessen Rechnung trägt. Angezeigt wäre 
angesichts der erheblichen Lärmemissionen, die 
von verschiedenen Quellen auf dem Betriebs-
grundstück ausgehen und die bei ungehinder-
ter Schallausbreitung in dessen Nachbarschaft 
zu Lärmwerten zwischen 55 dB(A) und 70 dB(A) 
führen (vgl. Anl. 3.4 der den Planentwurf zu-
grunde liegenden Schallimmissionsprognose, 
Stand 07.07.2022), vielmehr eine Festsetzung 
als „Industriegebiet (GI)“; denn die AMAG 
GmbH (früher: Aircraft PHILIPP) hat zumindest 
inzwischen die Entwicklung zu einem „erheb-
lich belästigenden Gewerbebetrieb“ im Sinne 
des § 9 Abs. 1 BauNVO angenommen. Eine sol-
che Festsetzung wäre jedoch trotz und gerade 
wegen der Vielzahl und des Umfangs der not-
wendigen Lärmschutzvorkehrungen aktiver 
und passiver Art, wie sie der Planentwurf vor-
sieht (vgl. Ziff. 13.3 – 13.5 des Entwurfs der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen), nach dem 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG unzu-
lässig (vgl. grundlegend: BVerwG, Urteil vom 

Auf die Ausführungen unter Ziffer 
14.2.2. wird verwiesen. 

Aktuell befindet sich das Grundstück des 
Einwenders in einem Gewerbegebiet ge-
mäß Bebauungsplan Nr. 614 „Nut-
zungsartfestsetzung“. Ausgehend von 
der Genehmigungslage und den schall-
technischen Messungen der Schal-
limmissionsprognose gehen vom Betrieb 
keine erheblich belästigenden Störun-
gen für die Umgebung aus. Der Betrieb 
von AMAG ist (weiterhin) in einem Ge-
werbegebiet zulässig. 
Die von Einwenderseite „angezeigte“ 
vorsorgliche Festsetzung als Industriege-
biet würde das Trennungsgebot zum 
östlich der Erzbergerstraße gelegenen 
reinen Wohngebiet verletzen und wäre 
nicht zulässig. 
 
Die festgesetzte Bautiefe von 14 m er-
möglicht grundsätzlich sämtliche im Ur-
banen Gebiet zulässigen Nutzungen. 
Diese sind ausdrücklich gewollt. 
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05.07.1974, BVerwGE 45,309/327 ff. = BauR 
1974, 311), zumal hier auch keine „Gemenge-
lage“ vorliegt, bei der die bestehende Wohn-
nutzung bereits erhöhten Immissionsbelastun-
gen ausgesetzt ist. Es geht vielmehr um die erst-
malige Ausweisung „Allgemeiner Wohnge-
biete (WA)“ in den benachbarten Baufeldern 
17 und 18 des Plangebiets und um die Auswei-
sung „Urbaner Gebiete (MU)“ in den Baufel-
dern 19 und 20 des Planentwurfs in unmittel-
barer Nachbarschaft des Industriebetriebs der 
AMAG AG (MU)“, wobei gleichzeitig zu be-
rücksichtigen ist, dass die Ausweisung der „Ur-
banen Gebiete (MU)“, wie bereits im Einwen-
dungsschreibens vom 14.01.2022 (s. d. dort S. 
8) unter Verweis auf die Entscheidung des Hess. 
Verwaltungsgerichtshofs vom 24.11.2020 
(BauR 2021, 788 = ju-ris Rn. 20) ausgeführt, nur 
ein Etikettenschwindel mit dem Ziel der Herab-
setzung der Störempfindlichkeit dieser Grenz-
bebauung darstellt. Denn etwas anderes als 
Wohnnut-zungen ist in der dort 5-geschossig 
vorgesehenen, schmalen Riegelbebauung nicht 
vorstellbar; das gilt insbesondere auch für die 
dort nach Ziff. 1.2.1 und 1.2.2 des Entwurfs der 
planungsrechtlichen Festsetzungen theoretisch 
zulässigen Geschäfts- und Bürogebäude, 
Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für 
Verwaltungen, kirchliche, kulturelle und sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und 
sonstige Gewerbebetriebe sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes. 

33.2.3.   Erschließung und Mobilitätskonzept 

Anlass zu Einwendungen gibt auch die ausge-
legte Erschließungsplanung. Insbesondere ist 
weiterhin zu rügen, dass die Erschließungsflä-
chen, wie sie der Planentwurf vorsieht, absolut 
überdimensioniert sind und damit auch dem IQ-
Leitprojekt „Nachhaltig mobiler Stadtteil“, der 
der Verminderung des ruhenden und fahren-
den Kfz-Verkehrs dienen soll (bei der Bürgerin-
formation am 24.10.2018 war von einer „auto-
reduzierten“ bzw. „stellplatzfreien“ Planung 
die Rede), zuwiderlaufen (vgl. auch Planbegrün-
dung, S. 15 f.).  

Das IQ-Leitprojekt „Nachhaltig mobi-
ler Stadtteil“ besteht aus einer Viel-
zahl an Komponenten, die Ziffer 4.2 
der Begründung zu entnehmen sind. 

Ansonsten siehe oben, Erläuterungen 
zu Stellungnahme, Ziffer 14.2.3. 
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Bedenken bestehen gegen die Erschließung 
bzw. das Mobilitätskonzept darüber hinaus ins-
besondere mit Blick auf den unmittelbar nörd-
lich im Anschluss an das Anwesen unserer Man-
dantin (Erzbergerstraße 113 A) geplanten Stich- 
bzw. Verbindungsweg. Eine widerspruchsfreie 
Planung mit Blick auf die in diesem Bereich ge-
legene Trafo-Station sowie den denkmalge-
schützten Schießstand/Bunker, die der vorge-
stellten Straßen- und Fußgängerwegplanung 
hier wortwörtlich im Wege stehen, ist nicht er-
kennbar. Die stringente Verfolgung des Ziels ei-
nes fußgängerfreundlichen Quartiers ist jeden-
falls an dieser Stelle damit nicht gewährleistet. 

33.2.4.   Festsetzungen für die Baufelder 22 und 24 

a) Der Plan enthält für das im Eigentum unserer 
Mandantin stehende Grundstück Erzberger-
straße 113/113 A (Flst.-Nr. 22803/2) im Bereich 
des „Baufeld 22“ Festsetzungen, die auf die In-
tegration der beiden darauf befindlichen Be-
standsgebäude in das Plangebiet zielen (S. 11 
der des Entwurfs der Planbegründung). Vorge-
sehen ist hier ein „eingeschränktes Gewerbege-
biet (GEe)“ mit einer Grundflächenzahl von 0,8. 
Im südlichen Bereich befindet sich das ehema-
lige Flughafencasino nebst Tower; derzeit ist die 
Nutzung als Sportschule inklusive Betriebsleiter-
wohnung genehmigt. Im nördlichen Teil des 
Grundstücks befindet sich ein langgestreckter 
Neubau, in dem freiberufliche und gewerbliche 
Nutzungen ausgeübt werden. Die entspre-
chende Gebietsfestsetzung wird, wie bereits 
ausgeführt, von der Grundstückseigentümerin, 
unserer Mandantin, der xy , akzeptiert. 

Kenntnisnahme. 

Südlich des Grundstücks unserer Mandantin, 
der xy GmbH, ist, von diesem durch eine Knö-
dellinie („Abgrenzung unterschiedlicher Nut-
zung“) abgegrenzt, das Baufeld 24 ausgewie-
sen, nicht mehr wie die Vorgängerplanung als 
„Mischgebiet (MI)“, sondern als „Urbanes Ge-
biet (MU)“. Dort befinden sich der Haupt- und 
Südflügel des ebenfalls denkmalgeschützten 
„Flughafenkarrees“, das seit 1945 ausschließ-
lich zu Wohnzwecken genutzt wird; daran süd-
lich angrenzend ist ein viergeschossiger Flach-
dach-Wohnturm mit einer Gebäudehöhe von 

Sowohl die Kubaturen im denkmalge-
schützten Bestand als auch im südlich 
angrenzenden neuen Punktgebäude des 
Baufeldes 24 lassen Nutzungen abseits 
von Wohnen ohne Weiteres zu. Die Aus-
weisung eines MU entspricht dem plane-
rischen Willen und ist deshalb nicht zu 
beanstanden. 

Ein MI ist im aktuellen Planentwurf nicht 
mehr ausgewiesen. Insofern wird der re-
daktionelle Fehler in der Begründung 
korrigiert.  



 - 151 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

13,50 m vorgesehen. Auch hier wirft die Aus-
weisung eines „Urbanen Gebiets“ (MU)“ je-
denfalls für den Gesamtbereich des Baufelds 
24, deshalb Fragen auf, weil in den denkmalge-
schützten Teilen des Flughafenkarrees eine 
über die dort seit bald 80 Jahren installierte 
Wohnnutzung hinausgehende MU-Nutzung 
entsprechend Ziff. 1.2.1 und 1.2.2 des Entwurfs 
der planungsrechtlichen Festsetzungen (s.o. 
Ziff. 2 a.E.) ausgeschlossen erscheint; und das 
Gleiche dürfte darüber hinaus für den am süd-
lichen Ende des Baufelds 24 geplanten „Wohn-
turm“ gelten.  
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die 
Frage nach der Aussagekraft der Flächenbilanz 
im Entwurf der Planbegründung, wenn es dort 
(S. 103) bezüglich der geplanten Bebauung 
wörtlich wie folgt heißt:  
»Da in den als MU und MI [?] festgesetzten 
Baufeldern derzeit noch nicht fest-steht, in wel-
chem Umfang Wohnungen und sonstige Nut-
zungen entstehen werden, wurden mit unter-
schiedlichen Annahmen Berechnungen zur An-
zahl der Wohneinheiten und Einwohner durch-
geführt. So können im Plangebiet zwischen 
1.400 und 1.600 Wohneinheiten realisiert wer-
den. Das entspricht etwa 3.200 bis 3.600 Ein-
wohnern“. 
Die Annahmen, die dieser Abschätzung zu-
grunde liegen, wurden nicht offengelegt. Die 
Art und vor allem das Maß sowohl der beste-
henden („Flughafenkarree“) als auch der ge-
planten Bebauung jedenfalls in den Baufeldern 
19, 20 und 24, die im Planentwurf als „Urbanes 
Gebiet (MU)“ ausgewiesen sind, lässt die Ver-
mutung zu, dass andere als Wohnnutzungen 
nicht realisiert werden können oder sollen, was 
die Frage nach der „Wahrhaftigkeit“ der ent-
sprechende Gebietsfestsetzungen aufwirft. 

Die Erstellung von Prognosen über die 
voraussichtliche Zahl der Wohneinheiten 
ist bei einem Angebotsbebauungsplan 
naturgemäß schwierig, da sie von vielen 
Faktoren abhängt. Deshalb ist eine 
Spanne angegeben. Die Annahmen, die 
der Kalkulation zugrunde liegen, und die 
Berechnungen selbst sind der offenge-
legten Verkehrsuntersuchung (Stand 
Juni 2022) mit den dazugehörigen Anla-
gen (siehe Varianten W+ und G+) zu 
entnehmen.  

33.2.5.   Denkmalschutz/Gleichheitssatz 

Zu beanstanden sind schließlich sowohl die im 
Baufeld 24 vorgesehenen Festsetzungen, die im 
dort geplanten „Urbanen Gebiet (MU)“ die Er-
richtung eines bis zu 13,5 m hohen Gebäudes 
mit bis zu vier Vollgeschossen ermöglichen, als 
auch die im benachbarten Baufeld 27 vorgese-
henen Festsetzungen, die sogar eine 4 - 5-

Es handelt sich bei der vorliegenden 
städtebaulichen Entwicklung um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung. Die 
geplanten Gebäudehöhen im Plange-
biet sind weder städtebaulich noch 
denkmalschutzrechtlich zu beanstan-
den. Sie sind Ausdruck des 
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geschossige Wohnbaubebauung mit einer ma-
ximalen Gebäudehöhen von 15 m vorsehen; 
zulässig sind darüber hinaus auf den jeweils 
vorgeschriebenen Flachdächern bis zu 2,50 m 
hohe technische bzw. Solaranlagen. Diese weit-
hin sichtbare Bebauung steht im starken Kon-
trast zum unmittelbar benachbarten ehemali-
gen Flughafengebäude, einem Baudenkmal, 
das ausweislich der Stellungnahme der Denk-
malschutzbehörde vom 12.09.2019 zwar kei-
nen Umgebungsschutz im Sinne des § 15 Abs. 
3 DSchG beanspruchen können soll. Das steht 
allerdings im Widerspruch dazu, dass dieses 
Denkmal, insbesondere die Sichtbeziehung zu 
dem vollkommen heruntergekommenen Tower 
von der Erzbergerstraße aus, bei der von unse-
rer Mandantin begehrten Genehmigung des 
Büro-gebäudes auf dem Grundstück Erzberger-
straße 113 A der Errichtung eines voll-ständi-
gen 3. Vollgeschosses entgegengehalten 
wurde. Auch der aktuelle Planentwurf zeichnet 
dies – anders als bezüglich des südlich des Flug-
hafengebäudes vor-gesehenen, 13,50 m bzw. 
16 m hohen Wohnturms und der bis zu 15 m 
bzw. 17,50 m hohen Wohnbebauung im be-
nachbarten Baufeld 27 – nur nach, indem auf 
dem vorgenannten Grundstück weiterhin allein 
eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen (im 
westlichen Teil) bzw. mit drei Vollgeschossen 
(Im östlichen Teil) zulässig sein soll.  
Diese Ungleichbehandlung ist nicht nachzuvoll-
ziehen und sollte zumindest im Sinne der Er-
möglichung der Aufstockung des westlichen, 
bislang 2-geschossigen Teils des Büroneubaus 
auf dem nördlichen Teil des Grundstücks unse-
rer Mandantschaft Fl.St.-Nr. 22803/2 (Erzber-
gerstraße 113/113 A) aufgelöst bzw. ausgegli-
chen werden. 

städtebaulichen Konzepts und des 
sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden auf einer innenstadtnahen un-
tergenutzten Fläche. Betriebsbedingte 
technische Aufbauten und Solaranla-
gen können die festgesetzten Gebäu-
dehöhen zwar um bis zu 2,50 m über-
schreiten, allerdings nur, sofern die Ein-
richtungen mindestens um das Maß ih-
rer tatsächlichen Höhe über Attika von 
allen Außenwänden zurückversetzt sind. 
Gemäß Begründung zum Bebauungs-
plan sorgt dies dafür, dass keine nach-
teiligen Auswirkungen auf die Höhen-
entwicklung des Quartiersausgehen und 
dass die Aufbauten vom öffentlichen 
Straßenraum aus nicht sichtbar sind.  
Hinsichtlich des Denkmalschutzes ist 
auf die Ausführungen unter Ziffer 
14.2.4 zu verweisen. 
 
Eine Ungleichbehandlung der Man-
dantschaft liegt nicht vor. Eine aus 
dem Gleichheitsgrundsatz gebotene 
Festsetzung einer vergleichbaren Ge-
bäudehöhe besteht nicht, da sich die 
städtebauliche Ausgangssituation (Be-
standsgebäude vs. Neubauten, Entfer-
nung zu den denkmalgeschützten Ge-
bäuden, städtebauliche Konzeption 
mit Hochpunkt am südlichen Beginn 
des Quartiers) anders darstellt.  

Wir bitten um Prüfung dieser Einwendungen 
sowie darum, uns über das Ergebnis der Über-
prüfung nach § 3 Abs. 4 S. 4 BauGB zu infor-
mieren. 

Alle fristgerecht eingegangenen Stel-
lungnahmen werden geprüft, das Ergeb-
nis wird nach Satzungsbeschluss mitge-
teilt – entsprechend der Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB. 

34. “1. Baseball und Softball Club Karlsruhe Cougars e.V.“, 23. August 2022 

Wie Sie wissen, vertreten wir in dieser Angele-
genheit den „1. Baseball und Softball Club 
Karlsruhe Cougars e.V.“ (nachfolgend: 

Kenntnisnahme. 
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„Karlsruhe Cougars“), in dessen Namen wir im 
Rahmen der 1. Offenlage vom 06.12.2021 bis 
zum 21.01.2022 mit Schriftsatz vom 
20.01.2022 Einwendungen gegen den seiner-
zeit offengelegten Bebauungsplanentwurf er-
hoben hatten.  

Mit Bekanntmachung vom 12.07.2022 ist die 
erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfs 
in der Zeit vom 25.07.2022 bis 02.09.2022 an-
gekündigt worden. Innerhalb des Offenlage-
Zeitraums könnten Einwendungen erhoben 
werden.  

Die „Karlsruhe Cougars“ sind bekanntlich seit 
1996 Mieter der Baseball- und Softballfelder 
auf dem (ehemaligen) Airfield-Gelände. Es han-
delt sich dabei um die Grundstücke Fl.St.-Nrn. 
22420/1 (nördlicher Teil der Stadt Sportanla-
gen) und 22803/55 (südlicher Teil der Sportan-
lagen), die sich im Eigentum des Landes Baden-
Württemberg befinden.  
Namens und im Auftrage unserer Mandant-
schaft erheben wir auch gegen den erneut of-
fengelegten Entwurf des Bebauungsplans 
„Westlich der Erzbergerstraße etc.“ die nach-
folgenden  

Einwendungen  
und beziehen uns dabei gleichzeitig auf unser 
Einwendungsschreiben im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung vom 06.12.2021 bis 
21.01.2022 (Anlage). 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 16. 

Vorbemerkung 

Wegen der bereits während der 1. Offenlage 
von uns im Rahmen der Einwendungen von 
20.01.2022 geltend gemachten Belange der 
„Karlsruhe Cougars“ hat es am 27.06.2022 
eine Besprechung im Sport- und Bäderamt und, 
aus Anlass der gegen die Planung zum Landtag 
von Baden-Württemberg eingereichten Peti-
tion, am 08.07.2022 darüber hinaus eine Vide-
okonferenz gegeben, an der unter anderem der 
Landtagsabgeordnete Salomon, Bürgermeister 
Fluhrer und die Leiterin des Stadtplanungsamts, 
Frau Prof. Dr. Karmann-Woessner, teilgenom-
men haben. Der Unterzeichner hat bei diesen 
Gelegenheiten deutlich gemacht, dass die 

Um werden parallel zum laufenden 
Bebauungsplanverfahren Gespräche 
mit dem Verein geführt, um zu einer 
Lösung zu kommen, die allen Interes-
sen gerecht wird. Ob das gelingen 
wird, wird sich zu einem späteren 
Zeitpunkt zeigen.  

Dass der Verein alle in Frage kommen-
den rechtlichen Mittel ausschöpfen 
will, um seine Interessen zu wahren, 
ist verständlich.  

Gleichwohl teilt die Verwaltung die 
Rechtsauffassung nicht, dass es sich 
um eine „Enteignung“ der 
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„Karlsruhe Cougars“ erst dann ihre Einwen-
dungen gegen den hier interessierenden Plan-
entwurf nicht weiter verfolgen bzw. nur dann 
von der Erhebung eines Normenkontrollantrags 
gemäß § 47 VwGO zum Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg innerhalb der Jahres-
frist nach Inkraftsetzung des Bebauungsplans 
absehen werden, wenn sie über eine rechtssi-
chere Option für die Verlagerung ihrer Spiel-
stätten aus dem Plangebiet an anderer Stelle in 
der Stadt Karlsruhe verfügen. Hieran muss im 
vorliegenden Rahmen erneut erinnert und da-
mit die Ernsthaftigkeit der Absicht der „Karls-
ruhe Cougars“ unterstrichen werden, sich ge-
gen die ersatzlose „Enteignung“ ihrer Spielstät-
ten im Plangebiet mit allen ihnen im Rahmen 
der Bauleitplanung, der Bodenordnung und et-
waiger Vorhabenszulassungen zur Verfügung 
stehenden (Rechts-)Mitteln zur Wehr zu setzen. 
Wenn damit, wie es Bürgermeister Fluhrer bei 
der Video-Konferenz ausdrückte, die im Vor-
dergrund der Planung stehende Beschaffung 
zusätzlichen Wohnraums in erheblichem Um-
fang „torpediert“ werden sollte, liegt das in der 
Verantwortung der Stadt Karlsruhe. 

Spielstätten handelt. 

 

Zu den Einwendungen im Einzelnen:  

34.1.  Unzureichende Bekanntmachung/defizitäre Begründung  

34.1.1. Gemeinderatsbeschluss  

a) In der Offenlage-Bekanntmachung vom 
15.07.2022 heißt es wörtlich wie folgt: 

»Es gilt der Bebauungsplanentwurf vom 
20.08.2018 in der Fassung vom 12.07.2022. 
Dieser liegt zusammen mit der beigefügten Be-
gründung aufgrund des vom Gemeinderat ge-
fassten Beschlusses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO [...] erneut zur allgemeinen 
Einsicht für die Öffentlichkeit aus.«  
(Hervorhebungen vom Unterzeichner)  

Wann der Gemeinderat den Beschluss über die 
erneute Offenlage gefasst hat, geht aus der Be-
kanntmachung nicht hervor. Gleiches gilt für 
die vom Unterzeichner eingesehenen Tagesord-
nungen und Sitzungsprotokolle der Gemeinde-
ratsitzungen vom 31.05.2022 und vom 
28.06.2022. Allerdings enthält der (erstmalige) 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 
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Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
ausweislich des Protokolls der Gemeinderatssit-
zung vom 28.09.2021 folgenden Zusatz:  

»Änderungen und Ergänzungen, die die 
Grundzüge der Planung nicht berühren, kann 
das Bürgermeisteramt noch in den Bebauungs-
planentwurf aufnehmen und zu diesem Zweck 
gegebenenfalls die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs wiederholen.« 

b) Ob eine solche Ermächtigung der Verwal-
tung zur erneuten Offenlage anstelle einer Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat, dem 
eine tatsächliche und rechtliche Bewertung der 
im Rahmen der 1. Offenlage eingegangenen 
Stellungnahmen und des sich daraus nach Auf-
fassung des Gemeinderats ergebenden (we-
sentlichen) Änderungs- bzw. Ergänzungsbe-
darfs des Planentwurfs zugrunde zu legen 
wäre, zulässig ist, erscheint bereits fraglich.  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 

Auf jeden Fall aber reicht diese Ermächtigung 
des Bürgermeisteramtes im vorliegenden Fall 
deshalb nicht aus, weil der erneut offengelegte 
Planentwurf Änderungen enthält, die die 
»Grundzüge der Planung“ berühren. Denn an-
stelle der im Rahmen der 1. Offenlage des Be-
bauungsplan-Entwurfs vorgesehenen Alterna-
tivplanung hinsichtlich des Verbleibs/der Verla-
gerung des lärmintensiven Gewerbe-betriebs 
der Firma Aircraft Philipp (jetzt: AMAG GmbH), 
die seinerzeit Gegenstand der Abschnitte I und 
Abschnitt 2 der planungsrechtlichen Festset-
zungen und der dazu in der Planbegründung 
auf S. 23 ff. gemachten Ausführungen war, 
geht der erneut offengelegte Planentwurf nun-
mehr definitiv vom Fortbestand dieses Ge-wer-
bebetriebs aus. Die Streichung der ursprüngli-
chen, höchst fragwürdigen und, wie in unserer 
Einwendungsschrift vom 20.01.2022 (S. 13 ff.) 
ausgeführt, auch und gerade nach § 9 Abs. 2 
S. 1 BauGB nicht zulässigen Alternativplanung 
betrifft angesichts des Aufwandes, der insoweit 
im ursprünglichen Planentwurf mit den ent-
sprechenden Festsetzungen und der Begrün-
dung hierfür betrieben wurde, fraglos einen 
„Grundzug der Planung“. Das gilt umso mehr, 
als es dazu in dem seinerzeitigen Entwurf der 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 
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Planbegründung (a.a.O.) wörtlich wie folgt 
hieß:  

»Ein Verbleib dieses Betriebes im Plangebiet 
hätte zur Folge, dass nicht nur das Betriebs-
grundstück für die weitere städtebauliche Ent-
wicklung nicht zur Verfügung stünde, sondern 
auch umliegende Grundstücke wegen der von 
dem Betrieb ausgehenden Lärmimmissionen 
nicht in der Weise genutzt werden könnten, 
wie es städtebaulich angestrebt wird. Die Kons-
tellation von produzieren-dem Gewerbe in 
Nachbarschaft zu einer Wohnnutzung würde 
des Weiteren umfangreiche und kosteninten-
sive Lärmschutzmaßnahmen für schutzbedürf-
tige Räume nach sich ziehen. Es war und ist des-
halb Ziel der Stadt Karlsruhe, eine Verlagerung 
dieses Betriebs zu erreichen.« 
Nachdem sich die Hoffnungen der Stadt auf 
Verlagerung des Betriebs der (nunmehrigen) A-
MAG GmbH zerschlagen haben, stand sie vor 
der Herausforderung, den auf Dauer bestehen-
bleibenden Betriebs der AMAG GmbH in ihre 
städtebaulichen Planungen einzubinden und 
die offenbaren Immissionskonflikte mit der be-
nachbarten (Wohn-) Bebauung, soweit mög-
lich, zu bewältigen. Diese Abweichung von der 
ursprünglichen Planung läuft jedenfalls für den 
hier interessierenden Teilbereich des Plange-
biets (s. dazu VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 15.09.2016, BauR 2017, 225 = juris Rn. 
37) dem ursprünglichen planerischen Grund-
konzept zuwider und betrifft damit definitiv ei-
nen Grundzug der Planung. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 

c) Angesichts dessen wäre auch und gerade 
nach der Beschlussfassung des Gemeinderats 
vom 28.09.2001 wiederum der Gemeinderat 
für die Beschlussfassung über die erneute Of-
fenlage gemäß § 3 Abs. 2 bzw. nach § 4a Abs. 
3 BauGB zuständig gewesen. Die Verwaltung 
hätte, weil durch die Änderung des Planent-
wurfs die »Grundzüge der Planung« getroffen 
sind, nicht über die erneute Offenlage entschei-
den und dies dementsprechend bekannt ma-
chen dürfen.  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 
 

 

Die Zuständigkeit des Gemeinderats ergibt sich 
im Übrigen aus § 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Karlsruhe, wonach der Gemeinderat über alle 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.1. 
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Angelegenheiten entscheidet, soweit nicht be-
stimmte Angelegenheiten einem beschließen-
den Aus-schuss übertragen worden sind. Dem 
insoweit allein infrage kommenden Planungs-
ausschuss sind nach § 7 der Hauptsatzung als 
beschließendem Ausschuss (nur) die Zuständig-
keit für die Beschlussfassung über die Aufstel-
lung von Bebauungsplänen (§ 2 Abs. 1 BauGB) 
und für die Festlegung der Art und Weise der 
vor-gezogenen Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 
BauGB) übertragen, nicht aber auch für Zustän-
digkeit für Offenlagebeschlüsse nach § 3 Abs. 
2 bzw. nach § 4a Abs. 3 BauGB. Dafür war und 
ist der Gemeinderat zuständig und so ist es bis-
her auch bei Offenlage-Beschlüssen von Bebau-
ungsplänen in Karlsruhe auch praktiziert wor-
den. 

34.1.2.  Kein Hinweis auf Änderungen/Ergänzungen des Planentwurfs 

Die Bekanntmachung der erneuten Offenlage 
enthält lediglich den Hinweis darauf, dass der 
Planentwurf »... aufgrund eingegangener Ein-
wendungen und Anregungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB nochmals überarbeitet« worden sei. 
Welche Änderungen wesentlicher Art, die nach 
Einschätzung der Stadt die erneute Offenlage 
gemäß § 4a Abs. 3 BGB erforderlich gemacht 
haben, ist der Offenlage-Bekanntmachung 
nicht zu entnehmen. Sie ergeben sich als solche 
aber auch weder aus der Begründung des Plan-
entwurfs noch aus dem Umweltbericht. Sie 
können allenfalls durch paralleles Lesen, Zeile 
für Zeile, des ursprünglichen Planentwurfs, der 
der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 06.12.2021 
bis 21.01.2022 zugrunde lag, einerseits und 
des aktuellen Planentwurfs andererseits ermit-
telt werden, was darüber hinaus dadurch er-
schwert ist, dass der ursprüngliche Planentwurf 
im Internet nicht mehr auffindbar ist. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.2. 
 
 

a) Dieses „Verschweigen“ der vorgenomme-
nen (wesentlichen) Änderungen verfehlt die mit 
der Offenlage-Bekanntmachung notwendiger-
weise verbundene Anstoßfunktion. Hierzu hat 
das OVG Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil 
vom 19.07.2013 (Az.: 10 D 107/11.NE, BauR 
2013, 1807 = juris Rn. 37 ff.) wörtlich Folgen-
des ausgeführt:  

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.2. 
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»Wendet die Gemeinde bei der erneuten öf-
fentlichen Auslegung des Planentwurfs die Be-
stimmung des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB an, müs-
sen die Änderungen oder Ergänzungen, zu de-
nen Stellungnahmen abgegeben werden kön-
nen, mit ausreichender Deutlichkeit aus dem 
Planentwurf hervorgehen, d. h. kenntlich ge-
macht werden.  
[...]  
Die öffentliche Auslegung der Planentwürfe 
dient der Bürgerbeteiligung. Sie soll die unmit-
telbar Betroffenen unterrichten und bezweckt 
zudem, der Allgemeinheit die Teilnahme am 
Planungsgeschehen zu ermöglichen. Ihr Ziel ist 
es, eine umfassende Problembewältigung zu 
gewährleisten. Aufgrund der ausgelegten Plan-
unterlagen soll jedermann beurteilen können, 
ob es aus seiner Sicht sinnvoll ist, Bedenken o-
der Anregungen vorzubringen. 

Daraus folgt, dass dem Erfordernis der öffentli-
chen Auslegung nur dann genügt ist, wenn sich 
die Adressaten ohne zumutbare Schwierigkei-
ten Kenntnis von dem Inhalt der Planung ver-
schaffen können. Von einer in diesem Sinne un-
gehinderten Kenntnisnahmemöglichkeit kann 
nicht die Rede sein, wenn die ausgelegten Plan-
unterlagen nicht aus sich heraus hinreichend 
verständlich sind, sondern der Erläuterung 
durch Dienstkräfte des Planungsträgers bedür-
fen oder den Bürger zwingen, nach notwendi-
gen Erklärungen in den Akten zu suchen.  

[...]  

Für die Fälle des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB bedeu-
tet dies, dass eine ausreichende Bürgerbeteili-
gung durch die erneute öffentliche Auslegung 
des geänderten Planentwurfs nur dann sicher-
gestellt ist, wenn der Bürger aus den ausgeleg-
ten Planunterlagen hinreichend klar ersehen 
kann, welche Veränderungen gegen-über der 
ursprünglichen Planung vorgenommen worden 
sind. Anderenfalls wäre die ihm gesetzlich ein-
geräumte Möglichkeit, Bedenken und Anre-
gungen bezogen auf die geänderten Teile der 
Planung geltend zu machen, in unzumutbarer 
Weise erschwert.« 
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b) Der zitierten Entscheidung des OVG 
Nordrhein-Westfalen lag konkret ein Fall zu-
grunde, bei dem die Bekanntmachung der er-
neuten Offenlage/Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB er-
folgte, also mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmen nur zu den geänderten oder ergänz-
ten Teilen abgegeben werden könnten.  

Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, 
dass die generellen Ausführungen des OVG 
Nordrhein-Westfalen zur Notwendigkeit der 
Kenntlichmachung der geänderten oder er-
gänzten Teile des Planentwurfs auch für den 
(Normal-) Fall des § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB gel-
ten, bei dem die Abgabe der Stellungnahmen 
nicht auf die geänderten oder ergänzten Teile 
beschränkt ist. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.2. 
 

Das muss jedenfalls bei einem Bebauungsplan-
Entwurf wie dem vorliegenden gelten, der ein 
27,4 ha großes Plangebiet zuzüglich ca. 14 ha 
externe Ausgleichsflächen umfasst, dessen Be-
gründung mehr als 120 Seiten aufweist, dazu 
der Umweltbericht mit mehr als 100 Seiten, 
eine Vielzahl von zeichnerischen Festsetzun-
gen/Plänen sowie mehr als 50 Seiten planungs-
rechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvor-
schriften und dazu schließlich Hunderte von 
Seiten Gutachten. In einem solchen „opus ma-
ximum“ kann sich der Bürger ohne Hinweise 
auf die geänderten oder ergänzten Teile des 
Plans auch und gerade bei der erneuten Offen-
lage nach § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB nicht mehr 
orientieren. Der Hinweis auf die geänderten o-
der ergänzten Teile des Planentwurfs hätte des-
halb auch bei dem hier gewählten Verfahren 
nach § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB vorliegend nicht 
nur »erfolgen sollen« bzw. wäre „wünschens-
wert“ gewesen (so Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/ Bielenberg, BauGB, Kommentar 
Rn. 24 zu § 4a – Stand: 2/2018), sondern war – 
zumindest ausnahmsweise – aus Rechtsschutz-
gründen sowie aus Gründen der Transparenz 
unabdingbar. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.2. 
 

Die entsprechende Bekanntmachung ist des-
halb unvollständig und verfehlt ihre Anstoß-
funktion; sollte der Bebauungsplan gleichwohl 
als Satzung beschlossen und in Kraft gesetzt 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.2. 
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werden, bestünde im Falle seiner Anfechtung 
von vornherein das Risiko, dass der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg deswe-
gen – im Ergebnis wie der OVG Nordrhein-
Westfalen in seinem Urteil vom 19.07.2013 – 
von einem zur Unwirksamkeit führenden Ver-
fahrensmangel im Sinne des § 214 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 BauGB ausgehen würde. Die erneute Of-
fenlage müsste zur Vermeidung dieses Risikos 
deshalb erneut durchgeführt werden. 

34.1.3. Defizitäre Begründung 

Selbst wenn jedoch vorliegend nicht von einer 
Verletzung der Anstoßfunktion der Bekanntma-
chung der erneuten Offenlage auszugehen 
wäre, wäre die Stadt im vorliegenden Fall ver-
pflichtet gewesen, in dem erneut ausgelegten 
Planentwurf die Änderungen/Ergänzungen ge-
genüber der vorherigen Fassung kenntlich zu 
machen (so ausdrücklich zuletzt Korbmacher, 
in: Brügelmann, BauGB, Kommentar, Rn. 15 zu 
§ 4a - Stand: 4/2019: »Ist eine erneute Ausle-
gung und Einholung von Stellungnahmen er-
forderlich, so ist das Verfahren nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 grundsätzlich vollständig zu wie-
derholen. Die vorgenommenen Änderungen 
der Planzeichnungen und der Planbegründun-
gen müssen hinreichend deutlich aus den (neu) 
ausgelegten Unterlagen hervorgehen, ohne 
dass die „Lesbarkeit“ der bisherigen Planzeich-
nungen beeinträchtigt wird. Sind die Änderun-
gen nicht nur geringfügig, kann die komplette 
Neuanfertigung von Planunterlagen infrage 
kommen. Die Auslegung der neu angefertigten 
Unterlagen muss dann immer zusammen mit 
den ursprünglich ausgelegten Unterlagen erfol-
gen. Allein die Auslegung der neuen Planzeich-
nungen ohne klare Deklarierung der Änderun-
gen genügt nicht.« [Hervorhebungen wie im 
Text]). 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.3. 
 

Jedenfalls aber bei einem Bebauungsplan mit 
dem vorstehend skizzierten Umfang kann und 
darf dem Bürger auch im Verfahren nach § 4a 
Abs. 3 S. 1 BauGB (keine Beschränkung der 
Stellungnahmen auf die ergänzten oder geän-
derten Teile des Planentwurfs) die Möglichkeit 
zur Stellungnahme nicht nur nach Maßgabe ei-
nes akribischen Abgleichs verschiedener 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.3. 
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Entwurfsfassungen und damit auf der Grund-
lage eines unzumutbaren Aufwands eröffnet 
werden (Korbmacher a.a.O.). Entsprechende 
Hinweise im Text sind jedoch – wie eine „akri-
bische“ und insbesondere mehrstündige 
Durchsicht seitens des Unterzeichners ergeben 
hat – nicht erfolgt. 
Die für Bebauungspläne nach § 9 Abs. 8 BauGB 
vorgeschriebene Begründungspflicht soll als 
zwingende Verfahrensvorschrift sicherstellen, 
dass die städtebauliche Rechtfertigung und Er-
forderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwä-
gung jedenfalls in ihren zentralen Punkten dar-
gestellt werden, um eine effektive Rechtskon-
trolle des Plans zu ermöglichen; daneben soll 
die Begründung die Festsetzungen des Plans 
verdeutlichen und Hilfe für ihre Auslegung sein 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 30.06.1989, NVwZ 
1990, 364 = juris Rn. 25). Diesen Erfordernissen 
entspricht die Begründung des geänderten Pla-
nentwurfs nicht, weil die vorgenommenen Än-
derungen nicht kenntlich gemacht worden 
sind, wodurch eine effektive Rechtskontrolle 
des Plans de facto verunmöglicht worden ist. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.1.3. 
 

34.2. Die „Karlsruhe Cougars“ 

Die aktuelle Situation des „1. Baseball und Soft-
ballclub Karlsruhe Cougars e. V.“, die hin-sicht-
lich seiner Spielstätten im Entwurf des Bebau-
ungsplans gemachten Ausführungen und das 
insofern festzustellende Abwägungsdefizit wa-
ren bereits Gegenstand der Einwendungen in 
unserem Schriftsatz vom 20.01.2022 (Anlage, 
S. 2-8). Hierauf wird vollinhaltlich verwiesen; 
die entsprechenden Einwendungen werden 
auch zum Gegenstand der Einwendungen ge-
gen den geänderten Planentwurf, Stand: 
15.07.2022, gemacht.  

Soweit diesbezüglich im geänderten Planent-
wurf Abweichungen gegenüber dem ursprüng-
lichen Planentwurf festzustellen waren, wird 
dazu noch wie folgt Stellung genommen: 

Kenntnisnahme. 

34.2.1 Anlagen für sportliche Zwecke 

Im Einwendungsschreiben vom 20.01.2022 (S. 
4 f.) war gerügt worden, dass der Planentwurf 
generell ein deutliches Defizit an „Anlagen für 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 16.1.3. 



 - 162 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

sportliche Zwecke“ aufweise. Zwar sollten (sei-
nerzeit) im „Mischgebiet (MI)“, in den „Urba-
nen Gebieten (MU)“, im „eingeschränkten Ge-
werbegebiet (GEe)“ und im „Gewerbegebiet 
(GE)“ auch Anlagen für sportliche Zwecke zu-
lässig sein. Angesichts der vorgesehenen Fest-
setzungen zum Maß der baulichen Nutzung so-
wie zu den überbaubaren und nicht überbau-
baren Grundstücksflächen, die ganz offensicht-
lich auf einen Geschosswohnungsbau und im 
Übrigen an dem gewerblichen Bestand ausge-
richtet seien, würde sich die Zulassung von 
„Anlagen zu sportlichen Zwecken“ jedoch als 
nicht realisierbar und damit ohne irgend eine 
Aussagekraft oder Verbindlichkeit erweisen 
und eine entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
sowie damit die Berücksichtigung der Belange 
von Sport, Freizeit und Erholung (Planungsleitli-
nie nach § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) allenfalls vor-
gegaukelt werden. 
Im geänderten Planentwurf sind die „Anlagen 
für sportliche Zwecke“ generell noch weiter 
planerisch zurückgedrängt worden. Sie sollen 
neben den „Urbanen Gebieten (MU)“ nur mehr 
im „Gewerbegebiet“ und – in Anlehnung an 
die vorhandene Schule – auf der Gemeinbe-
darfsfläche im Nordosten (Baufeld 3) und – in 
Anlehnung an den bestehenbleibenden NCO 
Club – auf der Gemeinbedarfsfläche im Westen 
(Baufeld 29) zu-lässig sein. Da es de facto aus-
geschlossen ist, dass die AMAG GmbH (vor-
mals: Aircraft PHILIPP) auf ihrem vollständig für 
betriebliche Zwecke ausgenutzten Grundstück 
im Gewerbegebiet jemals „Anlagen für sportli-
che Zwecke“ realisiert und da sich die Aus-wei-
sung von „Anlagen für sportliche Zwecke“ in 
den beiden Baufeldern 3 und 29 lediglich am 
Bestand orientiert, ist in diesem fast 14 ha 
(über-)großen Baugebiet kein nennenswertes 
Entwicklungspotenzial für „Anlagen für sportli-
che Zwecke“ vorgesehen. Das gilt auch für die 
theoretische Zulässigkeit von „Anlagen für 
sportliche Zwecke“ in den „Urbanen Gebieten 
(MU)“; denn weiterhin gilt, dass die entspre-
chenden Baufelder angesichts der dort als über-
baubar ausgewiesenen Bereiche, des Maßes 
der baulichen Nutzung und speziell der Ge-
schossigkeit nicht ernsthaft daran gedacht ist, 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 16.1.3. 



 - 163 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

dort anstelle des zulässigen Geschosswoh-
nungsbau „Anlagen für sportliche Zwecke“ zu 
verwirklichen. Die dementsprechend defizitären 
Festsetzungen für diese Anlagen sind auch und 
gerade im Hinblick darauf, dass im Plangebiet 
künftig bis zu 2500 zusätzliche Einwohner sie-
deln bzw. untergebracht werden können, mit § 
1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB nicht zu vereinbaren; und 
dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. 

34.2.2 Bevölkerungszahlen/Wohnraumbedarf 

Erst recht gilt Letzteres im Hinblick auf die Spiel-
felder der „Karlsruhe Cougars“. Gegenüber der 
Rechtfertigung des hohen Wohnungsanteils im 
Plangebiet – und damit auch der Inanspruch-
nahme der für diese Zwecke benötigten Flä-
chen der „Karlsruhe Cougars“ – mit den an-
geblich seit Jahren kontinuierlich ansteigenden 
Einwohnerzahlen in Karlsruhe (ursprüngliche 
Planbegründung, S. 36) hatten wir im Einwen-
dungsschreiben vom 20.01.2022 (S. 6) unter 
Hinweis auf entsprechende Statistiken geltend 
gemacht, dass in Karlsruhe in den letzten 3 Jah-
ren eine rückläufige Entwicklung der Bevölke-
rungszahl festgestellt worden sei. Karlsruhe 
zähle zu den 10 kreisfreien Städten im Bundes-
gebiet mit den stärksten Veränderungen der 
Bevölkerungszahl im Sinne von »stark schrump-
fend«. Als Konsequenz hierauf ist in der aktuel-
len Planbegründung auf S. 31 der Satz »Die Ein-
wohnerzahl in Karlsruhe steigt seit Jahren kon-
tinuierlich an« gestrichen worden. Soweit aller-
dings nach wie vor mit der Entlastung des an-
gespannten Wohnungsmarkts und darauf ver-
wiesen wird, dass die Wohnungsnachfrage vor-
zugsweise auf bereits vormals genutzten Flä-
chen im Siedlungsgefüge befriedigt werden 
sollte, fehlt eine Auseinandersetzung mit der 
absehbaren und inzwischen veröffentlichten 
VO der Landesregierung vom 19.07.2022 (GBl. 
S. 376)1, aufgrund deren entsprechend § 201a 
BauGB die Befreiungsmöglichkeiten für die 
Zwecke des Wohnungsbaus nach § 31 Abs. 3 
BauGB auch und gerade in Karlsruhe deutlich 
im Sinne der Nachverdichtung er-weitert wor-
den sind. Auf jeden Fall aber ist mit dem Ver-
zicht auf die Argumentation mit dem angeblich 
seit Jahren festzustellenden, kontinuierlichen 

Die Verordnung der Landesregierung zur 
Bestimmung der Gebiete mit einem an-
gespannten Wohnungsmarkt nach § 
201a des Baugesetzbuches führt Karls-
ruhe als Stadt mit einem anspannten 
Wohnungsmarkt auf. Die Landesregie-
rung hat für diese Bestimmung ein Gut-
achten erstellt Das Gutachten hat an-
hand von fünf Kriterien untersucht, ob in 
den Städten und Gemeinden ein ange-
spannter Wohnungsmarkt besteht 
(Wohnungsversorgungsgrad, Woh-
nungsversorgung für Neubürger, Miet-
belastungsquote (Bruttowarm), Höhe 
und Entwicklung der Angebotsmieten 
2012/2013 bis 2017/2018), Mietpreis-
differenz sowie absolute Höhe der An-
gebots- und Vergleichsmieten). Karls-
ruhe erfüllt alle 5 dieser Kriterien. Die 
Aufnahme von Karlsruhe in die Gebiets-
kulisse durch die Landesregierung bestä-
tigt somit die Einschätzung der Stadt 
Karlsruhe hinsichtlich des bestehenden 
Handlungsdruck zur Schaffung von 
Wohnraum. 
 
Mit Zustimmung der Gemeinde kann 
nach § 31 Abs. 3 BauGB nunmehr in Ein-
zelfällen von den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes befreit werden. Das 
Potenzial zur Nachverdichtung hängt 
von der Initiative einzelner Grundstücks-
eigentümer ab. In welchem Maße dieses 
Potenzial, insbesondere zur Errichtung 
von neuen Wohneinheiten, genutzt wer-
den wird, lässt sich nicht prognostizie-
ren. Die nachbarlichen Interessen sind zu 
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Anstieg der Einwohnerzahlen in Karlsruhe das 
Gewicht der Wohnraumbeschaffung, auch und 
gerade im Verhältnis zu der deswegen (auch) 
notwendigen Inanspruchnahme der Spielfelder 
der „Karlsruhe Cougars“, deutlich relativiert 
worden. 

würdigen. Zu berücksichtigen sein wird 
auch, wie sich eine beantragte Befreiung 
unter anderem auf Belange der Klimaan-
passung und die weitere städtebauliche 
Entwicklung im Plangebiet auswirkt. Die 
Landesverordnung ist bis Ende des Jah-
res 2026 befristet und damit auch die 
Anwendbarkeit des § 31 Abs. 3 BauGB.  
 
Die geschaffene Befreiungsmöglichkeit 
schafft für die Kommunen damit in kei-
nerlei Hinsicht eine gesicherte Steue-
rungsmöglichkeit zur Schaffung von 
Wohnraum. 
 

34.3. Weitere Einwendungen gegen den Planentwurf 

34.3.1. Pufferzone FFH-/Naturschutzgebiet. 

Hinsichtlich der bereits in unserem Einwen-
dungsschreibens vom 20.01.2022 zur „Puffer-
zone zum FFH-/Naturschutzgebiet ‚Alter Flug-
platz‘ “ gemachten Ausführungen (s. dort S. 8 
- 12) bleibt es bei unserem bisherigen Vortrag, 
auf den wir uns auch in diesem Zusammenhang 
vollinhaltlich beziehen. Dies gilt insbesondere 
bezüglich unseres Vorhalts, dass vorliegend 
keine »zwingenden Gründe des überwiegen-
den öffentlichen Interesses« im Sinne von § 34 
Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 BNatSchG vorliegen, die die 
erheblichen Beeinträchtigungen der in der FFH-
Prüfung (Stand: 24.02.2017, s. dort S. 18 f, 24) 
fest-gestellten prioritären natürlichen Lebens-
raumtypen/prioritären Arten in unmittelbarer 
Nachbarschaft des FFH-/Naturschutzgebiets 
rechtfertigen könnten. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahmen Ziffern 16.2.1. und 33.2.1. 
 

Auffällig ist jedoch dass sich die FFH-Prüfung 
mit dieser grundsätzlichen Voraussetzung für 
die ausnahmsweise Zulassung einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets überhaupt 
nicht befasst, sondern ihr Vorliegen stattdessen 
stillschweigend unterstellt. Ohne jedoch diesen 
nicht nur gedanklichen, sondern gesetzlichen 
vorausgesetzten Zwischenschritt zu vollziehen, 
weicht die FFH-Prüfung in ihrem Kap. 8 sofort 
auf die „Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen “ innerhalb und außerhalb des FFA-
/Naturschutzgebiets aus, aufgrund deren die 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahmen Ziffern 16.2.1. und 33.2.1. 
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Planung bzw. die festgestellten erheblichen Be-
einträchtigungen sowohl des FFH- als auch des 
Naturschutzgebiets »nicht erheblich« sein soll. 
Demgegenüber muss jedoch daran erinnert 
werden, dass die Abweichung nach Maßgabe 
des § 34 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 BNatSchG voll-
ständig justiziabel ist, also nicht lediglich eine 
politische Entscheidung nichtjustiziabler Art 
darstellt (vgl. beispielhaft BVerwG, Urteil vom 
09.02.2017, BVerwGE 158, 1 = juris Rn. 388 
ff.). 
Soweit in der Neufassung des Planentwurfs im 
Übrigen weitere Kompensationsmaß-nahmen 
vorgesehen sind (s. Planbegründung S. 59 ff.) 
belegt dies zunächst, dass die von uns in unse-
rem Einwendungsschreiben vom 14.01.2022 
gegen die bisher vorgesehenen Kompensati-
onsmaßnahmen erhobene Kritik offensichtlich 
berechtigt war. Zum anderen wird nicht ersicht-
lich, dass und ob auch die zusätzlichen Kom-
pensationsmaß-nahmen tatsächlich mehr als 
reine Pflegemaßnahmen sind, die als solche 
nicht geeignet sind, entscheidend zur Kompen-
sation der vorgenommenen Eingriffe in die Puf-
fer-zone des FFH-/Naturschutzgebiets „Alter 
Flugplatz“ bzw. dessen (erheblicher) Beein-
trächtigungen beizutragen. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahmen Ziffern 16.2.1. und 33.2.1. 
 

Es ist insbesondere im Umweltbericht (s. dort 
Seite 75 ff.) nicht offengelegt worden, ob und 
inwieweit die Ausweisung weiterer Kompensa-
tionsflächen und die Bewertung der bisher vor-
gesehenen Kompensationsflächen eine Reak-
tion auf die von uns insoweit im Einwendungs-
schreibens vom 14.01.2022 (a.a.O.) insoweit 
erhobene Kritik darstellen. Das ist ja ganz 
grundsätzlich, wie einleitend unter I. ausge-
führt, ein Grundproblem des erneut offenge-
legten Planentwurfs. Offen ist im Übrigen auch 
die Frage der Verfügbarkeit sämtlicher Kom-
pensationsflächen bzw. des Vorliegens entspre-
chender Eigentümerbefugnisse der Stadt Karls-
ruhe. 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahmen Ziffern 16.2.1. und 33.2.1. 
 

Der Zulässigkeit der in dem hier vorgesehenen 
Teilbereich („Pufferzone“ zwischen dem FFH-
/Naturschutzgebiet und der vorhandenen Be-
bauung) vorgesehenen Planung (4 bis 5-ge-
schossige Baukörper nebst öffentlicher 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahmen Ziffern 16.2.1. und 33.2.1. 
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Grünfläche) muss deshalb verneint wer-den. 
Zwingende Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses im Sinne des § 34 Abs. 3 
BNatSchG liegen für diese Planung nicht vor. Im 
Übrigen sind auch die vorgesehenen Kompen-
sationsmaßnahmen unzureichend. Schließlich 
ist aus der Planbegründung nicht ersichtlich, 
dass die nach § 1a Abs. 4 BauGB notwendige 
Einholung einer Stellungnahme der Europäi-
schen Kommission stattgefunden hat. 

34.3.2. Erhaltenswerte Bäume  

Zur Frage des Erscheinungsbilds, der Vitalität 
und der Entwicklungsperspektive der im Plan-
gebiet vorhandenen Bäume heißt es auf S. 39 
f. des Umweltbericht wie folgt:  

»Für alle besonders erhaltenswerten Bäume der 
Priorität 1 (siehe Anlage 3), wird ein Erhaltungs-
gebot im Bebauungsplan empfohlen (§ 9 
BauGB). Sofern mit dem Planungskonzept ver-
einbar, sollte das Erhaltungsgebot auch für die 
grundsätzlich erhaltenswerten Bäume der Prio-
rität 2 geprüft und festgehalten werden.« 

Kenntnisnahme. 

Etliche der in Anlage 3 des Umweltberichts als 
erhaltenswert oder ggf. erhaltenswert gekenn-
zeichneten Bäume sind jedoch inzwischen ge-
fällt worden. Dies betrifft z.B. Bäume entlang 
der Erzbergerstrasse an der Abzweigung zur 
Tiefgarage der DHBW oder auf dem ehemali-
gen Parkplatz, der an das Baseballfeld der 
„Karlsruhe Cougars“ angrenzt. Für eine Fällung 
von Bäumen ab einem gewissen Stammdurch-
messer ist eine Genehmigung des Gartenbau-
amtes der Stadt Karlsruhe notwendig. Die be-
reits gefällten Bäume wiesen Stammdurchmes-
ser von teilweise 110 cm auf und waren somit 
von der Baumschutzordnung der Stadt Karls-
ruhe erfasst.  

Wie in Ziffern 5.6 und 5.7 der Begrün-
dung zum Bebauungsplanentwurf auf-
gezeigt, kann ein Teil des Baumbe-
stands erhalten und mit zeichneri-
schem Erhaltungsgebot gesichert wer-
den.  

Ein weitergehender Erhalt ist nicht 
möglich. Dies resultiert aus der geplan-
ten Ausformung des Gebietes (Baufel-
der, Erschließungsstraßen), die auf 
dem städtebaulichen Rahmenplan ba-
siert sowie aus der geplanten nach 
Westen zunehmenden Bodenauffül-
lung des Geländes um bis zu einem 
Meter. 

Seit dem letzten Winter führt die Firma 
GEM Areal C GmbH & Co.KG als Ei-
gentümer der Teilflächen genehmigte 
Abbrucharbeiten auf den ersten bei-
den Bauabschnitten durch (nördlich 
der Dualen Hochschule BW).  

Das Gartenbauamt hat anlassbezogen 
Fällgenehmigungen gemäß der Baum-
schutzsatzung erteilt (Schreiben vom 
10.11.2021 und 12.09.2022). Diese 
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umfassen nur Bäume, die im Bebau-
ungsplanentwurf als entfallend darge-
stellt sind. 

Die Abwägung, welche Bäume damit 
zur Fällung freigegeben werden, er-
folgte jeweils aufgrund der notwendi-
gen, schrittweisen Abbruchmaßnah-
men, der Baufeldfreimachung und den 
Vorbereitungen für Erschließungsmaß-
nahmen in den betreffenden Bauab-
schnitten. 

Den „Karlsruhe Cougars“ erschließt sich nicht, 
wie es sein kann, dass Entscheidungen des Gar-
tenbauamtes (wenn solche vorliegend tatsäch-
lich ergangen sind) die Regelungen zum erhal-
tenswerten Baumbestand eines in der Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanes konterka-
rieren und dadurch Schutzmaßnahmen für den 
Baumbestand aushebeln können, insbesondere 
wenn es sich nicht um Einzelfallentscheidun-
gen, sondern um eine Vielzahl von Bäumen in 
einem zusammenhängenden Gebiet handelt. 

Für die zu erhaltenden Bäume hat das 
Gartenbauamt Auflagen zum Baum-
schutz erteilt. Bisherige Fällgenehmi-
gungen umfassen nur Bäume, die im 
Bebauungsplanentwurf als entfallend 
dargestellt sind. 

Die Regelungen des Bebauungsplanes 
werden somit nicht konterkariert. 

Das ist aus Sicht der „Karlsruhe Cougars“ umso 
irritierender, als sie auf dem derzeit in Aussicht 
genommenen Ersatzgelände für ihre Spielstät-
ten in Neureut mit einer höchst konservativen 
Einstellung des Gartenbauamtes konfrontiert 
sind, das ultimativ den Schutz einer solitären, 
als erhaltenswert eingestuften Eiche (Stamm-
durchmesser 124 cm) fordert. Denn hierdurch 
werden Planungsvarianten eingeschränkt und 
wird zugleich der Umfang der notwendigen Ro-
dungsfläche auf einem angrenzenden Waldge-
biet erhöht, was die Genehmigung der entspre-
chenden Rodung durch die obere Forstbehörde 
ggf. fraglich werden lässt. 

Kenntnisnahme 

Die vom Gartenbauamt vertretene For-
derung zum Erhalt der genannten Ei-
che ist begründet und fachlich ge-
rechtfertigt. 

34.3.3. Nutzungskonflikt Wohnbebauung/AMAG GmbH  

Der in unserem Einwendungsschreiben vom 
20.01.2022 angesprochene Nutzungskonflikt 
zwischen der Wohnbebauung und dem Betrieb 
von „Aircraft PHILIPP“ (jetzt: AMAG GmbH) ist 
nicht dadurch aufgelöst worden, dass die unzu-
lässige Alternativplanung zu den Akten gelegt 
worden ist und die aktuelle Planung vom Fort-
bestand des vorgenannten Gewerbebetriebs 
ausgeht. Im Gegenteil: Der Nutzungskonflikt 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.2.2. 
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hat sich verschärft, weil die Planung jetzt nicht 
mehr – alternativ – von einer Verlagerung des 
Betriebs der AMAG AG aus dem Plangebiet 
ausgeht. Wir beziehen uns auch insoweit voll-
inhaltlich auf die entsprechenden Ausführun-
gen auf S. 14 f. unseres Einwendungs-schrei-
bens vom 20.01.2022 und machen auch diese 
zum Gegenstand der vorliegend gegen den ge-
änderten Planentwurf erhobenen Einwendun-
gen.  
Darüber hinaus müssen wir bezweifeln, ob die 
geplante (bzw. aus dem Bebauungsplan „Nut-
zungsartfestsetzung“ von 1984, Bl. 16, über-
nommene) Festsetzung des Betriebsgrund-
stücks der AMAG AG als „Gewerbegebiet 
(GE)“ den tatsächlichen Verhältnissen (noch) 
angemessen Rechnung trägt. Angezeigt wäre 
angesichts der erheblichen Lärmemissionen, die 
von verschiedenen Quellen auf dem Betriebs-
grundstück ausgehen und die bei ungehinder-
ter Schallausbreitung in dessen Nachbarschaft 
zu Lärmwerten zwischen 55 dB(A) und 70 dB(A) 
führen (vgl. Anl. 3.4 der dem Planentwurf zu-
grunde liegenden Schallimmissionsprognose, 
Stand 07.07.2022), vielmehr eine Festsetzung 
als „Industriegebiet (GI)“; denn die AMAG 
GmbH (früher: Aircraft Philipp) hat zumindest 
inzwischen die Entwicklung zu einem „erheb-
lich belästigenden Gewerbebetrieb“ im Sinne 
des § 9 Abs. 1 BauNVO angenommen. Eine sol-
che Festsetzung wäre jedoch trotz und gerade 
wegen der Vielzahl und des Umfangs der im 
Blick auf die benachbarte (Wohn-)Bebauung 
notwendigen Lärmschutzvorkehrungen aktiver 
und passiver Art, wie sie der Planentwurf vor-
sieht (vgl. Ziff. 13.3 – 13.5 des Entwurfs der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen), nach dem 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG unzu-
lässig (vgl. grundlegend: BVerwG, Urteil vom 
05.07.1974, BVerwGE 45,309/327 ff. = BauR 
1974, 311). 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.2.2. 
 

Insbesondere liegt hier auch keine „Gemenge-
lage“ vor, bei der die bestehende Wohnnut-
zung bereits erhöhten Immissionsbelastungen 
ausgesetzt ist. Es geht vielmehr um die erstma-
lige Ausweisung „Allgemeiner Wohngebiete 
(WA)“ in den benachbarten Baufeldern 17 und 
18 des Plangebiets und um die Ausweisung 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 33.2.2. 
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„Urbaner Gebiete (MU)“ in den Baufeldern 19 
und 20 des Planentwurfs in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Industriebetriebs der AMAG 
AG (MU)“. Dabei ist zu berücksichtigen ist, dass 
die Ausweisung der „Urbanen Gebiete (MU)“, 
wie bereits im Einwendungsschreiben vom 
20.01.2022 (s. d. dort S. 15) unter Verweis auf 
die Entscheidung des Hess. Verwaltungsge-
richtshofs vom 24.11.2020 (BauR 2021, 788 = 
juris Rn. 20) ausgeführt, nur einen Etiketten-
schwindel mit dem Ziel der Herabsetzung der 
Störempfindlichkeit dieser Grenzbebauung dar-
stellt. Denn etwas anderes als Wohnnutzungen 
ist in der dort 5- geschossig vorgesehenen, 
schmalen Riegelbebauung nicht vorstellbar; das 
gilt insbesondere auch für die dort nach Ziff. 
1.2.1 und 1.2.2 des Entwurfs der planungs-
rechtlichen Festsetzungen theoretisch zulässi-
gen Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und 
Speisewirtschaften, Anlagen für Verwaltungen, 
kirchliche, kulturelle und soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke und sonstige Ge-
werbebetriebe sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes. 

34.3.4. Mikroklima 

Der geänderte Bebauungsplan sieht zum 
Schutz der Wohnbebauung durch Lärmimmis-
sionen der AMAG GmbH (vorm. Aircraft Phi-
lipp) vor, zwei Schallschutzwände der Abmes-
sungen 6 x min. 30 m und 8 x min. 35 m zu 
errichten, sowie die Gebäuderiegel in den Bau-
feldern 19 und 20 zu verbinden. Hierdurch ent-
steht eine ca. 200 m lange Barriere für Luftströ-
mungen, die auch die Lücke zwischen südli-
chem Ende der DHBW und nördlichem Ende 
der Bebauung der AMAG GmbH verstellt.  

Kenntnisnahme. 

Bereits die Mikroklimasimulation für den ur-
sprünglichen Bebauungsplanentwurf (M. Bruse 
[2016)]: Karlsruhe Zukunft Nord: Mikroklimasi-
mulationen der Bauplanung im Bereich des Ent-
wicklungsgebiets Zukunft Nord) hat die Beein-
trächtigung von Luftströmungen und eine dar-
aus resultierende Erwärmung des Plangebietes 
wie folgt thematisiert (S. 25/26):  

»Durch die geplante Bebauung verändert sich 
vor allem die Belüftungssituation innerhalb der 

Kenntnisnahme. 
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neuen Bebauung selber. Hier fehlen durchgän-
gige Luftleitbahnen für die vorherrschende 
sommerliche Windrichtung aus Südwesten.«  

»Während der Nachtstunden macht sich die 
fehlende Luftdurchlässigkeit in einer Überwär-
mung des Plangebietes bemerkbar.«  

»In Abhängigkeit von der geplanten Nutzungs-
struktur des neuen Quartiers sollte der Aspekt 
der Windleitbahnen berücksichtigt werden. Die 
Nähe des alten Flugplatzes bietet die seltene 
Gelegenheit, sommerliche Hitzesituationen 
durch das Einleiten von kühlen, lokalen Luft-
massen zu entschärfen. Die aktuelle Planung 
des Gebiets macht von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch. Zwar wurde das Konzept der 
Parkfenster definiert, diese tragen jedoch keine 
sonderliche klimatologische Funktion. Der 
größte Teil der Bebauung ist in westlicher Rich-
tung zum alten Flugfeld abgeschottet und biete 
der Frischluft keine Durchlüftungsbahnen.« 
Für den betreffenden Bereich des Plangebietes 
östlich der Baufelder 19 und 20 weist das 
Klimamodell bereits die maximale im Modell 
berechnete Erhöhung der Temperaturen zwi-
schen Bestand und Planung auf (> 1.8 K, abso-
luter Wert nicht angegeben, Abb. 14b). Bei die-
ser Berechnung wurde Mikroklimamodell eine 
nicht geschlossene Bebauung zugrunde gelegt. 

Kenntnisnahme. 

Es stellte daher die Frage, ob die jetzt vorge-
schlagene Verbindung der Gebäuderiegel in 
Baufeldern 19 und 20 in Verbindung mit den 
Schallschutzwänden nicht zu einer noch höhe-
ren Erwärmung in diesem Bereich führen wer-
den und ob die dort geplanten Wohneinheiten 
dementsprechend nicht nur inakzeptablen Lär-
mimmissionen (Gutachten 10912-2a, Schal-
limmissionsprognose), sondern auch einer für 
die Bewohner inakzeptablen Überwärmung 
ausgesetzt sein werden. Dies bedarf auf jeden 
Fall der Überarbeitung und Aktualisierung der 
Mikroklimasimulation im Blick auf die geän-
derte Bebauungsplanung. 

Der im Jahr 2016 erstellten Mikrokli-
masituation lag der Rahmenplan „Zu-
kunft Nord“ zu Grunde. Die Untersu-
chungsergebnisse wurden in den wei-
teren Planungsprozess einbezogen. 
Gegenüber dem Rahmenplan sieht der 
aktuelle Bebauungsplanentwurf eine 
dichtere und höhere Bebauung, sowie 
einen durchgehenden Gebäuderiegel 
auf den Baufeldern 19 und 20. Entspre-
chend ist zwar mit einer stärker negati-
ven Wirkung der neuen Bebauung auf 
das Lokalklima zu rechnen. Im Rahmen 
der Weiterentwicklung der Planung 
wurde zugleich aber die Durchlüftung in 
West-Ost-Richtung gegenüber dem Rah-
menplan verbessert. Die hohen Anforde-
rungen an die Durchgrünung des Plan-
gebiets in Form von begrünten Dächern, 
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Tiefgaragen und Fassaden schaffen 
ebenso Möglichkeiten der nächtlichen 
Abkühlung. Erhebliche lufthygienische 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
Eine „inakzeptable Überwärmung“ der 
Baufelder im Plangebiet ist daher nicht 
zu befürchten. 
Die Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung wurden in der Planung 
berücksichtigt und mit den anderen öf-
fentlichen und privaten Belangen abge-
wogen. Hierzu zählen insbesondere 
auch die Belange der Wohnraumversor-
gung, als auch der Schutz vor Lärmemis-
sionen. Die Abmilderung klimatischer Ef-
fekte durch die Gebäudestellungen und 
Begrünungsmaßnahmen führt im Ergeb-
nis zwar nicht zu einer klimatisch opti-
malen, aber vertretbaren Situation. 

34.4. Ergebnis 

Der Entwurf des Bebauungsplans „Westlich der 
Erzbergerstraße zwischen New- York-Straße Li-
lienthalstraße“ begegnet, wie vorstehend unter 
gleichzeitiger Bezugnahme auf unser Einwen-
dungsschreiben vom 20.01.2022 ergänzend 
ausgeführt, auch in der Fassung der erneuten 
Offenlage vom 15.07.2022 weiterhin schwer-
wiegenden Bedenken, vornehmlich (aber nicht 
nur) im Hinblick auf die Situation unserer Man-
dantschaft, der „Karlsruhe Cougars“. Gegen-
über dem Ziel des Planentwurfs, für zusätzli-
chen Wohnraum zu sorgen, ist die Erfüllung des 
Anspruchs der „Karlsruhe Cougars“ auf ausrei-
chenden Ersatz für ihre nach der Planung künf-
tig wegfallenden Spielfelder nicht nachrangig 
oder sekundär, sondern gewissermaßen condi-
tio sine qua non. Unabhängig davon kann der 
Planentwurf in der vorliegenden Form deshalb 
nicht zum Gegenstand des weiteren Planauf-
stellungsverfahrens gemacht werden, weil ihm 
eine unzureichende Beschlussfassung hinsicht-
lich der erneuten Offenlage, eine intranspa-
rente Bekanntmachung der erneuten Offenlage 
und schließlich eine im Wesentlichen defizitäre 
Begründung für die erneute Offenlage vorge-
halten werden müssen. 

Auf die obigen Ausführungen wird 
verwiesen. 
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Anlage:  
Einwendungsschreiben vom 20.01.2022 

Siehe oben, Erläuterungen zu Stellung-
nahme Ziffer 16. 

 
 


